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Einleitung  
Vorbemerkungen zu Teil I, II, und III 
 
Mein Buch zur Hexenverfolgung „Sagt, was ich gestehen soll“ erschien im Ingrid Lessing-
Verlag Dortmund in drei Auflagen: 2003/2004/2011. Es ist inzwischen vergriffen. 
Wie das Buch, hat auch die vorliegende Datei drei Teile: 
I. Ursachen und Auswirkungen der Hexenverfolgung 
II. Einzel-Schicksale 
III. Chronik der Prozessopfer 
 
 
Vorbemerkungen für die Veröffentlichung im Internet:  
 
1.) Für aufgeklärte Menschen ist es erwiesen, dass es keine Hexen/Hexer, keine Zauberei/ 
Hexerei und auch keine Teufel gab bzw. gibt. Da diese Begriffe im Text sehr oft 
vorkommen, sind sie weder kursiv gestellt (Hexe) noch in Anführungszeichen gesetzt 
(„Hexe“) bzw. umschrieben worden: z. B. für Hexe = Opfer der Hexenverfolgung. 
 
2.) Die von mir dokumentierten Schicksale der Hexenprozesse haben sehr viele 
HistorikerInnen in den verschiedensten Archiven – mit großem Aufwand an Zeit, Wissen 
und Energie – entdeckt, u. a. in Gerichtsakten, Kostenrechnungen, Tagebüchern, 
Kirchenbüchern, Jahresberichten, Briefen und dazu die alten Schriften entziffert. Die dann 
veröffentlichten Studienergebnisse habe ich übernommen: so weit wie möglich mit Namen 
und Daten der Opfer. 
 
3.) Die Schicksale in Teil II und III beziehen sich auf Prozesse der Niederrheinischen 
Tiefebene links und rechts des Rheins (NRW). Das zeigt die Karte: Hexenverfolgungen am 
Niederrhein (s. u. S. 6-7), erstellt von Dr. Th. P. Becker sowie H. Krahe und veröffentlicht 
im „Atlas zur Geschichte des Niederrheins“ von Professorin Dr. Irmgard Hantsche. 
 
Teil I beschreibt wichtige Aspekte zu den „Ursachen und Auswirkungen der 
Hexenverfolgung in Europa“. Den im Buch veröffentlichten Überblick (s. 163 Seiten) 
habe ich für diese Datei auf ca. 20 Seiten gekürzt, aber mit speziellen Bezügen zum 
Niederrhein aktualisiert. 
 
Teil II dokumentiert 57 ausführlich beschriebene Einzel-Schicksale vom Niederrhein: 44 
Frauen, neun Männer und vier Kindern aus der o. a. Region, verurteilt zwischen 1487 und 
1738. Die Auswahl beruht auf inhaltlichen sowie regionalen Kriterien. 
Die 57 Schicksale sind im Inhaltsverzeichnis und in zwei Kurz-Übersichten zu fnden: 
unter II B: in einer Liste, geordnet nach Jahren und 
unter II C: in einer Liste, geordnet nach Orten. 
 
Teil III ist Schwerpunkt dieser Datei und besteht aus der Prozess-Chronik vom 
Niederrhein: die Angaben im Buch sind hier mit etwa 100 Prozessen aus neuen 
Veröffentlichungen ergänzt worden. 
Die Chronik enthält für die o. a. Region Niederrhein ungefähr 1050 Opfer: mit und ohne 
Namen. Ersten Hinweisen zur Zauberei ab 1074 folgen von 1446 bis 1738 Schicksale zur 
Hexerei. 
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Auch zur Chronik gehören zwei übersichtliche Kurz-Listen: 
unter III A: eine Liste, geordnet nach Jahren und 
unter III B: eine Liste, geordnet nach Orten. 
 
Teil IV Literatur 
In den letzten zwei Jahrhunderten entstanden zum Thema „Hexenverfolgung in Europa“ 
zahlreiche Bücher mit vielen erfundenen und instrumentalisierten Inhalten sowie Zahlen. 
Ich beziehe mich in dieser Datei insbesondere auf wissenschaftliche Recherchen von 
HistorikerInnen in Europa, die ab ca. 1980 zum Thema „Hexenverfolgung in der Frühen 
Neuzeit“ intensiv geforscht und ihre Studienergebnisse veröffentlicht haben. Viele gehören 
zum AkiH (Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung, s. u.). Seit 2000 habe ich an fast 
allen jährlichen Tagungen des AKiH teilgenommen. 
 
N.B. Verwendete Internetquellen beinhalten oft keine Seitenangaben. 
 
 
I. Hexenverfolgung in Europa (Ursachen und Auswirkungen) 
 
1.) Allgemeiner Überblick (zu Zahlen, Zeiten, Regionen)  
 
Die Zahlen und Erklärungen zur Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit beruhten in 
Europa eher selten auf historischen Recherchen. Extreme Hochrechnungen sind bis weit ins 
20. Jahrundert hinein mit Opferzahlen in Millionenhöhe instrumentalisiert worden: das 
betrifft die Anzahl von Todesurteilen allgemein und insbesondere die Angaben über  
Hebammen. Erste wissenschaftlich orientierte Forschungen zur Hexenverfolgung 
entstanden nach 1950. Seit den 1980er Jahren konnten Studien von HistorikerInnen 
übertriebene Zahlen und falsche Erklärungen widerlegen.1 
Trotz solider Forschung wird es keine genauen Zahlen geben: zahlreiche Gerichtsakten 
gingen verloren, aber es sind noch manche Hinweise auf Hexenprozesse in 
frühneuzeitlichen Briefen und sonstigen Schriftstücken überliefert worden. 
 
In Europa gab es von ca. 1430 bis 1782 - gemäß soliden Forschungen - ungefähr 60.000 
Todesopfer: darunter etwa 75-80 % Frauen und Mädchen sowie 20-25 % Männer und 
Jungen (s. Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung: AKiH, ab ~1985).2 Die meisten 
Opfer starben durch diverse Hinrichtungsarten, etliche durch exzessive Folter; manche 
Opfer kamen zu Tode durch Suizid oder Lynchjustiz. 
In Europa endete der Prozess für viele Angeklagte – mit oder ohne Folter - aus den 
verschiedensten Gründen - durch einen Freispruch, aber mit wenig Überlebenschancen: 
Betroffene waren dann durch die Folter traumatisiert und zumeist seelisch krank bzw. 
verkrüppelt … 
Ähnlich erging es jenen Angeklagten, für die das Urteil lautete: Ausweisung bzw. 
Verbannung in angrenzende Territorien. Mit den seelischen und körperlichen Verletzungen 
durch Folter - ohne Familie sowie ohne vertrautes, soziales Umfeld - blieb für 
Ausgewiesene (s. Verbannte; zumeist Frauen) das Überleben schwierig. In einem fremden 
Ort erlebten sie – berüchtigt, stigmatisiert und diskriminiert - manchmal eine erneute 

                                                 
1 Schwerhoff: Die Erdichtung der weisen Männer, S. 391-419, S. 399f.; Irsigler: Hebammen. In: Beier-de Haan, S. 142-153; 

Voltmer: Hexenverfolgungen in historischer Perspektive, S. 5-17; Rummel/Voltmer, S. 74-79 
2 Arbeitsgemeinschaft interdisziplinäre Hexenforschung (AKiH); Rummel/Voltmer, S. 74-83; Schulte: Frauen, Männer, S. 144-

157; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 89-99; Behringer, Hexen und Hexenprozesse, S. 194; zu 
Hexenkindern vgl. Dillinger: Kinder im Hexenprozess; Behringer/Opitz-Belakhal (Hg.): Hexenkinder – Kinderbanden – 
Straßenkinder 
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Anklage wegen Hexerei. Zu den Opfern zählten Menschen aus der unteren bis hin zur 
mittleren Oberschicht. „Der Adel und der hohe Klerus“ (Bischöfe) blieben von 
Hexereianklagen verschont.3 Sie waren zumeist auf Seiten der Verfolger. 
 
Die Verfolgung der Hexen geschah weder in Europa noch in deutschen Territorien 
gleichmäßig intensiv. Es gab überall prozessabwehrende bzw. prozessfördernde Zeiten und 
Regionen sowie jeweils zur Hexerei unterschiedlich eingestellte Gerichtsgremien: z. B. 
Regenten, Richter, Schöffen, usw... Die Menge der Hinrichtungen wegen Hexerei lag – 
bezogen auf Europa - im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (im Alten Reich, 
etwa in heutigen deutschen Grenzen) mit etwa 25.000 Opfern am höchsten. Diese große 
Anzahl in Deutschland ist vor allem auf die ehemals zahlreichen Territorien und den darin 
jeweils mehrfach vorhandenen selbstständigen Gerichten mit Blutgerichtsbarkeit 
zurückzuführen (Prozesse mit Verfahren, Todesurteil und Vollstreckung).4 
 
Die meisten Prozesse (s. Prozesswellen) gab es in Europa erst einige Jahrzehnte nach der 
Reformation: von ca. 1580 bis 1595, von 1620 bis 1638 mit den meisten Opfern (!) und 
zuletzt von 1660 bis 1680. Weltliche Hexenprozesse wurden in katholisch und evangelisch 
geprägten Territorien geführt. 
Der letzte Hexenprozess am Niederrhein endete für zwei Frauen mit einem Todesurteil in 
Düsseldorf-Gerresheim 1738 (s. u.). 
 
 
2.) Karte zu den Hexenprozessen am Niederrhein 
 
Die Niederrheinkarte (S. 7) zeigt das Gebiet mit den Prozessorten zur Chronik links und 
rechts des Rheins: im Süden begrenzt von der Linie um Euskirchen - Rheinbach – bis Bad 
Honnef und im Norden von der Linie Kleve – Xanten – bis Wesel. 
 
Aus der Karte geht hervor, dass es in den zahlreichen Straßendörfern südlich von Köln - 
mit dem südlichen Teil des Erzstifts und dem südlichen Herzogtum Jülich - mehr 
Hexenprozesse gab als nördlich von Köln: in dem nördlichen Teil des Erzstifts, in den 
Bereichen des Oberquartiers bzw. des Herzogtums Geldern und Teilen des nördlichen 
Herzogtums Kleve-Jülich-(Berg). Darüber hinaus existierten im ganzen Gebiet des 
Niederrheins noch zahlreiche selbstständige Kleinst-Territorien von Herren, Grafen, 
Vögten. usw., in denen sich manchmal zwei - oder manchmal mehr - Herren die Blut-
Gerichtsbarkeit teilten. Dies konnte die Hexenprozesse fördern, aber auch beschränken. 
 
Es wird vermutet, dass es in den südlich von Köln gelegenen Straßendörfern bzw. kleinen 
Städten mit selbständigen Gerichten schneller zu Hexereigerüchten und Anklagen kam als 
nördlich von Köln mit vielen - entfernt und einsam gelegenen - kleinen Orten und Höfen. 
Zudem standen im nördlichen Bereich einige Regenten der Hexerei zeitweise kritisch 
gegenüber.5 
 

                                                 
3 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 121 
4 Dillinger: Hexen und Magie, S. 88-99 und S. 137-151; Rummel/Voltmer, S. 77: Levack, Hexenjagd, S. 97 
5 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, ab S. 55f.; Voltmer: Skepsis, Glaube, Politik, S. 51-72; Münster-Schroer, 

Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 99 – 118 
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Mit freundlicher Druckerlaubnis von Frau Prof. Dr. Irmgard Hantsche6 

                                                 
6 Hantsche, S. 85  
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Gemäß soliden Schätzungen gab es in der Region Niederrhein etwa 1400 (oder mehr??) 
Hinrichtungsopfer wegen Hexerei: dabei beziehen sich in der kurzen Zeit von ca. 1600 bis 
1650 allein auf das linksrheinische Erzstift Köln/Kurköln 1000 Todesopfer (s. viele 
Schicksale in Chronik) und auf das rechtsrheinisch gelegene Vest Recklinghausen/Kurköln 
etwa 100 Todesopfer (77 Frauen/17 Männer; N.N.; s. wenige in Chronik). In dieser Zeit 
regierte in Kurköln Ferdinand von Wittelsbach (1597/1612-1655), der die Hexenprozesse 
förderte. Die 1000 Opfer aus dem Kukölner Sauerland/Westfalen sind hier nicht 
berücksichtigt.7 
Diese Chronik enthält insgesamt ca. 1050 Opfer wegen Hexerei mit ungefähr 850 
Todesopfern: davon beziehen sich etwa 300 Hinrichtungen auf pauschale Angaben (N.N.). 
Ungefähr 550 Todesopfer sind zumeist dokumentiert mit Namen: 484 Frauen (2 Mädchen); 
62 Männer (2 Jungen). Sie wurden zumeist erdrosselt, enthauptet und verbrannt. 22 weitere 
Opfer starben durch extreme Folter (18 Frauen/4 Männer), 8 durch Suizid (5 Frauen/3 
Männer) und 6 Frauen durch Lynchjustiz. Suizid und Lynchjustiz kamen vermutlich öfter 
vor, dies ist jedoch selten überliefert worden.8 
Von etwa 90 Angeklagten (82 Frauen/8 Männern) fehlen die Prozessurteile. Bei ca. 80 
Angeklagten (65 Frauen/10 Männern/5 Kindern) erfolgte - aus verschiedensten Gründen - 
eine Freilassung bzw. Ausweisung/Verbannung). 
Zudem enthält die Chronik ungefähr 30 Hinweise auf Hexenprozesse, deren Protokolle 
verloren gingen. Dahinter verbergen sich weitere Schicksale der Hexerei. 
 
 
3.) Aspekte zu den Ursachen der Hexenverfolgung 
 
Die Ursachen der Hexenverfolgung sind äußerst vielschichtig und werden kontrovers 
diskutiert. Hier können dazu nur einige Aspekte genannt werden: 
Einzelne Facetten des Hexereiphänomens reichen zurück auf Jahrtausende alte Traditionen 
der Antike (Griechen/Römer), die sich mit germanischen Vorstellungen sowie christlichen 
Lehren in Europa vermischt haben. Nach der Jahrtausenwende kamen philosophische und 
abergläubische Aspekte hinzu. Daraus entstand ganz allmählich ein ganz neuartiges Delikt. 
Im 11. Jahrhundert nahmen die Autoritäts- und Glaubenskrisen zu. Bis ins 15. Jahrhundert 
hinein entstanden etliche Machtkonflikte zwischen Staat und Kirche (u. a. Investiturstreit/ 
Schismen, Kriege). Zudem kam es zu Widerständen bei Missionierungen, obwohl die 
christliche Kirche – um Vertrauen zu gewinnen – bereits gelegentlich heidnisches 
Brauchtum christlich überformte.9 Dennoch vermittelte die christliche Lehre wenig 
Volksnähe: z. B. wegen der Eucharistie (Transsubstanziation: Wandlung von Brot und 
Wein), wegen des dreifaltigen Monotheismus (Glaube an einen Gott), wegen der 
Teufelslehren mit Erb- und Todsünden (s.Hölle) und wegen der lateinischen Sprache, selbst 
in Gottesdiensten. Ebenso wirkte die christliche Sexuallehre mit der Verherrlichung der 
Jungfräulichkeit (s. Marienkult/Zölibat) wenig attraktiv – bis heute. 
Zu den oben genannten christlichen Glaubenslehren stellten Kritiker - so genannte 
Abtrünnige bzw. Häretiker - immer schon spezielle Fragen: insbesondere ab ca. 1100-1200 
die Katharer und Waldenser, bald Ketzer genannt. Nach ersten Verboten feierten sie ihre 
Messen mit eigenen christlichen Ritualen – aus Angst vor Strafen - im Verborgenen. Diese 
Heimlichkeiten sah die römische Kirche als existentielle Bedrohung an und begann mit der 
systematischen Verfolgung der Ketzer. Nach 1215 setzte Rom Inquisitoren ein (d. h. 
Untersucher/Kontrolleure) und erarbeitete für Abtrünnige, also Teufelsanhänger, aus 
römischen und kirchlichen Gerichtsverfahren allmählich neue Prozessregeln, um Ketzer 

                                                 
7 vgl. Rummel/Voltmer, S. 77 (S. 74-83); Fuchs, S. 145; Isenberg (allgemeine Informationen) 
8 Rummel/Voltmer, S. 76 
9 Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 11-79ff.; Schild 
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juristisch verurteilen und ausschalten zu können.10 Danach wurden sie noch intensiver 
aufgespürt, belagert, mit Waffen bekämpft (z. B. in Südfrankreich) oder zum Tod 
verurteilt. Manche Ketzer kehrten nach der Inquisition (d. h. Untersuchung) freiwillig und 
reuevoll zum richtigen Glauben zurück. Viele Katharer und Waldenser nutzten die Flucht 
in andere Regionen/Länder, z. B. in die Nähe des Genfer Sees, nach Savoyen und Nord-
Italien. 
Letztlich gelang es den besonders motivierten Glaubenswächtern/Inquisitoren bis etwa 
1400, den falschen Glauben – die Ketzerei – mit Gewalt einzudämmen. Die Bischöfe ließen 
z. B. folgende berühmte Kritiker hinrichten: z. B. beim Konzil in Konstanz (1414-1418) die 
Prager Reformer Jan Hus 1415 und Hieronymus von Prag 1416; das gleich Schicksal traf 
den Bußprediger Girolamo Savonarola 1498 in Florenz (Martin Luther überlebte 1521 
offenbar mit viel Glück). 
Während also die Ausrottung der Ketzer erkennbare Erfolge zeigte, bemühten sich 
Theologen und Dämonologen weiterhin, die Gläubigen mit Höllenängsten zum richtigen 
Christentum hin zu disziplinieren (s. Bilder/Totentanz). Dabei erklärten sie alle Übel der 
Welt mit Verführungen durch den Teufel, die Gott – so die Drohung - bestrafte: z. B. mit 
Krankheit, Not und Tod. 
Gleichzeitig schürten Theologen Angst vor der damals zeitnah (!) erwarteten Apokalypse. 
Die Endzeit erwarteten Christen zwar seit der Zeit der Apostel im 1. Jahrhundert, doch nun 
- zu Beginn der Frühen Neuzeit – sahen Theologen das Ende nun tatsächlich ziemlich 
zeitnah kommen. Dazu predigten Pfarrer, der Teufel wolle noch kurz vor dem Weltende, 
mit Hilfe einer Teufelssekte (s. Hexen/Hexer) - so viele Christen wie möglich - auf seine 
Seite ziehen. 
 
Während dieser angstvollen Zeit entdeckten einige Theologen eine neue Aufgabe in der 
Bekämpfung des schon lange verabscheuten Übels: dem Jahrtausende alten, heidnischen 
Aberglauben („aber“ = falsch). Den hatte die Amtskirche im Mittelalter immer schon 
verteufelt, aber – mal mehr, mal weniger - geduldet, mit gewissen Unterscheidungen: seit 
Jahrtausenden konnte Magie sowohl zum Heilen als auch zum Schaden dienen (s. schwarze 
und weiße Magie). Dabei war ein nachweisbarer Schadenzauber immer schon mal 
todeswürdig, während Heilzauber weitgehend geduldet blieb. Aber nun sollte mit aller 
Magie Schluss sein: z. B. mit den Praktiken wie Loswerfen, Verfluchen, Wahrsagen, dem 
bösen Blick sowie dem Zaubern mit Amuletten, Spruchzettel, Salben, Wurzeln (Alraunen), 
usw. Kurz nach der großen Pest von 1350 verhängte der Kölner Erzbischof 1357 die 
Exkommunikation z. B. über Loswerfer, Beschwörer und Wahrsager. Später im 
Hexenprozess gehörten auch Maßnahmen zum Abwehren von Übel sowie zum Heilen oder 
Schützen zur todeswürdigen Zauberei, weil ja allein der Teufel – seiner Teufelssekte - 
dieses Zaubern ermöglichte. Damit projizierten die Verfolger alles Böse und Teuflische in 
die vermeintlichen Hexen hinein.11 
Insgeheim stieß das Verbot der magischen Praktiken im Volk auf Widerstand, denn seit der 
Antike erfüllte die tradierte Magie - in der noch unaufgeklärten Welt - bei den Menschen 
eine beliebte Sinn- und Schutzfunktion. Darauf wollten viele der eher oberflächlich 
missionierten Christen jedoch keinesfalls verzichten. Also suchten einige Männer der 
Kirche noch intensiver nach praktikablen Strategien, um gegen all das böse Zauber- und 
Teufelswerk (Ketzerei/Zauberei) vorgehen und es rigoros ausrotten zu können. 
In diesem magisch-religiös beherrschten Klima konstruierten einige Glaubenswächter, auf 
der Basis von Ketzerei, mit Phänomenen der Antike sowie der Theologie und Philosophie 

                                                 
10 Rummel/Voltmer, S. 36-41 
11 Lussi: Amulett und Talisman; Lussi: Hagelschlag und magischer Schutz; Moeller: Populärer Hexen- und Magieglaube; 

Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Krininalität, S. 55; Rummel/Voltmer, S. 34-36; Rummel/Voltmer, S. 98; Dillinger, 
Hexen und Magie, S. 13-42 
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des 13. Jahrhunderts (u. a. Aristoteles 384-322 v. Chr., Augustinus 354-430; Thomas von 
Aquin 1225-1274) allmählich ein neues Verbrechen.12 
 
 
4.) Die Konstruktion des Verbrechens der Hexerei 
 
Ab etwa 1350 erweiterten kirchliche Gelehrte im südwestdeutschen Grenzraum den 
Ketzereibegriff. Dazu zählten u. a. rigorose Ketzerinquisitoren der Dominikaner: z. B. 
Nikolaus Eymericus (*um 1320-1399), Johannes Nider (*um 1385-1438) und Nikolaus 
Jacquier (*um 1400-1472). Sie und weitere Theologen verknüpften das Verbrechen der 
Ketzerei mit Zauberei und konstruierten daraus ein besonders todeswürdiges 
„Superverbrechen“ mit dem neuen Begriff: Hexerei (u. a. haga/zussa = Zaunweib; vgl. 
hexse: im Gedicht von 1283).13 Damit verinnerlichten viele theologisch ausgebildete 
Männer die tradierten, abergläubischen Vorstellungen, denn: »Das Bild der Hexe war ein 
Produkt wechselseitiger Beeinflussung von gelehrtem und volkstümlichem 
Hexenglauben.«14 
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts entstanden zur genauen Erkennung von Hexen/Hexern 
fünf Merkmale, später bekannt als der „gelehrte“, „elaborierte“ bzw. der „kumulative 
Hexereibegriff“:15 
 
1. Teufelsmal und Teufelspakt (Narbe/Hautfleck; Zeichen für Teufelspakt; s. Nadelprobe!) 
2. Teufelsbuhlschaft (Geschlechtsverkehr mit dem Teufel; s. Bündnis mit Absage von Gott) 
3. Hexenflug (zum Sabbat) und Verwandlung (in Tiere, in einen Werwolf) 
4. Hexensabbat (benannt nach dem Ketzersabbat; Orgien mit Teufeln; Teufelsmesse) 
5. Schadenzauber (z. B. Krankheit, Not, Tod an Menschen/Tieren, in der Natur, s. Wetter) 
 
Während des Mittelalters erlebte der Glaube an Zauberei  - mit allen tradierten Facetten - 
eine gewisse Toleranz. Doch zu Beginn der Frühen Neuzeit mussten sowohl Menschen aus 
dem Volk als auch Gelehrte (!) bekennen, dass es Hexen gibt, die mit Hilfe des Teufels 
zaubern sowie mit Teufeln real paktieren und mit ihm sogar sexuell verkehren können (s.o. 
Pakt und Buhlschaft16): und zwar nicht nur beim Hexensabbat. Gelegentlich bezweifelten 
Theologen zwar in theoretischen Diskussionen Hexenflug bzw. Hexensabbat oder auch die 
Verwandlung in Tiere,17 was jedoch die Prozesse nicht beeinflusste. Die übrigen 
Hexereidelikte reichten stets für ein Todesurteil aus. 
Gelehrte hatten mit Hilfe tradierter Mythen (s. Diana, Medea; Unholde, Trutten, Perchten, 
Feen) die Idee vom Hexenflug erfunden sowie die dazu gehörenden Tanz- und Sabbatplätze 
mit Teufelsorgien auf Bergen lokalisiert (s. Blocksberg/Harz). In der Ebene des 
Niederrheins wurden diese vermeintlichen Teufels-Treffen – mangels Bergen - auf kleinen 
Anhöhen/Endmoränen verortet, bei einsamen Wiesen, an Waldlichtungen, in 
Heidegebieten (z. B. in der Holthuyser oder Issumer Heide), bei Mooren und Sümpfen oder 
an gewissen Kreuzungen (s. An Daelen Hecken/Holthuysen). Hinzu kamen lokal bekannte, 

                                                 
12 Rummel/Voltmer, S. 18-30; vgl. Dillinger: Hexen und Magie, S. 13-24; Münster Schröer, Hexenverfolgung und Kriminalität, 

S. 35-71; Kohlhöfer: Magie, S. 7-39 
13 Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 25f. und S. 66f.; Rummel/Voltmer, S. 34-40; Schild, S. 9-62 
14 Dillinger: Hexen und Magie, S. 25-73; Ahrendt-Schulte: Weise Frauen, S. 271; Ahrendt-Schulte: „Lauter falscher Wahn und 

Einbildung“, S. 88-101; Rummel/Voltmer, S. 24 
15 Schild, S. 63-122; Rummel/Voltmer, S. 18-57; Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 478 f.; Biesel, S. 120-127;  

vgl. Scholer: Der versunkene Kontinent, S. 110-119; Voltmer: Von der besonderen Alchemie, S. 130-141; im 16. Jh. 
gefördert von Dämonologen wie Jean Bodin, gest. 1596, Peter Binsfeld, gest. 1596, u. Nicolas Rémy, gest. 1612 

16 Neumann; Schild, S. 41f. 
17 Rummel/Voltmer, S. 58-61; Nuczay; Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 112–128; Schild, S. 41f.; Löher/Becker, 

1676/1998, S. 389f.; Dillinger, Hexen und Magie, S. 56-73 
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obskure Orte, z. B. Wolfskuhlen und Friedhöfe, ehemals keltische Kultplätze, römische 
Ruinen und Wasserleitungen oder auch alte Richtstätten (Galgenberge). Damals gab es in 
Köln u. a. einen Hexentanzplatz auf einer Kuhweide vor den Toren der Stadt, genau da, wo 
sich heute der Neumarkt befindet. 
 
Zu den o.g. Hexenmerkmalen entstanden zahlreiche Teufels-Geschichten, z. B.: im 
Rheinland gab es Gerüchte, ein Teufel nähme als Musikant beim Hexensabbat von den 
Gästen drei rheinische Pfennige Eintrittsgeld.18 Oder: In manchen Regionen gehörte zum 
Satanskonvent (s. Hexensabbat) die Vorstellung, dass der Teufel seine DienerInnen 
einteilte: z. B. in reiche, die aus silbernen Bechern trinken und in arme, die dazu Kuhhörner 
benutzten. Auch Aussehen und Kleidung der Teufel haben Angeklagte - mit oder ohne 
Folter - bunt und phantasievoll ausgeschmückt, gemäß regionalen Gerüchten (s. u. diverse 
Einzelschicksale). Abweichend vom ‚Hexenhammer’ (s. u.), dem Buch von Heinrich 
Kramer, lässt sich auch für den Niederrhein sagen, dass die Opfer der Hexenverfolgung 
»das Teufelsbild weniger gefährlich und die Hexe zumeist weniger scharf zeichneten«.19 
Mildere Strafen folgten daraus für die Opfer jedoch nicht. 
Zum Schadenzauber gehörten nun normale Ereignisse aus dem bäuerlichen Leben der 
Opfer, z. B. Raupenplagen, Milchzauber sowie Tier- und Ernteschäden: auch am 
Niederrhein. Wurden z. B. Obst und Feldfrüchte durch Regen, Hagel oder Frost vernichtet 
(s. die sogenannte kleine Eiszeit von ca. 1400-1800), verteuerte der Mangel an 
Nahrungsmitteln (s. Brot) die Preise. Die meisten Menschen lebten am Existenzminimun, 
konnten also nicht zahlen und hungerten. Betroffene haben für ihre Nöte dann schnell eine 
Hexe verantwortlich gemacht (s. u. Sündenbock-Mechanismus). Im Fall von Not, Tod (s. 
Pest) oder Krankheiten an Mensch und Vieh, waren dies jetzt angehexte Schäden, die 
früher mit ganz normaler Ursache erklärt worden sind. Selbst ein Diebstahl konnte in die 
Nähe von Hexerei geraten. Ebenso führten Konflikte durch Reformation und 
Gegenreformation (17. Jh.) oder Kriege zu Hexereianklagen: wie z. B. der Kölnische Krieg 
1582/83-1588 und besonders der Dreißigjährige Krieg 1618-1648. 
Der neue Hexenglaube verbreitete Angst, fand jedoch gleichzeitig durch forcierte, 
verführerische Propaganda und Drohbotschaften eine un-heimliche Akzeptanz. Kritik an 
den fanatischen Verfolgern fehlte vor allem aus Angst20 und Ohnmacht. Vermutlich zog 
das Hexenphänomen Menschen auch magisch an, weil es ihnen Macht über andere 
verschaffte? Da ca. 90 % der Menschen weder lesen noch schreiben konnten, beflügelten 
Bilder und Gerüchte zur Hexerei umso mehr die Ängste und Phantasien bei den 
unaufgeklärten, potentiellen Opfern (vgl. Einzelschicksale). 
Letztlich konnte die Ursache für das Leid eines Menschen auf jede Person übertragen 
werden (s. Sündenbock): Die Hexe „wurde zur Projektionsfigur schlechthin“21. Während 
sich nun die Hexenmerkmale langsam konkretisierten, begann ihre schnelle Verbreitung.22 
 
 
5.) Ausbreitung des Hexerei-Phänomens 
 
Die Merkmale für Hexerei haben Gelehrte der Theologie und Philosophie im Umkreis von 
Genfer See und Bodensee (u. a. letztes Zufluchtsgebiet der Ketzer…!) nach 1400 ganz 
allmählich konzipiert und als Verbrechen legitimiert. Von diesem deutsch-schweizerischen 

                                                 
18 Ahrendt-Schulte: Weise Frauen, S. 27 
19 Pletsch 
20 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel; Voltmer: Skepsis, Glaube, Politik, S. 30-33 
21 vgl. Richter: Der Gotteskomplex, S. 131f.; Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 276f.; Rummel/Voltmer, S. 98; vgl. 

Scholer: Der Hexer war’s (allgemeine Informationen) 
 22 Rummel/Voltmer, S. 28-33  
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Grenzraum breitete sich der Hexenglaube in Europa aus: vor allem auf bekannten Wasser- 
Handels-, Pilger- und Reisewegen. 
Eine fundamentale Rolle spielten dabei die Konzilien in Konstanz (1414 - 1418) und Basel 
(1431 bis 1437/49). In dieser langen Zeit interessierten sich weit mehr als 100.000 
Teilnehmer und Konzilsgäste für das Thema Hexerei, das zu intensiven Diskussionen 
führte. Danach kam es in der Umgebung zu Verfahren wegen Zauberei, die bald als 
Hexenprozesse bezeichnet wurden. Viele Konzils-Rückkehrer, die sich von dem 
Hexenglauben hatten infizieren lassen, wirkten auf ihren europäischen Heimwegen - 
bezogen auf das Hexereiphänomen - jeweils wie Katalysatoren. Zudem konnten stets auch 
umherziehende Prediger, Gaukler, Händler oder Richter, Schöffen, Henker oder Pfarrer 
durch Predigten die Angst machenden Hexereigerüchte schüren. 
Ab ca. 1450 beflügelte die geniale Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg die 
Hexen-Propaganda enorm: zunächst mit unzähligen, schnell gedruckten Flugblättern, 
Drutenzeitungen und Bildern. Im Dezember 1486 folgte dann das verhängnisvolle Werk 
des Dominikaners Heinrich Kramer, latinisiert Institoris (*um 1430-1505): sein in Latein 
verfasstes Buch Malleus Maleficarum = Hammer der Übeltäterinnen (!) wurde bekannt als 
Hexenhammer. Wegen seiner darin geäußerten extremen Ansichten, speziell über 
Sexualität, müsste er - nach heutiger Einschätzung - als Psychopath bezeichnet werden.  
Der zweiten Auflage seines Buches von 1587 fügte Kramer – um die Akzeptanz zu 
erhöhen - drei Empfehlungen zur Ausrottung von Hexen (!) hinzu: 
erstens die von Kramer selbst entworfene, aber von dem offenbar unkritischen, soeben 
gewählten Papst Innozenz VIII. in Rom unterschriebene „Hexenbulle“ vom 5.12.1484 (mit 
diesem päpstlichen Auftrag für die Ausrottung von Hexen hatte Bischof Georg Golser 1485 
Heinrich Kramer nach einem obskuren Prozess aus dem Bistum Brixen verjagt); 
zweitens ein von Kramer gefälschtes Gutachten der Kölner Universität vom 19.5.1487; 
und drittens eine Urkunde des gerade gewählten Königs Maximilian I. vom 6.11.1486. 
Zudem schmückte er sein Werk - um solider zu wirken – mit dem Kölner Ordensbruder 
Jacob Sprenger als Co-Autor, der nichts mit dem Buch zu tun hatte und sich später dagegen 
wehrte.23 
Der Hexenhammer enthielt z. B. völlig absurde Beweise zur Erkennung von Hexen, zur 
Zuschreibung der Hexerei auf Frauen und speziell Unrechts-Regeln für Hexenprozesse. 
Kramer erklärte schon allein den Zweifel an Hexerei zur Ketzerei. Er begründete dies mit 
Hilfe von zweifelhaften Texten aus seinen Predigten, mit wirren Teufelslehren und seinen 
kruden Sexualvorstellungen. Zudem übernahm er viele Zitate zur Diskriminierung von 
Frauen aus dem Alten und Neuen Testament. Für Kramer waren Frauen eigentlich keine 
richtigen Menschen und ein Einfallstor des Teufels. Deshalb bezog er das Hexereidelikt 
speziell auf Frauen, obwohl später auch Männer in Prozesse gerieten.24 Dabei half ihm 
Exodus 22,17/18: „Die Zauberer (Zauberinnen) sollst du nicht am Leben lassen“. 
Der Hexenhammer, das ‚frauenfeindlichste und grausamste Buch aller Zeiten’, erschien bis 
1669 in 29 Auflagen, obwohl es bereits nach dem Druck umstritten war. Die ca. 8000-
10.000 Exemplare (?) gelangten vor allem in Universitäten, Gerichte und Klöster. Teile des 
Hexenhammers wurden schon ab 1510 – z. B. die Anleitung für Gerichtsverfahren - ins 
Deutsche übersetzt. Kurz nach dem Druck sorgte Kramers Werk im Bereich des Bodensees 
für erste Prozesse. Die allgemeine Wirkung/Rezeption des Hexenhammers wird - insgesamt 
gesehen - ambivalent beurteilt. 
Bald schon konnte das konstruierte Hexerei-Verbrechen viele Menschen - wegen jeder Art 
von Besonderheit - verdächtig machen (rote Haare gehörten damals angeblich jedoch nicht 

                                                 
23 Kramer, s. Vorwort S. 37-40; S. 22 - S. 37; S. 58-63; S. 64-69; u. S. 107-116 
24 Kramer, S. 596 u. S. 27, S. 69-73 und Kramer S. 224-240; Dillinger, Hexen und Magie, S. 119-128; Rummel/Voltmer, S. 34-

57; Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 104; Schulte: Hexenmeister; Ahrendt-Schulte: Weise Frauen; Bender-
Wittmann, S. 13-37; vgl. Kemmerich: Sagt, was ich gestehen soll, S. 46ff. 
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dazu). Zudem führte die verbreitete Legitimation der Hexerei von oben, z. B. durch 
christliche Gelehrte, Regenten und Richter, bei vielen Menschen in den Dörfern zu einem 
risikolosen Kampf gegen Hexen: von unten. So entstand allmählich ein von totaler Angst 
geprägtes Verfolgungsmilieu.25 Es kam vor, dass Dorfbewohner die Gerichte zur Anklage 
wegen Hexerei aufforderten (Anklage von Amts wegen). Gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
bildeten sich in manchen Dörfern des Mosel-, Rhein- und Eifelraums (s. auch Voreifel) 
spezielle Hexenausschüsse: zum Aufspüren und Denunzieren von Hexen/Hexern.26 
Zunehmend wurde die Hexerei als Ursache für ganz normale Not- und Todesfälle 
instrumentalisiert.27 
Offenbar traf die Erfindung der Hexerei den Nerv der Zeit.28 Es hieß allgemein: Hexen 
müssen ausgerottet werden, gemäß dem Motto: Keine Hexen - keine Not! Wer Kritik 
äußerte oder Hexen schützte, galt selbst als Hexe/r: machte sich also selbst der Hexerei 
verdächtig! Das bedeutete lange Zeit: Wer Hexen anzeigt, tut ein gutes Werk! Also wollten 
zu viele Gutes tun. 
In diesem teuflisch-magischen Klima entwickelte sich zur todsicheren Verurteilung von 
Hexen/Hexern allmählich eine neue, juristische Legitimation. 
 
 
6.) Juristische Aspekte zu den deutschen Hexenprozessen  
 
Während der Konstruktion des neuartigen Hexereidelikts - und auch noch in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts – hielten sich die Gerichte in Europa mit Zauberei- bzw. 
Hexereianklagen relativ zurück. Das gilt auch für deutsche Regionen, insbesondere in der 
Zeit von 1517 bis ~1560 (s. Reformation und Bauernkriege).  
Ab 1400 kam es zu Zaubereiprozessen, denn zunächst stand das – verbotene - Zaubern 
(toeverie/zoeverie) im Fokus der Menschen. Kenntnisse über Hexenmerkmale machten 
langsam auch den Hexenprozess bekannt.29 Einen Prozess mit dem Begriff Hexe gab es 
erstmals in Luzern 1419 und zwei Anklagen mit Schadenzauber (typischen 
Hexenmerkmalen) sind für Köln 1453 nachweisbar (s. Chronik Teil II). 
Gerichte führten die frühen Hexereiverfahren zunächst gemäß den regional tradierten 
Gesetzen. Erst allmählich entstanden neue Regeln für Hexenprozesse, abgeleitet aus den 
Erfahrungen des kirchlichen Inqusitionsverfahrens zur Ketzerei, wobei bereits der weltliche 
Arm – seit 1215 - die Todesurteile vollstreckte.30 Ab etwa 1500 kamen gelegentlich 
Anleitungen aus dem Hexenhammer hinzu. Darin hatte Heinrich Kramer, abweichend vom 
Ketzereiverfahren, die mögliche Reue bei Hexereidelikten verboten. Ebenso legte er fest, 
dass selbständige weltliche Gerichte mit Blutgerichtsbarkeit in Hexenprozessen zu den 
Hinrichtungen nun auch die Anklagen und Gerichtsverfahren übernehmen mussten31. 
Damit sollten Freisprüche verhindert und die Ausrottung der Hexen/Hexer gesichert 
werden. Die Übernahme durch weltliche Gerichte geschah schon bald, denn die Richter 
versprachen sich durch die zusätzlichen Prozesse nicht nur mehr Macht, sondern auch 
finanzielle Vorteile. 
Im Laufe des 16. Jahrhunderts entstanden im Alten Reich mehrere neue Hexenprozess-
Ordnungen aus dem territorial-christlichen Bereich (z. B. 1507, 1510, 1572, 1607/162832): 
mit Fragen zu Verhören und Delikten sowie Folter- und Verfahrensregeln. 
                                                 
25 Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 33-42; Rummel/Voltmer, S. 99f. 
26 Rummel/Voltmer, S. 99-105; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 71 
27 Schild, S. 123-150; Voltmer: Von der besonderen Alchemie, S. 130-141 
28 Kramer, Vorwort, S. 18  
29 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 35-47; Schild, S. 123-150 
30 Eiden, S. 48-59; vgl. Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 73-97; Rummel/Voltmer, S. 36-57  
31 Kramer, S. 69/70 
32 Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 236-239 (Kurkölnische Hexenprozessordnung vom 24.7.1607); Rummel/Voltmer, 
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Nach der Krönung missfiel Kaiser Karl V. (reg. 1519 bis 1556) die allgemeine Vielfalt an 
Prozessregeln im Alten Reich. Dashalb wollte er die vielen tradierten, 
gewohnheitsrechtlichen Straf- und Verfahrensformen reduzieren sowie Missbräuche 
vermeiden. Schon bald ließ er für das Heilige Römische Reich ein neues Gesetz erarbeiten: 
die Constitutio Criminalis Carolina (CCC).33 Sie trat 1532 in Kraft und blieb bis 1806 
gültig. Die Carolina war - allgemein betrachtet - ein relativ moderates Inquisitionsgesetz 
(Inquisition s. Untersuchung). Alle Richter mussten nun die 219 neuen Artikel 
kennenlernen, um damit eine rechtmäßige Untersuchung - bezogen auf Anklage sowie 
Schuld oder Unschuld – angemessen führen zu können. Durch die Carolina erhöhten sich 
also die richterlichen Anforderungen: kein Problem für die promovierten Juristen in großen 
Städten, aber sehr wohl für die vielen Laienrichter. Sie fanden schon bald eine gute 
akdademische Fortbildung“. 
So wie damals viele Pfarrer kein theologisches Studium absolviert hatten, bestanden auch 
die weltlichen Gerichtsgremien eines Ortes bzw. einer kleinen Stadt zumeist aus Laien, d. 
h. aus fünf bis sieben ehrbaren Bürgern bzw. Ratsherren. Ihnen boten die gerade neu 
entstehenden Universitäten ein Jura-Studium an. Das mit einem Examen verbundene 
höhere Ansehen machte den Beruf des studierten Richters lukrativ und somit attraktiv. 
Damals absolvierten bald immer Männer ein Studium der kirchlichen und/oder weltlichen 
Rechte. Ab ca. 1570/80 saßen immer mehr studierte Juristen im Gericht größeren Städten, 
die dafür genug Geld einsetzen konnten. In den Laiengremien der kleineren Orte 
übernahmen studierte Juristen dann zumindest schon mal den Vorsitz. Wo dies noch nicht 
möglich war, konnten Juristen - für komplizierte Prozesse (u. a. Hexerei) – auf Anfrage von 
Obergerichten zur Verfügung gestellt werden. Kleinere Städte wie Rheinbach, Lechenich, 
Jülich, Siegburg und Orte in der Voreifel forderten z. B. so genannte unabhängige 
Hexenkommissare an. 34 
 
Die Carolina hätte - bei korrekter Anwendung selbst in Sachen Hexerei – eine mildere 
Prozessführung ermöglichen können: z. B. mit rechtmäßiger Anklage, ehrbaren Zeugen, 
echter Beweisführung und einer kompetenten Kontrolle durch Verteidiger sowie 
Obergerichte, bis hin zum Reichskammergericht (RKG). Doch es gab juristische Lücken: 
Hexerei kam in der Carolina direkt nicht vor, doch gemäß Artikel 109 blieben Ketzerei und 
Schadenzauber  (also Hexerei) ein gemischtes bzw. auch ein doppeltes Delikt: gegen Gott 
und gegen König/Kaiser/Regenten, d. h. ein Verbrechen gegen die geistliche und weltliche 
Majestät. Die teuflischen Delikte der Ketzerei einerseits und der Schaden-Zauber 
gegenüber der Gesellschaft andererseits wurden damit zum todeswürdigen Verbrechen 
erklärt: darauf folgte als Strafe der Tod auf dem Scheiterhaufen. Zauberei zählte immer 
noch zum okkulten (geheimen) Verbrechen, also zu einem Ausnahme- bzw. 
Sonderverbrechen (crimen exceptum). Damit konnte auch eine Anklage von Amts wegen 
eingeleitet werden. Zudem erlaubte die Carolina für Sonderverbrechen den 
Ausnahmeprozess (processus extraordinarius) mit Ausnahmeregeln, den die kurkölnischen 
Hofräte in ihrer Kölner Hexenprozessordnung von 1607 übernahmen. 
Hinzu kam, dass manche Juristen bzw. Kommissare (~ Beauftragte) im Studium den 
Hexenhammer kennen lernten: u. a. in Köln. Einige davon haben später im Prozess (von ca. 
1610 bis 1640) bei Sonderverbrechen wie Hexerei die Regeln der Carolina sehr locker 
gehandhabt,35 denn alle Richter standen bei der Untersuchung des Hexereidelikts vor 
einem speziellen Problem: 

                                                                                                                                                                       
S. 41ff; Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim (Hexenprozessordnung Köln), S. 470ff. 

33 Schroeder; Rummel/Voltmer, S. 54-57 
34 Kobayashi, S. 84 
35 Voltmer: Herren und Hexen, S. 54f, S. 100ff; Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 476f.; S. 470f. u. 475ff., S. 492 



 15

Normalerweise konnte ein vernünftiger Mensch das konstruierte Verbrechen der Hexerei  
real niemals begangen haben, also auch keinesfalls freiwillig zugeben! Und  wie sollte 
dann ein Richter z. B. Delikte wie Wetterzauber oder Teufelsbuhlschaft ermitteln? Für 
diesen schwierigen Fall erlaubte die Carolina - im Gegensatz zum alltäglichen Kriminalfall 
(prozessus ordinarius) - gewisse Ausnahmeregeln. Die dazu vorgesehene Mahnung zur 
Vorsicht (bei Torturen) haben viele Richter leider zu oft übersehen. Das führte bei 
fehlender Kontrolle und mangelnder Empathie der Richter zur Willkür:36 denn die 
„Untersuchung“ des irr-realen Verbrechens der Hexerei blieb problematisch. Zur leichteren 
Vorgehensweise haben viele Richter den Anspruch an Zeugenaussagen herabgesetzt und z. 
B. gemäß Artikel 44 den Einsatz von ehrbaren Zeugen unverbindlich interpretiert. Also 
durften nun auch so genannte unehrenhafte Menschen – d. h. Frauen, Vagabunden und 
Kinder - als Zeugen/Zeuginnen auftreten, andere denunzieren und anklagen, ohne das sonst 
übliche Anklage-Risiko. Zeugen (eigentlich Denunzianten) sagten dann gerne all das aus, 
was zu Hexereidelikten passte, nur um ihre eigene Haut zu retten.   
Im Laufe der Zeit ersetzen Richter bei Hexerei - den Mangel an Beweisen  - durch ein 
freiwilliges Geständnis. Da dies ohne Zwang (s. Folter) nicht möglich war, wirkte sich der 
Artikel 58  besonders verhängnisvoll aus: er legte die Tortur „vil, offt oder wenig, hart oder 
linder in das Ermessen eines guten vernünftigen Richters“. Damit wurde der Begriff 
„vernünftig“ interpretierbar. Einige unabhängige Hexenkommissare im Rheinland, u. a. 
Dr. Buirmann und Dr. Möden, degradierten ihre Schöffen mitunter zu Statisten und ließen 
die Opfer gnadenlos foltern: bis zum brauchbaren Geständnis, manche bis zum Tod im  
Folterkeller (s. Schicksale/Chronik in Rheinbach und Siegburg 1630/31 und 1636-38). 
 
Im Laufe der Zeit nahmen die Ausnahmeregeln bei Hexereianklagen zu. Dass Angeklagte 
gemäß der Carolina einen Anspruch auf Verteidigung und auf Kontrolle durch 
Obergerichte hatten, war Angeklagten seltener bewusst. Hinweise darauf ignorierten 
Richter, wenn es möglich war. Wollten sich die Beschuldigten nicht sofort und freiwillig 
zur Hexerei bekennen, machten die Richter ihnen zunächst Angst: z. B. mit dem 
Exorzismus, den ein Priester bei Angeklagten vornahm (s. Teufelsaustreibung). Dann 
folgten dubiose Hexenproben und Hexenbeweise. 
Es begann z. B. mit dem Scheren aller Haare und einer schamlosen Suche – überall am 
nackten Körper - nach einem Teufelsmal (Leberfleck, Muttermal, Narbe) oder nach einem 
Amulett des Teufels, das Schmerzen vermeintlich verhindern konnte. Damit verbunden war 
auch die Nadelprobe, denn es hieß: bei Hexen fließt beim Stechen in ein Teufelsmal kein 
Blut. Möglich war - regional unterschiedlich - auch immer noch die Wasserprobe. Das 
eigentlich seit 1215 verbotene Gottesurteil bedeutete: Hexen schwimmen immer oben.37 
Egal wie die Proben ausfielen: wenn ein Geständnis weiterhin ausblieb, konnte das Gericht 
alles manipulieren, d. h. die Angeklagten freisprechen oder den Prozess weiter führen. Für 
die Fortsetzung gab es dann zur Erzwingung des Geständnisses zwei Möglichkeiten: 
Erstens: die gütliche Befragung: d. h., der Richter versuchte zunächst, von Hexen/Hexern 
das unbedingt notwendige Geständnis zu erreichen durch gutes Zureden, Vortäuschen von 
Indizien oder belastenden Zeugenaussagen bzw. durch falsche Versprechungen… Blieb das 
erforderte Geständnis aus, drohte der Richter dem Opfer mit der Tortur und erklärte die 
Anwendung der Folter-Instrumente. Manche, die ihre Aussichtslosigkeit bereits ahnten, 
gaben in dieser Phase alles zu, um unnötigen Qualen zu entgehen. Sie wurden dann 

                                                 
36 vgl. Rummel/Voltmer, S. 54ff.; Sauter, S. 109-112; vgl. Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 300-305 (unter Bezug auf 

die Anleitung zu erfolgreicher Tortur des Hexenkommissars Heinrich Schultheiß 1634, Kurköln), vgl. Schultheiß: Eine 
Außführliche Instruction; Kauertz: Flamersheimer Hexenprozesse, S. 426f.; Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 
475ff. 

37 Fuchs, S. 75-81 (siehe 18 Wasserproben in Essen 1589) 
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mitunter schnell – also relativ kurz und schmerzlos (?) – hingerichtet (u. a. der 
Scharfrichter Hans Hansen in Siegburg 1638, s. Teil II). 
Zweitens: verweigerten Angeklagte weiterhin das notwendige Hexerei-Geständnis, z. B. zu 
Raupenplagen, Teufelskontakten, usw., kam es zur peinlichen Befragung, d. h. Folter. Der 
Scharfrichter begann damit, das Geständnis mit ansteigend härteren Foltermethoden und 
Foltergraden zu erpressen:38 z. B. mit Daumen- und Beinschrauben, Aufhängen an Armen, 
gebunden nach hinten und Sitzen auf dem Nagelstuhl. 
Allgemein zeigte sich: bezogen auf Folter und Strafen gab es - zwischen ehrbaren 
Laienrichtern und studierten Juristen bzw. unabhängigen Hexenkommissaren – mitunter 
wenig Unterschiede. Dr. Buirmann erwies sich im Prozess als „Schlächter und Sadist“. Er 
ließ in Rheinbach nur diejenigen Laien-Schöffen leben, die seine Brutalität unterstützten. 
Mehrere Schöffen, die seine Rechtsverletzungen kritisierten und zwei Schöffenfrauen, 
schickte er auf den Scheiterhaufen, zwei Schöffen flüchteten. Buirmann und auch andere 
brutale Hexenrichter handelten nach dem Motto: Wer Hexen schont, ist Hexenfreund und 
somit selbst ein Hexer.39 
Der Historiker Thomas P. Becker meint, dass das Führen von Prozessen in der Region um 
Bonn von 1628-1631 ansteckende Wirkung zeigte,40 gemäß der Devise: wenn nebenan 
Hexen sind, müssen sie auch bei uns sein. Also wurden sie gesucht und gefunden. 
Die Gerichts-Verhandlungen fanden – aus gutem Grund - nicht öffentlich statt. Um die 
Schreie der Gequälten nicht nach außen dringen zu lassen, geschahen die Torturen 
bevorzugt in Räumen mit dicken Mauern, z. B. in massiven Schlossgewölben, Ratskellern 
oder Burgtürmen usw. 
 
 
7.) Die Folter und die Folgen 
 
Die Folter/Tortur diente keineswegs als Strafe, sondern galt als Rechtsmittel zur 
Wahrheitsfindung! Beim peinlichen Verhör hätte das schnelle freiwillige Geständnis – also 
eine einfache Lüge zum Verbrechen der Hexerei - die Folter und damit auch den Prozess 
mit Hinrichtung bald beenden können. Aber viele Angeklagte wollten keinesfalls lügen, 
denn dies bedeutete Sünde. Damit drohte den Christen – wie sie es von Pfarrern gelernt 
hatten - nach dem Tod Fegefeuer bzw. Hölle oder beides! Das wollten die Opfer unbedingt 
vermeiden. Sie haben oftmals die bereits unerträglichen Qualen der (erlaubten) ein- bis 
höchstens dreimaligen Folter ohne Geständnis (!) überstanden, also nicht gelogen. Gemäß 
dem Gesetz der Carolina hätten sie dann freigelassen werden müssen. Doch auch diese 
Regel haben Richter im Hexenprozess zu oft ignoriert. 
Viele Opfer wollten einfach lange kein Geständnis ablegen, das als Lüge daherkam. Sie 
verdrängten ihre Höllenängste erst nach absolut unerträglichen Schmerzen, z. B. nach 
fortgesetzter und länger andauernder Extrem-Folter mit perfiden Foltergraden. Das geschah 
dann mit noch festeren Daumenschrauben und/oder Beinpressen bis Blut spritzte oder 
durch fortdauerndes Sitzen auf dem Nagelstuhl bzw. mit noch längerem Aufhängen und 
Ausrenken der Arme (Hände festgebunden nach hinten, usw.). Die furchtbaren Qualen 
führten irgendwann dann doch zu einem gerichtlich erwünschten Hexereigeständnis – und 
damit zum Ende der Tortur: vorerst! - Damit alles gerecht zuging, musste das erpresste 
Geständnis – also die Lüge (!) - von einem Opfer ohne Folter und nach einer mehrtägigen 
Ruhepause - freiwillig – wiederholt werden (vgl. Carolina, Art. 56). Die Ruhepause war oft 

                                                 
38 Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 279-283; vgl. Beispiel in Teil II: Hexenprozess in Düsseldorf-Gerresheim 1737/38; 

Zagolla, S. 122-149  
39 Schroeder, S. 51; Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 114-117 und S. 120; Löher/Becker 1676/1998, S. 42 u. 

Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 16 
40 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
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viel kürzer. Kam es dann zum Widerruf, was oft passierte, konnte das Foltern 
weitergehen… (s. Art. 57), bis das endgültige Geständnis dann zum Todesurteil reichte.41 
Da die Hinrichtung den Lohn erhöhte, sollte der Scharfrichter einen Tod durch Folter 
unbedingt verhindern, was jedoch nicht immer gelang (s. Teil II; Schicksale 1636 von: Dr. 
Schweygel, Rheinbach und Sibylla Vogelsang, Siegburg). 
 
Im Allgemeinen wussten Angeklagte bereits durch die weit verbreitete Propaganda, was 
die Richter im Prozess beim peinlichen Verhör über Hexerei hören wollten. Sie nannten all 
das, was sie von vermeintlichen Zeugen oder Predigern bisher erfahren hatten. Dazu 
vermischten die Opfer Hinweise, die ihnen Richter und Schöffen zur Hexerei im Prozess in 
den Mund gelegt hatten, obwohl Art. 56 der Carolina keine Suggestivfragen erlaubte. In 
ihrer - durch Schmerzen hoffnungslosen Verzweiflung - verknüpften Angeklagte die 
jeweils bekannten Teufelsgeschichten mit alten oder vertrauten Bräuchen bzw. Personen, 
bis hin zur irrwitzigen Verwandlung in den Werwolf oder in eine Werwölfin,42 usw. 
Die unerträglichen Qualen brachten oft auch tragische Ereignisse zur Sprache: z. B. 
merkwürdige, aber ganz natürliche Sterbefälle bzw. Totgeburten. Alles konnte dann als 
Mord gewertet werden, selbst wenn es dazu keinesfalls Beweise gab. Ebenso erfanden sie 
beim peinlichen Verhör eine Vielfalt an speziellen, lokal geprägten Vorstellungen zur 
Hexerei und beschrieben die erfundenen, virtuellen Erlebnisse mit dem Teufel (!) kreativ 
und ausführlich, bis das Gerichtsgremium damit zufrieden war. 
Die Aussagen durch Folter offenbarten manchmal bisher verheimlichte, persönliche 
Kontakte oder erfundene Geschichten, z. B. verbotene Liebesbeziehungen oder 
vermeintlichen Liebeszauber, mit verhängnisvollen Konsequenzen. Die Teufelsbuhlschaft 
konnte für alle Opfer ein todeswürdiges Verbrechen sein und zählte bei Verheirateten sogar 
zum Ehebruch (!). Vieles steht zwar nicht in Protokollen, aber ForscherInnen gehen davon 
aus, dass wegen Hexerei inhaftierte Frauen von Wächtern gelegentlich im Gefängnis 
missbraucht worden sind.43 
Besonders perfide – aber für weitere Prozesse lukrativ - war die „Besagung“ - falls die 
Richter auch dies noch einforderten. Besagung entsprach - aus der Sicht der Richter - nicht 
der Denunziation: die bereits als Hexer schuldig Verurteilten mussten nach dem - 
erfundenen und erlogenen! - Geständnis dann diejenigen nennen = besagen, die sie beim 
Hexensabbat (Teufelsorgien!) in jedem Fall gesehen haben mussten. 
Ein Opfer sollte möglichst viele Personen mit Namen angeben, also „besagen“, notfalls mit 
Tortur. Viele Opfer empfanden die Besagung ebenfalls als eine Lüge und die Denunziation 
als Schande, was sie ebenso ablehnten. Manche Opfer konnten – bei milder Folter - 
manchmal irgendwie einer Besagung widerstehen oder: Sie besagten z. B. als Gäste beim 
Sabbat angeblich gesehene, aber bereits verstorbene Personen, was für die Richter 
eigentlich uninteressant war. Bestand ein Gericht jedoch weiterhin auf einer Besagung, 
endete der Widerstand der Opfer oft erst bei fortgesetzter Folter mit noch extremeren 
Foltergraden und Qualen: bis irgendwann die Schwelle der respektvollen, ehrenhaften 
Anständigkeit wegen der Schmerzen zusammenbrach. Dann besagten die Verzweifelten  
letztlich doch noch lebende Personen als Hexen. Manche nannten bis zu 100 Namen: 
darunter zumeist Nachbarn, aber – mit Suggestivfragen – sogar auch EhepartnerInnen, 
eigene Kinder oder Verwandte. Neue Namen bedeuteten dann für die Gerichte: mehr 
Opfer, geeignet für weitere Prozesse (Kettenprozesse): als willkommene Beschäftigungs- 
und Einkommensgarantie (vgl. Schicksale in Siegburg (1636-1638).44 

                                                 
41 Rummel/Voltmer, S. 55f. 
42 Henrichs: Hexen-Bekenntnisse, S. 151f.; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, s. Peter Stump: S. 269-292; 

Münster-Schröer: Hexenverfolgung in Jülich-Berg, S. 77; Voltmer, Herren und Hexen, S. 117 
43 vgl. Hermann Löher 1676/1998, S. 43 
44 Die Schicksale der Siegburger Prozesse 1636 – 1638 finden sich unten im Teil II und III in dieser Datei: Kunigunde Meurer, 
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Zur Hexerei entstand ein weitere, seltsame Vorstellung: Im Laufe der Zeit glaubten manche 
Richter/Schöffen, dass sich Hexerei vererbt, z. B. von der Mutter auf die Tochter: und 
manchmal kam auch noch die Enkelin hinzu! Dabei war es allein die extreme Folter mit 
suggestiven Fragen der Richter, die zur Bezichtigung von Verwandten führte (s. u. Teil III, 
Chronik: vor allem Geldern 1595/96 und Straelen/Roermond 1613-1614). 
Bei der Folter gab es mitunter Überraschungen, z. B. wenn Angeklagte – aus Naivität, 
Klugheit oder aus mutiger Verzweiflung! - gerichtsnahe bzw. ehrenwerte Persönlichkeiten 
des Ortes als Gäste beim Hexensabbat besagten. Dies geschah öfter, doch das hielten 
Gerichtsgremien zumeist geheim, um z. B. betroffene Honoratioren vor Skandalen zu 
schonen, was aber nicht immer gelang, z. B. in Köln. Dort besagte Christina Plum mehrere 
BürgerInnen der Oberschicht als Sabbatgäste. Deswegen kam sie 1629 sogar kurzfristig 
frei, mit der Auflage, darüber absolut zu schweigen. Durch Catharinas Besagungen brachen 
einige der angesehenen BürgerInnen vor Angst fast zusammen. Sie versuchten akribisch, 
sich vom Hexereiverdacht zu reinigen. Vor Gericht wiesen sie – auch mit Zeugen - 
nachdrücklich hin auf ihren guten Ruf und baten, die Richter möchten ihnen doch bitte 
glauben, dass sie mit Hexerei nichts zu tun hätten, regelmäßig in die Kirche gingen und 
stets viel Geld spendeten. Sie flehten um ihr Leben: ganz genau so, wie es alle Hexenopfer 
jeweils im Prozess immer wieder versuchten. Doch während die angeklagten Hexen/Hexer 
stets genauso intensiv und klug die unsinnigen Hexereidelikte abstritten und dabei ihre 
Unschuld völlig verzweifelt und vergeblich beteuerten, kamen die besagten Kölner 
BürgerInnen alle mit dem Schrecken davon.  
Danach begannen allerdings betroffene BürgerInnen der Oberschicht und auch 
aufgeschreckte Richter, Schöffen, Priester und Zunftmitglieder - über den Sinn des 
grausamen Mordens wegen Hexerei nachzudenken. Christina Plum schwieg nicht, kam 
erneut in Haft und wurde 1630 in Köln hingerichtet (s. Teil II). Nach ihren Besagungen 
folgte 1631 Friedrich Spees Kritik an den Hexenprozessen in der „Cautio Criminalis“  (s. 
Literatur). In der Stadt Köln ging die Anzahl der Todesurteile wegen Hexerei allmählich 
zurück und endete dort 1655 mit dem Mädchen Entgen Lenartz (s. Teil II). 
 
Fazit: Die Chance, einem Hexenprozess zu entkommen, war relativ gering, denn eine 
aufrichtige, realistische Wahrheit-Suche fand selten Interesse. In Gerichtsgremien stand 
oftmals schon bei einer Anklage wegen Hexerei das Todesurteil fest. Letztlich konnte jede 
und jeder wegen Hexerei ins Geschrei kommen und schnell in einen Prozess geraten: z. B. 
durch ungeklärte Alltagskonflikte wie Ehe- oder Erbstreit, aus Neid und Missgunst oder 
wegen der Suche nach einem Sündenbock. Somit war es für alle leicht, eine unliebsame 
Person loszuwerden, z. B. die Ehepartnerin oder unliebsame Nachbarn. Letztlich 
entwickelten Denunziationen, Geständniszwang, Folter und Besagung im Hexenprozess 
eine fatale Eigendynamik. 
 
Dies beschreibt sehr eindrucksvoll in Bamberg der von Angeklagten als Hexer besagte 
Bürgermeister Johannes Junius - vor seiner Hinrichtung am 24.7.1628 – in einem langen, 
herzzerreißenden letzten Gruß an seine Tochter Veronica, der leider nie bei ihr ankam. Da 
das Gericht den Brief abfing, blieb er in den Akten zufällig erhalten. Darin erklärte der 
Vater seiner Tocher, warum er sich - nach absolut grausamster Tortur - als Hexer bekannt 
hat: ‚…Blut spritzte aus meinen zerquetschten Händen; meine Arme wurden ausgerenkt… 

                                                                                                                                                                       
Trein Leyendecker, Sibylla (Biela) Vogelsang, Maria Tückingh, Anna Huetmecher, verwitwete Dahmen, Äntgen (Aelgen) 
Haupt geb. Trumpts, Anna Huetmacher geb. Trommelschläger, Tringen Becker geb. Vasen aus Lindlar, Tringen 
Gammersbach aus Overath, Margareta Koltzem geb. Kolf, Elsa Schomacher, Wilhelm Kremer und seine Frau Agnes, 
Antgen Beckersche aus Düren, Frau Hüppelsheuser, Johanns Frau, Margarete Hillesheimer geb. Langenberg, Margret 
Wrede geb. von Langenberg, Theries Becker, Maria Halfen, Elß Dahmen geb. Schwarzendahl, Tringen Knütgen geb. Vogt, 
Dietrich Knütgen, Johann Hansen, Scharfrichter. Siehe Kauertz: Die Hexenprozesse in Müddersheim, S. 478 u. S. 486 
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Unschuldig bin ich in das Gefängnis gekommen, unschuldig bin ich gemartert worden, 
unschuldig muss ich sterben. Denn wer in dieses Druden-Haus (Hexenhaus) kommt, der 
muss ein Drudner (Hexer) werden oder er wird so lange gemartert, bis er sich etwas … zur 
Hexerei ausgedacht hat. … Wegen der Qualen sind meine Aussagen alle erlogen… Ich bin 
kein Drudner, sondern ein Märtyrer…’ Auch Katharina Henot verteidigte in Köln – 
hoffnungslos verzweifelt – ihre Unschuld 1627 in einem Brief an ihren Bruder.45 
Der Bericht zeigt: das Foltern hat die Opfer dermaßen geschwächt, zermürbt und 
verzweifelt, so dass sie letztlich alles Teuflische und Unsinnige bestätigten. Manche baten 
vor lauter Schmerzen, wie z. B. 1631 Katharina Spee geb. Nürberg aus Bruchhausen/ 
Honnef: ,Sagt mir doch, was ich gestehen soll!“. Das bedeutete: dann will ich gerne das 
von euch Gewünschte aussagen und möglichst schnell sterben, denn ich halte diese Qualen 
nicht mehr aus.46 
Zu den letzten Demütigungen - vor der Hinrichtung - gehörte fast immer die Beichte: das 
Bekenntnis der Sünden. Die von Schmerzen Geplagten und bereits vom Tod Gezeichneten 
mussten dann noch einmal die nie begangenen Sünden als ganz real verübte Verbrechen 
bekennen und auch noch bereuen: nicht zur Erleichterung und Freilassung, sondern um 
nach dem Tod der ewigen Verdammnis zu entkommen und vielleicht noch einen Platz im 
Himmel zu bekommen: eine letzte abartige, kirchliche Sorge um das Seelenheil der 
Todgeweihten…? 
Entnervt widerriefen manche – im absoluten Schutz des Beichtgeheimnisses – vor Gott und 
allen Heiligen erneut die erfolterten und gelogenen Verbrechen. Sie baten die Priester vor 
allem, die durch Torturen erpressten Besagungen (von Nachbarn, Familienangehörigen, 
usw.) zu korrigieren, weil sie sich deswegen - ohne Folter - schämten: doch bei der Beichte 
war dies sowieso zu spät. 
Was immer die Gemarterten gebeichtet haben mögen: manche Priester ignorierten das 
Beichtgeheimnis und nach einem Widerruf denunzierten sie die Beichtenden dem Richter  
erneut wegen Hexerei. Dann konnte die Tortur fortgesetzt werden. Erst nach einer 
erfolgreichen Beichte kam für die Opfer das erlösende Prozessende, also Lebensende: mit 
Todesurteil und Hinrichtung. 
Der Jesuit Friedrich Spee (s. Kaiserswerth/Köln/Trier) hat gegen die Beichtpriester 
protestiert. Er verurteilte in der „Cautio Criminalis“ alle, die das Beichtgeheimnis nicht 
einhielten. Ebenso kritisierte er Bischöfe und Territorialherren, die die Gläubigen 
aufforderten, Hexen/Hexer zu denunzieren und zu verurteilen.47 
Mit besonderer Empathie für die Opfer prangerte Spee auch die Torturen an und erklärte in 
seinem Buch: ‚Die Folter macht die Hexen … die unerträglichen Qualen würden auch 
mich sowie alle Kardinäle und Päpste zu Hexern machen.’48 Es heißt, dass einige 
Ordensbrüder ihn wegen seiner Kritik an den Hexenprozessen gerne hätten brennen 
sehen… 
 
 
8.) Prozessdauer - Haftbedingungen - Protokolle 
 
Für die Dauer im Hexenprozess - zwischen Inhaftierung und Vollstreckung eines Urteils -  
sollten sich die Richter Zeit nehmen: z. B. ein paar Wochen. Doch ein Hexenprozess als 
Ausnahmeverfahren endete oft nach wenigen Tagen, was gemäß Artikel 61 unrechtmäßig 

                                                 
45 vgl. Behringer, Hexen und Hexenprozesse, Briefe von Johannes Junius von 1628 (S. 305 –310), Katharina Henot von 1627, 

Brief des Bierbrauers Steffen von 1617 (S. 329); Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, s. Katharina Henot, S. 
59f. 

46 s. Kemmerich: „Sagt, was ich gestehen soll“: s. u. Einzelschicksal Katharina Spee, 1631; Nolting, S. 35 
47 Spee, S. 136-156; Friedrich-Spee-Gesellschaft 
48 vgl. Spee, S. 79-97 
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war. Viele Verfahren dauerten Wochen, manche einige Monate. Bei Konflikten – z. B. 
wegen problematischer Urteilsfindung oder unklarer Zuständigkeit - konnten Prozesse auch 
mal ein Jahr oder sogar mehrere Jahre dauern.  
Die inhaftierten Angeklagten saßen fast immer isoliert in einem kalten, dreckigen und 
dunklen Verließ bei mehr oder weniger schlechter Nahrung: überbracht von der Familie 
oder von Wohltätern.49  Zwischendurch erlitten die Opfer oft mehrere peinliche Verhöre. 
Dann lagen sie – mitunter angemordet – am Boden auf einem schmutzigen Strohlager, wo 
manche an den brutalen Verletzungen der Folter mehr oder weniger langsam starben. Viele 
Gefangene mussten im Kerker unter unvorstellbaren Qualen – kurz oder lang - auf ihre 
Hinrichtung warten. So blieb die Zeit im Gefängnis bis zuletzt eine unerträgliche Folter! 
Der Transport zur öffentlichen Hinrichtung erfolgte auf einer Karre, denn die Bösen sollten 
die Erde nicht mehr berühren. Stadtknechte oder ein Pferd zogen die Karre, gefolgt von 
Männern des Gerichts und vielen Schaulustigen. An der Richtstätte – einem unehrenhaften 
Ort - las ein Richter bzw. Schöffe das Todesurteil noch einmal laut vor: für alle 
Anwesenden zur Information und Disziplinierung. Danach vollstreckte der Scharfrichter 
das Todesurteil (manchmal in einer kleinen Hütte): im Allgemeinen durch Erdrosseln oder 
Enthaupten. Es folgte dann – zur Ausrottung des Bösen bzw. des Teufels im Opfer - das 
notwendige Verbrennen! Es heißt, dass die Verurteilten bis zum Ende des 16. Jahrhunderts 
zumeist lebend verbrannt wurden. Die Asche haben Knechte nahe der Gerichtsstätte bzw. 
in ein nahes Gewässer verstreut. Nichts sollte übrig bleiben von der verruchten 
Teufelssekte...50 
Für die Gerichtsgremien gab es nach dem grausamen Spektakel der Hinrichtung die 
wohlverdiente, üppige Abschlussfeier: mit Speisen und viel Alkohol. 
Wie zu jedem Prozess gehörte auch zum weltlichen Hexenprozess eine genaue Mitschrift: 
zur Verhaftung und Anklage, zu den Aussagen der Zeugen/Zeuginnen, den angewandten 
Folterarten und zum Geständnis… bis hin zum Urteil.51 ForscherInnen gehen allerdings 
davon aus, dass die erfolterten Aussagen der Opfer zumeist erst nach dem peinlichen 
Verhör von den Gerichtsschreibern formuliert worden sind. So konnte das erpresste 
Geständnis nachträglich leichter an das erwünschte Todesurteil angepasst werden. – Leider 
sind sehr viele Protokolle der Hexenprozesse durch Feuer, Wasser oder Krieg zerstört bzw. 
im 18. und 19. Jahrhundert mit Absicht vernichtet worden.52 
 
 
9.) Zuständigkeiten und Finanzierung  
 
Hexereiverfahren konnten durch die Zusammenarbeit von benachbarten Regenten gefördert 
werden53 bzw. gebremst werden, wenn sie um Geld oder Zuständigkeiten der 
Gerichtsgewalt in Streit gerieten. 54 
In Lechenich/Kölner Erzstift hatten 1629 vier Frauen aus Bliesheim - vor ihrer Hinrichtung 
- einige Personen aus Bliesheim als Hexen/Hexer besagt. Die Liste mit den Namen gab das 
Gericht von Lechenich weiter an das Bliesheimer Gericht, einer Unterherrschaft von St. 
Mariengraden in Köln. In diesem Stift wirkte als Weihbischof und Dechant Otto Gereon, 
der – wie Erzbischof Ferdinand - das „greuliche Laster“ der Hexerei ausrotten (!) wollte. 

                                                 
49 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 476f; Voltmer; Von Hexen und Herren, S. 50ff.; Praetorius: Viel zu große Härte 

in den Gefängnissen. Anton Praetorius, Die Schrecken der Gefängnisse. In: Behringer, Hexen und Hexenprozesse, S. 277  
50 Behringer: Das Schauspiel des Todes…. In: Hexen und Hexenprozesse, S. 312 
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Dabei dienten ihm die beiden berüchtigten „unparteiischen Rechtsgelehrten“ Dr. 
Blankenberg und Dr. Romeswinkel: zwei als Hexenkommissare entsandte Schöffen des 
Hohen Weltlichen Gerichts (HWG) von Köln. Sie leiteten von 1629 bis 1632 die Prozesse 
in Bliesheim und erfolterten durch „Besagung“ weitere Anklagen und ließen 32 Frauen und 
8 Männer hinrichten.55 
Gelegentlich entstanden in Kurköln zwischen kirchlichen und weltlichen Gerichten 
Geldkonflikte. Deshalb ergänzte Kurfürst Ferdinand von Wittelsbach (als Bischof und 
Herzog; reg. 1595/1612-1650) seine Hexenprozessordnung von 1607 mit einer genauen 
Kostenregelung im Jahr 1628.56 1677 kam es zwischen seinem Nachfolger, Kurfürst 
Maximilian Heinrich und dem Neusser Stadtrat (beim Hexenprozess gegen Catharina 
Halffmans) zu einem Kompetenzstreit, der erst nach 15 Jahren endete.57 - 
Im Allgemeinen finanzierte das Gericht die hohen Justizkosten jeweils aus dem Erbe der 
Hingerichteten.58 Wenn Angeklagte, Angehörige oder auch die Gemeinde zufällig arm 
waren, fielen Hexenprozesse auch schon mal ganz aus (u. a. an der Ahr). Besaßen die 
Opfer oder Angehörige Geld, Land oder ein Haus, klagten die Gerichte bei ihnen die 
Gerichtskosten oft gnadenlos ein. In Bliesheim sind allein für das Jahr 1632 Kosten 
überliefert von 1021 Gulden (ein Vermögen!): gezahlt – so weit wie möglich von den 
Opfern - als Lohn für Richter, Schöffen, Gerichtsschreiber, Knechte, Scharfrichter, 
Amtmänner, Beichtpriester, Wächter, Gastwirte, Zeugen, Handwerker oder auch für 
Material und Werkzeuge sowie für Holz, Stroh, usw.59 
Auffällig ist, dass Anklagen wegen Hexerei zumeist Frauen traf im Alter von 35 bis 60 
Jahren: z. B. ledige oder im Ort zugereiste Frauen/Witwen, die keine Familie mehr 
schützte. Besonders gefährdet waren jene Frauen, die - in einem fremden Ort – z. B. in 
einen Bauernhof oder eine wohlhabende Familie eingeheiratet hatten. Sie gerieten nach 
dem Tod ihres Mannes als reiche Witwe mit sicherem Erbteil, aber ohne männlichen 
Beistand, durch Denunziationen – aus Neid, Missgunst, usw. - leichter in einen 
Hexenprozess als reiche Männer.60 
Nicht alle Gerichte waren korrupt, aber im Laufe der Prozesse bildeten gelegentlich 
Hexenglaube und Profit eine bedrückende Allianz: insbesondere bei Dr. Franz Buirmann, 
einem geldgierigen und sadistischen Hexenkommissar. Er bediente sich – falls möglich – 
gerne selbst am Vermögen seiner zahlreichen Hinrichtungsopfer (s. u. Chronik, Rheinbach 
1636-1638; Witwe Christina Böffgen 1631). Als dies herauskam, wurde er lediglich für 
eine Weile versetzt.61 – 
Die Gerichtsgremien erhielten stets, neben dem Lohn - von der Anklage bis zur 
Hinrichtung mit üppiger Hinrichtungsfeier - eine gute Tagesverpflegung plus Alkohol. 
Diese Verköstigungen füllten auch die Kassen mancher Wirte. Es heißt in einer 
überlieferten Wirtsrechnung von Straelen: die Männer tranken bei Gericht in den Abenden 
„des 4., 11. und 18. Januar sowie des 15. Februar 1614 sechzig Kannen Wein“.62 
 
 

                                                 
55 Stommel, 2002 
56 Behringer: Hexen und Hexenprozesse, S. 236-239 
57 Kohlhöfer: Magie, S. 89f./125f.; s. u. in dieser Datei s. Chronik III: das Schicksal von Catharina Halffmans 1677 aus Neuss 
58 zur Kölner Hexenprozessordnung von 1607 und Ergänzung 1628 in: Becker: Hexenverfolgung in Kurköln, Annalen 1992, S. 
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59 Die Hexenprozesse in Bliesheim. In: Stommel, 2002 
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61 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel, S. 3f. 
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10.) Das Ende der Hexenverfolgung 
 
Die Hexenprozesse in Europa endeten regional sowie zeitlich unterschiedlich: z. B. von 
1608 in den Niederlanden bis 1782 in der Schweiz. Zum Ende beigetragen haben u. a. 
mutige Kritiker,63 die Zeit der Aufklärung64, Kostenprobleme und die beginnende 
Staatenbildung.65 Erst 1813 gab es für Hexerei ein Anklageverbot. Anschließend - in der 
Zeit der Romantik - lenkte u. a. die Märchenhexe von der Tragödie der unschuldig als 
Hexen/Hexer hingerichteten ab. 
 
Letzte Hinrichtungen wegen Hexerei geschahen im 18. Jahrhundert: 
in Gerresheim/Niederrhein 1738 Agnes Olmans (48 J.) u. Helena M. Curtens (16J.): Teil II; 
in Deutschland/Landshut 1756 Veronica Zerritschin (13 Jahre);66 
in Europa: in Glarus/Schweiz 1782 Anna Göldi (~ 48 Jahre; s. Justizmord!).67 
 
 
11.) Bezüge zu heute 
 
Mit dem letzten Hexenprozess in Glarus/Schweiz 1782 endete zwar die Hexenverfolgung 
in Europa. Aber: der Glaube an gute und böse Magie sowie an okkulte Kräfte existiert – 
weltweit betrachtet - nach wie vor, und zwar nicht nur bei esoterisch orientierten neuen 
Hexen.68 
In Deutschland glauben etwa 10% der Menschen an Magie. Viel weiter verbreitet ist dieser 
Glaube an Zauberei/Okkultes vor allem in Regionen von Asien, Südamerika und 
Afrika/Subsahara. Durch Kolonisation und Missionierung haben sich die dort tradierten, 
magischen Praktiken zum Teil mit europäischen Hexereiphänomenen vermischt. Auf den 
genannten Kontinenten forderten allein seit 1950/60 neue Arten von Hexereikulten ca. 
100.000 Menschenopfer: verstümmelt, erstochen, gesteinigt, ertränkt, vergiftet, gelyncht 
oder verbrannt. Täter sind zumeist Männer und die Opfer überwiegend Frauen und Kinder. 
Dabei sind die Ursachen der europäischen Hexenverfolgung zur Frühen Neuzeit  
dergleichbar mit der heutigen Verfolgung von witches in den oben genannten Erdteilen: der 
Bildungsstand ist niedrig, es gibt tradierte magische Praktiken sowie obskure Beweise für 
Zauberei, hinzu kommen Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen und eine 
vermeintliche Macht von Männern gegenüber Frauen. Für die Ausbreitung sorgt ein 
ideologischer bzw. religiöser Fanatismus. Der Glaube an witchcraft beruht ebenso auf 
tradierten Gottheiten - mit mehr oder weniger Wahrheitsanspruch - sowie auf einem  
Mangel an Empathie und aufgeklärter Bildung. 
Auch bei den Verfolgern von witches heute werden ähnliche Mechanismen der Projektion 
wirksam: Menschen übertragen eigene Schwächen wie z. B. Neid, Habgier, Missgunst 
bzw. Schuldzuschreibungen von Krankheiten oder Tod in ihre Opfer hinein (s. 
Sündenbock), um eigene Schwächen zu verbergen bzw. persönliches Unglück zu erklären. 
Danach können sie dann im vermeintlichen Feind mit gutem Recht gegen die „Bösen“ in 
aller Härte vorgehen.69 

                                                 
63 Dillinger: Hexen und Magie, S. 136-151; Johann Weyer, Kleve. In: Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 

108-118 und S. 348-350; Friedrich Spee, Kaiserswerth/Köln/Trier, s. www.friedrich-spee.de; Behringer: Hexen und 
Hexenprozesse, S. 140ff; Anton Praetorius 

64 s. John Locke 1632-1704; Gottfried W. F. Leibniz 1646-1716; Voltaire 1694-1778 
65 vgl. allgemein: Lorenz/Bauer; Dillinger, Hexen und Magie, S. 137-151 
66 Graf, Vortrag 2012  
67 Hauser; Rummel/Voltmer, S. 84-119 
68 Pöhlmann: Unterdrücktes Geheimwissen, S. 41-51 
69 vgl. Wiedemann, S. 73-101; Behringer: Hexenglaube und Hexenverfolgung in Geschichte und Anthropologie, S. 9-22; Roser, 
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Allein in Afrika/Subsahara glauben 90-95 % der Menschen an Magie.70 Allein dort gab es 
seit der Unabhängigkeit der 1960er Jahre bis heute mindestens 60.000 Opfer von 
witchcraft/Hexerei. Es geht dabei um magische Praktiken wie Voodoo (Schadenzauber mit 
Figuren), Schamanismus (Beschwörung der Geister), aber auch um witch-doctors (Heiler 
oder Mörder; Sangoma), witchfinders (Hexensucher) und Sasabonsam (böse Waldgeister, 
vergleichbar mit Teufeln) usw. An der Erkennung von Opfern sind leider auch einige 
christliche Sekten beteiligt.  
Zum Schädigen oder Heilen dienen in Afrika nicht nur Sprüche, Amulette oder traditionelle 
Pflanzenmedizin. Besonders grausam sind dort Muti-Morde: zur Gewinnung von frischem 
Fleisch, entnommen aus Körperteilen von lebenden oder getöteten Menschen. Die jeweils 
für „besonders“ erklärten Opfer sind z. B. reich, groß, geheimnisvoll, usw. Ihnen wird eine 
spezielle Macht zugeschrieben. Die Mörder glauben, dass sich all diese Fähigkeiten auf sie 
übertragen, wenn sie das frische Fleisch ihrer Opfer essen. Besonders gefährdet sind seit 
einiger Zeit – wegen ihrer vermeintlichen Besonderheit - Albinos: in Nigeria, Gabun, 
Burundi und Tansania. Stigmatisierten und verfolgten Frauen und Kindern gelingt 
manchmal die Flucht in spezielle Hexendörfer, wo sie vor Verfolgung relativ sicher sein 
können. 
Afrikanische Regierungen haben seit 1895 mehrere Anti-Hexereigesetze erlassen. 2009 
kam auch vom UNHCR ein Verbot zur Hexerei.71 Vermutlich glauben manche Regenten in 
Afrika an wichtcraft und übersehen die Appelle zur Eindämmung von „witch-hunting“ 
(Hexenjagden). Viele sind korrupt. Seit etwa 1960 sind Anteile von Spenden und 
Entwicklungshilfe zu oft in diversen Regierungskanälen verschwunden. Es fehlt auf allen 
politischen Ebenen an zuverlassigem Engagement, Bildung und Aufklärung. 
Ganz allgemein betrachtet lässt sich der Glaube an Magie zwar nie ausrotten. Die 
erfundenen, virtuellen Vorstellungen von witchcraft führen jedoch weiterhin zu 
unerträglichem Leid von Opfern – bis hin zu deren Tod: trotz der Menschenrechte und 
digitaler Medien. Auch für die unschuldig Geqäulten von heue gibt es keine wirkliche 
Hilfe. Warum?  
 
 
12.) Fragen nach der Schuld – Initiativen zur Rehabilitierung 
 
Rückblickend lässt sich in unserer aufgeklärten europäischen Welt schon lange gefahrlos 
sagen: Es gab und gibt weder Hexen noch Hexer. Diese Erkenntnis haben die angeklagten, 
gequälten Opfer zur frühen Neuzeit zwar spätestens bei der Tortur erfahren,72 aber dann 
war es leider zu spät. Nicht alle Menschen glaubten damals an Hexerei, aber die meisten 
hatten zu viel Angst, gegen die überzeugten, gar fanatischen Dämonologen und mächtigen 
Autoritäten des Hexenglaubens zu protestieren. Selbst der mutige Jesuit Friedrich Spee 
fürchtete sich vor den Hexenverfolgern…  
Hexerei existierte zur Frühen Neuzeit in Europa allein in der Vorstellung derjenigen 
Männer, die das teuflische Verbrechen konstruierten und verbreiteten sowie bei denen, die 
die Hexen/Hexer verfolgten und verurteilten. Sie alle haben den Hexenglauben mit Gewalt 
in die Köpfe von Tätern/Täterinnen sowie in viele Mitmenschen hineinprojiziert, 
kriminalisiert und legalisiert: mit dem Ziel der Vernichtung von allem Bösen. Damit wurde 
das Ausrotten des Bösen letztlich selbst das Böse…!73 
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Gegen Ende des 17. Jahrhunderts nahm der Zweifel an Hexerei zu. Immer mehr Menschen 
verloren die Angst vor der Kritik am Hexenglauben, denn es dämmerte allmählich die 
furchtbare Gewissheit, dass all die Gefolterten und Hingerichteten - bezogen auf die 
Anklage wegen Hexerei – unschuldig waren. Dann folgte im Laufe des 18. Jahrhunderts – 
regional unterschiedlich - ein gründlicher Verdrängungsprozess, z. B. mit Hilfe der 
Märchenhexe der Romantik, durch ein gezieltes Vergessen sowie der Vernichtung von 
Prozessakten. 
Und wer trägt nun die Schuld am gewaltsamen Tod (Mord!) der etwa 100.000 unschuldig 
gemarterten Opfer wegen Hexerei: sei es hingerichtet oder nur gefoltert? Die Antwort ist 
nicht eindeutig. Christliche Gelehrte (darunter viele Theologen und Juristen) konstruierten 
zwar das todeswürdige Verbrechen der Hexerei, führten aber nur anfangs einzelne Prozesse 
durch, in Anlehnung an die Ketzerverfahren: mit der Möglichkeit der Reue und ohne 
Urteilsvollstreckung. Nach etwa 1430 übernahmen allmählich weltliche Gerichte die 
Hexenprozesse.  Einige der kirchlichen Fürsten, Bischöfe und Pfarrer haben – in 
Hexentraktaten, Hexenpredigten oder Erlassen - die weltlichen Hexenprozesse zwar 
gefördert, geduldet oder ermöglicht - aber keinesfalls selbst die Prozessverfahren - von der 
Anklage bis zur Verbrennung - durchgeführt. Dennoch bleibt eine kirchlich-moralische 
Mit-Verantwortung an der Hexenverfolgung unbestritten: von der katholischen sowie der 
evangelischen Kirche.74 
Und wie sieht es aus mit den Hexenprozessen durch weltliche Gerichte? Mit christlich 
ausgebildetem Personal? Auch diese Überlegung bringt hinsichtlich der Schuldfrage keine 
Lösung, denn Institutionen können keine direkte Schuld übernehmen. Schuldig werden 
kann ausschließlich eine einzelne, lebende Person für ein bestimmtes, juristisch 
beweisbares und nachgewiesenes Delikt. Da sowohl die brutalen Täter als auch die 
Zeugen/Zeuginnen (s. Denunziationen, falsche Aussagen)  längst gestorben sind, kann 
davon niemand mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt noch weitere Argumente, 
die zeigen, dass die Schuldfrage zur Hexenverfolgung nicht eindeutig zu beantworten bzw. 
zu lösen ist.75 Zudem lassen sich die ehemals ungerechten, aber legitimierten Prozessurteile 
nicht revidieren. 
Dennoch dürfen wir die geschehenen Verbrechen  (s. auch Holocaust, Völkermorde, usw.) 
- von früher und heute - nicht  verdrängen, sondern wir sollte auch das Hexereiphänomen 
der Frühen Neuzeit in Europa analysieren: erstens, um den unschuldig verfolgten sowie 
ermordeten Hexenopfern eine späte Gerechtigkeit bzw. Rehabilitierung zu erweisen; 
zweitens, um mit dem Wissen und besseren Verständnis über soziale, religiöse sowie 
psychologische Mechanismen und Projektionen in Zukunft ähnliche 
Grausamkeiten/Greueltaten verhindern zu können. Nur so besteht die Möglichkeit, dass wir 
Menschen aus Erfahrung lernen.  
 
Aus den oben genannten Gründen schätze ich das außergewöhnliche Engagement von 
Hartmut Hegeler. Er setzt sich seit 2002 – auf moralisch-ethischer Ebene - für die 
Rehabilitierung der Hexenopfer enorm ein. Auf seiner Webseite stehen unter www.anton-
praetorius.de zahlreiche Beiträge: z. B. Stellungnahmen von Stadtparlamenten zur 
Rehabilitierung der Hexen/Hexer sowie Listen der bisher beteiligten Städte. Dort sind auch 
Links zu aktuellen Texten und Bildern von Denkmälern und Gedenksteinen, die an die 
Opfer der Hexenverfolgung erinnern.76 
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II. Verurteilt – verb(r)annt – vergessen 
 
II. A. Einzelschicksale von 57 Opfern am Niederrhein: 1487-1738  
 
 
Mutter und Tochter: Köln 1487 
 
Im Jahr nach der Veröffentlichung des »Hexenhammers« verurteilte das »Hohe weltliche Gericht« in 
Köln eine Frau und deren Tochter zum Tod; beiden Frauen wurde angeblich ein gemeinsam 
ausgeführter Mord zur Last gelegt. Die Tochter erklärte während der Folter, dass ihre Mutter anderen 
das Zaubern beigebracht habe. Der Zaubereivorwurf soll bei dem Prozess jedoch nicht im Mittelpunkt 
gestanden haben. 
 
Nach dem Todesurteil wurden die Frauen zusammengebunden und von einem Pferd an einem Seil, 
legendig auf dem Boden liegend, aus der Stadt gezogen: »Ind sie wurden samen liggende uisgesleift 
ind zosamen begraven, dat jemerlich ind schrielich was anzosien.«77 Sie wurden danach – voller 
Wunden – lebendig begraben: eine Strafe, die damals fast nur Frauen erleiden mussten. Selbst wenn 
die zwei Frauen einen Mord begangen hätten, handelte es sich dabei um eine außergewöhnlich 
grausame Strafe.78 
 
Nesgen to Range: Krefeld-Hüls 1492 
 
Ein Viersener Geschichtsschreiber fand 1875 zufällig die Prozessakte von Nesgen to Range. In dem 
erhaltenen Dokument bat das Gericht in Krefeld-Hüls 1492 (im Jahr der Entdeckung Amerikas) das 
Schöffenamt Kempen, sozusagen als Obergericht, um eine Entscheidungshilfe. 
Die wegen Zauberei angeklagte Nesgen to Range sagte am 5. März 1492, ungefähr zwischen drei und 
vier Uhr, vor Heinrich Henschen und Goert in den Backhuys, beides Schöffen des Gerichts zu Hüls, 
unter der Folter Folgendes aus: Sie habe dreierlei Haare und drei Eier unter Heinrich Ploenkes 
Hofdörpel gelegt, worüber sein Vieh aus- und einging. »Es sei Frauenhaar gewesen und von des 
Henrichs Pferden Haare und Haare von Henrichs Kühen. Insgleichen hat sie gesagt und bekannt, was 
sie getan hat mit Derich Schroetten, dem sie auch dreierlei Haar, Frauenhaar, Pferdehaar und 
Kuhhaar, unter seinen Hofdörpel gelegt habe, darüber sein Vieh ginge. .... Am Donnerstag nach dem 
Aschermittwoch um sieben Uhr vormittags hat Nesgen, da sie in dem Stock [Foltergestell] saß, in 
Gegenwart des Herrn von Hüls und des Schultheißen ausgesagt, wie der Teufel Belsebuch [Beelzebub] 
in ihr Haus zu ihr gekommen sei und ihr Geld und Gut gelobte, damit sie dem allmächtigen Gott, 
Marien, seiner Mutter, und allen Heiligen Gottes zehn Jahre lang absagen und abschwören solle.« 
Das habe sie vor fünf Jahren getan. Außerdem bekannte sie, »daß sie drei Personen auf den Rat des 
Teufels bezaubert hat an ihrem Vieh, Pferden und Kühen, nämlich dem Henrich Ploenken, Derich 
Schroetten und Anken Boener, der an dem Eenre (Inrath) wohnt.« 
Nesgen to Range sagte weiter aus, »daß sie zweimal von dem Teufel Belsebuch aus ihrem Haus auf 
den Hülserberg bis auf die Höhe nach Krakau [Burg bei Krefeld] hin geführt worden sei. Der Teufel 
habe sie selbst dorthin gebracht in Gestalt eines Pferdes, auf dem sie gesessen [habe]. Das soll einmal 
gegen Mitternacht und einmal am helllichten Tage geschehen sein.«79 
Nesgen to Range gab noch einige ähnliche »Verbrechen« zu. Offenbar gingen die Schöffen in Hüls 
vorsichtig mit diesen Aussagen um. Es heißt: »Und da diese Punkte vor dem gemeinsamen Volk zu 
offenbaren nicht dienlich ist und um fürderhin Unglück, das davon kommen mag, zu verhüten, so sind 
diese Punkte vor dem letzten behegten Gericht an der gewöhnlichen Gerichtsstätte nicht öffentlich 
Punkt für Punkt vorgelesen worden.« Nesgen wurde lediglich vom Junker gefragt, ob sie bei den 
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bisherigen Geständnissen bleibe, was sie bestätigte. »Darauf haben wir Schöffen nach ihren Worten 
und ihrem Bekenntnis sie zum Tode verurteilt. Da aber Nesgen, als sie an dem Brandpfosten 
geklammert und genagelt war, diese ihre gesagten Worte widerrufen und abgesagt hat, die sie 
öffentlich bekannt hatte und weswegen sie zum Tode verurteilt worden war«, wurde das Gericht in 
Hüls unsicher und brach die Hinrichtung ab. Die Schöffen baten das Gericht in Kempen um Rat. Sie 
schrieben, nach dem Widerruf ... »kennen wir uns in dieser Sache nicht mehr aus, rufen Euch an als 
unser Haupt und begehren darüber Euer Liebden Haupturteil«, nach dem wir uns richten wollen. 
Das Kempener Schöffengericht antwortete den Schöffen in Hüls: »Da ihr lieben Freunde zu uns als zu 
eurem Haupte geschickt und begehret habt, euch eine Rechtsunterweisung zu dem beschriebenen Falle 
zu geben, so haben wir uns um eurer Bitte willen darüber besonnen und beraten und weisen euch als 
Recht nach dem Recht und den Gewohnheiten von Stadt und Land Kempen: Nachdem Nesgen to 
Range vor und nach dem Hochgericht bekannt hat, dabei geblieben und auf ein Todesurteil erkannt 
worden ist, nachdem sie dann vor Schultheiß und Schöffen ihre Missetat noch erkannt hat, so soll man 
dieses Nesgen herausführen und nach ihrem Bekenntnis richten. Unser Herrgott sei mit euch. Gegeben 
unter unseres gemeinsamen Schöffentums Siegel, das wir hierzu gebrauchen – auf Freitag nach 
Epiphanias.« Nesgen to Range wurde anschließend in Krefeld-Hüls verbrannt.80 
 
Giertken Blanckers: Rheinberg 1499 
 
Im Herbst 1499 bat Wilhelm von Hammerstein, Richter von Ratingen und Angermund, den 
Rheinberger Amtmann Hans von Boemelsberg (genannt von Hoensteyn), wegen eines 
Zaubereiprozesses um Rat. Dessen Antwort aus Rheinberg vom 21.10.1499 ist »mit »fruntlige groiss« 
(freundlichen Grüßen) noch erhalten: » ...Ehrsamer besonders guter Freund. ... Den Inhalt Eurer 
Schrift habe ich verstanden. Ich sende Euch darum von der Frau, die ich wegen ihrer Zauberei habe 
verbrennen lassen, das Bekenntnis, aufgrunddessen sie gestorben ist, hierin eingeschlossen 
[beigefügt], damit Ihr Euch danach zu richten wißt. Und wußte ich Euch mir zugetan, sollet Ihr mich 
darin gutwillig finden und Gott erkennen, der Euch beschütze.« 
Das schriftlich festgehaltene Geständnis, das zur Rechtsprechung wichtig war und sich heute im 
Staatsarchiv Düsseldorf befindet, lautet: »Sodann hat Giertken Blanckers bekannt, daß sie das 
Zaubern 20 Jahre lang gekonnt und so lange mit dem Teufel gebuhlt habe, und sie habe 4 
Versammlungen in der Woithessel [Hexentanzplatz] abgehalten, mit Fye Kaldeway und Lyse opter 
Laeck und anderen wie des Pastors Magd von Alpen usw. Sodann ist sie auf diese Versicherung hin 
gestorben…« d. h., sie starb an der Folter oder der Scharfrichter hat sie hingerichtet und verbrannt.81 
 
Bilien und Yrmen Neckels: Ratingen 1500 
 
Im August 1499 gab es in Ratingen drei Anklagen wegen Zauberei. Davon stammte eine arme, alte 
und kranke Frau aus Alpen (s. Rheinberg/Kurköln). Sie war wegen Zaubereiverdacht nach Angermund 
geflohen und kam in Haft. Ein Scharfrichter hat sie in Ratingen (Herzogtum Berg) gefoltert. Sie starb 
danach im Gefängnis.82 
Zudem waren zwei Frauen wegen »toverey« (Zauberei) in Angermund angeklagt: Yrmen und Bilien 
(Sibylle) Neckels (Mutter und Tochter). Der Bauer Oelloff Slyngerstock aus Angermund hatte sie 
bezichtigt, Milch, sein Pferd und Kühe verzaubert zu haben. Er fragte den Ortsgeistliche Jan Schopen, 
doch der konnte ihm bei dem Problem nicht helfen. Da beide Frauen kein Geständnis ablegten, reiste 
der Scharfrichter aus Essen an. Er folterte die Frauen an verschiedenen Tagen mehrmals. In den 
Rechnungen der Kellnerei (Verwaltung des Herzogs von Jülich-Berg) sind die Ausgaben für »seyll 
[Seile], Kertzen, pech, swevell [Schwefel], hartz, wass [Wachs], olich [Öl] ind anders« notiert.83 
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Schwefelfackeln benutzten die Scharfrichter zum Abbrennen der Körperhaare oder zum Erhitzen von 
Eisenzangen, mit denen die Opfer gekniffen wurden. Doch die in Ratingen gefolterten Frauen machten 
offenbar – trotz Folter - kein brauchbares Geständnis. Dann holte Bauer Slyngerstock Anfang Oktober 
1499 den Wahrsager »meister Conrait Steynbrecher« aus Alpen zur »Wahrheitsfindung« hinzu. 
Meister Conrait hielt sich acht Tage in Angermund und Ratingen auf: bei Wahrsagerei standen damals 
Männer im Ruf der noch geduldeten »weißen Magie«, während Frauen zumeist die »schwarze Magie« 
zugeschrieben wurde.84 
Am 9. Oktober 1499 trat ein Notgericht zusammen, bestehend aus Schöffen, Fronboten sowie 
Stadtknechten aus Ratingen und Kreuzberg (damals Kaiserswerth). »Meister Conrait« gab den beiden 
Frauen einen speziellen Trank, der zu einem Geständnis führen sollte, falls sie wegen Zauberei 
schuldig wären. 
Nachdem Wahrsager Conrait bei den Angeklagten seine ihm »von Gott verliehenen Künste« 
angewandt hatte, konnte er keine Schuld an ihnen finden, da sie das Zaubern »weder gewußt, getan 
noch gekonnt hätten«.85 Er verbürgte sich sogar für die Unschuld der »ehrbaren Frauen«. Da der 
Ratinger Richter dem Wahrsager nicht so ganz traute, holte er beim Rheinberger Amtmann 
Bloemelsberg noch einen Rat ein (s. Prozess Giertken Blankers, Rheinberg 1499), um seine Urteile in 
Sachen Hexerei abzusichern. Danach kamen Bilien und Yrmen Neckels vermutlich frei, aber sicher 
mit einigen Blessuren der Folter. 
 
Vier Frauen angeklagt: Ratingen 1500 
 
Im Frühjahr 1500 gerieten vier Frauen – vielleicht durch »Denunziation« im Fall Slyngerstock – in 
eine Anklage: Zwei aus Huckingen kamen vermutlich in Ratingen in Haft, zwei aus Angermund 
mussten ins Gefängnis in ihrem Ort. Der Scharfrichter hat alle vier Frauen verhört und gefoltert. 
Sicher ist, dass der Richter die zwei Frauen, die im Angermunder Gefängnis saßen, zum Tod durch 
Verbrennen verurteilte. Am 18. März 1500 hat der Müller sie auf einem Mühlenkarren nach Ratingen, 
vermutlich zur Richtstätte „An der Vest“ überführt. Danach sind sie hingerichtet worden. Zu den zwei 
angeklagten Frauen aus Huckingen fehlt ein Urteil. 
Gemäß den noch überlieferten Rechnungen erhielt der Schmied für das benötigte Foltermaterial wie 
»Ketten, Klammern, Haken und Hammer« insgesamt 3 Mark. Der Scharfrichter bekam für die 
Folterung »36 Albus und an Zehrung pro Tag 5 Albus«. Die Hinrichtungskosten sind ebenfalls über-
liefert: 
»Sodann dem Scharfrichter für seinen Lohn 5 oberländische Gulden leicht gegeben, macht schwer 3 
oberländische Gulden, 8 Albus, macht 6 Mark, 8 Schilling brabans. ... Sodann, als das Gericht vorbei 
war, den Schöffen von Ratingen, den Schöffen von Kreuzberg [Kaiserswerth] und den Schöffen von 
Angermund, Johan Tzunder und seinem Pferd, weiterhin den fünf Bütteln, Müller, und Stadtboten 6 
oberländische Gulden, 8 Albus, 4 Denar leicht an Zehrung bezahlt, macht schwer 4 oberländische 
Gulden, 5 Albus, 4 Denar oder 8 Mark, 5 Schilling, 4 Denar brabans. Sodann für Wein und Brot dem 
Gericht 21 Denar leicht gegeben, macht schwer 1 Schilling, 2 Denar brabans.«86- Manchmal weisen 
nur noch Amtsrechnungen auf Hexenprozesse hin. 
 
Agatha Niffs (Nijffs) und Lena Ferber: Düren 1510 
 
Ohne das Hexereidelikt wären Anklagen folgender Art kaum möglich gewesen: Im Herbst 1509 
glaubte der Waidfärber Johan Grave aus Düren, er sei ein Opfer der Zauberei geworden. Das Wasser 
in seinem Brunnen enthielt eine milchige Trübung und schäumte wie Bier. Damals konnte sehr leicht 
»in den Waidfärbereien durch Nachlässigkeit oder Bosheit eines Angestellten eine vorübergehende 

                                                 
84 vgl. Münster: Zaubereiverfolgungen in Ratingen, S. 28; Münster Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 54f 
85 Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 65 
86 Münster: Zaubereianklagen, S. 37; Münster-Schröer: Toversche und Hexen, S. 17ff. 



 28

Trübung und Verunreinigung des Brunnenwassers herbeigeführt werden.«87 Ob der Waidfärber vom 
eigenen Verschulden der Verunreinigung ablenken wollte? 
Von Ratsherren befragt, behauptete Grave, er sei durch die Zauberkünste von zwei Frauen geschädigt 
worden. Gemeint waren Lena Ferber, eine Dürener Bürgerin, Ehefrau seines Zunftbruders Johan 
Ferber und Agatha Niffs, vermutlich eine arme Witwe. Beide »... hätten nicht nur seinen Brunnen 
vergiftet, sondern ihm außerdem acht Krüge Färbemittel verdorben und quälten ihn noch mit einer 
angezauberten Krankheit.«88 Damit rückte das Delikt in den Dunstkreis von Hexerei. Da Johan Grave 
beide Frauen »ins Gerücht« gebracht hatte, musste das Gericht einschreiten. Der Schultheiß Gerhard 
von Quernheim inhaftierte am 19.12.1509 aber »nur« Agatha Niffs. Beim Verhör mit dreimaliger 
Folter wurde ihr gleichzeitig Wein gegeben, »um ihre Zunge zu lösen«. Mit Erfolg. Sie bestätigte den 
Umgang mit dem Teufel, beschuldigte jedoch Lena Ferber als ihre Lehrmeisterin und als »böse Hure«. 
In deren Auftrag habe sie die Waidpflanzen verdorben und dafür von Lena »vier Ellen Tuch« 
bekommen, eine durchaus übliche »Gegenleistung«.89 
Als Grave wünschte, von Agatha ein Mittel zu erhalten, um von seiner angeblich angehexten 
Krankheit (Potenz-Schwäche) »entzaubert« zu werden, wurde ihm das vom Gericht verwehrt. 
Angeblich erlangte er seine Gesundheit erst, nachdem ein »weiser Beichtvater« ihm mit den 
Heilsmitteln der Kirche »Rath ertheilt hatte«. 
Bei einer Gegenüberstellung im Gericht kam es zwischen den beiden Frauen zu einem heftigen Streit 
mit Prügelei. Lena zog Agatha an den Haaren und schlug ihr »voller Zorn ins Gesicht«. Dafür musste 
die Angreiferin eine Geldbuße zahlen und wurde eine Nacht inhaftiert. Agatha Niffs bezichtigte Lena 
Ferber weiterhin als »Auftraggeberin, Komplizin und Lehrmeisterin der Zauberei«90. 
Der Beichtvater, Lenas Mann Johan und mehrere ehrenwerte Bürger versuchten vergeblich, Agatha 
zum Widerruf ihrer Aussage gegen Lena zu bewegen. Doch das war nicht unbedingt erforderlich. Die 
sozial besser gestellte und mit gutem Leumund im Dorf fest integrierte Lena Ferber fand Bürgen. Sie 
konnte sich vom Vorwurf des Schadenzaubers reinigen und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. 
»Ehre und Kriminalität schlossen einander aus«,91 jedenfalls in den Zeiten vor der »Carolina« (1532) 
und den späteren Prozesswellen. Agatha Niffs war keine Bürgerin der Stadt. Der Scharfrichter hat sie 
nach dreiwöchiger Kerkerhaft gefoltert, zum Tode verurteilt und am Samstag, 6. Januar 1510 
verbrannt. Auf dem Weg zur Gerichtsstätte hat Agatha vom Schinderkarren aus laut gerufen, dass 
Lena Ferber für ihren Tod verantwortlich ist. 
Damit war Grave nicht zufrieden. Er sah auch weiterhin Lena Ferber als Anstifterin der 
Brunnenverunreinigung an. Vergeblich forderte er von der Stadt, auch ihr den Prozess zu machen. 
Deshalb suchte er Hilfe beim Herzog von Jülich-Berg, denn es ging um »eine Handlung gegen den 
heiligen Christenglauben.«92 Der nun folgende komplexe Rechtsstreit zwischen Johan Grave und der 
Stadt Düren – unter Einbeziehung des Fehmegerichts in Arnsberg und des Reichskammergerichts in 
Speyer – zog sich noch bis 1513 hin. Die Bürgerin Lena Ferber wurde in dem Verfahren zwar noch 
einmal kurz inhaftiert, kam aber offenbar mit dem Leben davon.93 
 
Ulant Dammartz: Dinslaken 1516-21 
 
Ulant Dammertz (Ulandt/Ulent/Jolanda Dammartz) stammte aus einer angesehenen Familie in 
Emmerich. Ihr Vater war dort Schöffe. Die junge Frau trat (vor 1515, vielleicht um 1510) mit 
vielleicht 20 Jahren ins Kloster ein, um »sich aldair to versuecken, off sie sich vur eyne Conventuael 

                                                 
87 Pauls: Ein Vehmegerichtliches Verfahren, S. 368 
88 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f.; vgl. Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 56-60 
89 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f. 
90 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f. 
91 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f. 
92 Münster-Schröer: Zauberei- und Hexenprozesse in den Herzogtümern Jülich und Berg, S. 56f. 
93 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f.; Pauls: Ein Vehmegerichtliches Verfahren, S. 366f.; Münster-Schröer: Zauberei- 

und Hexenprozesse in den Herzogtümern Jülich und Berg, S. 55f.; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 
56-60 



 29

aldair verhalden ind den oirden fuiren ind erlieden mucht«94 (um dort zu prüfen, ob sie sich als Nonne 
eignen und in den Orden einfügen und [erdulden?] möchte). Sie ging in das Birgittinnenkloster zum 
»Trappenboom« in Marienbaum, das die Klever Herzogin Maria von Burgund 1460 gegründet hatte. 
Es war ein Doppelkloster mit streng getrennten Klausuren. Die Mönche und Nonnen durften sich nicht 
sehen. Das Kloster stand – das war derzeit keine Selbstverständlichkeit – in einem guten Ruf und lebte 
in relativem Reichtum. Neid, Missgunst und Verdächtigungen blieben bei den Schwestern trotzdem 
nicht aus. Um 1516 war es im Kloster Marienbaum zu mysteriösen Vorkommnissen gekommen. Das 
wusste der Klever Hofarzt Johann Weyer (s. 12. Kapitel: Kritiker vom Niederrhein) aus den 
Prozessakten von Ulant Dammertz. Um Näheres zu erfahren, sprach er 1560 mit einer achtzigjährigen 
Nonne, die diese Zeit (mit etwa 35 Jahren) miterlebt hatte. Weyer hörte von ihr Folgendes: 
»In dem bei Xanten gelegenen Kloster Marienbaum wurden viele der Nonnen, zum Theil zehn Jahre 
lang, von Dämonen in entsetzlicher Weise geplagt; sie sprangen auf, ließen ein Blöken oder andere 
gräßliche Töne vernehmen, bisweilen wurden sie in der Kirche von ihren Sitzen herabgestoßen, es 
wurden ihnen die Schleier weggegriffen, der Mund ward ihnen verschlossen, daß sie keine Speise mehr 
zu sich nehmen konnten.«95 
Angefangen hatten diese Erscheinungen angeblich mit dem Eintritt von Ulant Dammertz. Die alte 
Nonne glaubte, sie selbst sei von ihr angesteckt worden, dankte aber Gott für diese Heimsuchung. Sie 
sagte, wenn ihr hohes Alter es zuließe, wollte sie die Übel nochmals erleiden. Zehn Jahre habe sie die 
Qualen der Besessenheit erduldet.96 Aber sie bat Weyer inständigst, falls er zu Besessenen gerufen 
werde, nie Exorzismen zuzulassen; denn eine Ordensfrau wäre auf Anraten einiger Exorzisten mit 
Ruten gegeißelt worden, danach dahingesiecht und unter Gesang gestorben. Solche Geschehnisse gäbe 
es auch jetzt noch. 
 
Aus dem Gespräch mit der Nonne und den Prozessprotokollen geht hervor, dass Ulant Dammertz 1516 
aus dem Konvent entwichen und zu ihren Eltern zurückgekehrt war. Danach entstanden im Kloster 
Gerüchte, dass die seltsamen Erscheinungen etwas mit Ulant Dammartz zu tun hätten, weil sie »der 
Böse« im Kloster in der Gestalt ihres Geliebten mehrfach besucht habe. Deshalb wurde sie im Auftrag 
des Klever Herzogs im Elternhaus verhaftet und in das Dinslakener Gefängnis – vermutlich in den 
heute so genannten Hexenturm – gebracht und verhört. 
Vor dem weltlichen Gericht mit dem als Notar anwesenden Dierkonde Siepen als Zeugen – und später 
auch vor den Prälaten des Erzbischofs – bekannte Ulant Dammartz völlig frei und ohne Folter, dass sie 
einen guten Gesellen liebte, den sie gerne zu ihrem Manne gehabt hätte. Nachdem sie gehört habe, 
dass dieser Mann sich bereits mit einer anderen Frau verlobt hatte (bzw. ihre Eltern den Mann 
ablehnten), ward sie missmutig und rief den Teufel an. Als der Teufel kam, habe sie sich verpflichtet, 
ihm zu dienen. Dann verlangte er von ihr, Gott, der lieben Frau Maria und allen himmlischen Scharen 
abzuschwören und nur ihm die Treue zu geloben. Sie willigte ein, was etwa sechs Jahre vorher 
geschehen sei. Ebenso habe ihr der Teufel geraten, ins Kloster zu gehen. Ulant bekannte, dass sie den 
Jungfrauen die Krankheit (Besessenheit) angetan habe mit Äpfeln, Kuchen und Feigen des Teufels, 
deren Inhalt ihr unbekannt war. Ulant sagte, dass die Schwestern keine böse Gesellschaft mit dem 
Teufel oder mit ihr eingegangen seien. Alle, die sie lieb gehabt habe, seien krank geworden und nicht 
die, die sie hasste. Darüber sei der Teufel sehr erfreut gewesen. Gerne hätte sie die Krankheit auch zu 
den Mönchen getragen, aber das sei nicht möglich gewesen, weil es dorthin keine Kontakte gab. 
Außerdem gab Ulant Dammartz Hostienschändung zu. Sie habe »das Sakrament« dreimal 
missbraucht; es auf dem Jungfrauenchor hinter dem Hochaltar und im Kräutergarten versteckt sowie 
im Baumgarten beim Waschhaus mit dem Messer eingegraben, ohne es zu verpacken. Der Teufel 
zwang sie auch, das Marienbild unter den Augen der Madonna anzuspucken. Nach des Teufels Willen 
änderte sie einen Text in ihrem Gebetbüchlein. Da, wo zu lesen war, »du wahrhaftige Menschheit«, 
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fügte sie ein »du un-wahrhaftige Menschheit«. Der Teufel ließ sie das »Sanctus« (d. h. heilig; ein 
heiliger Anruf Gottes) nicht immer singen, tat aber sonst alles, was sie begehrte. 
Ulant Dammartz erklärte, der Teufel habe allzeit ein Gebrechen an Händen, Füßen, Nase oder Mund 
gehabt. Er sei nicht reich, nicht arm, nicht alt, nicht jung und sei jeweils in guter Kleidung erschienen. 
Ihr Buhle, der Teufel, hieß »La hep« (s. aus Spottvers gegen Juden).97 Er forderte von ihr, ihrem Vater 
Böses anzutun, wenn er zornig war, aber das konnte sie nicht. Die Gemeinschaft (Buhlschaft) mit dem 
Teufel, die kalt war, geschah überall im Kloster, nur nicht im Chor. So oft sie mit ihm und vielen 
anderen Gesellen und Jungfrauen tanzte, spielte er auf allerlei Instrumenten, aber das konnten 
Anwesende weder sehen noch hören. Als sie Angst bekam und befürchtete, entdeckt zu werden, wollte 
sie, dass der Teufel den besessenen Jungfrauen von der Krankheit abhelfen helfen sollte. Das tat er 
aber nicht. Er tröstete Ulant und meinte, sie werde keine Last damit haben. Schließlich erklärte sie, 
dass der Teufel sogar auf dem Weg »zum Verhör« vor ihr gestanden und gelacht habe. Er habe sie 
bestärkt und gesagt, sie solle ein Herz behalten »hy wolde oir helpen, sy ensolde gein noit hebben«98 
(er wolle ihr helfen, sie solle keine Not haben). 
Mit all diesen Aussagen hatte sich Ulant Dammartz auf Anstiftung des bösen Geistes nicht allein der 
Zauberei, sondern auch der »Ketzerei und Blasphemie« schuldig gemacht. Der Herzog von Kleve, der 
kein Hexenverfolger war, drängte nicht auf Sanktionen. Doch nach ihrem relativ freien Bekenntnis 
kam es weder zu einer gerichtlichen Anklage noch zu einer Verurteilung, doch Ulent Dammartz blieb 
in Haft. Sechs Jahre später wandten sich ihre Angehörigen und verschiedene Geistliche mit einer 
Beschwerde an Kaiser Karl V. Er forderte Herzog Johann III. am 14.8.1521 auf, den Prozess zu Ende 
zu bringen. Die Klever Räte beschlossen am 21.12.1521, jemanden nach Dinslaken zu schicken, um 
Ulant Dammartz vor das zuständige Gericht zu stellen. Gleichzeitig übersandten sie eine Kopie vom 
Bekenntnis des Verhörs von 1516. In dem beigefügten Antwortschreiben an den Kaiser erklärte der 
Herzog, dass er die junge Frau im Gefängnis behalten habe, um den Verwandten und »den armen, 
durch die Zauberei gequälten Klosterjungfrauen zu Marienbaum Ruhe zu verschaffen.«99 Er wolle nun 
dem Recht seinen Lauf lassen. 
Über das Schicksal von Ulant Dammartz sind mehrere Versionen überliefert. Nach Johann Weyer 
verbrachte sie etwa sechs Jahre (bis 1521) in Dinslaken im Gefängnis und kam danach frei. Der 
Historiker Wolf gibt an, sie sei nach sechsjähriger Kerkerhaft 1521 gestorben.100 Nach Hölterhoff (um 
1841) soll sie zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden sein und 1539 noch im »großen Turm zu 
Dinslaken« gesessen haben.101 
 
Frau Wetzel: Duisburg 1536 
 
Dieser Prozess zeigt, dass 1536 in Duisburg zweifellos kluge Räte regierten. Nachdem die Tochter des 
Jan von Angerhausen behauptete, Frau Wetzel sei eine »Molketoversche« (Milchzauberin), kam es 
zum Prozess. Die Verhandlung hätte – wie oft praktiziert – zu peinlichen Verhören (Folter) und zum 
Todesurteil führen können. Doch die Stadträte kamen nach Prüfung des Falles zu der Überzeugung, 
dass die Denunziantin eine Verleumderin war. Zur Strafe musste sie die von ihr unrechtmäßig 
beschuldigte Frau Wetzel um Entschuldigung bitten und 3000 Steine zum Marktplatz tragen.102 
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Agnes Muizfeltz: Duisburg 1561 
 
Eine Prozesskostenrechnung im Duisburger Archiv dokumentiert, dass der Scharfrichter von Kleve am 
6.10.1561 wegen der als Hexe angeklagten Agnes Muizfeltz nach Duisburg gereist war, um sie 
»peinlich« zu verhören. 
Daraus geht hervor: für die (Folter-) Arbeit erhielt der Scharfrichter täglich 1 Gulden. Für jede 
Folterung 1 hornschen Gulden und 1 Quart Wein. 
Viermal wurde Agnes Muizfeltz gequält. Viermal beteuerte sie, keine Hexe zu sein. Dann musste sie – 
im Oktober – zur Wasserprobe in die Ruhr. Die Richter wollten wissen, ob sie »swemede ader nit« [ob 
sie schwimme oder nicht], denn wer oben schwamm, war eine Hexe. Diese Wasserprobe brachte dem 
Scharfrichter 2 hornsche Gulden und 2 Quart Wein ein. Der Diener des Scharfrichters bekam täglich ½ 
Gulden. 
Da die Hinrichtungskosten fehlen, ist es möglich, dass Agnes Muitzfeltz freikam.103 
 
Sophie von Dalen: Köln 1568 
 
Sophie von Dalen wurde in Köln angeklagt als große »teufflersche«, der man viele »Missetaten« 
vorwarf, z. B. sollte sie Leute betrogen und das ihr anvertraute Geld »versoffen und verschlachten« 
haben. Sie wurde im Frankenturm verhört und zum »Schanden stehen« – zumeist mit Schandmaske – 
verurteilt. Die »Büttel« (Diener des Gerichts) brachten sie zum »Altermarkt« und banden sie am 
7.7.1568 an den Pranger, genannt Käx, »woselbst sie von morgens sieben Uhr bis mittags um elf Uhr 
öffentlich schanden gestanden und ihre wohlverdiente Strafe empfangen« konnte.104 Die Passanten 
durften sie dort bespucken, schlagen, treten, mit Fäkalien traktieren oder sonstwie misshandeln. Auf 
einer Tafel über ihrem Kopf war zu lesen: 
»Eß hait gegenwortig unzuchtig weib / diese straeff verdient an irem leib / mit teuffelen, betriegen und 
schedtlicher thath / darumb sei hie zum exempel stahet.« 105 (Es hat gegenwärtig das unzüchtige Weib, 
diese Strafe verdient an ihrem Leib, mit Teufeln, Betrügen und schä(n)dlicher Tat, darum sie hier zum 
Exempel steht.) 
Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. 
 
Beel This: Kempen 1570 
 
Im Kempener Stadtarchiv liegen zwei Protokolle von Hexenprozessen des kurfürstlichen Gerichts in 
Kempen aus den Jahren 1570 und 1590. Im ersten Prozess wurde Beel This beschuldigt, den Bauern 
Sander Honn »samt seinen Kindern, Beesten [Vieh/Biestern] und hoff [Hof] geschedicht«106 zu haben. 
In der Folterkammer bekannte sie diesen Schadenzauber und wurde am 20.10.1570 auf den 
»Peschwiesen« verbrannt.107 
 
Peter Stump aus Bedburg: Köln 1589 
 
Der Prozess gegen Peter Stump (Stube?; ca. 50 Jahre) soll in Epprath (bei Bedburg; s. Kohle-
Abbaugebiet) im kurkölnischen Amt Hülchrath gelebt haben. Er geriet in einen Zaubereiprozess. Bei 
der Folter gestand der Bauer: 25 Jahre mit einer Teufelin gebuhlt, Blutschande mit der Tochter 
getrieben und als Werwolf (Mann-Wolf) mit Hilfe eines Gürtels vom Teufel sowie dreizehn Kinder 
und drei Erwachsene ermordet zu haben. Ein Scharfrichter soll ihn am 31. Oktober 1589 in Köln auf 
eine besonders grausame Weise getötet haben: »Reißen mit glühenden Zangen, Rädern, Abhacken von 
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Gliedmaßen, und Köpfen gerichtet, wonach der Kopf neben einem nachgebildeten Wolf auf die Stange 
gespießt und der Leib zu Asche verbrannt wurde.«108 
Seine Tochter und eine Gevattersche (Patin, Kusine oder Freundin der Familie) wurden ebenfalls 
verbrannt. Es heißt, die Hinrichtung sei eine große Sensation gewesen. – Nach neueren Forschungen 
ist die Quellenlage unsicher. Es wird in Frage gestellt, ob der Prozess in der überlieferten Weise 
stattgefunden hat oder ob er der damaligen »Sensationspresse« (Flugblätter) entstammte.109 
 
Frau Gort geb. Eidam: Hülchrath 1590 
 
Frau Gort geb. Eidam wurde als Hexe angeklagt, gefoltert und »aufs Wasser gesetzt« (s. Wasserprobe). 
Der Vogt zu Hülchrath hat sie mit Hilfe der Tortur als Hexe überführt und am 22.12.1590 zum 
Feuertod verurteilt. Anschließend legten ihre Angehörigen eine erhebliche Geldsumme zur Bestechung 
des Vogts zu Hülchrath zusammen und erreichten, dass die Verurteilte nicht als Hexe verbrannt, 
sondern nur geköpft und anschließend normal begraben wurde. Dadurch haftete ihr nicht mehr der 
Makel einer Hexe an, was auch Vorteile für die Familie brachte; denn wenn jemand wegen Hexerei 
hingerichtet worden war, konnten Verwandte ebenfalls schnell ins Geschrei geraten, 
Hexe/Hexenmeister zu sein.110 
 
 
Hees Groemmers: Geldern 1596 
 
In den Jahren 1595 und 1596 traf die Beschuldigung und Hinrichtung wegen Hexerei elf Frauen aus 
dem Amt Geldern. Zu den Opfern gehörten im Herbt 1596 Nesa und Hees Groemmers (Mutter und 
Tochter). Nach der Anklage hat der Scharfrichter die Tochter, Hees Groemmers, am 31. Oktober 1596 
extrem gegeißelt. Dabei gestand Hees die typischen Verbrechen der Hexerei, doch als sie diese am 12. 
November vor dem Gerichtsgremium wiederholen sollte, widerrief sie ihre Geständnisse. Für die 
Richter war klar: den Widerruf habe ihr der Teufel eingegeben. Dabei galt inzwischen der 
»Grundsatz«: »Ein bei der Tortur abgelegtes Bekenntnis genügt zum Beweis der Wahrheit, wenn noch 
eine andere Stütze [Indiz] vorhanden ist.« Und »Stützen« dazu gab es genug, denn Hees Groemmers 
hatte das Nähen bei Aleid Moermans gelernt, die als große Zauberin bekannt war. Zudem war ja auch 
ihre Mutter angeklagt, also galt die Erklärung: die Hexerei hat sich von der Mutter an die Tochter 
vererbt. Dass Hees Groemmers bei der scharfen Tortur am 31.10.1596 kein Blut vergossen und keine 
Träne geweint hatte, wertete das Gericht ebenfalls als deutliches Indiz für Hexerei:Vergeblich hatte 
Pastor Johann aus Veert sie mit Weihwasser gesegnet und ausdrücklich ermahnt, doch wenigstens zu 
bluten und zu weinen, denn dann sei sie keine Hexe. Und noch etwas galt als Hexereihinweis: Dass 
Hees Groemmers bei der Tortur um Gnade, statt um Recht flehte. 
Trotz all dieser „Beweis-Stützen“ bestanden die Richter noch auf einem echten Geständnis. Das 
bedeutete, Hees Groemmers musste – am 12. November 1596 - noch einmal die »peinliche 
Befragung« zur Teufelsbuhlschaft usw. erleiden. Der Folterknecht stand neben ihr, um die Tortur zu 
verschärfen, wenn sie die Hexereivorwürfe abstreiten (leugnen) wollte, z. B. durch Zudrehen der 
Schrauben oder Schlagen mit Ruten. Schließlich brach ihre Willenskraft unter den Schmerzen der 
Folter dann doch zusammen. Sie bestätigte all ihre »Freveltaten« und sagte (sinngemäß) Folgendes: 
– Ich habe Hensken, meinen (Teufels-) Buhlen, zum erstenmal im Garten beim Pfarrhaus zu Veert 

getroffen und Gott abgeschworen. Er gab mir eine schwarze Salbe zum Zaubern und Fliegen. 
– Vor der Fahrt zum Tanz (Hexensabbat) habe ich mir damit die Herzgrube und die Armgrube 

eingerieben. 
– Bei einem Tanz in der »breiten Straße« schlug ein Spielmann (Teufel) die Trommel, ich konnte ihn 
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jedoch nicht sehen. 

 - Als ich im Gefängnis lag, besuchte mich der Teufel. Er tröstete mich und versprach, dass ich keinen 
Mangel erleide. 

All dies wiederholte Hees Grommers (ohne Folter) freiwillig am selben und folgenden Tag vor dem 
Drosten, den Schöffen und dem Pfarrer Johann aus Veert. Wieder stand ein Folterknecht dabei und sorgte 
dafür, dass Hees nun nichts mehr leugnete, d. h.: die nie begangenen Freveltaten endlich noch mal 
bestätigte. 

Nach dem Bekenntnis dieser Verbrechen verurteilte das Gericht Hees Groemmers zum Tod im Feuer, 
schob sie auf einer Karre durch das »Geldertor« und verbrannte sie am 14.11.1596 vor der Stadt an 
einem unehrenhaften Ort.111 
 
 
Nesa Groemmers: Geldern 1596 
 
Nesa Groemmers wurde angeklagt, weil sie berüchtigt war, mit Hilfe des Teufels die schwarze Kunst 
der Zauberei auszuüben. Das Gericht ließ sie foltern, um ein Hexereigeständnis zu erreichen. Trotz der 
enormen Schmerzen stritt sie alles ab, bekam vom Gericht aber auch keine Chance, sich von den 
Anschuldigungen zu reinigen. Da sie vermutlich das Schicksal ihrer Tochter Hees (s. o.) kannte, hielt 
sie ihre Lage für aussichtslos. Um weiteren qualvollen Torturen und auch dem bevorstehenden Tod im 
Feuer zu entgehen, nahm sie sich durch einen Sprung aus dem Kerkerfenster das Leben. Richter und 
Schöffen interpretierten den Selbstmord – wie allgemein üblich – als Schuldeingeständnis. Daher 
beschloss das Gerichtsgremium zu Geldern im Dezember 1596, die Tote auf einer Karre aus der Stadt 
zuschleppen und an einem verächtlichen, d. h. an unehrenhaftem Platz, zu verbrennen.112 
 
 
Mariken Brunner: Straelen 1612/1614 
 
Aus dem Jahre 1612 ist überliefert, dass Mariken (Maria) Brunner aus Straelen wegen eines falschen 
Eides angeklagt und überführt wurde. Zudem galt sie in der Umgebung als toversche, weil sie 
Zauberei an einem Kind vorgenommen habe. »Deselve Marieken Brunner durch Stadt und Land, 
geliek den Schepenen [Schöffen] und Jedermenniglich bekannt, befaemb [befemt] is van Touverie 
[Zauberei], ende [und] ook eenige vor etlichen Jaeren van oere Vorelderen [Vorfahren] darover 
[deswegen] gestrafft sin worden.«113 
Ihre Vorfahren müssten aber nicht unbedingt in Straelen ihre Strafe erlitten haben, schreibt Henrichs. 
Es kann sein, dass Maria Brunner vorher auswärts wohnte und später nach Straelen übersiedelte. 
Beim Verhör gab sie am 19. März 1612 vor Gericht den ihr zur Last gelegten falschen Eid zu. Sie 
beteuerte jedoch, hinsichtlich der Zauberei ganz und gar unschuldig zu sein und bat zugleich, daß man 
noch am selbigen Tage die Probe [Wasserprobe] mit ihr vornehmen möge. Zum Beweis ihrer 
Unschuld erklärte sie sich zur härtesten Stufe der Folter bereit. 
Am 20. März 1612 schickten die Straelener Schöffen die Akten an den Magistrat von Roermond. Die 
Richter antworteten am 23. März 1612, dass die erwünschte Wasserprobe verboten sei und es 
ansonsten keine Beweise für Marikens Schuld gäbe. Also sei sie freizulassen, was dann offenbar auch 
geschah. 
Fast zwei Jahre später, am 8. Januar 1614, geriet Marieken Brunner erneut in eine Anklage wegen 
Zauberei. Das Gericht in Straelen hat sie gefoltert, zum Tod verurteilt und am 18. Januar 1614 auf dem 
Brandstapel zu Pulver verbrannt. Genauere Angaben zu diesem zweiten Gerichtsverfahren fehlen, 
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denn die Protokolle der Straelener Hexenprozesse „sind vor Jahrzehnten absichtlich durch Feuer 
vernichtet worden.“114 
 
 
Trine Scheuer: Odenthal/Bensberg 1613 
 
Die Herrschaft Odenthal, im oberen Dünntal nahe Altenberg gelegen, besaß bis 1811 eine eigene 
Gerichtsbarkeit, in der es um das Jahr 1600 einige Hexenprozesse gab. Der Reim »Se breeten ze 
Ohnder, de Hexen wie Hohnder« (sie brieten zu Odenthal die Hexen wie Hühner) sowie die 
Ortsbezeichnung »Hexenohnder« sind gemäß neueren Erkenntnissen angeblich Erfindungen einer 
späteren Zeit. 
Es wird vermutet, dass jemand die Protokolle der Bensberger Hexenprozesse im vorigen Jahrhundert 
absichtlich vernichtete, um einen Schandfleck zu vertuschen. Von den etwa zehn Hexenprozessen 
blieben nur noch einige Teile der Akte von Katharina (Trine) Güschen aus Nittum überliefert. Sie 
wurde nach ihrem ersten Mann, Johann Scheuer, »Scheuer Trine« genannt. Als er um 1600 starb, 
hinterließ er ihr einen kleinen Hof. Mit zusätzlicher Tagelöhnerarbeit konnte sie sich und ihre 
minderjährige Tochter gut ernähren. Trine Güschen heiratete danach Dietrich Schlehbusch. Nachdem 
auch er gestorben war, ging sie die Ehe mit Jacob Hostertz ein. Dieser Mann entpuppte sich als Schuft 
und nutzte Trine aus. Sie glaubte, er sei nur an ihrem Besitz interessiert. Deswegen zeigte sie ihn im 
Herbst 1611 beim Gericht in Odenthal an. Zu dieser Zeit saßen in Bensberg zwei Nachbarinnen von 
Trine Scheuer wegen Zauberei ein: Agnes Polwirth, die am 9.1.1612 als Hexe im »Hagdorn« (heute 
Köln-Dellbrück) verbrannt wurde und Christina Kirschbaum, die sich weiteren Qualen der Folter 
entzogen hatte, indem sie sich mit der eigenen Haarschnur im Kerker erhängte. Beide Frauen 
»besagten« Trine unter der Tortur als Mit-Zauberin. Daraufhin leitete der Schultheiß (Bürgermeister) 
Gottfried Borken gegen Trine Scheuer das Verfahren ein. Sie hatte »Hexenblut« angeblich von Geburt 
an in sich, denn ihre Großmutter und zwei Muhmen (Tanten) waren bereits vor 1600 als Hexen in den 
Flammentod getrieben worden. Katharinas Mutter blieb vermutlich nur durch ihren frühen natürlichen 
Tod von diesem schauerlichen Schicksal verschont. Belastend war für Trine außerdem, dass sie in den 
Bensberger Prozessen im Jahre 1602 bereits von fünf (der acht) verbrannten Hexen »besagt« worden 
war, worauf das Gericht damals nicht einging. Der Amtmann ließ sie gegen Ende des Jahres 1611 in 
den Bensberger Hexenturm sperren. Beim peinlichen Verhör wurde ihr die Schuld an mehreren 
Unfällen und Krankheiten des Ortes zugeschrieben: Es hieß, sie habe dem Johann Becker ein Kalb zu 
Tode gezaubert, einen Freier bis zur Tollheit verliebt gemacht und einer Frau ein Glas Wein gegeben, 
worauf diese dick geworden sei und zu platzen gedroht habe. 
Während des Verfahrens erhielt Bürgermeister Borken von der Landesregierung einen scharfen 
Verweis, weil er Trine Scheuer ohne die Gegenüberstellung mit Zeugen hatte verhaften lassen. Dies 
holte er nach. Die Zeugen bestätigten die Vorwürfe gegen die Angeklagte, die selbst alle achtzehn 
Anschuldigungen energisch abstritt. 
Das Gericht schickte die Befragungsprotokolle ordnungsgemäß nach Düsseldorf zur Beratung. Die 
Landesregierung stellte es dem Bensberger Gericht frei, Trine durch Folter zu einem »freiwilligen« 
Geständnis zu bewegen oder sie freizulassen. Die Bensberger Schöffen entschlossen sich zur 
Geständniserzwingung. Die Inhaftierte brach schon beim Anblick der Folterwerkzeuge in der 
Folterkammer laut schreiend zusammen. Dennoch wurden von den Schöffen die härtesten Torturen 
gegen sie angewandt. Kraftlos vor Schmerzen lallte sie nach mehrfacher, furchtbarster Folter die zum 
Geständnis erforderlichen Vergehen vor sich hin. Sie sagte, was sie gestehen sollte: Der Teufel sei ihr 
Liebhaber, sie habe mehrfach auf der Nittumer Heide am Hexentanz teilgenommen und ihre eigenen 
Kinder zu Tode gezaubert. Aus Angst vor weiteren Folterungen und der bevorstehenden Verbrennung 
hatte Trine Scheuer vergeblich versucht, sich im Verlies mit ihrem Halstuch umzubringen. Daraufhin 

                                                 
114 vgl. Keuck: „so dass es gerecht war…“, S. 91 (Nr. 17)  



 35

mussten drei Männer sie ständig bewachen, um ihren Selbstmord (s. Schuldeingeständnis) zu 
verhindern. 
Am 15.9.1612 lautete das Urteil: »... daß es mit gedachter Scheuer Treine wie mit der unlängst 
verurtheilter Polwirts gehalten, daß sie durch das Fewer [Feuer] vom Leben zum Thodt gebracht 
werden« sollte. Nach über einjähriger Haft im Bensberger Hexenturm wurde sie am 10.01.1613 am 
Steinenbrückchen, unweit von Bensberg-Lustheide, hingerichtet. Auf ihren besonderen Wunsch hin 
»gnadenweise« erst erdrosselt und dann verbrannt.115 
 
 
Jan Hußmann: Straelen 1618 
 
Im Sommer 2009 tauchten in Straelen in einem Keller zufällig Prozess-Dokumente vom 9. 
April 1618 auf. Schnell stand fest, dass es sich dabei um ein vierseitiges Protokoll des 
peinlichen Verhörs des Schornsteinfegers Jan Hußmann handelt, das ursprünglich zu dem - 
nur noch teilweise erhaltenen - Aktenbündel "Hexen und Tortur" im Straelener Stadtarchiv 
(Signatur B 15) gehörte. Seine Festnahme bezog sich auf Brandstiftungen in Grieth, 
Nieukerk, Straelen und insbesondere auf die beiden letzten Feuer vom 23. und 29. März in 
Wachtendonk.116 Demnach wurde Hußmann schnell gefasst. 
Eigentlich handelte es sich dabei um einen besonderes kriminellen Fall von Brandstiftung. 
Das Folterprotokoll berichtet von zahlreichen Raubzügen und Erpressungen, die Hußmann 
allein oder auch mit Kumpanen (über die nichts überliefert ist), im weiten Umkreis 
begangen haben soll: zwischen Köln und Alpen/Xanten und vom Rhein bis zur Maas… gar 
bis hin nach Brüssel. 
Der Zeit gemäß hat der Richter den angeklagten Hußmann dann auch peinlich befragt zu 
Verbrechen der Hexerei. Hußmann, der die Hexenprozesse gekannt haben müsste, 
bestätigte – mit zunehmender Folter (?) – mehrere hexenspezifische Verbrechen: z. B. 
Absage von Gott sowie Pakt und Buhlschaft mit dem Teufel. Ebenso sagte er, dass er einen 
Werwolf (s.Teufel) namens Matakow an der Mühle in Aldekerk getroffen habe und dass 
der oberste der Teufel Vederhenßgen hieß. 
Beide Teufel gaben ihm jeweils einen Gürtel, mit dem er sich selbst – ebenfalls als 
Werwolf - unsichtbar machen und Schadenzauber anrichten konnte: z. B. Saaten vergiften 
sowie Erwachsene, Kinder und Tiere töten. Zudem besuchte er den Hexensabbat 
("vergaderunghe"), wo jeder mit "seiner buelen gebueliert" hat. Dort seien die Speisen 
schwarz gewesen und ohne Salz gereicht worden, die Getränke dazu hätten „wie 
Stutenpisse“ geschmeckt. Alles sei Schauder erregend ("afgrißelicke") und unmenschlich 
gewesen. 
Aufgrund der örtlich und inhaltlich passenden Berichte von Hußmann erhielt das Gericht 
den Eindruck, dass seine Aussagen der Wahrheit entsprächen. Angaben zum 
Prozessausgang fehlen in diesem Protokoll. Doch darüber informiert der Zeitzeuge und 
Theologe Johannes Wilmius (1585 - 1655). Er hielt es damals für wichtig genug, über 
diesen spektakulären Hußmann-Prozess aus Straelen in seiner „Chronik von Kempen“ zu 
berichten. Darin erwähnt er Brandstiftungen von Hußmann, u. a. auch die beiden zuletzt 
gelegten Feuer in Wachtendonk im März, wobei einige Häuser und Scheunen zerstört 
wurden. Es heißt, dass ohne die herbeigeeilten Kempener Bürger die kleine Stadt wohl 
völlig niedergebrannt wäre. Eng beieinander stehend hätten die Kempener beim Löschen 
das Wasser in Ledereimern – in einer Kette – weitergereicht und dadurch die Katastrophe 
in Wachtendonk eingedämmt. 
Wilmius notierte weiter, dass bald nach der Brandstiftung einer der Täter – Jan Hußmann – 
gefasst und in Straelen angeklagt worden ist. Die im Verhörprotokoll vom 9.4.1618 (s. o.) 
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aufgezeichneten Verbrechen (ca. 28!) haben demnach für das Todesurteil des Jan Hußmann 
ausgereicht. Zur Vollstreckung schrieb Johannes Wilmius: „Man setzte ihm eine eiserne 
Krone mit Pechkränzen auf den Kopf, band ihn mit einer Kette an den Pranger und 
verbrannte ihn bei lebendigem Leibe in Straelen.“ Dies geschah vermutlich kurz nach der 
Folter vom 9. April 1618.117 
 
 
Katharina Henot: Köln 1627 
 
Die Kölner Prozesswelle begann im Mai/Juni 1626 mit Verdächtigungen gegen Katharina Henot, 
deren Leben Historiker/innen inzwischen gut recherchierten. Das Schicksal der angesehenen, 
gebildeten Frau, die lesen und schreiben konnte, ist eng verknüpft mit ihrer Familiengeschichte und 
einigen an Besessenheit (Epilepsie?) leidenden Laienschwestern im Kloster St. Klara an der 
Römermauer. Durch regelmäßige Besuche war Katharina allen Nonnen gut bekannt, denn dort lebten 
ihre Tochter Anna Maria und ihre leibliche Schwester Franziska, vermutlich beide als 
Laienschwestern. 
Die in Köln zwischen 1570-80 geborene Katharina Henot stammte aus einer angesehenen 
Patrizierfamilie. Ihre ursprünglich calvinistischen Eltern, Jakob Henot (1531/32; † 17.11.1625) und 
seine Frau Adelheid de Haen (*um 1545; †1604), eine Adelige aus dem niederländisch-geldrischen 
Raum, waren nicht aus Köln. Etwa 1568/69 kamen sie, u. a. wegen der Kämpfe gegen die Spanier, mit 
vielen Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden ins Rheinland. Das Ehepaar Henot fand 1569 
Aufnahme in der großen »Freien Reichsstadt Köln« (s. 40.000 Einwohner) und konvertierte dort schon 
bald zum katholischen Glauben. Dennoch erhielt Jakob Henot – vermutlich auf Grund des ortsüblichen 
Argwohns gegen »ehemals Reformierte« - in Köln erst 1576 das Bürgerrecht.118 
Die wohlhabende Familie wohnte im Haus zur Britzen in der vornehmen Sternengasse. Das Ehepaar 
Henot bekam mehr als zwanzig Kinder. Davon überlebten vermutlich weniger als zehn das 
Kindesalter. Von Katharinas Geschwistern sind nur vier namentlich bekannt: 
 
Everhard Henot, promovierter Theologe und Dekan von St. Kunibert, starb 1613. 
Von Jakobe Juliane Henot, die um 1627 noch lebte, ist sonst nichts überliefert. 
(Wilhelmine Margarete) Franziska Henot lebte als einfache Nonne im Kloster St. Klara. 
Der prominenteste der Familie, Hartger Henot (1571-1637), war in Köln Domherr, Doktor beider 
Rechte, Dechant von St. Andreas, Probst an St. Severin, kaiserlicher und kurfürstlicher Hofrat und 
apostolischer Protonotar. Als ältester Sohn setzte er sich – trotz geistlicher Würden – engagiert als 
Berater der Familie und ihrer Geschäfte ein. 
 
Der Vater, Jakob Henot, schaffte in Köln im Laufe der Jahre den sozialen Aufstieg vom Färber 
kostbarer Stoffe zum Kaufmann. 1579 erhielt er vom Kaiser - durch Protektion des Fürsten Leonhard 
von Taxis - die Ernennung zum Generalpostmeister in Köln (s. kaiserlicher Postmeister und 
Postverwalter): mit dem begehrten Postzeichen am Haus. Jakob Henot erhielt dabei Unterstützung 
durch seine Ehefrau Adelheid (gestorben 1604) und seinen Stellvertreter Heinrich Neuden (Daten 
unbekannt), Katharinas Ehemann. Schon in jungen Jahren half auch Katharina dem Vater bei der 
einträglichen Arbeit. 
Jakob Henot organisierte und reformierte mit Erfolg das Postwesen im seinem großen Bereich. Er 
bemühte sich intensiv, seine Geschäfte – auch weit über Köln hinaus - zu erweitern. Dabei schreckte er 
jedoch vor unlauteren Methoden nicht zurück, z. B. behinderte er die Transporte der anderen 
Postunternehmen. Als die Beschwerden zunahmen, haben die Taxis 1604 den Henots die Postmeisterei 
entzogen und an Johann von Coesfeld vergeben. 
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Danach versuchte Jakob Henot mit einem ungefähr zwanzig Jahre dauernden Gerichtsprozess, diese 
Entscheidung rückgängig zu machen. Sogar Erzbischof Ferdinand von Köln (der Kurfürst!) reiste (Zeit 
unbekannt) mit Jakob Henot zum Kaiser nach Wien, um für eine zweite Lizenz der Henots zu werben. 
Aber es half nichts. Erst spät kam die Wende: der neu gewählte Kaiser Ferdinand II. übertrug 1623 
dem damals 92-jährigen Jakob Henot und seinen ehelichen Leibeserben erneut die Führung der 
Postmeisterstelle in der Glockengasse. 1624 übernahm Katharina die Arbeit: inzwischen eine reiche, 
etwa 55-jährige Witwe. Sie hatte z. B. 1617 für 200 Goldgulden von C. Mertens ein Haus An den 
Dominikanern III, Nr. 15 kaufen können.119 Trotz der hohen kirchlichen Ämter unterstützte sie ihr 
Bruder Hartger bei der Leitung der Post-Geschäfte. Mit Hilfe seiner juristischen Kenntnisse initiierte 
die Familie Henot nun einen Prozess gegen das Taxis’sche Postunternehmen, als Entschädigung für 
den 20-jährigen Lizenzverlust. Es ging um ca. 36.000 Gulden für Auslagen und 20.000 Reichstaler für 
entgangene Einkünfte. Doch das Postunternehmen dachte keineswegs an die Zahlung, sondern wartete 
geduldig auf den Tod des hochbetagten Inhabers Henot.120 
Jakob Henot starb am 17.11.1625: aber zur Unzeit, denn die Henot’sche Postlizenz war erbrechtlich 
noch nicht garantiert. Die Erben brauchten noch Zeit. Also haben sie den Tod des Vaters verschwiegen 
und den Leichnam gegen alle Regeln christlicher Moral versteckt, vermutlich in Brühl. Durch 
gefälschte Unterschriften und falsche Auskünfte gelang es den Nachkommen, das Ableben des Vaters 
einige Monate geheim zu halten. Angeblich war der Vater verreist, was bald kaum jemand mehr 
glaubte. 
 
Am 6. Februar 1626 erklärte Hartger Henot, der Vater sei zurückgekehrt. Die Erben fälschten am 14.2. 
- und darüber hinaus - dessen Unterschrift. Danach kam jeweils der Hinweis, der Vater sei wieder 
verreist. Es heißt: »Der qua Profession gottesfürchtige Hartger log und betrog ohne Skrupel.«121 
Hartger und Katharina Henot kämpften weiter gerichtlich um die Postlizenz, sogar bis hin zum Kaiser, 
trotz einer speziellen Belastung: 
Im Klarissenkloster hatte es zwar schon seit 1622 einige Fälle von Besessenheit (Epilepsie?)122 
gegeben. Doch bereits während der Konflikte um die Postlizenz entstanden bei den Klarissen erneut 
Hexerei-Gerüchte. Einige besessene Laienschwestern bezichtigten im Mai 1626 die Nonne Sophia 
Agnes von Langenberg aus Wipperfürth als Hexe: bis etwa 1622 eine verehrte »lebende Heilige mit 
Wunderkräften«. Der Erzbischof schickte „die Langenbergerin“ – in Begleitung des Generalvikars 
Johannes Gelenius - am 28.5.1626 zur Verwahrung ins Schloss zu Lechenich (auch zur Umgehung 
eines Streits mit dem päpstlichen Nuntius). Danach gaben dann die besessenen Laienschwestern des 
Kölner Klosters St. Klara an, auch Katharina Henot habe den Teufel in sie hineingehext. Dazu zählte 
u. a. die Näherin Madalin (Margarete/Magdalena?) Raußrath. Sie stand durch ihre Arbeit in Kontakt 
zum Kloster und zu einigen Bürgern der Stadt: darunter befand sich auch Familie Henot. Madalin 
sagte dann bei einem Exorzismus, die Quälereien des Teufels würden nicht eher aufhören, bis 
Katharina Henot »wie eine Hexe« und »mit äußerster Schärfe« verurteilt sei. Diese Behauptungen, 
wovon Katharina Henot vermutlich nichts Genaues erfuhr, waren im Zusammenhang mit einem 
Exorzismus sehr ungewöhnlich.123 
Katharina Henot konnte sich nicht vorstellen, dass Menschen ihr – der angesehenen Frau der 
Oberschicht – so etwas wie Hexerei nachgesagten. Schließlich galt sie als gute Christin und 
großzügige Spenderin, die sogar viele Kleriker achteten. Sie beichtete jeden Monat bei den Jesuiten 
und hörte ihre Predigten. - Ihr Bruder Hartger, der sowohl im kirchlichen als auch im weltlichen Recht 
ausgebildete Geistliche, riet ihr, sich mit einer Verteidigungsschrift an den Generalvikar und die 
kurfürstlichen Räte zu wenden; denn das Gerücht kam ja aus dem Kloster, einem kirchlichen Umfeld 
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(!). Ende August 1626 stellte sich Katharina dem Offizialat, der kirchlichen Gerichtskommission. 
Bezogen auf die präzisen Fragen des Generalvikars Gelenius konnte sie sich im kirchlichen 
Gerichtsgremium zweimal von den Hexerei-Vorwürfen »reinigen«. Anschließend drohte Katharina 
allen, die das Hexereigerücht weiter verbreiteten, eine gerichtliche Klage an. Doch das nützte ihr 
nichts. Das Geschrey kursierte intensiv weiter. 
 
Inzwischen hatte sich der Streit um die Postlizenz zugespitzt. Da sich die Kölner Ratsherren gezielt für 
ihren Kölner Bürger Johann von Coesfeld als Nachfolger der Poststelle einsetzten, klagte Hartger 
Henot auch dagegen vergeblich. Am 19. Oktober 1626 entzog der Kaiser den Henots die Postlizenz 
endgültig. Johann von Coesfeld konnte am 17. Dezember 1626 das Wappen mit Posthorn an seinem 
Haus anbringen. Die Firma Henot gab es nicht mehr. 
 
Inzwischen waren die Hexereigerüchte weitergegangen. Katharina musste sich gezielt darum 
kümmern. Aber wie? Das Ignorieren konnte ebenso falsch sein wie eine Verteidigung, denn beide 
Verhaltensweisen hätten als Indizien für Hexerei angesehen werden können. Auf Anraten ihres 
Bruders Hartger nutzte Katharina die Beziehungen zum Erzbischof, wobei beide dessen 
Hilfsbereitschaft offenbar zu positiv einschätzten. Katharina beantragte am 25.10.1626, Erzbischof 
Ferdinand möge von einer kirchlichen Kommission die Ursachen der Hexereigerüchte klären lassen. 
Doch der Kurfürst reagierte nicht: »Es mag hereingespielt haben, daß es wirtschaftliche 
Verbindlichkeiten des Erzbischofs gab. Er soll den Henots zwei Kapitalien von 4.632 Goldgulden und 
8.800 Reichstalern geschuldet haben.«124 Ob ein Hexenprozess den Schuldenberg des Erzbischofs 
verkleinert hätte? Brisanterweise hatte er bereits 1607 eine Hexenprozessordnung (bezogen auf Hexen-
Erkennung) veröffentlicht und plante gerade, zu einer Bestätigung der Gesetze neue Richtlinien zur 
Konfiskation (Gütereinziehung) des Besitzes von Hexen zu ergänzen. Der Beschluss dazu wurde am 
15. Januar 1627 gefasst. Die Regeln zur Konfiskation traten dann am 27.11.1628 in Kraft.125 
 
Während die Henots immer noch auf eine Hilfe des Erzbischofs hofften, sorgte Sophia Agnes von 
Langenberg (*1597/98; s. Chronik; hingerichtet 30.1.1627 in Lechenich) für einen erfolterten Eklat. 
Diese seit Mai 1626 in Lechenich inhaftierte Nonne aus dem Klarissen-Kloster in Köln hatte – 
offenbar im Dezember beim Hexenprozess mit Folter - Katharina als Mit-Hexe beim Sabbat »besagt«: 
die Postmeisterin habe mit ihr „Malefica und Zauberwerk“ getrieben. Der Erzbischof hätte Katharina 
jetzt noch retten können, doch mit seinem Glauben an Hexerei wird er Katharinas Prozess befürwortet 
haben. Er setzte sich über die Empfehlungen seiner kirchlichen Kommission hinweg und verwies die 
weltliche Bürgerin Katharina Henot am 11. Dezember 1626 an das weltliche Gericht der Stadt: zur 
gerechten Verurteilung. Sofort beantragte Katharina im Dezember einen Purgationsprozess 
(Reinigungsprozess) zur Klärung der gegen sie erhobenen Anschuldigungen, von denen sie lediglich 
Gerüchte kannte. Ebenfalls vergeblich. Und was sie keinesfalls ahnte: während der Stadtrat und das 
Hohe Weltliche Gericht bisher Hexenprozessen kritisch gegenüber standen, gab es inzwischen in 
diesen Gremien genug Richter und Schöffen, die auf eine Verurteilung von Hexen warteten.126 Als nun 
Katharina zum Jahreswechsel 1626/1627 mit Lorenz Mey, einem befreundeten Anwalt der Familie, im 
kirchlichen Haus des Bruders (s. Kirchenasyl) ihre Verteidigung besprach, beschlossen Kurfürst und 
Magistrat bereits Katharinas Festnahme.127 
Am 8.1.1627 traf beim Stadtrat die Anklageschrift für Katharina Henot ein. Es handelte sich um 
»sichere Clagten von schwehr Importants und wichtigkeit [gesicherte Anklagen von besonderer 
Wichtigkeit]«...128: mit verhängnisvoller Wirkung. Freiwillig wollte Katharina das Haus nicht 
verlassen. Am 9.1.1627 versuchte dann ein Geistlicher im Auftrag der Stadt vergeblich, Katharina – 
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zur Verhaftung – aus dem Haus des Bruders zu locken. Schließlich missbrauchten Stadtsoldaten am 
10. Januar 1627 das Asylrecht, zerrten Katharina Henot gewaltsam aus dem Haus des Bruders heraus 
und sperrten sie in den Frankenturm. Es heißt: »Diese Überführung war rechtswidrig.«129 Die Gründe 
der Verhaftung gab das Ratsgericht nicht bekannt, also blieben die Indizien der Inhaftierung blieben. 
Es ging vermutlich um 
 

- die Beschuldigungen der besessenen Klosterschwestern von St. Klara; 
- … um das damit in der Stadt entstandene „gemeyn Geschrey“: 

Katharina sei beim Sabbat eine Hexenkönigin gewesen…; 
- um die Anklage der Laienschwester Madalin Raußrath; 
- und um die Besagung der „Langenbergerin“, Katharina sei eine Hexe. 

 
Während das Ratsgericht mit den Voruntersuchungen begann, bot Hartger Henot für die Freilassung 
seiner Schwester eine Kaution an. Davon erfuhr Katharina nichts. Auch sie forderte ihre Freilassung 
wegen der unglaubwürdigen Denunziationen. Doch der Rat zeigte sich von allen Eingaben 
unbeeindruckt. Und »Inwieweit hier länger schwelende Vorbehalte gegen die Henots wegen der 
Behandlung der städtischen Boten zurückgewirkt haben, sei dahingestellt.«130 
Nach Katharinas Inhaftierung am 10. Januar 1627 gab es für sie keine Kontakte mehr zur Außenwelt. 
Die Initiativen ihres Bruders und des Anwalts Mey blieben ihr vorenthalten. Von Anfang an haben 
sowohl hohe geistliche als auch weltliche Richter Katharinas so genannte »Reinigung« im Prozess 
gezielt vereitelt. Der Rat zeigte kein Interesse an einer Klärung der Anklage. Er überlieferte sie am 18. 
Januar 1627 an den Greven, also an den Vorsitzenden des Hohen Weltlichen Gerichts der Stadt Köln 
mit Halsgerichtsbarkeit. 
 
Danach liefen auch hier die Anträge von Katharinas Bruder sowie ihres Verteidigers Mey hinsichtlich 
einer Prozesseinstellung ins Leere: 
 
– Die beantragte Verteidigung durch Lorenz Mey ließ der Kurfürst zwei Tage nach der Inhaftierung 

verbieten. 
– Eine Besuchserlaubnis lehnte das Gericht ab: Weder Angehörige noch Verteidiger oder ein Beichtvater 

durften zu der Angeklagten. 
– Über den Nachweis der adeligen Abstammung, die eine Haftverschonung erlaubt hätte, setzte sich das 

Gericht hinweg. 
_  Die erklärte Sittenwidrigkeit der – zu erwartenden – Folter einer Adeligen (Henot) ignorierte der 

»Greven« (Vorsitzender des Hohen Weltlichen Gerichts). 

 

Indes ließ der Kurfürst am 22. Januar 1627 Katharinas Schwester, die Klarissenschwester Franziska 
Henot, verhaften und ebenfalls nach Lechenich ins Gefängnis bringen, wo sie bis zum 22.2. blieb. 
Über die Ursachen gibt es keine Überlieferungen. Es kann sein, dass die Langenbergerin und/oder 
Madalin Raußrath auch Franziska Henot als Hexe „besagten“. Ob Franziska sich mit Folter vom 
Hexerei-Verdacht reinigen konnte und 1641 starb oder ob sie hingerichtet wurde? Ihr Schicksal bleibt 
ungewiss.131 

Schon bald machte die mit Rechtsfragen vertraute Katharina Henot vor dem Hohen Weltlichen Gericht 
erneut schriftliche Eingaben: 

– Sie sei gegen eine Bürgschaft freizulassen. 
– Sie wolle die Einzelheiten der Anklageschrift erfahren. 
– Das Gericht solle die Namen der Kläger/innen und die einzelnen Indizien bekanntgeben, die zu ihrer 
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Gefangennahme führten. 
– Die offensichtliche Unglaubwürdigkeit der Denunziantinnen sei zu berücksichtigen. 
– Ihr Antrag zur Aufhebung der Verhaftung sei zu akzeptieren, weil »die Raußrath« die Beschuldigungen 

inzwischen widerrufen hatte (das entnahm Katharina den Verhören). 

Alles blieb vergeblich. 

Ab Ende Januar begann für Katharina Henot die leidvolle Zeit der »peinlichen Verhöre«. Dabei erfuhr 
sie nur indirekt die Indizien, die zu ihrer Anklage geführt hatten, z. B.: 

– das »gemeyn geschrei« in der Stadt 
– die Beschuldigungen durch die besessenen Klosterfrauen 
– die erfolterten Aussagen der inhaftierten Langenbergerin, »ein eventuell vom Kurfürsten lanciertes 

Indiz.«132 
– ein angeblich verpasster Termin des Gerichts vom 9. Januar 1627 (während des Kirchenasyls), an dem 

Katharina sich hätte verteidigen sollen; das galt gemäß der Kölner Hexenprozessordnung als ein 
Schuldeingeständnis.133 

Katharina erhielt vom Gericht keine direkten Informationen. Einige Anklagepunkte entnahm sie den 
Verhören. Da sie zu ihrer Verteidigung eine Anklageschrift benötigte, schrieb sie ihrem Bruder am 16. 
März 1627 einen Brief. Vermutlich erhielt er ihn durch Bestechung - auf geheimnisvolle Weise. Eine 
Abschrift ist im Kölner Archiv noch vorhanden. Der Brief zählt zu den erschütternsten Dokumenten 
der wegen Hexerei hingerichteten Opfer: 
 
»Die Gnad Gottes seie mit uns allen, Amen. Gestern seint alle die Scheffen hie gewesen, haben mich 
den Morgen und den Nachmittag viell seltzsame Sachen sonder Peinigen [Folter] abgefragt, die – 
Gott Lob – gelogen seint. 
Vorehrst hette ich Wallraff bezaubert, daß er darüber gestorben. Da last alßbalt seinen Doctor hollen. 
Der soll Zeugnus geben, daß, ehe wir ihnen gekannt, ein fluissiger, schwacher Herr gewesen, und ist 
doch ahm Fleckesfieber oder Pest gestorben. 
Zum zwetten hette ich Pastor Lucas Weyendall auch blindt und todt gezaubert. Seint diß nit große 
Lugen? Der Pastor Lucas [oder Pastor von St. Lupus, †1618] hat mir geklagt, daß er den Flueß uf die 
Augen zu Woringen hette bekommen, als er vom Capittell dahin geschickt, daß Weehrt zu Woringen zu 
paßen. Dah hette er in der Kelte und den Bauren zugesehen mit paßen. Davon hat er mir allezeit 
geklagt. Doch bin ich nit bey ihme gewest. Und das hatte ich auch bey ihne wollen schlaffen 
[schlafen], – er hat mir der Zeit noch die Beichtt allemahl gehyrt – ist erlogen. Zum dritten hette ich 
den Welschen Doctor zu den Predigeren auch todt gezaubert. [Gemeint ist kein geringerer als der aus 
Venedig stammende Päpstliche Inquisitor und Dominikaner Pater Vincentius Justiniani, der am 
19.1.1627 in Köln gestorben war.]134 
Als er von den Claren [Klarissenkloster] kommen wehre, hette ich ihme ein Schnaupfduich 
[Taschentuch] geben. Damit hette ich ihnen bezaubert. Ach Gott, waß großer Lugen ist diß. Es ist 
wahr, daß ich ihme und seinem Mitgesellen [ein Dominikaner aus Florenz] ein Schnaupfduich in 
meinem Hauß voir den Predigern gegeben. Da quam er langs mein Hauß. 
... Nun müst ihr nit lasen und schicken den Supprier (Subprior) ein Pott (Bote) und fragen in, ob er nit 
zu mir gesagt, das der Doctor von dem Esen zu Claren wehr so kranck worden. In Ewerem Hauß 
unden im Sael hat er es mir gesagt. Schickt dem Prier [Prior] und dem Supprier Bott [Boten], in Eil; 
die Scheffen wollen sey auch apfragen. Ach mein Gott, wie beligen [belügen] mich die Menschen und 
böse feindt. 
Zum vierden hatt der Welffer Halffman gesagt, ich hette sein Kindt, so er mit der erster Frawen 
gehabt, auch dott (tot) gezaubert. Das ist auch gelogen. Schickt im in Eil Bott (Eilboten) und nembt 
Zeugnuß von ihm. 
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Zudem fragten sey mich, ob ich nit den Zanck und Hader zwischen dem Capittel St. Andreas und dem 
Halfman zu Welffen gemacht. Da sagt ich, ich weis von keinem Zanck. Ich hette dem Capitel über 1500 
Morgen Landts bey brächt, – Derhalben mach mir der Halffman nit günstig sein – welches ich mit den 
Bücheren will beweisen. So müst ihr nit lasen und schicken ein der versiegelter Bücher, da die 
Scheffen von Dormagen ihr Siegen ahn haben gehangen, mit Züge ins Gericht. Darauß kunen sey 
sehn, ob ich dem Capittel St. Andreas Schaden oder Nutzen gedahn hab. 
Zum fünften hette ich des Schulmeisters Fraw zu St. Severin als sy in die Probstey gewohnet, ein 
Drunck Wein geschenk(t). Hette drey oder vier Monat ein Kindt gedragen. Sobalt als sey den Drunck 
gedruncken, were sy in den Kram [Wehen] komen und hett ein dot [totes] Kindt auff die Welt bracht. 
Das ist auch gelogen, wie Johannes weis. Der mit ihr gewedt [gewettet], das sey ein Sohn drage, und 
sey ist darnach alsbalt glücklich in den Kram komen. 
Da hat der Meister gesagt, ich hett die Probstey eins[t] so voll Ruppen [Raupen] gezaubert, das sey 
den Garden verdorben, und die Ruppen wehren als die Wendt und zum Schorestein herrauff 
gekrochen. 
Zum dritten hat der Meister gesagt, ich het ein Zweig mit zwey Zacken von einem Appelbaum 
geschniden [Wünschelrute], hette das dem Meister in die Handt geben und het im geweist, wie er 
damit verborgen Schatz solt finden. Ob diß nit Zauberwerck were? Darauff ich geantwordt, das hette 
ich nicht gedahn, sonder Johannes hette so ein Geckerey mit dem Schulmeister gehabt. Wo oder von 
wehm diß Jannes das erstmal mit dem Appelzweig gesehn oder gelehrt, mach er sich bedencken und 
mich verdedigen [verteidigen]. Cito, cito, cito [Schnell] mit allem Beweis. 
 
Die Madalin [Magdalena Raußrath] hat gesagt, das ich bey ihr wer gewest mit etliche, statliche, 
vermommet und hette sey gekratzt und hette sey willen zwinge zur Widerrufs, hette die böse Geister ihr 
auch eingegeben [magische Praktiken]; sey solt alles von mir, so sey gesagt, widerrufen. Ich bin nit 
bey ihr, noch beim bosen Geist gewest. Ist alles erlogen. 
Und ich solt bey underscheitliche Graffen geboliert [gebuhlt] haben, daß etliche grose Heren, so daß 
gezugt, gesehn und bey den Graffen im Bett fonden. Ach was falscher Lügen. Es stündt den Scheffen vil 
zu beweisen, wan sey alles, was sey mir vorgehalten, dardhon sollten. Also hab ich in allem, allem die 
Wahrheit, bey meiner Sehlen Heill, darauff bekendt, so sey von mir boß gezeugt. Schick mir den 
Doctor her. Ich bin sehr kranck. 
Zuletzt, als die Scheffen ein Weg wolte gehn, so heilten sey erst Ratt in ein ander Kammer und kamen 
da bey mich al wider und lasen mir durch den Griffen [Greven] anzeigen, sey wolten mit der Justitia 
fortfahren, ob [wenn] ich schon nit bekennen wollten. Da batt [bat] ich sey, sey solten mich auff 
Bürschafft [Bürgschaft] loß lassen. Darauf wolten sey mir kein Antwordt geben. Ich bin dreymal vor 
sey auff die Knie gefallen und sey gebetten, damit ich die grobe Lügen selbst mochtte verdedigen. Ach 
wehr ich darauß. Ich solt sey balt verdedigt haben. 
Von Anna Maria [Tochter] und Margrit [Schwester] Zeugnus haben sey mihr auch vorgehalten. Da 
fragte sey, ob ich es Concept gemacht. Da sagt ich, nein, das het ich auff Franckenthorn lasen 
machen. 
Vom Creutze haben sey mir al wider vorgehalten und andere Sachgen mehr [Exorzismus]. 
Romerswinckel fürdt gar spotlich herauß [verspottet mich]; sehet, Her Camp hat die Hollers loß 
begert und wolt die vor sein Dochter halten [?], und Peter [Pater] Claß Margrett; sehet, wie ist inen 
das geluick [geglückt]. 
Halt ahn, das wir uns moge verdedigen, damit ich nit unschuldig umb kom. Bit her Kamp, das er helfft. 
Hiemit Got befollen. 
In Eil. Coln in des Griffe Gefengnus, 16. Mertz 1627.«135 
 
Katharina Henot berichtet – gemäß den Verhören – von neun Beschuldigungen, z. B. Schadenzauber 
an Mensch und Natur, Teufelsbuhlschaft und magischen Praktiken. Wie sollte sie sich gegen diese 
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virtuellen »Verbrechen« verteidigen, wenn ihre eigenen Argumente ignoriert und Kontakte zu ihrer 
Familie sowie zu ihrem Verteidiger Lorenz Mey verboten blieben? 
Der Bruder ließ sofort eine Kopie des Schreibens anfertigen und schickte den Original-Brief so schnell 
wie möglich mit einem Kurier zum Erzbischof nach Bonn. Doch der schwieg und unternahm 
überhaupt nichts. Die von Katharina geäußerte Bitte, das Gericht möge ihr, weil sie krank war, einen 
Arzt schicken, wurde ebenso ignoriert wie die Hinweise auf die Lügen der Anklage. 
Katharina Henot hätte, wie es im Brief hieß, nach der dreifachen, qualvollen, aber geständnislosen 
Folterung (!) freigelassen werden müssen. Die Carolina erlaubte eigentlich nur eine einmalige Tortur. 
Dabei konnte für die vom Hexenhammer beeinflussten Richter Katharinas hartnäckiger Widerstand 
nur mit Hilfe des Teufels geschehen. Damit arbeitete das Hohe Weltliche Gericht - gemäß der 
Kurkölner Hexenprozessordnung des Kurfürsten Ferdinand von 1607 – offenbar auf ein Todesurteil 
hin.136 
 
Katharinas Verteidiger Lorenz Mey hatte inzwischen dem »Hohen Weltlichen Gericht« Verstöße 
gegen die Carolina (Gesetzesordnung von Karl V. von 1532) vorgeworfen und daher eine Klage beim 
Reichskammergericht (RKG) in Speyer wegen Justizverweigerung und Justizverzögerung eingereicht. 
Seinen Brief vom 4. April 1627 beantwortete das RKG wahrscheinlich zugunsten von Katharina 
Henot. Das Schreiben traf am 21. April 1627 in Köln ein.137 Das Gutachten für eine neutrale 
Universität hatte Mey ebenfalls geplant. Doch das Kölner Gericht ignorierte sämtliche Rechtsmittel: 
der Familie, des Verteidigers und offenbar auch die Hinweise des Reichskammergerichts. 
 
Katharina Henot blieb weiterhin völlig isoliert im Kerker. Der Schöffe Dr. Johann Romesswinckel – 
für den bereits die Nadelprobe (!) als Hexenzeichen ausreichte – behandelte die Angeklagte 
demütigend und spöttisch. Nichts und niemand konnte Katharina noch helfen: weder ihr einzigartiger, 
überzeugender Selbstverteidigungsbrief noch ihr geistlicher Bruder und auch nicht der studierte 
Anwalt Lorenz Mey. Bis März 1627 hatte Katharina – vermutlich bei dreimaliger Folter – auf ihrer 
Unschuld beharren können: ohne ein erpresstes Geständnis, das die Richter jedoch für ein juristisch 
einwandfreies Todesurteil unbedingt benötigten. 
 
Am 10. Mai 1627 schrieb sie einen weiteren (letzten) Brief: 
»An Hern hatgero Henot! 
Die Genad Gottes sey mit uns allen amen. verdraut den munchgen net [den Mönchen nicht?] ihr hat 
[habt] sehr übel gethan, daß ihr meine sachen auß meinem Hauß hat lassen dragen, darauß die Leut 
auf meich [mich] grosse argwohn geschept [geschöpft], ich hab met mach [mir] genoch zu thon 
gehab, daß ich ewer [euer] guet in ewerm Hauß verwar, daß ihr noch etwas behalte[t], wie so solt ihr 
dan mein guet khonne verwahrn, daß ich mit sauerer arbeit nhun 22 jar erworben, ihr laß ein ander 
mein schleussele [Schlüssel], da es leich kann ein jeder inkommen, ach, mein got, wie hab ich meich 
daruber verstort [geärgert], ... mein gefenghniß ist ewer [euer]grosse schad [Schaden], und wan ich 
lang aus ewer hauß bleiff, so moß ihr [ich] zu gront gen, so feil [so viel] hore ich, ihr solt Vinkel und 
Mey [Anwalt] wollohnen, damit sei holffe, daß ich desto balter erlost wert... nhun denck was harte 
feient [Feinde] ich hab der Chrofrost [Kurfürst], die Stadt // Coln, die Scheffen [Schöffen], die habe al 
mehr freunt zu speir [Reichkammergericht Speyer] als meir [wir] denck / wie bedrenk ich benn, wan 
ich nit so gar auff got [Gott] hoffe, ich moeß zu grunt gan, ach spart jetz kein gelt, ich weil eß so 
rehtlich wieder helffe wenne, ach ich hab uber 500 Dahler an den speisser hoff [Spieserhof] gelacht 
[gelegt], davon der Schmeit [Schmied] 100 reihsdahler bekhomen, het ich die jetz, ich wolt hie nit lang 
sitze, ach mein got helff, waß helffen kann ... wo ist jetz die heilff [Hilfe] von Doctor Altenhoffen 
[Schöffe Aldenhoven] und saraßen solt ein 1000 Dahler hiehein [hierhin] schenken, laß ihn nhur da 
bleiffe und schick nhur geld her, er ist unser beider schwester unheil und meines keintß [Kinds] ein 
ursagh, er solt meir mein keint aus dem closter haben lassen nhemen, als ich es darauß wolt haben, 
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ziehet noch einst zum Chorforst selber, eß macht baten [bitte], ihr hab kein schwester, das ein hex ist, 
derhalben hofft ihr euch nit zu schamen [schämen] for sei anzuhalten, ... ach am Chorforst ist es al 
gelegen, daß est guet gehen, dieweil er alle atvocate [Anwälte] und procateren [Fürsprecher] verboten, 
meir zu dienen [zu verteidigen], gat nach Bonn, ich beit [bitt] umb gottes weil [willen], helff, les[t] eins 
al mein breiff [Brief] uber und zieht al darauß, was zu verdedigungh meiner wegen // der Madelen 
[Raußrath] und des Closter Clare [Klarissinnenkloster] ... verwart alle meine Bocher [Bücher] und 
schreiffte [Schriften] wol sonst wert ihr in grosse schaden gerahten, sagd ihre Chorforst Durchlaucht 
[Ferdinand] daß sey sohlen gedencke, daß sey von dem frome beyers geblot [von dem frommen 
bayrischen Blut] seint [sind] und sohlen doch ihre hende in unschuldeich weitwe [unschuldiger Witwe] 
blot nit weschen damit das unschuldeich Blot nit im Heimmel uber sei [den Kurfürsten] klagh, ach 
mein fromer her [Herr] Bruder helfft meir, hiemit got [Gott] und seiner lieber moeder [Mutter Maria] 
bevohle die weille [der wolle] Ewer Hochwürden [ihren Bruder Hartger] ahn sehl und leib bewahrn. 
den 10. Mei 1627 / unterzeichnet: Ewer Hochwürden Cathria Henot«138 
 
Es mag sein, dass Katharina - trotz extremster Folter - kein Hexerei-Geständnis machte. Oder könnte 
dem Gericht sogar allein die Nadelprobe - dabei fließt bei Hexen beim Einstechen in die Haut kein 
Blut – als Merkmal zur Hexerei gereicht haben? Thomas P. Becker (Bonn) vermutet, dass der 
Scharfrichter irgendwann - zwischen März und 19. Mai 1627 - die Folter so verschärfte, dass 
Katharina Henot doch noch vor Schmerzen zusammenbrach und alle erwünschten Hexereien 
zugegeben hat. Da die Protokolle fehlen, entwarf der Autor Wolfgang Lohmeyer zu einem möglichen, 
peinlichen Verhör – für den 10. Mai - ein fiktives Protokoll: 
 
»Peinliches Verhör« der Katharina Henot, gewesenen Postmeisterin allhier, durch den Foltermeister 
Herrn Christoffel Silberacker, in Anwesenheit der wohlwürdigen Schöffen des Hohen Kurfürstlichen 
Gerichts, Herrn Doktor Gelenius Birkmann, Doktor Blankenberg, Herrn Düssel und, als Gast vom 
kölnischen Verwaltungsgericht, Doktor Romesswinckel. Dazu zwei Gehilfen des Herrn Silberacker. 
Delinquentin entblößt. Von Doktor Romesswinckel mit Nadeln gestochen. Drei Punkte ausgemacht, 
aus welchen kein Blut geflossen. Delinquentin befragt, ob ihr der Teufel geholfen. Sie leugnet’s. 
Darauf von Doktor Birkmann citra tamen suggesti (dennoch innerhalb der Suggestion) umständlich 
befragt: 
Ob sie die von Doktor Glimbach ermittelten Mordtaten begangen. – Nein, habe sie nicht. 
Ob sie wisse, dass sie darauf peinlich befragt [gefoltert] werde. – Sie wisse es. 
Ob Sie an Hexentänzen, insbesondere auf dem Neumarkt, teilgenommen. Ihr gesagt, dass sie auch 
darüber laut decretum torturale [Fragenkatalog zur Folter] befragt werde. – Sie weiß es. 
Darauf Silberacker sie im Folterhemd auf den Stuhl gesetzt, ihr die zierlichen Instrumente gezeigt, sie 
belehrt, wie sie zu gebrauchen. Die Folterknechte darob nach Gebühr und altem Brauch rechtschaffen 
erschrocken getan. 
Delinquentin sodann die Daumenschrauben angelegt. Zugeschraubt. Doktor Blankenberg sie gefragt, 
ob sie dem Schulmeister Pankraz seiner Frau Kindlein totgemacht. – Nein, habe sie nicht. 
Fester geschraubt. Seufzt. Ob sie Raupen gezeugt? Will’s nicht gewesen sein. 
Der Silberacker ihr mit dem Hammer auf die Schrauben geklopft. Schreit. Ob sie Pfarrer Weyendall 
totgezaubert? – Habe sie nicht. 
Ihr die Beinschrauben angelegt. Ruft: »Soll ich lügen? Ich kann’s nicht, und wenn ihr mir die Beine 
zerquetscht!« 
Die Schrauben angezogen. Ob sie dem Veit Halbmann ein Kindlein umgebracht? – Nein, nicht. 
Der Silberacker darauf die Schrauben heftig angezogen, daß sich Blut zeigt. – Schreit: »Gott ist mein 
Zeuge, ich war’s nicht!« 
So fortgesetzt eine Viertelstunde. 
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Sie auch mit schwefeligen Hölzlein gespickt (die wurden angezündet und brannten sich in die Haut 
ein). Nach anderen Untaten gefragt. – Sie darauf: O Jesus, ich bin unschuldig! – Sodann 
unterbrochen. Die Instrumentlein abgesetzt und Delinquentin, dieweil sie nicht mehr allein gehen 
gekonnt, in den Grevenkeller zurückgeführt. 
Köln, den 10. Mai 1627 – Montag nach Vocem Jocunditatis. 
Theodor Hülsmann, Schreiber des Hohen Kurfürstlichen Gerichts.139 
 
Zudem formulierte Wolfgang Lohmeyer zum Henot-Prozess auch ein fiktives Todesurteil: für den 19. 
Mai 1627, dem Mittwoch vor Pfingsten. Demnach könnte der Schöffe Dr. Romesswinckel auf dem 
Domhof in etwa Folgendes vorgelesen haben: 
»Urteil in Sachen Katharina Henot wegen Zauberei. In Peinlicher Halsgerichtssache Katharina Henot 
wird zu Recht erkannt, daß gedachte, vor Gericht gestellte Malefizperson wegen Absagung Gottes des 
Allmächtigen und seiner lieben Heiligen, wegen Mißbrauch und Verunehrung des hochwürdigsten 
heiligen Altarssakramentes, wegen fleischlicher Vermischung mit dem leidigen Satan, wegen 
Zaubertänzen auf dem Neumarkt, wegen ins Werk gerichteter, teuflischer Conspiration, wegen an 
Menschen und Früchten verübter Zauberei und Mordes an Standespersonen und Kindlein öffentlich 
auf einem Wagen durch die vornehmsten Straßen dieser Stadt Köln zum Galgenberg geführt werden 
und mit der ihr gebührenden, vom Leben zum Tode führenden Strafe des Verbrennens, anderen zum 
abscheulichen Exempel, verurteilt und hingerichtet werden soll. Weil uns aber von seiten des 
hochwürdigen Herrn Vicario in spititualibus der glaubliche Bericht zugekommen ist, daß die 
Inhaftierte ihre begangenen Sünden herzlich bereue und beweine, wird gedachter Spruch dahin 
gemäßigt, daß Inhaftierte mit dem Strang vom Leben zum Tode zu bringen und der tote Leib mit dem 
Feuer zu Asche zu verbrennen sei. 
Dazu verurteilen und verdammen wir sie, wir, Greve und Schöffen dieses Kurfürstlichen Weltlichen 
Hohen Gerichts in der Stadt Köln.«140 
 
Das folgende Ritual galt für alle Hinrichtungsopfer: Nachdem der Greven, oberster weltlicher Richter 
in Köln, zum Zeichen der Rechtsprechung den Stab der Gerechten zerbrochen hatte, wurde Katharina 
vom Scharfrichter Silberacker aus dem Kerker zum »Blauen Stein« in den Domhof geschleppt. Dann 
rief er, wie es in Köln seit Jahrhunderten üblich war: »Ich stüssen dich an de bloe Stein, du küss ze 
lebtag no Vader und Moder nit mih heim!«141 
Danach hoben Stadtknechte Katharina Henot gefesselt auf eine Karre. Zwei Jesuiten, Adrian Horn und 
Hermann Mohr (Mitbrüder, aber 1631 Gegner von Friedrich Spee!), die ihren kirchlichen 
Hexenverfolgungsauftrag als heiligste Pflicht ansahen, nahmen rechts und links neben der 
Todgeweihten auf dem Gefährt Platz. Anschließend setzte sich der Henkerszug vom Kölner Stadtkern 
zur Hinrichtungsstätte in Bewegung. Angehörige der Familie Henot, ihr Notar und zwei Zeugen 
erwarteten die Prozession mit der Gefangenen am Hospital an der Breitestraße. Dort wurde allen 
Verurteilten nach altem Brauch stets ein »geistliches Trostwort« zugesprochen. 
Als die Karre, auf der Katharina Henot saß, diese Stelle passierte, fragte der Notar Mey Katharina, ob 
der Brief vom 10.5.1627 von ihr sei. Die Verurteilte zeigte daraufhin ihre verletzte rechte Hand und 
bestätigte, diesen Brief mit der linken Hand geschrieben zu haben, »weiln die rechte wegen so starken 
torquirens gantzlich verlambdet war [... weil die rechte wegen der starken Tortur völlig gelähmt war].« 
In der Urkunde des Lorenz Mey heißt es, dass sie im Beisein des Volkes die Echtheit und Wahrheit 
ihres Schreibens »handtestlich« bezeugte und sich erneut in allen Anklagepunkten für unschuldig 
erklärte.142 
 

                                                 
139 vgl. Lohmeyer: Die Hexe, S. 405 
140 vgl. Lohmeyer: Die Hexe, S. 423f. 
141 Siebel, S. 142; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 100 
142 Siebel, S. 59 



 45

Selbst in diesem Augenblick – an der Breitestraße – hätte das Urteil noch revidiert werden können. 
Doch allein die Tatsache, dass Katharina Henot den Brief mit der linken Hand geschrieben hatte (alles 
Linke kam vom Teufel…), interpretierten die Schöffen ebenfalls als Teufelswerk. Weder der Kurfürst 
noch das »Hohe Weltliche Gericht der freien Reichsstadt Köln« ließen Gnade zu. Die Henkersknechte 
zerrten die Familie von Katharina Henot weg. Der Karren zog dann mit ihr weiter, aus der Stadt hinaus 
zum Richtplatz, dem Galgenberg bei Melaten (vgl. frz. malade = krank; heute Stadtfriedhof;). An dem 
damals entehrten Platz für Pestkranke und Ausgestoßene wurde Katharina Henot hingerichtet: 
gnädigerweise erst erdrosselt und ihr Leichnam anschließend in einer Strohhütte verbrannt. 

 – Nach dem Hinrichtungstod von Katharina Henot legte ihr Bruder Hartger aus Protest alle kirchlichen 
Ämter nieder Er prangerte das Todesurteil seiner Schwester in einem Brief vom 9.11.1629 öffentlich 
an. Das war für ihn zu dieser Zeit gefährlich, denn Köln erlebte gerade eine Hexenprozesswelle. 
Hartger Henot und seine Geschwister wurden später noch mehrfach von Folteropfern »besagt«. Beim 
Kurfürsten Ferdinand erbat Hartger Henot die Aushängigung bzw. Kopien(?) der gesamten Prozess-
akten. Er schien damit einverstanden zu sein. Letztlich kam es zwischen dem Hofrat in Bonn und dem 
Hohen Weltlichen Gericht der Stadt Köln wegen der Aushängigung der gesamten Prozessunterlagen 
dann doch zu keinem Konsens. Ob da vielleicht jemand Peinlichkeiten oder Rechtswidrigkeiten 
befürchtete? Schließlich erhielt Katharinas Bruder Hartger vom Prozess lediglich Auszüge aus den 
beim Erzbischof eingereichten Verteidigungsschriften der Familie und eine allgemeine Schilderung des 
Prozessverlaufs. Die umfangreiche Prozessakte Henot blieb beim Gericht. Leider ging sie im Laufe der 
Zeit verloren.143 

 
– Von dem Vermögen seiner Schwester Katharina gründete Hartger Henot für die Nachkommen der 

Familie eine Studienstiftung, aus der noch im 20. Jahrhundert Stipendien vergeben und ausgezahlt 
worden sind.144 

– Die Front des neuen Kölner Rathauses schmücken heute 124 ehrenwerte Persönlichkeiten der Stadt. 
Durch die Initiative von Frauengruppen befindet sich seit 1988 am Rathaus auch eine Skulptur aus 
Tuffstein von Katharina Henot: geschaffen von der Künstlerin Marianne Lüdicke. 

-   Eine Ahnin hat Katharina Henot im »Labyrinth der 1000 Frauen« am 1.6.2000 in Frankfurt mit einem 
Gedenkstein geehrt.145 

-   Die Bläck Fööss haben zu Ehren von Katharina Henot 2004 ein Lied komponiert. 
 
Schlussbemerkungen: 
 
1.) Gegen die Denunziationen besessener Frauen halfen Katharina Henot weder ihre juristischen 

Kenntnisse, ihr Vermögen oder die hohe Position des geistlichen Bruders Hartger noch ihre guten 
Kontakte zu hohen geistlichen und weltlichen Persönlichkeiten der Stadt. Nach ihrer Hinrichtung 
begann die Prozesswelle in der Stadt Köln mit etwa 33 Anklagen: davon 9 Freilassungen, aber 24 
Hinrichtungen von Frauen. 

     Bemerkenswert ist, dass die besessenen Laienschwestern, die für die Anklage von Sophia von 
Langenberg und Katharina Henot gesorgt hatten, bei Gericht einen Antrag stellten: sie forderten aus 
dem üppigen Erbe der hingerichteten Hexen eine finanzielle Entschädigung: schließlich hätten beide 
ihnen die Krankheit angehext! Das HWG lehnte diese Forderungen jedoch ab.146 

 
2.) Es gibt Vermutungen, warum Katharina in einen Hexenprozess geraten sein könnte: 

– Katharina Henot galt vielleicht auch noch in zweiter Generation als „Fremde“ … ? 
– Die calvinistische Herkunft (Niederlande) hat bei der Kirche ihren rechten, katholischen Glauben 
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vielleicht in Zweifel gezogen? 
– Die Konflikte mit dem Postwesen schadeten dem Leumund der Familie? 
– Die Verheimlichung des Todes von Jakob Henot passte nicht zur christlichen Moral? 
– Die Laienschwestern könnten Katharina wegen ihres Status und Geldes beneidet haben? 
– Katharinas geschäftliche Kontakte mit Männern haben vielleicht Missfallen verbreitet? 
– Hexentypisch ist die ältere „reiche Witwe“ als Hexe, womit auch Bruder Hartger hätte getroffen 

werden sollen…?147 
– Letztlich befürworteten sowohl der Stadtrat als auch die Richter und Schöffen des Hohen 

Weltlichen Gerichts der Stadt Köln ab 1627 bis ca. 1630 die Hexenprozesse. 
 
3.) Zur Spekulation, ob das Hexereigerücht mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen um die 
Postgeschäfte in Verbindung gestanden haben könnte, heißt es: »Ein ökonomischer Hintergrund ist 
anhand des bisher ausgewerteten Aktenmaterials nicht zu beweisen, aber auch nicht 
auszuschließen.«148 Zudem sollen im Prozess weder der verheimlichte Tod des Vaters Jakob Henot 
noch das vereitelte Begräbnis geahndet worden sein. Auch die Konflikte um die Postlizenz der Henots 
hätten beim Hexenprozess keine Rolle gespielt. 
Fazit: Vermutlich wird es zu all diesen Fragen keine eindeutigen Antworten mehr geben. 
 
 
Philipp Quantzip aus Lannesdorf: Bonn 1628 
 
Der Pfarrer von Mehlem hat im Kirchenbuch die Namen der wegen Hexerei in seiner Gemeinde 
hingerichteten Opfer notiert. In der Liste steht als einziger Mann Philipp Quantzip, den der Pfarrer 
persönlich kannte. Der Angeklagte wurde beschuldigt, ein Werwolf zu sein. Es hieß: In der Kirche sei 
er immer der erste und der letzte gewesen, aber später habe er weder zu Hause noch im Kerker beten 
können. Philipp Quantzip hatte sich durch einen Ledergürtel von einzigartiger Stärke verdächtig 
gemacht. Außerdem erfüllte ihm angeblich ein 14 Fuß langer Rosenkranz alle Wünsche, »in welchen 
gewickelt er sich auf den Boden warf und in dem ihn der Dämon durch die Luft dahin trug, wohin er 
wollte«. Von all dem hatte sich der Mehlemer Pfarrer, der fest an die »Hexerei« glaubte, selbst 
überzeugt. 

Da der »Werwolf« im Gefängnis – offenbar durch die Folter – starb, lautete die offiziell übliche 
Version: »Der Dämon hat ihn im Kerker erwürgt«. Anno 1628, am 13. September, wurde sein Leich-
nam auf der Bonner Gerichtsstätte »auf der Höhe« verbrannt. Mit ihm kam auch sein übergroßer 
Rosenkranz ins Feuer. 

Der Prozess von Philipp Quantzip fand große Beachtung. Der Historiker Becker schreibt, dass 
männliche Hexenopfer damals mehr Aufsehen erregten, »weil ihre Zugehörigkeit zur Teufelssekte 
eventuell schwerer mit dem Hexenstereotyp der Volksüberlieferung in Einklang zu bringen war.«149 
 
 
Anna Gossmann aus Attendorn: Köln 1628 
 
Die Anklage wegen Hexerei machte gelegentlich auch bei den Familien von Gerichtspersonen keine 
Ausnahme. Anna Gossmann (oder Hausmann) von Attendorn, die 40-jährige Frau des Kölner 
Gerichtsschreibers, geriet am 11.10.1628 in einen Hexenprozess. Nach dem peinlichen Verhör 
vollstreckten die Richter innerhalb einer Woche das Todesurteil. Wie bei vielen Verfahren wurde 
damit die empfohlene Spanne von ein bis drei Monaten zwischen Inhaftierung und Hinrichtung 
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deutlich unterschritten. Genaue Angaben sind nicht überliefert. Die Vollstreckung des Urteils erfolgte 
vermutlich am 18.10.1628 auf Melaten in Köln.150 
 
 
Hans Strack aus Gerolstein: Köln 1628 
 
Die große Freie Reichsstadt Köln, die um 1630 etwa 40.000 Einwohner zählte, bot zu allen Zeiten den 
Verfolgten und Verdächtigen Unterschlupf. 1628 flüchtete der Schneider Hans Strack, dessen Alter 
nicht überliefert ist, wegen des Vorwurfs der Zauberei von Gerolstein nach Köln. In den 
Manderscheider Grafschaften Blankenheim und Gerolstein sorgte zwischen 1627 bis 1633 u. a. der 
berüchtigte Hexenkommissar Dr. Johann Möden für eine » gründliche Ausrottung « der Hexerei.151 
Hans Strack wurde in Köln als »Flüchtling« erkannt und im Kunibertsturm inhaftiert. Das Gericht fand 
die Ursache seiner Flucht heraus. Bald darauf forderte der zuständige Graf Karl von Manderscheid die 
Stadt Köln auf, den Gefangenen auszuliefern. Offensichtlich kannte der Schneider die Folterpraxis des 
berüchtigten Dr. Möden. Im Fall einer Rückführung nach Gerolstein befürchtete er ein Todesurteil, 
ohne jede Hoffnung. In dieser Verzweiflung setzte Hans Strack seinem Leben im Kölner 
Kunibertsturm selbst ein Ende.152 
 
 
Els Misseler und Appolonia Pelzer: Flamersheim 1629 
 
In den Jahren 1628-1630 gab es Hexenprozesse in den Orten Rheinbach, Flörsheim, Meckenheim, 
Heimersheim, Flerzheim und Loch. Hinzu kamen Kirchheim, Niederkastenholz und Ringsheim, 
Flamersheim und Schweinheim. Die nur ein paar Kilometer entfernt liegenden Ortschaften gehörten zu 
verschiedenen Territorien: u. a. zum Erzstift Köln, zum Herzogtum Jülich, zum Amt Tomburg und 
zum Abt von Cornelimünster [Kornelimünster, heute Stadtteil von Aachen]. Miteinander 
konkurrierende Gerichte konnten die Verurteilungswünsche nach Hexenprozessen erhöhen. Für das 
Gericht in Flamersheim waren das Herzogtum Jülich und das Amt Tomburg zuständig. Beide 
Herrschaften setzten die Schöffen ein: drei vom Dingstuhl zu Flamersheim und sechs vom Dingstuhl 
zu Odendorf, sowie als Richter die Kurkölner Rechtsgelehrten Dr. Anton Münster und Licentiat 
Philipp Kohlhas. Für die Flamersheimer Verfahren galt weniger die Carolina, sondern eher der 
»prozessus extraordinarius«, d. h. Prozess mit Ausnahmeregeln, denn die Hexenmerkmale bekamen 
bei den Verhören einen hohen Stellenwert: von der Nadelprobe bis zur Besagung.153 
Els Misseler war wegen Zauberei angeklagt und inhaftiert worden. Am 6. September 1629, um drei 
Uhr nachmittags, sollte sie sich als Hexe bekennen. Das Gericht ermahnte sie zur »Wahrheit«. Doch 
sie weigerte sich dann doch, die irrealen Beschuldigungen zu bestätigen. Deshalb übergaben sie die 
Richter zur weiteren »Wahrheitsfindung« dem Scharfrichter, Meister Hans Jungbloit, aus Arloff. Mit 
einem Tuch verband er ihr die Augen, entblößte sie teilweise und fand mit einer kupfernen Nadel 
Teufelsmale an der Stirn und an der Brust, ohne dass Blut herausfloss. Auch Schmerzen spürte sie 
angeblich nicht, allerdings war Els Misseler durch die intimen Übergriffe ohnmächtig geworden. Dann 
nahm der Meister Hans ihr die Augenbinde ab, zeigte ihr die Nadeln in der Brust und wollte wissen, 
wieso die ungewöhnlichen Kennzeichen (Hautstellen) nicht bluteten. Els Misseler war bestürzt. Sie 
konnte sich weder die fehlenden Schmerzen noch das Ausbleiben des Blutes erklären und sagte: »Ich 
weiß von keinem Zeichen, das einem frommen Menschen nicht zusteht!«154 Dann befahl der 
Vorsitzende der Angeklagten, sie solle die Nadeln selbst herausziehen. 
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Damit war für das Gericht der Hexenbeweis erbracht, doch die Angeklagte gestand die dann 
unterstellten Hexereien nicht. Also ordnete der Richter die verschärfte Folter an. Erneut wurden ihr die 
Augen verbunden. Dann schleppte der Scharfrichter die bereits geschwächte Frau zum Nagelstuhl. 
Anschließend haben Folterer »ihr die Arme aus den Gelenken gerissen und hinterrücks von der Erde 
aufwärts an den hochstehenden Stempeln des Instrumentes festgebunden.«155 Die Angeklagte verlor 
daraufhin erneut das Bewusstsein. Der Scharfrichter steigerte die Tortur, indem er »mit dem 
Femenholz (Blutholz) die darangebundenen Füße auseinander und niederwärts« trat.156 Zur Erklärung 
hieß es: »Auf diese Weise will man die Angeklagte aus dem Schlaf wecken«. Dabei war der »Schlaf« in 
Wirklichkeit eine durch Schmerzen verursachte Ohnmacht. 
Der Henker ließ die Angeklagte nun eine Viertelstunde hängen. Das verschaffte den Richtern, 
Schöffen und Henkern eine willkommene »Pause«, in der sie – zumeist neben der Folterstätte – in 
üppiger Weise aßen und Wein dazu tranken. Nachdem Els Misseler zwischendurch kurz zur 
Besinnung kam, versprach sie, »alles zu gestehen und zu bekennen«, was nötig sei. Bruchstückhaft, so 
wie es ihr die Folterqualen ermöglichten, sagte sie ungefähr Folgendes: 
»Damals, als mein Mann Joachim bei Hilger Mohr in Palmersheim wohnte, das war vor etwa vier 
Jahren, bin ich einmal zwischen Palmersheim und Schweinheim ›an vier Graben‹ in Betrübnis 
gekommen. Da kam mit einem Mal ein sehr schwarzer Mann daher, der eigentlich wie jeder andere 
Mann aussah, und fragte mich, warum ich traurig sei. Ich gab ihm zur Antwort, daß es mir an Brot 
und etwas dazu mangele. Er meinte, es wäre keine Schwierigkeit, an Kost zu kommen und ich könne 
ihm ruhig vertrauen, dann bekäme ich genug. Ich habe ihm aber nicht geglaubt ... Daraufhin hat der 
Mann gesagt, ich möge ihm doch zu Willen sein, und als er immer mehr drängte, gab ich schließlich 
nach und habe seinen Willen erfüllt. Wir sind darauf ein Stück weiter zu einem Graben gegangen, der 
etwas abseits lag, und dort hat er sein ›unflätiges Werk‹ (den Geschlechtsverkehr) verrichtet. Aber die 
Vermischung [Buhlschaft] war von kalter Natur, wie Eis.«157 
 
Weiter sagte Els, des Teufels Name sei »Ballebas« gewesen. Sie habe ihn eine Woche später wieder an 
derselben Stelle getroffen, wo er sich erneut »seinen Willen« verschaffte. Dann sei er mit ihr zum 
Müllenweg gegangen. Da, beim Kreuz, habe er sie gezwungen, dem allmächtigen Gott, der lieben 
Mutter und allen Heiligen abzuschwören und ihm zuzusagen. Dann habe sie »der Feind« dreimal 
hinterrücks gegen das Kreuz gestoßen und mit seinen Hundsklauen an ihre Stirn gekratzt (s. 
Teufelsmal). Einige Tage danach habe er dann unter dem Kreuz vier- oder fünfmal ihren Willen 
gebrochen (vergewaltigt), »wie ein unflätiger Vogel«. Dann habe sie sich ihm verweigert. 
Zwei Jahre später sei sie auf einem Tanzplatz von Kirchheim gewesen. Da habe sie Johann Zimmers 
Frau Agnes, Mohren Peters Frau Belgen und des verstorbenen Landboten Frau Trinchen, alle aus 
Flamersheim, gesehen. Der Teufel habe ihr zu diesem Tanz eine schwarze Salbe an die Stirn 
geschmiert und sei mit ihr zu mehreren Tanzplätzen geflogen: zum Schänsdriesch und zum 
Sommerdriesch bei Schornbusch, am Broich bei Kuchenheim, zum Eselsdriesch oberhalb des Klosters 
Schweinheim, zum Flamersheimer Wald, zum Ortsholz bei Euskirchen und vielen anderen Plätzen. 
Sie sei zu den abgelegenen Plätzen auch auf einem schwarzen Bock geritten. Viele Frauen und Männer 
seien dort gewesen. Vor einem halben Jahr habe sie beim Tanz am Eselsdriesch Erde in die Luft 
geworfen und dadurch Unwetter gemacht. Gemeinsam mit Welpgen und Trautgen von Kirchheim 
habe sie das Pferd von Heinrich Schön verzaubert. Beim weiteren Tanz sei die verhaftete Plöngen 
(Apollonia) Peltzer »der Leuchter« gewesen, die deswegen von dem bereits hingerichteten Martin 
Forster (†1628) verlangte, er solle ihr den Hintern küssen. Aber das habe er nicht getan, sondern 
dagegen getreten.158 
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In den Akten ist vermerkt, dass Els Misseler darüber »herzlich lachte«. Gegen Ende der Verhandlung 
ermahnte der Vorsitzende die Angeklagte, sie möge nun über all ihre Missetaten nachdenken und sich 
mit Gott versöhnen. 
Am nächsten Morgen, Freitag, 7. September 1629, setzte das Gericht das Verhör fort. Els Misseler 
wurde klargemacht, dass sie die unverfälschte Wahrheit sagen solle, sonst müsse sie noch länger 
»hängen« als am Tag zuvor. Der Richter forderte sie auf, alle Bekenntnisse zu wiederholen. Da sie 
zögerte, banden die Gerichtsbüttel ihr die Hände hinter ihrem Rücken fest. Danach blieb sie bei den 
bisherigen Aussagen und gestand, Tiere von Bauern der Umgebung tot gezaubert zu haben. Nach 
langer Verhandlung wurde das peinliche Verhör vertagt. 
Am Sonntag, 9. September, gab es einen »Zwischenfall«. Während sich der Wächter Veit Ulenbecker 
etwas zu Essen holte, gelang es Els Misseler, die Fußkette vom Pflock zu lösen und mit der Kette am 
Fuß zu fliehen: ein Schuldeingeständnis! Nachdem drei Männer sie wieder eingefangen hatten, sprang 
sie in den Burgweiher. Verzweifelt versuchte sie zu ertrinken. Doch schließlich wurde sie von zwei 
Männern aus dem Wasser gezogen und in den Kerker zurückgebracht. 
Am Montag, 10.9., setzte das Gericht die Verhandlung zunächst mit Apollonia Peltzer fort, die bereits 
mehrfach gefoltert und verhört worden war. 
 
Danach kam Els Misseler an die Reihe und wurde gefragt, ob der Buhle ihr den Rat zur Flucht 
gegeben habe. Sie widersprach: »Es war aus Angst vor neuer Peinigung. Da habe ich [mit einem 
Eisen] ... immer wieder auf die Fessel an den Füßen geschlagen, bis die Feder im Klauster [Schloss] 
zerbrach. Dann bin ich geflohen. Nachdem man mich wieder eingefangen hatte und mich zum Schloß 
[Kerker] führte, hörte ich jemanden der Umstehenden bemerken, man sollte die ›Zaubersche‹ lebendig 
verbrennen. Da wurde mir klar, was das bedeuten würde, und in einer unheimlichen Angst und 
Erschütterung bin ich in den Weiher gesprungen. Mit gefalteten Händen bitte ich Euch, verzeiht mir 
die Entweichung aus der Haft. Wegen der begangenen Untaten will ich gerne sterben, denn ich bin des 
Todes schuldig, weil ich Gott abgesagt habe. Aber verbrennt mich nicht lebendig. Ich will auch allen 
hier auf der Erde verzeihen.«159 
 
Anschließend verglichen die Richter die Aussagen von Els und Apollonia. Sie wollten ganz genau 
wissen, welche Personen die beiden Frauen wann auf dem Hexentanzplatz gesehen hatten und ob es 
dabei Unstimmigkeiten gegeben habe. Ebenso prüften sie akribisch, ob die Angaben zum Hexensabbat 
der Wahrheit entsprachen. Noch einmal kam zur Sprache, dass Els Misseler Tiere vergiftet und getötet 
hatte. Schließlich formulierte der Vorsitzende Richter folgendes Urteil: 
»Kraft Kaiser Karl V. und des heiligen Reiches Peinlicher Halsordnung, wie auch der heiligen 
göttlichen Schrift Exodiam 22: ›daß man keinen Zauberer leben lassen soll‹, sollte man fleißig 
ermessen, die peinlich Beklagte wegen aller Übeltaten endlich zu verurteilen und peinlich zu strafen, 
wie es sich nach der Ordnung des Gerichts und sonsten gebühret und recht zu erkennen sei, sie so 
peinlich vom Leben zu verurteilen und zu verdammen.«160 
Die gleiche Bestrafung forderte das Gericht für die angeklagte und gefolterte Apollonia Peltzer. Der 
Tomburger Gerichtsschreiber wies noch einmal auf den Schadenzauber an Tieren hin, der vor Jahren 
geschehen war. Dazu hatte er am Tag zuvor noch mal die wichtigen Aussagen der Äbtissin des 
Klosters Schweinheim und des Johann Wachendorf in Niederkastenholz aufgeschrieben. Die 
geschehenen Missetaten an Tieren wurden beiden Frauen angelastet und noch einmal vorgelesen. 
Weinend widerrief Apollonia Peltzer vor dem Hohen Gericht, das Pferd beim Theissen im Hof 
verzaubert und Liesbeth Bock aus Flamersheim beim Tanz gesehen zu haben.161 Auch Els Misseler 
hörte ihr eigenes Geständnis noch einmal an, ebenso die vielen Namen von »besagten« Personen. 
Außerdem wurden beide Frauen nachts vorher verhafteten Frauen, Groffjahn Ähl (Adelheid, Frau des 
Johann Groff) und Kohirten Druiden, gegenübergestellt. Die Schöffen untersuchten noch einmal, ob 
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Els die beiden Frauen wirklich beim Hexentanz gesehen haben könnte oder nicht. Nachdem Els 
Misseler dies nach Folterandrohung mehr oder weniger bestätigt hatte, beantragte das Gericht für die 
beiden Zeuginnen die Anklage. Das sicherte weitere Hinrichtungen. Nur Kohirten Druiden kam mit 
dem Leben davon. 
Nachdem die erwünschten »freiwilligen« Geständnisse vorlagen, wurden Els Misseler und Appolonia 
Peltzer gefragt, ob sie in allem auch die Wahrheit gesagt hätten. Beide Frauen beharrten auf ihren 
Bekenntnissen und wollten darauf leben und sterben. Der Richter verurteilte sie zum Tod, auch im 
Namen des Jülichischen Landesfürsten und des protestantischen Mit-Herrn Lutter Quad zu Landscron 
von Tomburg: wegen Abschwörung der göttlichen Majestät, Teilnahme an Teufelstänzen mit 
nächtlichem Beischlaf (coetibus nocturnis) und Schadenzauber. Sie haben die Stecken gebrochen und 
beide Frauen dem Nachrichter (Henker) zur Exekution übergeben. Die Hinrichtungen erfolgten am 1. 
Oktober 1629 auf der Flamersheimer Gerichtsstätte »in der Hallekul«.162 
 
 
Aeltgen Dünwaldt: Köln 1629 
 
Die Ehefrau des Peter von der Linden, Aeltgen Dunwaldt (Adelheid Dünnwaldt), war in Köln lange als 
Hebamme tätig und weithin bekannt. Die 74-Jährige hatte in ihrem Leben schon vielen Frauen 
erfolgreich bei der Geburt geholfen. Die allgemeinen Vorurteile über Hebammen, die aus dem 
»Hexenhammer« und der Hexenprozessordnung von Kurfürst Ferdinand hervorgingen, mag sie von 
Predigten und Gerüchten auszugsweise gekannt haben. Darin heißt es, dass Hebammen fast alle im 
Gerücht der Zauberei/Hexerei stehen. Im Spaß verabschiedete sie sich eines Abends nach erfolgreicher 
Entbindung von einer Mutter – aus heutiger Sicht zweckpessimistisch – mit den Worten: »Gute Nacht 
– bis über ein Jahr, wenn ich bis dahin noch nicht versäuft oder verbrannt bin!«163 Daraus entnahm 
jemand ihr Schuldbekenntnis und klagte sie als »Hexe« an. Am 11.10.1629 wurde sie inhaftiert und 
peinlich verhört. Die ihr zur Last gelegten und aus ihr herausgepressten Hexereiverbrechen sind nicht 
mehr überliefert. Der Henker hat das Todesurteil von Aeltgen Dünwald am 7. November 1629 auf 
Melaten vollstreckt. Anschließend wurde ihre Leiche in einem Strohhäuschen zu Asche verbrannt.164 
 
 
Sieben Frauen: Frechen 1629 
 
Durch Kostenrechnungen von 1629 sind aus Frechen zwei Prozesse überliefert, in denen insgesamt 
sieben Frauen hingerichtet wurden. 
– Im ersten Prozess: Beelen (Sibilla) Botzkeufen; Hillen (Hilde) Bergisch; Nael Kumpscheuren und 

Lisbeth, des Johann Thomas Frau. 
– Im zweiten Prozess: Anna (Ort Jans Frau); Trina Bonn am Heiligenhäuschen und Anna, des Schmieds 

Frau. 
 
Die örtlichen Richter leiteten die Verhöre und Folterungen und schickten die Vernehmungsprotokolle 
zur »Beratung« nach Köln. Anschließend formulierte ein Kölner Hexenkommissar – allein aufgrund 
der Durchsicht der Akten und ohne Einzelheiten zu kennen (?) – für alle sieben Frauen das 
gleichlautende Todesurteil: 
 »Wird nach fleißiger Ersehung der verübten Kriminalprotokollen mit Rat unparteiischen 
Rechtsgelehrten zu Recht erkannt, daß gedachte Inhaftierte Malefizpersonen wegen ihrer sowohl gut 
als peinlichen (!) Bekenntnis und abgelegter Beichte des abscheulichen Lasters der Zauberei und der 
Absagung Gottes des Allmächtigen der Vermischung mit dem leidigen Satan, Mißbrauch der hoch-
würdigen heiligen Sakramente, und sonst auf den teuflischen Zusammenkünften verübten Malefizien an 
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Früchten und Haustieren mit dem Schwert vom LEBEN zum TOD zu verurteilen, und die toten Körper 
nachher zu Asche zu verbrennen seien, wie wir dann dieselben hiermit kondemnieren [verurteilen] und 
verdammen und in die entstandenen Unkosten fällig erklären« gez. Dr. Caspar Liblaer, unabhängiger 
Hexenkommissar.165 So wurden sie in Frechen hingerichtet und verbrannt. 
 
 
Barbara aus der Rischgasse: Flamersheim 1630 
 
Dieser Prozess brachte besondere magische Merkmale zu Protokoll. Als z. B. die Witwe Adelheid 
Groffjahn – etwa Anfang Oktober 1629 – die Schmerzen der Folter nicht mehr aushielt, bat sie um 
Gnade. Sie gab zu, vor sieben Jahren mit mehreren Frauen, u. a. auch mit Barbara aus der Rischgasse 
in Kirchheim einen großen Ochsen tot gezaubert zu haben. 
Am 5. Oktober 1629 wurden die von ihr »besagten« Personen vom Gericht verhört. Dabei trat Barbara 
zunächst als Zeugin auf. Ihr Mann, ein Pferdeknecht, war erst jüngst verstorben. Die ca. 60-jährige 
Witwe beantwortete die Fragen des Gerichts selbstbewusst und sagte, dass sie mit Adelheid keine 
Feindschaft habe. Ein großer Ochse von ihr sei vor etwa 27 Jahren krank geworden und gestorben. Sie 
könne nicht zaubern und sei niemals auf Tänzen gewesen. Empört fügte sie hinzu: »Das wird kein 
Frauminsch sagen und Jesus soll mich davor behüten!« Deshalb stimmte sie einer Gegenüberstellung 
mit der angeklagten Adelheid zu und erklärte: »... ich werde mich schon entsprechend zu verteidigen 
wissen.«166 
Während beide Frauen im Gericht befragt wurden, wiederholte Adelheid auch ohne Folter, Barbara sei 
mit ihr auf den Teufelstänzen im Ortsholz, am Kirchheimerweg und am Kirspenicher Pferdefriedhof 
gewesen. Sie hätten Schlehen gegessen, seien zum Kirspenicher Bach geschwebt und hätten mit Ruten 
ins Wasser geschlagen, um Wetter zu machen. Ein Schaden sei nicht entstanden. 
Barbara fragte entsetzt: »Gevattersche [Tante/Nachbarin], wie kommt ihr auf mich? Ich habe Euch 
stets nur Gutes getan. Ich bin niemalen mit Euch an den besagten Orten gewesen!«167 Darauf 
antwortete Adelheid: »Ich habe auch so gesagt wie ihr jetzt sagt und hab doch hernach [durch die 
Folter] bekennen müssen. Ich habe euch an besagten Plätzen gesehen und wohl erkannt. Tut der 
Barbara, wie mir geschehen [Folter], und ihr [Schöffen] werdet von ihr seltsame Sachen ver-
nehmen.«168 Daraufhin wurde Barbara vom Richter aufgefordert, nach Hause zu gehen, doch sie wollte 
zunächst in der Nähe des Gerichts bleiben und erklärte: »Ich dulde es nicht, daß ich von Adelheid 
falsch denunziert werde und will mich verteidigen!«169 
Schließlich ging sie dann doch nach Kirchheim zurück. Unterwegs begegnete sie dem Gerichtsboten 
Michael Becker. Sie erzählte ihm, ihr sei eingefallen, dass wohl ein Problem zwischen ihr und der 
Angeklagten bestehe: »Adelheid hat meinen Schwager Lentz [inzwischen verstorben] vor einem Jahr 
heiraten wollen. Das habe ich verhindert, weil Adelheid eine Heirat zwischen Peter Zimmermann von 
Schweinheim und mir vorher auch verhinderte und seither ist Adelheid mit mir bös gewesen und [hat] 
mit mir nit sprechen wollen.«170 Diese Angaben brachte der Gerichtsbote anschließend zu Protokoll. 
Nach der Hinrichtung von Adelheid Groffjahn am 6. Oktober 1629 wurden die zwei mehrfach 
»besagten« Frauen, Barbara aus der Rischgasse und Zilch Linden, festgenommen, inhaftiert und 
angeklagt. Beide stritten die ihnen unterstellten Hexereidelikte ab. Dann setzte erbarmungslos die 
Folter ein: mit Nadelprobe, Nagelstuhl und Aufziehen am Seil. 
Nachdem Barbara die fortgesetzte Folter nicht mehr ertrug, machte sie am 28. Oktober 1629 zu den 
Fragen die »erwünschten« Aussagen, z. B. dass sie mit Zilch und Freugen Frönhalbmannse aus 
Niederkastenholz in der Steinkaulen Schlehen gegessen habe und mit ihr zum Bach bei Kirspenich 
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geschwebt sei, um durch das Schlagen mit Ruten ins Wasser Wetter zu machen. Doch das Läuten der 
Kirchenglocken von Kirspenich habe dies verhindert. Barbara nannte dann noch Namen von mehreren 
Männern und Frauen, die sie angeblich beim Tanz gesehen hatte. Danach ruhte der Prozess für einige 
Wochen, weil kaiserliche Truppen »ins Quartier zogen«. 
Beim nächsten Verhör am 23.11.1629 bestätigte Barbara pflichtgemäß die bisherigen Aussagen, 
widerrief jedoch, dass die Kellnersche von Kastenholz beim Tanz auf dem Klosterberg gewesen sei. 
Außerdem hätten sie und Adelheid von Mergen Scherp den Auftrag erhalten, deren kranke Kuh zu 
bezaubern, und zwar mit folgendem Segen: »Das wol Gott und der heilige Curst [Christ] und die 
Heilige Jungfer St. Thua, die trug die heilige Jungfer Anna, und die heilige Jungfer St. An, die trug 
unsere liebe Frau, und unsere liebe Frau trug den Heiligen Curst und so wahr, als das ist, so fliehe all 
Ungemach, da du bis! «171 Der Spruch habe jedoch nicht geholfen. Das Verhör mit Barbara zog sich 
noch bis zum Abend hin. 
Am Samstag, 24.11., wurden Barbara und Zilch gegenübergestellt. Barbara behauptete – wiederum 
ohne direkte Folter, Zilch bei verschiedenen Tänzen gesehen zu haben, doch Zilch widersprach: 
»Darauf könnt ihr keinen Eid leisten!«172 Während Barbara wieder eingesperrt wurde und im Kerker – 
wahrheitsgemäß »bei ihrer ewigen Seligkeit« – diese Aussage noch einmal bestätigen musste, kam 
Zilch auf Grund dieser Bezichtigung auf den »Nagelstuhl« und an das »Seil«: bis zu sieben Stunden, 
mindestens vier Tage lang. Erst dann gab sie auf. Einer der Schöffen bemerkte, eine solche 
»Hartnäckigkeit« bei so intensiver Folter noch nicht erlebt zu haben.173 
Vor dem endgültigen Urteil der beiden Frauen wurden zunächst nochmals Zeugen vernommen, deren 
Tiere verendet waren. Die Schuldzuweisung war nicht klar, richtete sich jedoch insgeheim gegen die 
beiden Angeklagten. 
In der Nacht vom 27./28. November 1629 gab es eine Überraschung. Während der Wächter Veit 
Ulenbecker draußen sein Bedürfnis erledigte, nutzte Barbara diese Gelegenheit zur Flucht 
(Schuldeingeständnis). Da sie in der vierwöchigen Haft offenbar durch die mangelhafte Ernährung, die 
psychische Belastung und eine Krankheit abgenommen hatte, konnte sie ihre schmaler gewordenen 
Füße aus den eisernen Fesseln herausdrehen. Es gelang ihr, bis Niederkastenholz zu entkommen, denn 
der Wächter war bei der Verfolgung in einen Graben gefallen. Nachdem er Barbara aufgespürt hatte, 
holte er sich durch Laurentzen und Metzen Johann Verstärkung. Die drei Männer brachten die Frau 
[widerwillig] ins Gefängnis zurück. Barbaras flehentliche Bitte, sie laufen zu lassen, erfüllten die drei 
nicht. Die Ursache zur Flucht begründete sie vor Gericht folgendermaßen: »Wenn ein anderer so lange 
wie ich hier gesessen, hätte er auch aus Furcht vor weiteren Qualen und Schmerzen den Mut verloren 
und versucht, zu entkommen.«174 

Erneut gab es eine längere Verhandlungspause. Am 30. und 31.1.1630 musste Barbara ihre bisherigen 
Aussagen noch einmal bestätigen. Angesichts der Folterinstrumente fügte sie hinzu: 

– dass sie vor 20 Jahren in Geldnot gewesen sei und sich einem schwarzen Mann anvertraut habe, der ihr 
einen »Achtmarksthaler« gab. Dann habe sie mit ihm auf dem Klosterberg eine »teuflische 
Beikombst« (Teufelsbuhlschaft) gehabt und Gott abgesagt. 

– dass sie mit der »Frönhalbmannse« von Niederkastenholz auf den Tänzen über »Raupenzauber« 
gesprochen habe. 

– dass Melchior Mandt ihr beim Tanz – mit goldener Krone auf dem Haupt – empfahl, Blumen zu 
pflücken und damit Früchte zu verderben. 

– dass sie vor fünf Jahren in Gestalt einer Katze durch ein Loch in den Stall des Heinrich Schön 
gekrochen sei und eine rote Kuh mit einer »bösen Materie« verzaubert habe 
(Verwandlung/Schadenzauber). 
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Da einige Angaben von denen im November 1629 abwichen, ordnete der Richter erneut eine 
verschärfte Folter an: Aufziehen am Seil. Barbara bat um Gnade und versprach, alles zu bekennen. 
Vergeblich. Während sie weiterhin an den Seilen hing, wurde Folgendes aus ihr herausgepresst: 
Vor zwanzig Jahren hätten ihre Schwester Trein Meurer (hingerichtet 1628) und Merg Scherp einen 
Vorschlag gemacht: Sie wollten aus dem von Barbara ungetauft gestorbenen Kind, das auf dem 
Kirchhof zu Kirchheim an einem Buchsbaum begraben lag, das Herz herausholen; denn sie glaubten, 
wer solches bei sich trage, dem könne kein Leid geschehen. Die hingerichteten Schwestern von 
Barbara, Trein und Greit Segschneider, die ebenfalls hingerichtete Adelheid, die Inhaftierte Zilch 
Linden und Merg Scherp hätten deshalb das Grab geöffnet und das Herz herausgeholt. Mit dem 
Teufel, der vor dem Kirchhof wartete, hätten sie das Herz in mehrere Stücke geschnitten, 
untereinander verteilt und in Zauberdüppen (Düppen/Tontopf) gelegt. »... denn wer sölches bei sich 
trägt, dem kann kein Leid geschehen.« 
Nach einer Viertelstunde »am Seil« konnte Barbara vor lauter Schmerzen nicht mehr sprechen. Sie 
wurde zu Boden gelassen und musste mit hinterrücks gebundenen Händen und verbundenen Augen 
weiter aussagen. Nun beschrieb Barbara, wo die einzelnen Frauen die »Düppen« versteckt hatten: Das 
von Trein »hat hinter der Scheune im Garten, einen Fuß lang weg von einem Buchsbaum in Richtung 
zu der Scheuer in der Erde ein[en] Fuß tief gestanden. Es ist rot von Farbe und ½ Maßen groß und mit 
einem Stein und Erde bedeckt. Grafen Gierdgens Düppen hat hinter ihrem Haus, allernächst der 
Dachtraufe in der Nähe von einem roten Beifußstrauch gestanden. Mein Düppen, ½ Maß groß, ist in 
meinem Krautstück zwischen den Salbeisträuchern vergraben und ist noch vier Tage vor meiner 
Verhaftierung dagewesen, als ich auf Befehl meines Buhlen eines meiner Ferken bezaubern sollte, 
aber das Ferken war nicht mehr im Hof. Merg Scherpen hat von meinem Düppen und wo es verborgen 
war, Kenntnis gehabt. [...].«175 Das Gericht prüfte die angegebenen Verstecke der »Düppen«, fand 
beim Suchen jedoch keines von ihnen. 
Außerdem wiederholte Barbara, vor zwanzig Jahren an einem Kreuz neben der Rischgassen Gott 
abgesagt zu haben und dem Teufel, der Hans Falk hieß, in allem zu folgen versprochen. So habe sie 
für ihn in der Osterzeit die heilige Hostie aus dem Mund genommen, in einem Tuch nach Hause 
getragen und sie in des Teufels Namen mit dem Tuch hinter die Feuermauer gelegt und ihm 
versprochen, dies öfter zu tun. Sie gab zu, mit Jentgen Nieß im Sommer Peters rotes Pferd im Hocken-
broich angeblasen zu haben, das nach acht Tagen starb. Schließlich besagte sie weitere Tanzgäste mit 
Namen, insgesamt über dreißig. Zum Teufelstanz kamen angeblich einige mit der Kutsche 
vorgefahren, z. B. gezogen von »zwei Mohren« oder vier »schwarzen Böcken«. 
Zur Absicherung der Todesurteile (von Barbara und Zilch) befragte das Gericht noch einmal einzelne 
Zeugen/Zeuginnen nach unerklärlichem Viehsterben. Balthasar Schmidts Kuh war verendet. Bei den 
zwei eingegangenen und untersuchten Pferden von Heinrich Schorn und Johann Breuer waren 
angeblich im Herz jeweils faustdicke Kröten und einige Schlangen (~ Verwachsungen/Maden?) 
gefunden worden. Eine eindeutige Schuldzuweisung gegenüber Barbara und Zilch gab es nicht. 
Auch wenn das Protokoll des Gerichtsschreibers Johann Frank nur bis zum 3.2.1630 erhalten ist, 
gehen Historiker/innen davon aus, dass die beiden Frauen wegen Schadenzauber, Absage von Gott, 
Teufelsbuhlschaft usw. im Februar 1630 hingerichtet worden sind.176 
 
 
Christina Plum: Köln 1630 
 
Die fast vier Jahre andauernde Hexenprozesswelle der Stadt Köln begann 1627 mit der Hinrichtung 
von Katharina Henot. Die Verfahren endeten zwar nicht unmittelbar mit der Verbrennung von 
Christina Plum. Danach geriet jedoch spürbar »Sand ins Getriebe der Hexenjustiz.«177 Das hat viel mit 
den Besonderheiten und Denunziationen dieser jungen Kölner Bürgerin zu tun. 
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Im Frühjahr 1629 stellten die Hexenprozesse – nicht nur in Köln – beinahe eine gewisse 
Selbstverständlichkeit dar. In dieser »Atmosphäre« erzählte die 24-jährige »Gertraud von Neuss« den 
Kirchenvorstehern der Gemeinde St. Peter in Köln von einer Besessenen, die angab, von Hexen 
gequält zu werden. Das Gerücht gelangte schon bald zu den Untersuchungsrichtern der Stadt. Kurz 
darauf erhielt Gertraud eine gerichtliche Vorladung. Sie erschien am 24. April 1629 vor dem Unter-
suchungsausschuss im Turm. Caspar Geill und Eberhardt Jabach wollten von ihr wissen, wer die 
»besessene« Person sei und wer sie »quäle«. Gertraudt nannte daraufhin Christina, die Tochter des 
vormaligen Gaffelboten der Gürtelmacher. Sie fügte hinzu, Christina habe behauptet, dass hinter den 
Jungfrauen zu St. Claren sowie der Magdalenen und Merhems Magd eine verschwörerische 
Hexensekte stecke. Befragt, ob sie dazu weitere Namen gehört habe, erwähnte sie Mhon Ursel und 
Mhon Biel. 
Schon drei Tage später, am 27. April 1629, wurde die 24-jährige Obstverkäuferin Christina Plum zur 
Klärung der Hexerei-Beschuldigungen vor den Untersuchungsausschuss geladen. Die rechtskundigen 
Beamten Dr. Wissius und Lizentiat Bulderen haben sie dort erstmals verhört. Nachdem Christina ihnen 
»allerhand wunderliche Sachen« erzählt hatte, ging die Befragung am Donnerstag, 29.4.1629, weiter. 
Im Mai 1629 wurde sie inhaftiert. Bei weiteren Vernehmungen, u. a. mit den Rechtsvertretern 
Eberhardt Jabach und Caspar Geil, beantwortete die junge Frau alle Fragen ernsthaft und unbefangen. 
So gewannen die Vertreter des Rates umfangreiche Neuigkeiten zur Hexerei in der Stadt: Aufgrund 
der von ihnen gestellten Fragen sagte Christina, dass sie von niemandem zu bestimmten Aussagen 
gezwungen worden sei, aber von einigen Hexen gequält werde. So habe sie z. B. Kontakte zu 
Katharina Henot (hingerichtet 1627). Das erste Mal sei sie ihr ein halbes Jahr nach der Hinrichtung 
begegnet (~ Herbst 1627). Damals habe Katharina sich ihr gegenüber in einer »dunklen Aura« als ein 
»Kind des ewigen Lebens« vorgestellt. In dem »schwarzen Dunst« konnte sie sie nicht sehen, sondern 
nur hören. Mehrmals habe die »Henotin« sie freundlich an die Hand genommen und sie zu 
Hexentanzplätzen innerhalb und außerhalb von Köln mitgenommen. Wo genau, dass konnte Christina 
nicht sagen, weil die Türen der Kutsche während der Fahrt geschlossen und beim »Tanz« die Wände 
und Fenster mit Teppichen verhangen waren. Deshalb sei es ihr nicht möglich gewesen zu erkennen, 
wo sie sich befand. Auch Mhon Ursel, Mhon Biel und die Frau vom Gasthof »Im Raben« wären oft 
dabeigewesen. Die Margareth vom »Goldenen Löwen« habe sie neulich noch »unter Teschmecher« 
(Platz zwischen Altermarkt und Domhof) getroffen. Margareth habe es gerade »mit dem Teufel 
getrieben«, sie zum Mitmachen aufgefordert und vorgeschlagen: »lasset uns sehen, wer ahm ersten 
muidt [sexuell müde] werden wird.«178 
Katharina Henot – in der Kölner Gerüchteküche inzwischen als Hexenkönigin bekannt – habe sie dazu 
verführen wollen, Gott abzusagen und mit dem Teufel ein Bündnis einzugehen. Das habe sie 
abgelehnt. Zu den 20 bis 30 Treffen, die oft im Henot’schen Weingarten oder im Haus des Dechanten 
[Hartger Henot] stattfanden, sollte sie Hostien für Katharina mitbringen, habe dies aber nicht getan und 
auch keinen Gefallen beim Tanz gefunden. Dort wären ganz einfache Menschen, aber auch Hexen 
gewesen. Sie habe zuerst eigentlich nur zugeschaut und nicht gewusst, dass sich dort Hexen trafen. 
Beim »Tanz« seien manchmal bis zu tausend Gäste beisammen gewesen. Dort habe es außer Brot ohne 
Salz (Hostienfrevel) und Getränken noch Tanzereien und ebenso viel Unzucht mit »unflätigen 
Küssen« gegeben. Sie habe den Teufel nicht beim erstenmal, sondern erst beim zweitenmal »vor den 
hinderen« (Hintern) geküsst. Den Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, der »kalt sey wie ein geweichter 
Stockfisch« (... keiner fragte, woher sie das wisse) habe sie abgelehnt und sie habe auch kein 
Teufelszeichen angenommen.179 
Die Stimmmeister wollten wissen, »ob sie auch geistliche oder weltliche mans Personen ufm danß 
gesehen« habe.180 Sie sagte, da wäre ein Doktor von der Siegburger Abtei gewesen und ein Geistlicher 
»mit einer Vierekiger mutzen und halben abhangenden mawen [Ärmeln].« Damit sorgte Christina 
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Plum für große Aufregung, denn es wurde überlegt, ob es sich dabei um einen Jesuiten handeln 
könnte. 
Als die Turmmeister wissen wollten, wie sie beim Tanz die Hexen von norma-len Menschen 
unterscheiden konnte, antwortete Christina: Wenn die Besucher in »Hexenweise« kommen, schweben 
sie etwa einen Fuß hoch über dem Boden. Wenn sie in »Menschenweise« kommen, gehen sie wie 
Menschen auf der Erde. Dazu habe ihr die Postmeistersche erklärt, die schwebenden Hexen, die auch 
am Tag auf der Straße feierten, könnten dann nicht gesehen werden.181 
Zur Erkennung von Hexen und Teufeln erklärte sie, wenn sie die Namen »Jesus und Marie« 
ausspreche und sich segne, dann entweiche der Teufel, die Hexen aber blieben alsdann da und plagten 
sie noch viel mehr. 
Die Frage, ob sie mit »lebendigen Geistlichen« über ihre Erlebnisse gesprochen habe, bejahte sie. Das 
sei schon vier Jahre her. Pastor Mario habe ihr gesagt, »daß es kakelerei mit ihr were« (dummes 
Geschwätz) und »lauter pfantasei«. Nachdem sie ihm ihre Erlebnisse vier- oder fünfmal erzählt hatte, 
habe er die Klappe am Beichtstuhl vor ihrem Gesicht verärgert zugeschlagen. Dem Rat der Stadt teilte 
der Geistliche anschließend mit, dass »sie die funf nit beisammen hette.«182 Da er ihr »nicht geholfen« 
hatte, weil er sie für »verrückt« hielt, habe sie danach andere Beichtväter aufgesucht. 
Christina sagte weiter aus, Katharina Henot habe sie zu einem Beichtvater mit rotem oder gelbem Bart 
in die Jesuitenkirche in der Marzellenstraße geführt. Er habe ihr erklärt, dass Geschlechtsverkehr mit 
Ehemännern oder überhaupt mit Männern keine Sünde sei, sondern nur eine fleischliche Wolllust. 
Außerdem habe er sie »geplaget« und ihr Unzucht »angemutet [angetragen], aber nichts an ihr haben 
noch erhalten können.«183 Als später in demselben Beichtstuhl ein anderer Geistlicher saß und sie ihm 
davon erzählte, sei er sehr ärgerlich gewesen. Er hielt die »Vermischung« für eine besonders große 
Sünde und ermahnte sie nachhaltig. Christina glaubte sich zu erinnern, dass der Geistliche »in der 
Jesuitenkirche im mittleren Stuhl links von der Pfaffentür« gesessen habe. Dechant Glimbach wollte 
ihn suchen lassen, weil »derselb viel schadens thuen kondte«, doch er blieb unauffindbar.184 
 
Die Rechtsbeamten wunderten sich, dass Christina von den Hexen beim Tanz toleriert wurde, ohne ein 
Teufelszeichen zu haben und ohne aktiv zu sein. Daraufhin erklärte die junge Frau, sie sei ganz normal 
mit allen »Anwesenden« umgegangen und so habe sich offenbar niemand gestört gefühlt. 
Während der Verhöre bemerkten die Untersuchungsrichter, dass sich Christina ab und zu aufgeregt 
umdrehte. Dazu befragt, sagte sie, sie fühle sich von einer großen Frau beobachtet: mit vollem Gesicht, 
lang herabhängenden, lockigen braunen Haaren, die einen überwurfartigen Mantel trage. Am 
vergangenen Mittwoch sei sie ihr am St. Georgs-Kloster begegnet. Seitdem sehe sie die große Frau 
öfter, die ihr 2000 Reichstaler geboten habe und ihr dazu auch einen feinen jungen Gesellen 
präsentieren wolle, falls sie in deren (Hexen-) »Gesellschaft« eintrete. 
Als die Vernehmungsrichter nach weiteren Gästen beim Tanz fragten, nannte Christina mehr als 20 
Namen, u. a. von mehreren völlig unbescholtenen und angesehenen Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Köln, sowohl der geistlichen als auch der weltlichen Oberschicht. Ganz bestimmt seien auf dem 
Tanzplatz auch die Witwe Elisabeth von Schwelm im Hause zur Bretzel auf dem Altenmarkt gewesen 
und die alte Witwe Sophia Haas aus dem Hause zum Hirzl (Hirschen) auf dem Altenmarkt. Dazu 
gehörten aber auch angesehene BürgerInnen, die Dechanten Heinrich Glimbach von St. Severin (einer 
ihrer Beichtväter), Hartger Henot von St. Andreas sowie dessen Diener und seine zwei Schwestern. 
Die Angeklagte wurde mehrfach ermahnt, wenigstens die Verleumdung der unschuldigen 
hochgestellten Persönlichkeiten zurückzunehmen. Aber Christina blieb bei ihren Aussagen und nannte 
immer neue Personen, die sie auf dem Tanz gesehen hatte, z. B. ihren Untersuchungsrichter, den 
städtischen Syndikus Dr. Wissius, bei dem sie Teufelsmale gesehen hatte, den Domherren Fürst Franz 
von Lothringen, den Weihbischof Otto Gereon von Gutmann, die Frau des Bürgermeisters Lyskirchen 
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und sogar den Kölner Erzbischof Ferdinand. Ebenfalls bezichtigte sie die Hausfrau der ehrenwerten 
Familie Spiegel, die Frau des Bürgermeisters Hardenrath und selbst Johann Rommeswinckel, den 
Vorsitzenden des Hohen Gerichts, der Hexerei. Die Denunziationen gingen sehr wahrscheinlich noch 
weit über die in den Protokollen bekannt gewordenen, ca. zwanzig Personen, hinaus. 
Es kam öfter vor, dass Angeklagte einzelne »ehrenwerte Autoritäten« besagten, doch die Gerichte 
haben dies zumeist ignoriert. Die Kölner Untersuchungsrichter reagierten in diesem Fall jedoch sehr 
nervös. Sie berieten sich mit den Beichtvätern von Christina, Pfarrer Mario und Dechant Glimbach. 
Diese Geistlichen hielten die Aussagen für wahrheitsgemäß und äußerten gegenüber Christinas 
Erklärungen keine Bedenken. Vermutlich hielten beide Theologen eine Anklage gegen sie selbst für 
unmöglich. Der fanatische Hexenjäger Glimbach wollte damit offenbar die Prozesskette fortgesetzt 
sehen. 
Die Turmmeister fragten die Angeklagte z. B. auch, ob sie ein »Agnus dei« am Hals trage. Zur 
Bestätigung zeigte sie ihnen eine Kapsel. Sie erklärte, darin befände sich ein Stückchen weißen 
Wachses, etwas vom Hl. Sebastian aus Speyer und ein Stückchen von der Kleidung Jesu. Außerdem 
sei darin noch eine Reliquie von St. Ursula, die ihr der Dechant gegeben habe. Eine Notiz am Rand der 
Protokollseite erklärt, dass die Kapsel nichts enthält.185 
Nach all diesen gründlichen Untersuchungen überstellten die Vertreter der Stadt Christina am 23. Mai 
1629 dem Hohen Weltlichen Gericht. Entgegen dem Wunsch der Richter hielt der Rat die Liste mit 
den Namen der denunzierten Personen unter Verschluss. Doch das bereitete keine weiteren Probleme. 
Vor dem »Hohen Weltlichen Gericht« wiederholte Christina die Namen der Besucher/innen beim 
Tanz. Damit erschreckte sie die anwesenden Richter und Schöffen. Auch ihnen wurde allmählich 
bewusst, dass sie von Christina schließlich alle beim Tanz hätten »gesehen« werden könnten. 
Um aus dem Dilemma herauszukommen, fasste das Gericht einen völlig außerordentlichen Entschluss: 
Die hohen Herren erkannten bei Christina keine hexentypischen Delikte. Sie hatte nur »ungewollt« 
beim Tanz teilgenommen und nur unfreiwillige Kontakte zu Hexen; bei ihr gab es kein »Stigma« und 
ihr konnte keine Teufelsbuhlschaft vorgeworfen werden. Deshalb wurde sie am 16. Juni 1629 
freigelassen. Die Auflage lautete, sie müsse »um Gottes Willen« über ihre Denunziationen schweigen, 
dürfe also mit niemandem darüber sprechen. 
Wieder in Freiheit, hielt Christina Plum die gerichtlichen Absprachen nicht ein. Sie vermittelte allen 
Geistlichen und denen, die sie fragten, die Namen derjenigen Frauen und Männer, die sie auf dem 
Hexensabbat gesehen hatte. Die bezichtigten Personen wechselten und es kamen sogar noch weitere 
hinzu. Wilde Gerüchte und entsetzliche Ängste verbreiteten sich vor allem in den Führungsschichten 
der Stadt. Die Ratlosigkeit der Räte nahm im Herbst 1629 zu. Anfang Dezember hielt der Stadtrat es 
für sicherer, Christina erneut zu inhaftieren, doch das bereitete Probleme. Der Greven (als 
Vorsitzender des Hohen Gerichts und richterlicher Vertreter des Erzbischofs der Stadt Köln) hatte 
Christina im Juni 1629 entlassen. Nach der Rechtspraxis konnte er sie ein zweites Mal – nur mit neuen 
Indizien – verhaften. Doch da nichts Neues gegen Christina Plum vorgebracht wurde, verweigerte der 
Greven die Inhaftierung. Gleichzeitig befürchteten er und auch einige Schöffen, selbst auf der 
Denunziations-Liste zu stehen oder möglicherweise darauf zu geraten. Dennoch drängte der Stadtrat 
darauf, die für alle gefährliche Situation zu beenden. Aber ohne die Festnahme durch den Greven 
konnte Christina nicht gefoltert und so auch nicht zu Hexerei-Geständnissen gezwungen werden. 
Die Verwirrung der rechtlichen Instanzen nahm nun groteske Züge an. Wegen Christinas 
Denunziationsliste gab es Konflikte zwischen dem Kurfürsten als Gerichtsherrn einerseits sowie dem 
Greven (Vorsitzenden Richter des Hohen Weltlichen Gerichts) und dem Schöffenkollegium 
andererseits. Außerdem zeigten sich große Verunsicherungen bei den von Christina denunzierten, aber 
auch bei den von ihr bisher (noch) nicht genannten Personen. 
 
Im Auftrag des Stadtrats befragten die Untersuchungsrichter Christina am 6.12.1629 erneut im 
Frankenturm und nahmen sie in Haft, offenbar ohne Berechtigung. Pater Hahn besuchte sie sofort, 
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weil er befürchtete, sie habe Jesuiten beim »Tanz« gesehen. Das konnte sie »nicht ohne Schmerzen« 
mit plausiblen Argumenten verneinen. Gegenüber den Räten verweigerte Christina erneut die 
Rücknahme der Denunziationen. Sie erklärte, sie habe kein Problem damit, den betreffenden 
Persönlichkeiten gegenübergestellt zu werden und ihnen zu sagen, was und wen sie beim Tanz 
gesehen habe. Da bekamen es die Räte der Stadt mit der Angst zu tun, besonders diejenigen, die auf 
Christinas Hexen-Liste standen. Der Rat fühlte sich nun dermaßen in Zugzwang, dass er sich am 13. 
Dezember 1629 zu einer bis dahin streng verbotenen Maßnahme entschloss. Er schrieb alle von 
Christina denunzierten Personen an und informierte sie über den Sachverhalt. Die Betroffenen 
bekamen dadurch die Gelegenheit, sich durch eine Verteidigungsschrift oder eine mündliche Erklärung 
vom Hexereiverdacht zu reinigen, was z. B. Katharina Henot verwehrt blieb. 
Wieder gab es Vermittlungsgespräche zwischen Stadtrat und Gericht. Am 17. Dezember 1629 erklärte 
sich der Greven schließlich einverstanden, Christina Plum zum 18.12. »zu übernehmen«. Die 
folgenden Verhöre verbrachte Christina nur noch mit verbundenen Augen, damit sie nicht weitere 
Männer des Gerichts als Teilnehmer beim Tanz »wiedererkennen« und bezichtigen konnte. Zunächst 
wurden ihre Aussagen vom Frühjahr noch einmal aufgerollt. Die Fragen beantwortete sie präzise und 
blieb größtenteils bei den bisher protokollierten und bekannten Aussagen. 
Im Kerker besuchten Christina dann heimlich mehrere Geistliche, die sie für eine Hexe hielten. Sie 
wollten alle Besucher/innen vom Hexensabbat genau kennen lernen, um die vermeintliche Kölner 
Hexensekte radikal ausrotten zu können; vielleicht aber auch, um die Denunzierten-Liste 
kennenzulernen und dadurch sich selbst oder andere Honoratioren vor Anklagen wegen Hexerei besser 
schützen zu können. Als der Rat die Einmischungen in den Prozess mit großem Entsetzen bemerkte, 
mussten Soldaten die Angeklagte streng bewachen. Nur noch extra benannte Schöffen und eigens 
beauftragte Räte durften zu Christina Plum: keine Angehörigen, keine befreundeten Personen, kein 
Beichtvater. 
 
Die Irritationen in der Stadt nahmen weiter zu. Auf Anregung der Räte erhielten die Kölner Pastoren 
den Auftrag, in Predigten und Beichtgesprächen »die christliche gemeinde von den Cantzelen Zu 
sterkung eines allgemeinen eifferigen gebetts Zu ermahnen, damit der Allmechtig Gott bei diesem 
processu seine gottliche gnadt ertheilen wolle ... der unschuldigen unschuldt an Tag kommen, der 
schuldigen boeßheit und laster aber dem verdienst nach bestrafft werden möge.«186 
Gleichzeitig verhandelten die Vertreter des Rates der Stadt und des kurfürstlichen Hofrats darüber, wie 
der Hexerei zu begegnen sei. Während Christina Plum im Gefängnis auf weitere Verhandlungen 
wartete, trafen beim zuständigen Notar der Stadt von den speziell informierten Honoratioren 
ausführliche und denk-würdige »Reinigungsschriften« ein187, z. B.: 
Der Untersuchungsrichter Dr. Wissius verurteilte in seinem Schreiben vom 24.12.1629 die gegen ihn 
erhobenen, grausamen und abscheulichen Hexereivorwürfe der ruchlosen Verleumderin. Er schrieb, er 
verwahre sich gegen den falschen Verdacht mit allen Mitteln und lasse seinen guten Ruf nicht 
besudeln. Eine Rechtfertigung erübrige sich.188 
Dr. Spiegel erklärte zur »Reinigung« seiner Frau, mit der er vierzig Jahre verheiratet war: Alle Leute 
würden sie kennen und lieben als »eine gottselige, ehrliche und tugendsame Matron« (ehrwürdige 
verheiratete Frau) und niemand habe den geringsten Argwohn zu einigen bösen Gedanken bei ihr 
gespürt noch spüren können. Es sei hier öffentlich mitgeteilt, dass die »ausgegossene und grausame 
Verleumdung« seine Frau »nicht beschmutzen« kann.189 
Dr. Johan Georgh Funckius, ein studierter, städtischer Beamter, protestierte »mit höchstem 
Verwundern, doch unerschrockenem Herzen« gegen die »schrecklichen, ehrendiebischen, lügenhaften 
und leichtfertigen« Aussagen der wiederholt inhaftierten »ehrenräuberischen Verleumderin«. Er 
verpfände Leib und Seele, Gut und Blut gegen die Vorwürfe. Keinen Tag seines Lebens habe er an 
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solche »schmachvollen, teuflischen Dinge« auch nur gedacht. Er hoffe, der Rat wolle ihm, als einem 
ehrlichen Bürger der Stadt Köln, Recht widerfahren lassen und ihm mehr Glauben schenken »als dem 
angeklagten Lastermaul«.190 
In den zahlreichen Verteidigungsschriften zeigten die von Christina denunzierten, jedoch anscheinend 
hexengläubigen Autoritäten der damals so abergläubischen Welt erstaunlich viel Realitätsbewusstsein. 
Sie erklärten anschaulich und überzeugend, dass sie selbst in keiner Weise mit »Hexerei« etwas zu tun 
haben könnten. Dieselben logischen und entlastenden Argumente – vieltausendfach »nur« von 
gefolterten Hexen ausgedrückt – haben die Gerichtsherren ignoriert. 
Von den Persönlichkeiten der Oberschicht, die Christina denunziert hatte, wurde niemand wegen 
Hexerei vor Gericht gestellt. Das Gesetz traf jedoch bezeichnenderweise zwei vom Stadtrat informierte 
Witwen aus der Unterschicht: die 64-jährige Elsbeth von Schwelm und die 77-jährige Sophie Haas, die 
Christina schon im Frühjahr 1629 als Teilnehmerinnen beim Tanz bezichtigt hatte. Beide wollten sich 
bei einer direkten Gegenüberstellung mit Christina von dem erhobenen Vorwurf der Hexerei 
»reinigen«. Doch als es am 11.1.1629 zu einer Konfrontation der Betroffenen kam, nahm Christina die 
Denunziationen zunächst nicht zurück. Unter strengster Geheimhaltung wurden die beiden Frauen im 
Januar 1630 verhaftet. Elsbeth von Schwelm konnte – trotz Folter – die Hexereidelikte abstreiten und 
kam frei. Die betagte und körperlich bereits geschwächte Sophie Haas gab während der Tortur 
Hexereien zu. Die spätere, aber noch rechtzeitig von Christina ausgesprochene und entlastende 
Entschuldigung berücksichtigte das Gericht leider nicht mehr. Sophie Haas wurde am 27.2.1630 
verbrannt. 
Ende Dezember 1629 gingen im Plum-Prozess die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Stadtrat, 
dem Kurfürsten als Gerichtsherrn sowie dem Hohen Weltlichen Gericht (Greven und 
Schöffenkollegium) weiter. Am 28.12.1629 ordnete der Kurfürst an, das Verfahren bis auf Weiteres 
ruhen zu lassen. In den folgenden Tagen verweigerte Christina die Nahrung. Der Rat befürchtete, dass 
sie in Lebensgefahr sei und sie es den Scharfrichtern auf Grund der Schwäche »auch zu der Tortur 
desto unbequemer mache«191; denn die junge Frau sollte auf keinen Fall bei der Folter sterben. 
Erschwerend war, dass sie die Schöffen und Wächter bei den Verhören beschimpfte und verspottete. 
Die Richter zogen, um weiterzukommen, Geistliche zu den Folterungen hinzu. Sie sollten bei Christina 
die vom Teufel initiierten Hindernisse, d. h. die teuflische Besessenheit ausräumen und durch einen 
Exorzismus austreiben. Der für das Verfahren verantwortliche Richter zog sich – vermutlich aus Angst 
vor eigener Betroffenheit – zeitweise vom Prozessgeschehen zurück. Er verbot mehrfach, die 
Angeklagte peinlich zu verhören, um die »Besagungen« nicht weiter zu provozieren. Das Verfahren 
verzögerte sich. 
 
Verständlicherweise versuchte auch die Mutter von Christina, ihr mit allen Möglichkeiten zu helfen. 
Am 4. Januar 1630 berichtete einer der Stadträte, die Mutter habe im Rat gesagt, »wan irer Dochtter 
etwas geschehen wurdt, daß Alßdan mher andere eben den weg gehen sollten«192. Der Rat der Stadt 
hatte daraufhin die sofortige Verhaftung der Mutter angeordnet. Unter Androhung einer Strafe von 100 
Goldgulden mussten alle am Prozess Beteiligten versprechen, diese Entscheidung geheimzuhalten. 
Über das Schicksal der Mutter ist nichts überliefert. 
Für besondere Aufregung sorgte zur Jahreswende 1629/30 auch noch ein anonym erschienenes 
kirchliches Flugblatt mit demTitel: »Klageruf einer Seele, die zu Gott seufzt um Ausrottung der 
Zauberei.«193 Der Inhalt versetzte die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Der Stadtrat sammelte alle 
erreichbaren Exemplare dieser fanatischen Hexen-Schmähschrift ein und ließ sie öffentlich 
verbrennen. Als Autor stellte sich später Christinas Beichtvater, Dechant Glimbach heraus, ein 
extremer Verfolger der Hexen. Sanktionen gab es für ihn nicht. 
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Am 11. Januar 1630 nahm der Prozess gegen Christina Plum eine Wende. Beim Verhör sagte sie, dass 
neuerdings mehrere Hexen eine Clique bildeten. Sie würden »Schuldige wie Unschuldige« 
denunzieren, um Gerichte zu irritieren und die Prozesse zu behindern. Danach zogen die Richter die 
Schlinge um Christina langsam zu. Sie wurde vom Hohen Weltlichen Gericht peinlich verhört und zu 
einem notwendigen »Geständnis« gebracht. Danach legten die Schöffen ihr »teuffliche conspiration« 
zur Last. Das Todesurteil wurde am Mittwoch, 16. Januar 1630, im Turmhof von St. Kunibert im Kreis 
von Soldaten öffentlich verkündet: 
»In Sachen der [von] Christina Plum bekannt[en] Missethaten wird zu Recht erkannt, daß Gedachte 
wegen der eingestandenen Absage Gottes, der Allmächtigen und seiner lieben Heiligen, der 
Verunehrung der hochwürdigsten heiligen Sakrament[e], wegen ihrer Vermischung mit dem leidigen 
Satan, wegen ihrer [der] katholischen Religion schändlichen Verbindung .... betreibe sie [doch] 
teuflische Konspirationen und er [der Teufel] habe ihrer Scheinbeichte beigewohnt. Zugleich habe sie 
andere der Hexerei beschuldigt. Sie habe an Menschen und Früchten verbotene Zauberei geübt. 
Deshalb soll man sie auf den Scheit setzen und öffentlich durch die vornehmen Straßen der Stadt 
schleifen. Sie soll an sicheren Orten mit glühenden Zangen gespitzt, zum Galgenberg geführt und mit 
dem Feuer vom Leben zum Tod gerichtet werden.«194 
Das »Verbrennen bei lebendigem Leib« wurde vom Gericht nachträglich geändert. Für den Widerruf 
aller von ihr denunzierten Personen versprachen die Richter – entgegenkommenderweise – sie vor dem 
Verbrennen erst zu töten: eine inzwischen eigentlich längst übliche Hinrichtungspraxis. Auf dem Weg 
zur Hinrichtungsstätte trug Christina Plum die Listen mit den Namen der von ihr bezichtigten Personen 
um den Hals. Das Urteil hat der Scharfrichter auf dem Galgenberg zu Melaten vollstreckt: erst 
erdrosselt, dann der Leichnam mit der Namensliste verbrannt. Die Akte endet: »cuius anima 
requiescat in pace«, d. h. »deren Seele in Frieden ruhen möge.«195 
Dieser ungewöhnliche Prozess brachte langfristig eine Verunsicherung in das Hexenprozessgebaren 
des Hohen Weltlichen Gerichts der Stadt Köln. Christina Plum hat einige Autoritäten der Stadt 
(Theologen, Professoren, Richter, hohe Beamte, Schöffen, usw.) das Fürchten gelehrt. Mit der 
Denunziation traf sie bisher überzeugte Hexenbefürworter »ins Mark«. Offenbar hat sie die von ihr 
bezichtigte Kölner Führungselite zum Nachdenken über die Absurdität der Hexenlehre und der 
Hexenprozesse gebracht. Nach der Hinrichtung von Christina Plum traf in der Stadt Köln von 1630 bis 
1655 nach Aktenlage das Urteil »nur« noch sieben Frauen und einen Jungen: alle aus der Unterschicht. 
Einige der Opfer standen mit dem Plum-Prozess in Verbindung. 
War Christina Plum eine »Besessene« oder eine »Subversive«?, fragten die Kölner Historikerinnen 
Franken und Hoerner.196 Christinas Ausdrucksprofil läßt sich aus heutiger Sicht nicht mehr so einfach 
beurteilen. In der Literatur gibt es über ihre Verhaltensweisen sehr unterschiedliche Diagnosen. Wer 
weiß, unter welchen Bedingungen, Erfahrungen und Einflüssen sie geboren und aufgewachsen ist? Die 
Selbstbezichtigungen und Verfolgungsgefühle der jungen Frau könnten auf eine »Psychose« 
hindeuten. Christinas relativ vernünftige Antworten auf Fragen der Richter und ihre gezielten 
Denunziationen von Kölner Honoratioren lassen nicht unbedingt auf extreme Intelligenzdefizite 
schließen. Die Aussagen charakterisieren subversive, gleichzeitig aber auch clevere Aspekte.197 
Unmittelbar nach der Hinrichtung von Christina Plum zeigte Kurfürst Ferdinand für die Prozessakten 
großes Interesse. Er regte an, sämtliche Protokolle und Schriftstücke des Verfahrens zu vernichten. Zur 
Sicherheit verlangte der Rat, die Schriften der verschiedenen Geistlichen vorher einzusehen. Das 
lehnte der Kurfürst ab. Beide Parteien bemühten sich, die »Denunziationen« aus dem Weg zu räumen. 
Erst am 15. Mai 1632 erzielten sie eine Einigung: Die Schriften des Plum-Prozesses wurden in einer 
Kiste deponiert, mit einer dicken Kette verschlossen und an der Wand im Schöffenschrein aufbewahrt. 
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Catharina sine Cognomine (ohne Nachname): Köln 1630 
 
Catharina Bentinck, genannt Bly, stammte aus Köln. Sie war 30 Jahre alt und wohnte zuletzt in der 
Rheimerßgasse beim Zimmermann Walraff. Das Protokoll »erzählt« von ihr Folgendes: 
Durch eine Lähmung am Arm, deren Ursache nicht näher erklärt ist, konnte sie ihren Lebensunterhalt 
nicht mehr verdienen. Sie hielt sich und ihr etwa neunjähriges Kind durch Betteln am Leben. Wegen 
der früher erfahrenen Fürsorge des Pastors von St. Severin glaubte Catharina, dass die katholischen 
Geistlichen in gewisser Weise reich und der sozialen Arbeit verpflichtet seien. Sie hoffte deshalb auf 
Hilfe bei Beichtvätern der Stadt Köln und vertraute dabei offensichtlich dem Beichtgeheimnis. Um 
Almosen zu bekommen, erzählte Catharina verschiedenen Klerikern von ihrem Schicksal. Von ihnen 
speziell befragt, bestätigte sie, sie sei eine Hexe. Einige hielten dies für Unsinn, aber nicht der Jesuit 
Kaplan Bolte (Mitbruder des Friedrich Spee). Er wollte wissen, ob sie sich mit Zauberei befasse und 
ob sie noch weitere Hexen in der Stadt kenne, z. B. die Frau des Bürgermeisters Hardenrath, die Gräfin 
Hammersbach sowie Christina Plum oder auch Hartger Henot und dessen hingerichtete Schwester 
Katharina, die »Henotin«. Bei dieser offensichtlichen Aufforderung zur Denunziation machte 
Catharina keine konkreten Angaben, obwohl sie befürchtete, von ihm kein Geld zu bekommen. Pater 
Bolte versprach ihr, das Beichtgeheimnis zu wahren und gab ihr einen Kölnischen Taler. Mit dem 
Geld bezahlte Catharina den Schiffsmann, der ihre Sachen von Neuss nach Köln transportiert hatte.198 
Auf der Suche nach Hilfe ging Catharina dann zum Pater Lem zur Beichte. Auch er interessierte sich 
für die teuflischen Kontakte der jungen Frau und stellte ihr – offenbar nach dem Vorbild des 
»Hexenhammers« – Fragen zum Teufelspakt und zum Hexensabbat. In ihrer Verzweiflung bestätigte 
sie während der Beichte den Teufelskuss (s. Taufelspakt/Buhlschaft) und die Teilnahme beim Tanz. 
Sie sagte auch, dass sie dabei nackt gewesen sei. 
 
Am 14. Januar 1630 brachten Gewaltdiener (Büttel/Knechte) Catharina zum ersten Verhör. Auf die 
Frage, wie sie zu der gerichtlichen Verhandlung gekommen sei, gab sie an, das habe sicher etwas mit 
dem »Ehebruch« vor neun Jahren zu tun. Doch die wahre Ursache erkannte sie erst später. 
Bei den folgenden Verhören sagte die Angeklagte, dass sie als Kind »gefunden« wurde und römisch-
katholisch getauft sei. Der ehemalige Pastor von St. Severin, inzwischen Weihbischof in Westfalen, 
habe für sie lange Zeit die Unterhaltskosten an zwei alte Leute gezahlt, bei denen sie aufwuchs und 
arbeitete. Im Alter von 20 Jahren ging sie nach Neuss, um der Familie des Johann von Rattungen als 
Magd zu dienen. Bald darauf habe sie der Dienstherr vergewaltigt und geschwängert. Von seiner 
Ehefrau auf die Schwangerschaft angesprochen, erzählte sie, was geschehen war. Nachdem Herr von 
Rattungen davon erfuhr, warf er Catharina aus dem Haus. Er verfolgte die hochschwangere, flüchtende 
Frau und drohte bei den »Cartheusern« (Kloster in Neuss), sie wegen der Offenbarung der Vaterschaft 
zu erstechen. Catharina kehrte irgendwann nach Köln zurück. Doch wegen des unehelichen Kindes 
hatte der Pastor »die handt von ihr abgethan«199, sie also nicht weiter unterstützt. 
Die Frage, ob sie dem Kaplan außerhalb der Beichte mitgeteilt habe, dass sie eine Hexe sei, verneinte 
sie. Die Herren wiesen sie jedoch darauf hin, man wisse von den Beichtvätern, dass sie mit dem Teufel 
»unsittliche Handlungen« begangen, Wetter gemacht und am Hexensabbat teilgenommen habe«. 
Catharina widersprach dieser Darstellung. Ihr wurde nun klar, dass sie zumindest einer ihrer 
Beichtväter denunziert und ihre Anklage veranlasst hatte. Sie fragte: »...was das für Priester wären, 
welche aus der Beichte schwätzten ...?«200 Die Vernehmungsbeamten wollten wissen, wer ihr diese 
Frage aufgetragen habe. Sie erklärte, kein Mensch, sondern der allmächtige Gott habe ihr solchen 
Verstand gegeben, und sie wolle nicht hoffen, daß er ihr den nehmen würde, so lang sie lebe.201 
Auf das Beichtgeheimnis hin angesprochen, erklärten die Beichtväter Bolte und Lehm vor Gericht, sie 
hätten mit Catharina die Gespräche über die Hexerei in der Sakristei und nicht im Beichtstuhl geführt. 
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Damit waren sie vom Verdacht, das Beichtgeheimnis gebrochen zu haben, befreit. Catharina erklärte 
dazu den Vernehmungsrichtern, sie habe bei den Beichtvätern Trost gesucht, weil sie sich und ihr Kind 
nicht mehr ernähren konnte. Nur deshalb habe sie in der Beichte auf entsprechende Fragen des Paters 
Bolte geantwortet, dass »sie sich dem Teuffel ergeben, und demselben eine handschrift gegeben 
hette.«202 Sie bejahte auch die Fragen, ob sie das »sifft« gedreht (Magie mit Sieb), den Teufel in 
Bocksgestalt geküsst und nackend als Leuchter auf dem »danß« gewesen sei, mit einer Kerze zwischen 
den Beinen. Außerdem gab sie an, verschiedene Male nach »falscher Beichte« die Kommunion 
empfangen zu haben. 
Am 15. Januar 1630 wurde die Befragung fortgesetzt. Vergeblich versuchten die Turmmeister, von 
Catharina Namen von Mit-Hexen zu erhalten. Sie erklärte den Schöffen, auch der Jesuit Bolte von St. 
Peter habe sie bedrängt, weitere Namen zu nennen, aber das sei ihr einfach nicht möglich.203 
 
Die Schöffen zweifelten nicht mehr daran, dass die Angeklagte eine Hexe war, es fehlte nur noch ein 
Geständnis. Dazu musste Catharina »an den Greven geliefert« werden. Sie wurde gefesselt und auf 
»befelch eines Ersamen hochweisen Raths« nach altem Ritual am 23.1.1630 dem Greven überstellt.204 
Während der Folter fand der Scharfrichter viele Teufelsmale: drei an der Stirn, sechs auf dem Rücken 
und drei an der Brust, ohne dass Blut floss. Das waren Beweise genug, um sie als Hexe zu 
identifizieren. Nach weiteren Folterqualen gestand sie, die Gemeindeweide von Neuss vergiftet, in 
Bonner Weingärten Schlangengift ausgestreut, Kinder verhext, mit dem Teufel gebuhlt und 
Schadenzauber begangen zu haben. 
Catharina, ohne echte Familie und ohne stabile soziale Kontakte, war eine benachteiligte, ausgebeutete 
und betrogene, aber keine dumme Frau. »Armut bringt einen an den Galgen ...«, sagte sie bei den 
Verhören und behauptete vor ihrem Tod: »Wenn die Beichtväter solche sachen von der Hexerei nicht 
gefragt hätten, dass sie alsdann niemals in diesen Irrtum gekommen wäre!«205 Über ihr neunjähriges 
Kind gibt es m. E. in der Literatur keine Hinweise. 
Drei Wochen nach Christina Plum verurteilte das Kölner Gericht Catharina sine cognomine am 
Mittwoch, 6. Februar 1630, einstimmig zum Tode. Gerichtsvertreter und Schaulustige brachten sie 
zum Galgenberg zu Melaten. Dort ist sie »durch deß Scharfrichters dhiener in einem darzu besteltem 
hudtgen strangulirt und folgents verbrandt.«206 
Letzte Eintragung im Gerichtsprotokoll: »Gott sei der Seele gewogen.«207 
 
 
Gerhard von Sudtlho: Köln 1630 
 
Über den Leineweber Gerhard Sudtlho ist wenig bekannt. Er wurde wegen Zauberei in Köln peinlich 
verhört. Anfang März 1630 wurde er gemeinsam mit Entgen Schildts zu Melaten »in einem dazu 
bestellten Häuschen durch den Scharfrichter stranguliert und wegen Hexereien verbrannt. Es heißt: 
»Gott der Allmächtige wolle deren Seelen gnädig und barmherzig sein. Amen.«208 
Es kann sein, dass Gerhard von Sudtlho (†1630) und der 14-jährige Peter von Rodenkirchen (†1645) 
im 17. Jahrhundert die einzigen in Köln hingerichteten, männlichen Opfer waren. 
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En Volmers: Köln 1630  
 
Solide Schätzungen gehen in Deutschland von ca. 200 hingerichteten Hebammen aus.209 Die lange 
vermutete, enorm hohe Opferzahl von Geburtshelferinnen hat sich nicht bestätigt, denn Hebammen 
waren im Allgemeinen sehr geachtet. Dennoch bildete Köln eine Ausnahme. Dort hat das Gericht 
zwischen 1627 und 1630 ca. 8 bis 10 Hebammen (von 24 Frauen) hinrichten lassen. Unter 
Berücksichtigung des damaligen Wissens über Geburten machten diese helfenden Frauen keine 
absichtlichen Fehler. Doch konnte in Köln jede mögliche Komplikation - vor, bei und nach der Geburt 
- Frauen zum Verhängnis werden. Die Ursache für die vielen Denunziationen kamen speziell aus der 
Bäckerzunft, in der die Vorurteile gegen Geburtshelferinnen besonders geschürt wurden. Bei dem 
unerklärlichen Tod einer Mutter im Kindbett oder eines Kindes führte die Anklage schnell zu Folter, 
Mord-Geständnissen und Besagungsketten… bis hin zur Hinrichtung. 
So erging es auch der Hebamme En Volmers. Sie kam durch den Tod der Bäckersfrau Michels »ins 
Geschrey«, obwohl deren Geburt gut gelungen war. Ein paar Tage danach besuchte die Hebamme die 
Wöchnerin üblicherweise erneut, doch Frau Michels fühlte sich nicht wohl und hatte Schmerzen. 
Daraufhin kaufte En Volmers in der Apotheke empfohlene Mittel gegen nachgeburtliche Probleme: 
»Kiemen eines jungen Hechts, Coralle, Krebsaugen und andere Dinge.«210 Nichts half. Es stellte sich 
heraus, dass Nachbarinnen die erkrankte Wöchnerin und auch ihren Säugling bereits sehr fürsorglich 
betreut hatten. Außerdem sagten sie, dass Frau Michels zur Taufe des Kindes (unmittelbar nach der 
Entbindung?!) für den erwarteten Besuch »alles schön machen« wollte. Mehrfach habe sie geputzt, 
gekocht und auch zu später Stunde noch in der Backstube geholfen. Danach habe sie einen Schwäche-
anfall bekommen und klage seitdem über Schmerzen. Inzwischen wollte sie nicht mehr essen, sondern 
nur noch Wein trinken. Schließlich äußerte eine Nachbarin, sie hoffe nur, dass En Volmers die 
Kindbettfrau nicht »besprochen« (verhext) habe. Der Ehemann, der im Hinblick auf die harte Arbeit 
seiner Frau vermutlich gewisse Schuldgefühle verdrängte, erklärte dazu: wenn dies so sei, dann müsse 
die Hebamme brennen. Vierzehn Tage nach der Geburt starb seine Frau. Sechs Wochen danach, im 
April 1630, klagte Johan Michels die Hebamme wegen Hexerei an. 
Die 60-jährige En Volmers wurde in den Frankenturm gesperrt und am 18. April 1630 von den 
Turmmeistern verhört. Aus dem Protokoll geht hervor, dass die Angeklagte seit 24 Jahren in Köln als 
Hebamme arbeitete und seit einiger Zeit auf der Diepengasse (Thieboldsgasse) wohnte. Eine Zeugin 
beschrieb sie als »eine große Person mit rötlichem Angesicht«. In dritter Ehe hatte sie den Leineweber 
Philipp von Eckx geheiratet, der in Köln das Bürgerrecht besaß. 
Als die Untersuchungsrichter En Volmers zum Tod von Frau Michels befragten, stritt sie die Schuld 
daran ab. Sie habe ihr wie üblich geholfen, doch die Frau habe sich nach der Entbindung einfach 
»schlecht behütet« (nicht geschont). 
Nun wurden mehrere Zeugen/Zeuginnen befragt. Sie bestätigten, dass Frau Michels vor und nach der 
Geburt hart gearbeitet hatte: im Haushalt, in der Backstube und im Bäckerladen. Eigentlich bestand 
kein Zweifel daran, dass sie durch die Anstrengung der Geburt und die anschließende körperliche 
Überbelastung erkrankte und starb. Doch die hexengläubigen Vernehmungsrichter deuteten sogar die 
Linkshändigkeit der Hebamme, die einer Frau aufgefallen war, als Teufelszeichen.211 
Die weiteren Befragungen ließen bei den vorgeladenen Zeugen/Zeuginnen »Erinnerungen« 
aufkommen. Es breiteten sich Gerüchte aus und daraus entstanden neue Beschuldigungen, z. B. 
erklärten Nachbarn, beim Tod der Bäckersfrau sei Milch aus Mund und Nase abgegangen und ein 
lebendiger Wurm sei aus dem Mund herausgekommen, ungefähr eine halbe Elle lang. Das kam selbst 
den Gerichtsherren eigenartig vor. Dazu befragt, sagte En Volmers, sie wisse davon nichts, weil sie 
beim Tod von Frau Michels nicht anwesend war. 
Schließlich übertrug Agnes Müller »aus der kotzgaßen«, die Schuld am unerklärlichen Tod des 
Säuglings der »Pisterschen« (Frau des Bäckers) auf En Volmers. Sie bezeugte am 16. Mai 1630, dass 
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En Volmers das gesunde Kind »eine zeitlangk auf ihrem schoß gehabt« hätte und es danach gestorben 
sei.212 
Schließlich wurde die Angeklagte auch für eine Totgeburt – acht Jahre zuvor – verantwortlich 
gemacht, weil die Fruchtblase platzte. En Volmers erklärte dazu, in einem so frühen Stadium der 
Geburtsphase könne sogar allein das Kind die Fruchtblase »gesprengt« haben. 
Auf ein sehr seltsames Indiz wies einer der Gewaltrichterdiener hin. Er hatte En Volmers bei der 
Verhaftung beobachtet und ging davon aus, dass sie im Haus »Geheimnisvolles« versteckt haben 
könnte. Deshalb ordnete das Gericht die Durchsuchung des Volmer’schen Hauses an. Daran nahmen 
auch die Nachbarn »regen Anteil«. Schließlich fanden die Diener auf dem Abtritt (Plumsklo) unter den 
Brettern einen geheimnisvollen Klumpen von Spinnweben, Dreck, Würmern und kleinen Ameisen. 
Die Schöffen hielten das für ein »magisches Hilfsmittel«. Der Nachbar der Angeklagten, Johan von 
Lhon, wies als vorgeladener Zeuge darauf hin, dass man solche Klumpen in vielen anderen Häusern 
ebenso finden könne.213 Er hegte keinen Argwohn gegen die Hebamme, denn sie habe seiner Frau bei 
sieben Geburten erfolgreich geholfen und er habe ihr dafür aufrichtigen Dank abgestattet. Es gab noch 
weitere positive Stimmen für En Volmers, doch sie konnten sich gegen die Hexereivorwürfe aus der 
Bäckerzungt nicht durchsetzen. 
Danach interessierte sich das Gericht vor allem für die »teuflischen Kontakte« und den Ruf der 
angeklagten Hebamme, z. B., ob ihre Mutter in Beziehung zur Hexerei gestanden habe. Darauf 
antwortete En Volmers: Der inzwischen verstorbene Herman Ramraht habe einmal behauptet, ihre 
Mutter solle »ein Kuhbiest im Backhaus« gezaubert haben. Vor Gericht habe er diese Beschuldigungen 
widerrufen und die Mutter sei gereinigt aus dem Gerichtshaus gegangen. 
Die Turmmeister untersuchten sogar Akten aus längst zurückliegenden Hexenprozessen. Demnach 
hatte die bereits 1618 hingerichtete Hebamme Anna Maria von Menningen u. a. En Volmers als 
»Mitbesucherin des Hexensabbats namhaft gemacht.«214 
Sie fragten die Angeklagte, ob sie mit der Frau von Menningen »auf dem Danß« gewesen sei? En 
Volmers verneinte dies und fügte hinzu, sie habe Anna Maria »nur ansehens« gekannt. 
Ob sie die hingerichteten Hexen bzw. Hebammen Biel von Willemstein, Christina Plum, Ael 
Dünwald, Mhon Ael usw. gekannt habe? En Volmers erklärte, diese nur bei Taufen in Kirchen 
gesehen zu haben. 
Ob und wo sie auf dem Tanzplatz gewesen sei? En Volmers stritt entschieden ab, irgend etwas mit 
dem Hexentanz oder der Teufelsbuhlschaft zu tun zu haben: »Davor wolle mich Gott behüten!«, sagte 
sie.215 
Eigenartigerweise fragten die Richter En Volmers nicht, ob sie mit der gleichzeitig angeklagten und 
gefolterten En Konings Kontakte hatte. 
Nach dem Untersuchungsergebnis überlieferten die Turmherren En Volmers Anfang Juni 1630 an den 
Richter des Hohen weltlichen Gerichts. Nach einem peinlichen Verhör mit Geständnis – und 
vermutlich mit Besagung – erfolgte am 27.7.1630 die Hinrichtung auf Melaten, gemeinsam mit En 
Konings.216 
 
 
En Konings: Köln 1630 
 
Unmittelbar nach En Volmers wurde auch En Konings im April 1630 wegen Zauberei inhaftiert. Sie 
war 50 Jahre alt, seit 25 Jahren Hebamme und zuletzt wohnhaft auf der »breider straßen« 
(Breitestraße). Sie hatte dreimal geheiratet. Ihre Ehemänner und auch ihre neun Kinder waren an 
verschiedenen Krankheiten gestorben. 
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Zunächst wollten die Turmmeister wissen, warum sie früher schon zweimal »in der Stadtväter Haft« 
war, aber freikam. Sie erklärte, sie habe beim ersten Streitfall auf Wunsch des Johann Kleßgen 
»verdunkeln« sollen, dass er die Magd in seinem Haushalt beschlafen und geschwängert hatte. Seine 
Forderung, die Schwangere an einen sicheren Ort zu bringen und ihr bei der Geburt zu helfen, habe sie 
abgelehnt. Daraufhin habe Johann Kleßgen »auß haß gesagt, dass er bei sie [En K.] gelegen.«217 
Johann Kleßgen beauftragte seine Frau, sie solle von En 50 Taler fordern, wie auch geschehen. Danach 
sei er »entkommen« (verschwunden). Da En Konings das Geld nicht zahlen wollte, ging Frau Kleßgen 
vor Gericht. Beim Verhör sei ihre Gegnerin den Herren schließlich zu Füßen gefallen und habe um 
Erledigung der Streitsache gebeten. Letztendlich sei sie (En Konings) ohne Gebühr – also schuldlos – 
entlassen worden. 
Beim zweiten Streitfall 1629 war sie wegen der Tochter des Haubenmachers auf der Breitestraße im 
Turm gewesen. Es handelte sich um ein Geburtsproblem. Da seien die »doctores medicinae« 
gekommen und hätten alles geprüft, aber ihr keinen Fehler nachgewiesen. Danach sei sie ebenfalls 
ohne Strafgebühr freigelassen worden. 
Anschließend fragten die Turmherren En Konings nach ihrer Herkunft. Der Gerichtsschreiber 
protokollierte, dass sie aus Baltzheim (Blatzheim) im Jülicher Land stammte. Die Herren interessierte, 
»ob nit ihr Mutter daselbst wegen deß boesen lasters der hexerei hingerichtet?«218 Die Angeklagte 
konnte das verneinen. Nach Beweisen gefragt, nannte En Konings ein altes Ehepaar, das aus 
Baltzheim stammte und jetzt in der Diepengassse wohnte. Am Montag, 3. Juni 1630, bezeugten die 80-
jährige Stein (Christine) und ihr Ehemann Johann Stroedeckers an Eides statt, dass sie beide in 
Baltzheim geboren sind und nun schon über 30 Jahre in Köln wohnten. Beide erklärten, die Eltern von 
En Konings gekannt zu haben, dass sie deren Mutter sterben sahen und an deren Beerdigung 
teilgenommen haben. 
Endlich fragten die Vernehmungsrichter En Konings nach den Gründen ihrer Inhaftierung. Sie 
erklärte, dass sie mit der Schwangeren, Margaretha Lauschberg, die »klein und schmächtig von 
Gestalt«219 war, auf die Geburt des Kindes wartete. Da sie glaubte, es dauere noch eine Weile, sei sie 
weggegangen, um an verschiedenen Orten für sie beten zu lassen. Als sie zurückkam, »seye daß Kind 
schon geboren und die Mutter frisch und rodig auf ihre backen gewesen.«220 Dazu sagte vor Gericht 
deren 29jährige Schwägerin, Gertraudt Schmits, ungefähr Folgendes aus: Nachdem die Hebamme der 
»kleinen, zarten und schmächtigen« Gebärenden geholfen und sie zur Versorgung der Nachgeburt 
»angetastet« habe, sei diese sehr erschrocken und habe entsetzt gefragt: »Och, Mhon En waß thut ihr 
da?« Danach sei die Frau im Kindbett »alßbaldt so weiß worden, alß wan man sie mit einem weiß 
quast uber daß gesicht gestriechen.«221 
En Konings sagte aus: Da das »kindtgen« auch »sehr schwach« gewesen, habe sie den Mann geholt, 
um es taufen zu lassen. Als er kam, lebte die Wöchnerin noch. Doch bald danach starb sie – »versehen 
mit dem Sakrament.« 
Nun brachten weitere Mütter Komplikationen ihrer Niederkunft mit En Konings in Verbindung und 
traten als Zeuginnen auf: Ein gesunder Säugling, den En Konings zwei Jahre zuvor etwa vierzehn Tage 
vor Ostern bei der Taufe in der Kirche zu St. Mauritius nur kurz gesehen hatte, war danach erkrankt 
und zehn Tage später gestorben. Die Patin dieses Säuglings gab zu Protokoll: An jenem Tag trug En 
Konings einen Säugling zur Taufe. Sie habe bei ihrem Patenkind kurz die Pelzdecke aufgeschlagen 
und gesagt: »Waß ein lieb Pröll [Kind] ist daß!«222 Die Patin konnte aber nicht sagen, ob die 
Hebamme etwas mit dem Tod des betreffenden Kindes zu tun habe. 
Außerdem bezeugte die Bäckersfrau Catharin von Lints, verheiratet mit Laurenz Wickrath, wohnhaft 
in der Schildergaßen, dass En Konings als Hebamme sie bei der Geburt ihres letzten Sohnes betreute. 
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Der Junge sei ein Vierteljahr gesund und »die übrige Zeit krank und wie ein Gekreuzigter verzehrt 
gewesen.«223 Er sei gestern, kurz vor seinem einjährigen Geburtstag, gestorben. Das Gericht prüfte alle 
Aussagen nach deren Wahrheitsgehalt. Die Todesfälle lastete das Gericht En Konings an. 

Danach arbeiteten die Vernehmungsrichter den vorbereiteten »Fragenkatalog« (Interrogatoria) im 
Sinne des »Hexenhammers« ab, z. B.: 

– Wie sie mit ihrem jetzigen Mann lebe? Antwort: Nicht sehr friedlich. Zur Erklärung fügte sie hinzu: 
Weil ihr Mann kein Geld verdiene und sie ihn, wenn sie das vorher gewusst hätte, nicht geheiratet 
hätte. So gebe es bisweilen Zwietracht. 

– Ob sie nicht die hingerichtete (Hebamme) Ael Dunwalts gekannt habe? Antwort: Ja. 
– Ob sie nicht mit derselben auf den Hexentänzen, speziell dem Tanzplatz zu Deutz, gewesen sei? 

Antwort: Nein. 
– Ob sie die hingerichtete Christina Plum nicht gekannt habe? Antwort: Habe dieselbe mit bewussten 

Augen nie gesehen. 
– Ob sie selbige Christina nicht gequält habe? Antwort: Nein, sie habe mit ihr nie etwas zu tun gehabt. 
– Ob sie dann mit der jüngst hingerichteten Entgen Schilts keine Bekanntschaft gehabt? Antwort: Ja. 
– Ob sie mit dieser Entgen beim Hexentanz auf dem Neumarkt gewesen sei? Antwort: Nein, dazu habe 

sie nie die Absicht gehabt. 
– Wie ihr zweiter Mann gestorben sei? Antwort: Er habe sich vor 23 Jahren aus Missmut umgebracht. 

Bevor sie ihn kannte, sei er auf »Beute« gegangen und habe geraubt und gemordet. Als dies bekannt 
wurde, habe er sich in ihrer Abwesenheit am Bett erhängt. 

– Ob die Nachbarn sie nicht verdächtigt hätten, am Tod des Ehemannes schuldig zu sein? Sie erklärte, 
dazu habe sie nie einen »Verweis« gehört. 

– Warum das Gerücht aufgekommen sei, dass sie Ehebruch begangen haben solle? Dazu verwies sie auf 
die bereits dargelegte Aussage über Johann Kleßgen. 

– Ob sie nicht verursacht habe, dass die Frau auf der Breitestraße in den Geburtsnöten gestorben sei? 
Antwort: Sie sei in der Geburtsphase dabei gewesen, aber an ihrem Tod unschuldig.224 

Wenn sich bei Todesfällen von Müttern und Neugeborenen – insbesondere in der Kölner Bäckerzunft 
– während oder nach Geburten der Hexereiverdacht auf die Hebammen konzentrierte, »geriet diese 
Gruppe leicht als ganze in ein böses Gerücht. ... Am Ende stand eine Art Kollektivverdacht gegen 
einen ganzen Berufsstand.«225 
Am 7. Juni 1630 hat der Stadtrat En Konings dem Hohen Weltlichen Gericht überliefert. Dort haben 
die unparteiischen Richter sie zu allen genannten Aussagen – über mehrere Wochen – peinlich befragt. 
Nach einem erfolterten Geständnis fällte das Gericht das Todesurteil. Der Scharfrichter hat En 
Konings, zusammen mit der Hebamme En Volmers, am Samstag, 27.7.1630, in Köln zu Melaten 
hingerichtet. Die Notiz im Protokoll lautet: »vom Scharfrichter stranguliert und anschließend 
verbrannt – deren Seelen Gott gnade.«226 
 
 
Hilger Lirtzen: Rheinbach 1631 
 
Im Juni 1631 übernahm der Kurkölner Hexenkommissar Dr. Franz Buirmann die Prozessführung in 
Rheinbach und verurteilte bis Oktober 1631 mindestens 20 unschuldige Menschen zum Tode 
(überwiegend Frauen).227 Dort hatte er es sowohl auf kritische Schöffen als auch auf einige Opfer 
wegen der Güterkonfiskation abgesehen. Nach den ersten beiden Frauen, der armen Dienstmagd (des 
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Hilger Lirtzen!) und der relativ wohlhabenden Grete Hardt, wurde er finanziell fündig bei der reichen 
ca. 60-jährigen Witwe Christina Böffgen und danach bei Hilger Lirtzen. 
Der ehemals Rheinbacher Schöffe und Bürgermeister war der belesene, reiche Bauer Lirtzen, der die 
»Bestimmungen der Kaiserlichen Halsgerichtsordnung« von 1532 sehr gut kannte. Deswegen war 
dieser ehrbare Mann dem Hexenkommissar lästig, zumal ihm dessen Hinrichtung »reichen Lohn« 
versprach. Nachdem Hilger Lirtzen vermutlich von seiner – bereits hingerichteten armen Dienstmagd - 
als »Mittänzer« beim Hexensabbat besagt worden war, ließ Buirmann ihn festnehmen und verhören. 
Zunächst probierten die Richter an Stirn, Hals, Nacken und Brust ca. 20 bis 30 Nadelstiche an ihm aus. 
Die dabei gefundenen Teufelsmale rechtfertigten die Fortsetzung des Prozesses. Am 18. und 19. Juni 
1631 wurde er peinlichst verhört: »er wardt kahl als ein Turcks Schaff [türkisches Schaf?] / aller 
hahren beraubt und mißsteldt / und mit der Beinschrauben / Kruckedillen Maul [Krokodilsbiss] 
gepeinigt...«228 
Der Sechzigjährige wehrte sich gegen die entwürdigende Behandlung nach besten Kräften, was ihn – 
gemäß der Hexentraktate – noch mehr der Hexerei verdächtig machte. Die Büttel schleppten ihn zuerst 
in die Folterkammer und schnallten ihn auf dem »Stachelstuhl« fest. Darauf musste Lirtzen in der Pein 
ausharren. Zur Intensivierung der Schmerzen wurde er hin und her »gerödelt«. Die Scharfrichter 
nannten es, den »Galgert tanzen«229. Das Schlagen mit Stöcken auf die gespannten Seile des 
Halsbandes mit Stacheln nach innen bezeichneten sie als »Zitter und Lauten« schlagen: »... er wardt an 
Händen und Füssen / durch Fell und Fleisch gebunden / mit Halsbande am Hals zerfleischet.230 Selbst 
unter diesen verschärften Bedingungen hielt er die Torturen einen Tag lang aus. Er bekannte sich der 
Hexerei nicht schuldig und „besagte“ niemanden. 
Buirmann merkte, dass der Angeklagte ihm die »erwünschten Geständnisse« nicht lieferte. Lirtzen 
zählte die Schläge der Turmuhr. Er kannte die »Carolina«, und er gab dem Hexenkommissar zu 
verstehen, »... wan ich noch 5. 6. Stunden die Folter außstehe, ... dan müsset ihr mörder / schelmen 
und dieben mich loß und frey geben.«231 Daraufhin geriet Buirmann in rasende Wut, verhöhnte den 
Angeklagten und schrie ihn an, er solle sich bloß keine Hoffnung machen! Buirmann nutzte die 
Ausnahmeregeln des Hexenprozesses und sagte: »Ich dich Hexen-Meister loß geben? ... du solst mir / 
im nicht bekennen / zweymahl 24 stunden nach meinem willen / auff dem Peinstull sitzen / bistu deine 
Zauberkunst bekennest / und deine Mitgespillen nennest und besagest.«232 
 
Buirmann folterte ihn auch am zweiten Tag, während die Fronleichnams-Prozession mit Gebeten, 
Flöten, Trommeln und Schalmeien in den Kerker drang, unbarmherzig weiter. Dennoch machte der 
schwer zugerichtete Bürger Lirtzen kein Geständnis. Buirmann ließ ihn nicht frei, sondern »mit 
zerrissen / zersplissen / zerfleischten leibs gliederen«, blutend und geschwächt, in den Kerker 
tragen.233 Während der Henker die Wunden des Gefolterten notdürftig versorgte, verließ Dr. Buirmann 
die Peinkammer mit den ihm hörigen Rheinbacher Gefolgsleuten: den beiden »Ja-Schöffen« Jan 
Thelen und Dietrich Halfmann sowie zwei als Beichtväter und Exorzisten fungierenden Franziskanern. 
Sie gingen »nach des Geschichtsschreibers Melchior Heimbachs Behaussung, da [wo] die Mahlzeit 
herzlich / nach des falschen Richters Befehlch / auff kosten des Gefangen [Lirtzen] / mit gesotten und 
gebraten / den besten rohten und weissen Weins zugerüst und auffgetischet war.«234 
Hilger Lirtzen verbrachte drei bis vier Wochen mit schmerzhaften Verletzungen und Fieber im Kerker. 
Danach ließ Buirmann den völlig entkräfteten Mann erneut nach hexentypischen Delikten befragen 
und mit bewährten Instrumenten foltern, bis er zusammenbrach und sich selbst der Hexerei 
bezichtigte. Lirtzen besagte unter den unerträglichen Schmerzen sogar seinen gleichaltrigen Nachbarn 
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Johann Kochem als Hexer (der vermutlich vom Prozess verschont blieb). Dann fällte Buirmann das 
Todesurteil. Hilger Lirtzen wurde im Juli 1631 verbrannt. 
Lirtzens Besitz belief sich auf 6000 bis 7000 Taler.235 Davon hat sich der so genannte unabhängige, 
kurfürstlich amtierende Hexenkommissar Dr. Buirmann so viel wie möglich angeeignet.236 Der 
Schwiegersohn von Hilger Lirtzen, Jan Bewell, hatte als Schöffe vergeblich versucht, die Verhaftung 
und Folterung abzuwenden. Die Hinrichtung des Schwiegervaters hat ihn psychisch gebrochen. Er 
wurde Alkoholiker und förderte dann sogar exzessiv die Seite der Verfolger.237 
 
 
Anna Kemmerling: Rheinbach 1631 
 
Das fünfte Opfer war Anna Kemmerling, die 60-jährige, tugendhafte Ehefrau des Schöffen Gottfried 
Peller, einem ehrwürdigen älteren Vertreter des Magistrats. Zweimal war er Bürgermeister, dazu 
Schöffe, Baumeister, Ratsverwandter und Hospitalmeister. 
Im Frühjahr 1631 kam Anna Kemmerling wegen Hexerei »ins Geschrei«. Sie wusste auch warum. Ihr 
Nachbar Jakob Horst befragte wegen seines kranken Kindes einen Teufelsbanner, der Anna 
Kemmerling für das Übel verantwortlich machte. Vielleicht kam Dr. Buirmann die Anklage nun sehr 
gelegen: Er hatte Annas »sehr schöne Schwester«238 heiraten wollen, doch Anna hatte ihr von dem 
berüchtigten Hexenkommissar mit Erfolg abgeraten. Löher meinte, Buirmann könnte das erfahren 
haben. 
Zunächst forderte Dr. Buirmann von den Schöffen eine Blankovollmacht, d. h. einen Haftbefehl ohne 
Namensnennung: ein eindeutiger Rechtsbruch. Der älteste Schöffe Herbert Lapp leistete dagegen zwar 
heftigsten Widerstand, auch Schöffe Peller, doch Buirmann schüchterte ihn und auch alle anderen 
Schöffen durch Strafandrohung wegen Hexerei ein. Er schickte die Büttel mit der erschlichenen 
Vollmacht zur Verhaftung aus. Einige Schöffen waren entsetzt, als sie Anna Kemmerling erkannten. 
Ihr Ehemann, Gottfried Peller, protestierte gegen die Anklage voller Wut und Verzweiflung, doch er 
konnte gegen den Kommissar und seine »Ja-Schöffen« nichts ausrichten. Buirmann bezichtigte ihn 
sogar als einen Fürsprecher der Hexen. Er drohte Peller außerdem eine Strafe von 100 Talern an und 
befahl ihm, das Gericht sofort zu verlassen. Um sein eigenes Leben zu retten, »absentirte er sich sehr 
betrübt mit weinenden Augen«239 und wurde seines Lebens nicht mehr froh. 
Das Schicksal von Pellers Frau nahm den »buirmannschen Lauf«. Zunächst vollzogen zwei 
Bettelmönche an ihr einen Exorzismus. Dann entkleidete sie der Henker in einer Kammer, machte die 
Nadelprobe und schor sie am ganzen Körper: nackt und schamlos! Das erfolgte, weil die Richter und 
die »Ja-Schöffen« laut »Hexenhammer« glaubten, der Teufel sitze »irgendwo zwischen den Haaren«. 
Hermann Löher deutete 1776 in seinem Buch an, dass der Henker und/oder sein Knecht Anna sogar 
vergewältigt haben könnten.240 Vergeblich schrie sie um Hilfe, doch niemand wollte sie hören. Danach 
erklärte der Henker amüsiert, sie sei vermutlich eine Hexenkönigin. Da Anna Kemmerling alle 
Hexerei-Beschuldigungen abstritt, legte ihr der Henker, ohne zu zögern, die Beinschrauben an. Sie 
ahnte, dass Jacob Horst sie denunziert hatte. Entsetzt, dass niemand zu ihren Gunsten sprach, flehte 
sie: »Ich bin doch eines Scheffen Frau... Ach! Ach! ... Wo ist mein Mann / der Trost und Auffenthalt 
meines Lebens... O Wehe! O Wehe! ... der Jacob Horst hat mich in dieses leiden gebracht / und mich 
ihres Krancken Kinds halben durch falsche Warsager und Teuffels Beschwerer beschültiget / da ich 
doch keine Schult noch Wissenschaft von habe.../... thut ihr den Leuten / die hier kommen / als ihr mir 
thut, das könnet ihr vor Gott und den Menschen in Ewigkeit nicht verantworten. Ihr [alle] habt so viel 
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mahl in meinem Hauß gegessen und getruncken ...«241 Daraufhin stopfte der Henker »sein faules 
[unreines] Nenßtuch« [Taschentuch] in ihren Mund. So oft sie ihre Unschuld beteuerte, nahm die 
Folter zu: »Und sie wurde durch die Beinschraube zum Lügen bekennen gezwungen.«242 
Nach sechs bis sieben Tagen verurteilte das Rheinbacher Gericht Anna Kemmerling zum Tod. Der 
Scharfrichter hat sie - gemeinsam mit Hilger Lirtzen im Juli 1631 – verbrannt: vermutlich lebendig – 
»vom Feuer verzehret.«243 
 
 
Anna Katharina Spee geb. Nürberg: Erpel/Bruchhausen 1631 
 
Das fast vollständig überlieferte Gerichtsprotokoll ermöglicht Einblicke in die Familiengeschichte, das 
soziale Umfeld und in die letzten Tage des Lebens von Anna Katharina Spee. Sie wurde um 1590 als 
jüngste Tochter des Vogtes Narleß Nürberg und seiner Ehefrau in Rheinbrohl geboren. Dort heiratete 
Katharina um 1510 den etwa 30 Jahre älteren Robert Spee, aus der Familie »von Langenfeld«, der ein 
Onkel des Jesuiten Friedrich Spee gewesen sein könnte.244 Nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften in Burgund war Robert Spee zunächst 1602 Amtmann in Kaiserswerth und 
danach Beamter des Kölner Domkapitels in Rheinbrohl. Als Burgherr von Bruchhausen (bei Honnef) 
gehörte ihm ein beachtlicher Besitz. Das Ehepaar Spee hatte fünf Kinder: Johann Jakob und Agnes 
sowie die im Kloster lebenden Töchter Susanne, Margarethe und Gertraud. 
Am 14.1.1629 starb Robert Spee im Alter von etwa 70 Jahren. Er wurde im Chor der Bruchhausener 
Kirche beerdigt. Seine Grabplatte befindet sich heute an der Außenmauer der Kirche. Ein im Chor 
eingesetzter Schlussstein mit dem Spee’schen Wappen – ein roter Hahn auf silbernem Grund – weist 
auf die engen Beziehungen zwischen der Familie Spee und der Kirche hin. Das blieb jedoch für den 
Prozess gegen die reiche Witwe ohne Einfluss. 
Die 40jährige Anna Katharina Spee besaß Häuser in Breitbach und Sohlscheid, Weingärten und Äcker 
in Ariendorf, Erbrenten im Asbacher Kirchspiel und Güter in Nieder- und Oberwaldbreitbach. Nach 
dem Tod von Robert Spee heiratete sie – damals völlig unstandesgemäß – den »Pferdeknecht« Konrad 
Cron. Schon bald kam Anna Catharina wegen ihres angeblich unmoralischen Verhaltens oder auch aus 
Neid ins Gerede der Leute: 
Sie erzählten, Anna Katharina führe ein leichtfertiges Leben, z. B. habe sie vor langer Zeit von ihrem 
Schwager Robert ein Kind bekommen. 
Sie warfen ihr Hurerei – selbst mit Geistlichen – während der Ehe vor. 
Sie sagten, sie habe Konrad Cron gegen den Willen der Kinder geheiratet. 
Die Gerüchte eskalierten im Sommer 1631, als das kurkölnische Gericht in Erpel Hexenprozesse 
durchführte. Verantwortlich für die Verfahren war der »unparteiische Rechtsgelehrte« Dr. Jan Möden, 
einer der berüchtigten Hexenkommissare des Erzstifts Köln. Er behandelte Hexereidelikte als »Sonder-
verbrechen« mit erbarmungsloser Folter. Mindestens fünf von 18 bereits hingerichteten Frauen hatten 
Anna Katharina Spee als Mit-Hexe »besagt«: 
Els Istfels aus Erpel gab an, ihre Patentante Anna Katharina sei beim Hexentanz auf dem Viltzhelden 
und dem Kehres gewesen. Dorthin sei sie auf einem goldenen Wagen kommen, und sie habe wohl 
gesehen, dass der böse Feind in Gestalt eines großen schwarzen Manns, mit einer schwarzen, spitzen 
Mütze sie empfangen habe; dann hätte ihre Gevattersche [Patin] sich als eine Königin zu Tische 
gesetzt und aus silbernem Geschirr getrunken.245 Am Ende wären sie auf ihrem Wagen oder in einer 
Kutsche durch die Luft gefahren. 
Bis Anfang September 1631 machten weitere Frauen ganz ähnliche Aussagen, u. a. Baw Jans Gritten 
zu Orsberg und Margarete Faßbender zu Unkel. Sie hatten Anna Katharina Spee auf dem Lindgraben, 
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auf dem Hähnen oder am Schliepengraben als Hexenkönigin in stattlichen Kleidern beim Tanz mit 
üppigem Mahl gesehen. Uelgen, Wilhelm Ockenfels Frau, sagte: »Ihr Buhle kam in Purpur ge-
kleidet!«246 Simon Meis Frau hatte Anna Katharina auf dem Pferdchen ihres Buhlen gesehen, er vorn, 
sie dahinter, und so seien sie nach Hause geritten. 
Der verstorbene Ehemann Robert Spee wäre auch ein »Oberster« (Teufel) gewesen. Jedoch habe Anna 
Katharina bei ihrem Teufelsbuhlen gesessen. 
Zuletzt sagte am 4. September Peter Schumachers Frau zu Heister unter der Folter, vermutlich kurz 
vor ihrer Hinrichtung, sie habe Anna Katharina soeben beim Tanz auf dem Hähnen neben einem 
stattlichen schwarzen Mann mit spitzem Hut gesehen. 
Die Denunziationen bezogen sich auf den Wohlstand und die herausragende Stellung der Familie 
Spee. Im Mittelpunkt standen die Gerüchte um den Lebenswandel der reichen Witwe und die 
typischen Vorstellungen zum Hexensabbat. Schadenzauber, der nach der »Carolina« von 1532 als 
einziger unter Strafe stand, warfen die Frauen ihr nicht vor. 
Die Besagungen der genannten Folteropfer reichten aus, Anna Katharina Spee als Hexe anzuklagen. 
Die Richter sahen sich aufgrund der vorliegenden zehn »Beweispunkte« gezwungen, von Amts wegen 
Untersuchungen durchzuführen. Schon am 6.9.1631 unterzeichnete das Gericht in Erpel den 
Haftbefehl. Am Dienstag, 9. September, haben Knechte Anna Katharina Spee gewaltsam inhaftiert und 
am nächsten Tag ab sieben Uhr verhört: ohne Verteidiger, ohne Öffentlichkeit und mit härtester Folter. 
Nach der Verlesung der Anklageschrift gestand die Angeklagte den »lockeren Lebenswandel« und 
beklagte, dass sie als Dreizehnjährige mit ihrem Schwager Robert »von der Brugh gefallen sei« und 
ein Kind bekommen habe. Sie betonte, dass sie den zweiten Mann erst nach Robert Spees Tod 
geheiratet habe. Dennoch sah das Gericht dies als Ehebruch an. Gleichzeitig wies sie die Zaubereien 
und die Teilnahme beim Tanz weit von sich. 
Schließlich verband der Scharfrichter ihr die Augen, fesselte ihre Hände hinter ihrem Rücken und 
suchte nach den »Stigmata«. Er stach eine Nadel tief und stark in Stirn, Brust und Rücken. Es floss 
kein Blut und sie spürte keine Schmerzen. Der »Beweis« als Hexe war erbracht. Anna Katharina Spee 
schrie entsetzlich: »Gott, erbarme dich meiner!« 
Daraufhin sollte sie den Teufelspakt und Zaubereien gestehen. Sie sagte, sie wisse davon nichts. 
Langsam wurden die Schrauben an einem Schienbein zugedreht und blieben ein »Miserere« (Gebet) 
lang zu. Sie schrie und flehte: »Sagt mir, was ich gestehen soll!«247 Sie wurde an der Folterbank ein 
wenig gestreckt und »ein kurzes Paternoster« lang (am Seil) vom Boden hochgezogen. Dann wollte sie 
gestehen. Wieder heruntergelassen, fiel ihr nichts ein. Sie wurde erneut mit einem Strick an den Armen 
aufgezogen. Sie schrie, sie sei unschuldig und könne nicht zaubern. Also ließ der Richter sie hängen. 
Nach einer Dreiviertelstunde bekannte sie, von ihrem Schwager verführt worden zu sein. Danach 
schwieg sie wieder. Erneut musste sie an den Armen hängen und kam daraufhin wieder an die 
Beinschrauben. Irgendwann brach sie zusammen und bekannte, der Teufel habe sie in Brohl zum 
Heiligenhaus an das »Heilige Kreuz« geführt, aber nicht mit ihr geredet. Damit die Torturen aufhörten, 
sagte sie, sie sei beim »Tanz« die Hexenkönigin gewesen. Sie flehte, man möge ihr die Schrauben 
zurückdrehen, dann wolle sie bekennen. Als die Schmerzen nachließen, erklärte sie, vor etwa 25 
Jahren habe sie von Gott abgeschworen, aber vom Teufel nur wenig Geld dafür bekommen. Dann sei 
sie auf einem Bock zum Tanz auf den Viltzhelden, auf der Ley und den Kehres geritten. Dort habe sie 
etwa zwei Stunden üppig gegessen und getrunken. Weitere Aussagen verweigerte sie. 
 
Von zehn bis halb elf Uhr kam Anna Katharina Spee auf den Stachelstuhl. Danach hat sie der 
Franziskaner, Pater Ernst, exorziert. Ab elf Uhr an musste sie wieder zweieinhalb Stunden auf den 
Peinstuhl. Da sie die »Wahrheit« danach dennoch nicht sagen wollte, setzte das Gericht, verärgert über 
die Verstocktheit, die Folter auf dem Nagelstuhl ungefähr bis 17 Uhr fort. Als Anna Katharina die 
Schmerzen nicht mehr aushielt, gestand sie die Buhlschaft. Da die Richter mit ihren Aussagen noch 
nicht zufrieden waren, setzten sie die Quälereien mit dem Folterstuhl bis Mitternacht fort. 
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Am 13.9. wurde sie um neun Uhr mehreren Frauen gegenübergestellt, die die bisherigen Aussagen 
vom »Tanz« wiederholten und behaupteten, Anna Katharina sei auf einem Bock auf den Scheitz 
gefahren und habe dort einen kupfernen Leuchter liegen gelassen. Das sollte darauf hindeuten, dass sie 
mit der Kerze im Hinterteil als »Leuchter« fungiert habe. Das Verhör zog sich mit Geständnissen und 
Widerrufungen bis abends hin. 
Am Montag, 15. September, 17.15 Uhr, fand das Verhör in der »Fleischbank«, im Steinen-Haus, statt. 
Dort pflegten die Unholden »überzogen« (ausgepeitscht) zu werden. Anna Katharina Spee wurde 
bestimmt nicht davon verschont, denn sie wiederholte zumindest die bisherigen Aussagen. 
Nach einem weiteren Tag mit Folterqualen, die sie fast wahnsinnig machten, erklärte sie am 16.9., 
gegen 16 Uhr, sie wolle auf ihre Aussagen leben und sterben, jedoch wenn »sie es uf ihre seeligkeit 
solle nehmen, kunte es nit thun!« Dann erzählte sie Geschichten, um Zeit zu gewinnen. Zaubereien 
stritt sie ab und bat laut: »Gott wolle ein Zeichen tun«. Um 17.15 Uhr kam sie wieder auf den 
Peinstuhl. Danach gab sie zu, sich dem Teufel einmal ergeben zu haben, aber nie beim »Tanz« 
gewesen zu sein. 
Dr. Möden, der unparteiische Richter, legte schließlich noch Wert auf Aussagen zum Schadenzauber. 
Unter grausamer Folter bestätigte Anna Katharina Spee, vor zwanzig Jahren einmal das Verderben der 
Ernte herbeigewünscht zu haben. Sogar eine alte Fehde zwischen den Familien Zweiffel (Familie der 
Mutter) und Nürberg kam im Prozess zur Sprache. Da sie schließlich irgendwann alle bisherigen 
Aussagen widerrief, musste sie am Abend erneut auf den Peinstuhl, vermutlich sogar bis zum anderen 
Morgen; denn am 17.9., um 6 Uhr, wurde Anna Catharina Spee vom »Stachelstuhl« abgesetzt. Dann 
wollten die Richter weitere Besagungen vom »Tanz« hören. Gegen ein Pfand von 100 Talern (ein Ver-
mögen) erbat sich Anna Catharina Bedenkzeit, um die Wahrheit zu sagen. Am 19.9. nannte sie unter 
den Schmerzen der Folter einige Männer und Frauen aus Bruchhausen, Linz und Rheinbreitbach als 
Mit-Hexen, widerrief zwischendurch alles, bestätigte aber nach fortgesetzter Folter schließlich das, 
was die Richter hören wollten. 
Inzwischen stand das Todesurteil für Anna Katharina Spee fest. Das Gericht erstellte eine Liste über 
ihre Besitztümer und verfasste am Samstag, 20.9. 1631, ihr Testament. Der meiste Teil des Vermögens 
löste – seltsamerweise – Schulden ab, die auf ihren Vater, Narleß Nürberg, zurückgingen. Ihre Kinder, 
von denen bisher zwei oder drei Töchter im Kloster waren, bekamen nur einen geringen Teil des 
Besitzes. Außerdem bedachte sie ihren zweiten Mann, Konrad Cron, und das Kloster zu Linz. Dann 
erfüllte das Gericht ihr noch einen besonderen Wunsch: Für den Fall, dass ihre Kinder ohne 
Nachkommen sterben würden, sollte von dem restlichen Vermögen ihr zu Ehren alle Samstage eine 
Messe gelesen werden. Diese Regelung wurde nach einem finanziellen Vergleich zwischen ihrer 
Tochter Margarethe Spee und der Kirche in Bruchhausen im Jahre 1675 festgeschrieben und bis heute 
(?) eingehalten. 
 
Das Ende des Protokolls ist nicht überliefert. Dennoch steht fest, dass das Todesurteil von Anna 
Katharina Spee kurz nach dem 20. September 1631 vollstreckt wurde. Die als Hexe verurteilte Frau 
wurde – begleitet von vielen Neugierigen – auf einem Karren durch das Kasbachtal (oberhalb vom 
Severinsberg) gefahren. Die Prozession erreichte nach etwa einer halben Stunde die Gerichtsstätte »im 
Eulenloch«. Dort hat der Scharfrichter Anna Katharina Spee erdrosselt und verbrannt. 
Damit endete – nach bisherigen Kenntnissen – die Besagungskette von etwa 20 Prozessen mit 
Hinrichtungen (darunter zwei Männer) in Erpel bei Honnef am Rhein. 
1636 stifteten der Sohn Johann Jakob Spee, die Tochter Agnes Bachem geb. Spee und ihr Ehemann 
Andreas Bachem (bis heute eine angesehene rheinische Familie) zur Verehrung Mariens ein 
»Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter Gottes«. Das Ölgemälde hängt immer noch in der 
Bruchhausener Wallfahrtskirche Sankt Johann Baptist.248 Nach 1636 gab es in Bruchhausen von 
Johann Jakob Spee, Anna Catharina Spees Sohn, keine Lebenszeichen mehr. 
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Hester Meurer geb. Jonas: Neuss 1635 
 
Der Prozess, der sich an der Hexenprozessordnung des Kurfürsten Ferdinand von Köln orientierte, 
»legt in eindeutiger Weise Zeugnis von der Irrationalität, Grausamkeit und todbringenden Logik 
pseudorechtsstaatlicher Willkür ab.«249 
Hester Meurer wurde im Herbst 1635 in Neuss – wo in den vergangenen Jahren immer wieder die Pest 
auftrat – aufgrund öffentlicher Gerüchte der Zauberei bezichtigt und vom Syndikus Theodor Francken-
Sierstorpf inhaftiert. Die Angeklagte war um 1573 in Monheim bei Düsseldorf geboren. Ab dem 
vierzehnten Lebensjahr arbeitete sie fünf Jahre als Magd in Reifferten. Danach ging sie nach 
Dormagen, wo sie sich hat 13 Jahre »gebrauchen lassen«. Danach diente und wohnte sie sieben Jahre 
in Zons. Dort ist sie von einem Thöniss Kopgens (?) geschwängert worden. Anschließend war sie zwei 
Jahre in Horrem/Horrum bei Zons in Diensten. Sie sagte im Prozess, dass sie Peter Meurer vor 21 
Jahren geheiratet und seitdem mit ihm in Neuss »häuslich gesessen habe.«250 
Auf Grund der Bezichtigungen des Jakob Holtum befragten die Bürgermeister Otto Müller und 
Rembold Quentin am 3. November 1635 mehrere Zeugen, zunächst Jacob von Holtum (und seine Frau 
Ariane). 
Jacob erklärte, Peter Meurer, der Mann von Hester, habe ihn und ebenso Johann Funken (zwei 
Drescher) am 19. Oktober 1635 um fünf Uhr morgens, herbeigerufen. Zu der Zeit habe Heester 
Meurer, von »Fallsucht« ergriffen, nackt auf ihrem Bett gelegen. Sie hätten ihr dann gewaltsam die 
Hände »aufgebrochen«. Daraufhin habe Heester ihn »angeblasen« und »gegen die Backe geschlagen« 
(ein epileptischer Anfall war noch nicht diagnostizierbar). Beide Männer seien bald danach erkrankt. 
Am nächsten Abend habe Jacob nicht mehr essen mögen. 
Johann Funken bestätigte die Aussagen seines Mitgesellen Jacob von Holtum und verstärkte die 
Angaben, indem er hervorhob, dass Hester schon zehn Jahre zuvor der Zauberei bezichtigt worden 
war. 
Die Dienstmagd Gertraud vom Klarissenkloster sagte aus, dass Hester beim Abholen von 
Weingartslaub bei den Klarissen den Ferkelstall besuchte und bewirkte, dass drei beste Mastschweine 
am nächsten Tag starben. Außerdem habe Hester der Äbtissin zu Ostern einen Kalbsschinken 
gebracht, welcher nach dem Kochen am nächsten Tag voller Ameisen war. Schließlich gab sie an, dass 
Hester eine Alraune oder ein Erdmännchen besäße und es überall herumzeige. 
Die Frau des Bürgermeisters sagte, dass Hester Meurer ihrer Tochter einen Apfel überreicht habe. 
Nach dem Verzehr habe sie deswegen bis zur Hochzeit und noch darüber hinaus große Qualen erlitten. 
Anna Thiel, des Schneiders Frau, gestand, dass sie Hester gegen das Fieber ihres Mannes, Peter 
Meurer, auf Empfehlung einer Sodatenfrau Folgendes geraten habe: Sie solle eine Kröte fangen, in ein 
Gefäß setzen, ihr eigenes Wasser (Urin) darüber lassen und das Gefäß nach dem Verschließen im 
Garten vergraben. Anna bestritt, mit der Bezichtigten in einen Garten außerhalb der Stadt gegangen zu 
sein, um die Kröte zu suchen. Außerdem beharrte sie darauf, dass sie Hester Jonas schon seit langem 
der Zauberkunst verdächtigt habe. 
Matthias Hermes, Gertrudis Hanen und Barbara, die Frau des Gispert Herpertz, sagten aus: Den 
Wortstreit auf der Straße zwischen Jakob von Holtums Ehefrau Ariane und Hester hätten sie 
mitbekommen. Dabei habe Ariane der Inhaftierten vorgeworfen, das Glied ihres Mannes Jacob »lahm 
gemacht« zu haben. 
Ariane behauptete, Hester habe auf ihre Frage, ob der Teufel sie am 19. Oktober morgens 
»untergehabt« hätte, geantwortet: »Ja, ja, der Teufel hatte mich unter.«251 Dies hätten auch andere 
Bürger/innen gehört. 
Als Zeugin sagte die Hebamme Hartwich, dass sie die Alraunwurzel vor 20 Jahren nicht von Hester, 
sondern von deren Mann für etwa acht Tage gehabt habe. Nur einmal habe sie einer schwangeren Frau 
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damit geholfen, indem sie Wein darüber geschüttet und ihr davon zu trinken gegeben habe. Seitdem 
habe sie nicht mehr an die Alraune gedacht und sie auch nicht gebraucht. 
Bis zum 15. November 1635 fanden weitere Vernehmungen statt. Zunächst bestätigte die Frau des 
Bürgermeisters Hermes noch einmal die »fatalen« Auswirkungen des Apfels. Ferner bezeugte sie: Vor 
einem Jahr habe Hester ihr ein Erdmännchen (Alraune) gezeigt. Es bedeute Glück, aber ihr Mann dürfe 
das nicht wissen. Sie habe dann bei näherem Hinsehen festgestellt, daß Hesters Alraune »mit allen 
Gliedern einer Mannsperson« gleiche. Hester Jonas habe gesagt, es stamme von ihrer 
Schwiegermutter. 
Der Beichtvater des Klarissenklosters berichtete ausführlich über die Vorkommnisse mit den Ameisen 
und Würmern am Kalbsschinken zu Ostern 1634. Zu dem ganz natürlichen »Befall« sagte er, der 
geräucherte Kalbsschinken sei vor dem Verzehr einen Tag lang in ein Fass gesetzt worden, danach sei 
er voller Larven und Ameisen gewesen, die sich dann vervielfachten. Das wurde Hester angelastet. 
Auch der Beichtvater kannte die Alraune. Hester habe vor fünf Jahren ein Kästchen in das 
Sprechzimmer des Klosters mitgebracht. Darin sei ein »Alraunmännlein« gelegen mit dem geformten 
Ausdruck eines Gliedes. Auf die Frage nach dem Nutzen des Männleins habe Hester geantwortet, es 
schütze vor Brand und bringe dem Haus Glück. Er habe sie für diesen Aberglauben damals bestraft. 
Am 15. November fand das erste Verhör im Inquisitionsprozess der »Hexerin und Zauberin in Person 
der Hester, Peter Meurers Hausfrau«252, statt. Die Zeugenaussagen wurden am 16. November im Rat 
der Stadt verlesen und für Hester ein Fragenkatalog erstellt. 
Die Fragen 1 bis 3 betrafen den Lebenslauf von Hester Jonas. Die Fragen vier bis sieben kreisten um 
den Gebrauch der Alraunwurzel, die von der Schwiegermutter stammte. Hester erklärte, sie wisse 
selbst nicht, wozu die Wurzel gut sei. Vor einem Jahr habe sich die Hebamme Hartwich diese Alraune 
ausgeliehen. Sie habe auch anderen die Alraune gezeigt, aber weder Gewinn noch Vorteil davon 
gehabt. Acht Jahre lang sei sie in ihrem Verwahr gewesen. 
Die Fragen acht bis elf setzten sich mit der Krötengeschichte auseinander: Hester sagte, dass Anna 
Thiel ihr die Sache mit der Kröte empfahl, als ihr Mann fieberte. Das Gefäß stünde wohl noch am 
selben Ort. 
Die Frage zwölf bezog sich auf das Problem, wer ihr geraten habe zu beichten und nach dem Empfang 
des hochwürdigen Sakramentes zu sagen, dass sie so gewiss unschuldig wäre, als sie das Nachtmahl 
empfangen habe. Hester antwortete, sie habe das in der Beichte sagen wollen, wenn sie nicht davon 
abgehalten worden wäre. 
In den Fragen 13 bis 18 wurde sie wegen eines Kindes verhört, das Hester Meurer im Kerker eine 
Stunde lang »erschienen« sein soll. Sie erklärte später, es sei nur ein helles Licht gewesen. Bei diesem 
Phänomen glaubte das Gericht, dass der Teufel sich zur Tarnung in einen »Engel des Lichts« 
verwandelt hätte. 
Auf die Frage, warum sie keine Rüben esse, erklärte Hester, sie habe die abscheuliche Krankheit 
(Fallsucht) erstmals bei der Rübenernte bekommen. Deshalb bringe sie die unbekannte Krankheit 
irgendwie mit dem Rübenfeld in Verbindung. Sie habe damit bereits mehrmals »ohne Verstand« 
gelegen. 
 
Hester Jonas wurde weiter gefragt, warum sie ein im Klarissenkloster hinterlegtes Geld so plötzlich 
abgeholt habe. Dazu sagte sie, ihr Mann habe das Geld »abgefordert«. 
Zu den Aussagen des Jacob von Holtum und des Johan Funken antwortete sie, sie habe den einen nicht 
geschlagen und den anderen nicht angeblasen. Später, am 22. November, erklärte sie zu dem Vorwurf 
der Potenzschwäche des Nachbarn Jacob Holtum: Er konnte am Freitag und Samstag noch dreschen 
und am Sonntag habe er bei Heinrich Schomacher gegessen. Mit der Ursache der Krankheit habe sie 
nichts zu tun. Sie bestritt ebenfalls, vom Teufel gequält worden zu sein, wie es Jacobs Frau Ariane ihr 
einreden wollte. 
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Zu den Vorgängen im Klarissenkloster erkärte sie, dass sie sich mit dem Schinken bei den Schwestern 
damals bedanken wollte. Im Ferkelstall sei sie gar nicht gewesen. Sie benannte dazu zwei Zeugen, die 
jedoch im Prozessverfahren nicht befragt wurden. 
Die 29. und 31. Frage bezog sich auf den Apfel. Hester sagte, den Apfel habe sie der Tochter aus einer 
»freundlichen Gewohnheit« gegeben; abergläubische Worte habe sie bei der Übergabe nicht 
gesprochen. 
Auf die letzte Frage antwortete die Angeklagte, dass sie »vor dem Herrn Jesus« nicht gesteht, damals 
auf öffentlicher Straße gesagt zu haben, vom »bösen Feind der Zeit« geplagt gewesen zu sein. 
 
Am 17. November musste als letzte Zeugin die Ehefrau des Gispert Herpertz noch einmal bestätigen, 
dass Hester geäußert habe, der Teufel habe sie »untergehabt«. 
Das Gericht beschäftigte sich anschließend eingehend mit den aufgetretenen Widersprüchen in den 
Aussagen der Zeugen und der Angeklagten, z. B. die unterschiedliche Darstellung der Vorgänge mit 
der Kröte und den Schweinen. Der Beichtvater sagte aus, Hester sei in der Nähe des Ferkelstalles 
gewesen und habe das Futter nicht für gut gehalten. »Die drei Ferkel habe sie gelobt und zu kaufen 
begehrt.«253 Dazu wurde Hester am 22. November 1635 erneut vor dem Rat verhört. 
Nach eingehender Untersuchung schickte das Gericht die Prozessakten zur Beratung nach Köln. Schon 
am 1. Dezember 1635 kamen sie an die »Hochwohlachtbaren, Schöffen, Fürsichtigen und Wohlweisen 
Herren Bürgermeister, Schöffen und den Rat der Stadt Neuss« zurück. Auf Grund der Empfehlung der 
hexenspezifisch kompetenten Kölner Rechtsexperten sollte die Angeklagte unter Androhung der Folter 
– also durch das Vorzeigen der unverhüllten Marterwerkzeuge als Schreckmittel – Angst bekommen, 
um die »Verbrechen« zu gestehen. Sie verlangten, Hester Meurer bei den 14 angekreuzten Fragen (von 
35) peinlich zu examinieren. Falls sie bei einer solchen Frage schwieg, sollte die Folterstufe – von 
verbal (gütliches Zureden) bis instrumental (peinliche Folter) – zunehmen. 
 
Das peinliche Verhör mit Hester Meurer begann am 17. Dezember 1635 in Gegenwart des Vogtes, der 
Bürgermeister, der Schöffen und des Henkers. Die 35 Fragen (s. o.) wurden vor dem juristisch 
geschulten Gremium nun entsprechend »abgearbeitet«. Vom 17. und 18.12. sind zur Folter keine 
Einzelheiten dokumentiert. 
Offenbar gab die Angeklagte die Beschuldigungen nicht zu. Es heißt, dass sie am 18. Dezember 1635, 
nachmittags von drei bis zehn Uhr, und am 19.12. von drei bis sechs Uhr – üblicherweise nackt – auf 
dem mit spitzen Eichenholznägeln versehenen Folterstuhl sitzen musste: insgesamt also zehn Stunden. 
Sehr wahrscheinlich widerstand sie, wenn nicht bei allen, dann doch noch bei einigen Vorwürfen. 
Am 19.12.1635, abends zwischen neun und zehn Uhr, hielt sie die Folter vermutlich nicht mehr aus. 
Ihr wurde offenbar ein weiteres Geständnis abgepresst, das sie gemäß der gerichtlichen 
Verfahrensweise auch außerhalb der Folter – angesichts der Instrumente – »freiwillig« wiederholte. 
Sie bekannte, dass sie dreimal dem schwarzen Mann begegnete und er mit ihr am dritten Tag 
außerhalb der Stadt hinter dem Kreuz am Rübenfeld Unzucht getrieben habe. Er sei von langer Gestalt 
und stattlich gekleidet gewesen, habe schwarze Krallen und weiße Zähne gehabt, oberländisch deutsch 
gesprochen und einen Hut mit Federn getragen. Sie erklärte außerdem, dass der »böse Geist« ihr auch 
im Kuhstall erschien und mit ihr damals, als sie morgens um fünf Uhr krank im Bett lag, »zu schaffen 
gehabt« habe: zu der Zeit, als Jacob von Holtum und Johan Funken ihr »die Hand aufbrachen ... Er 
[der Teufel] sei kalt gewesen wie Eis und sie habe keine Freude darüber empfunden.«254 Im Meerthal, 
beim Kreuz vor dem Obertor, sei sie erschrocken, da habe er »die Gestalt eines Pferdefußes« gehabt, in 
den Händen einen Stock und an der Seite einen Degen. Sein Name sei »Hans Belzebub« gewesen. 
 
Über die Nacht und den Vormittag enthält das Protokoll keine Angaben. Am 20. Dezember 1635, 
nachmittags zwischen zwei und drei Uhr, gestand Hester Meurer weitere Vorkommnisse: Sie sei 
zweimal zum Hexentanz geritten, einmal zum Kreuzweg zwischen Neuss und Gnadental, das andere 
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Mal auf die Heide bei Hülchrath. Dort habe sie Butter und Käse gegessen und Bier getrunken. Der 
Buhle habe sie mit einem schwarzen Ross hin- und zurückgebracht. Sie sprach wieder von dem langen 
schwarzen Mann mit Federhut und von Hexen, deren Hinterteil als Leuchter auf dem Tisch gebraucht 
worden seien. Jede habe nach dem Tanz mit ihrem Buhlen Unzucht getrieben usw. 
Beim Tanz habe sie Gott, der Mutter Gottes Maria und allen Heiligen abschwören müssen. Der Teufel 
habe ihr ein »Döschen« mit grauer Salbe gegeben, die habe sie ins Korn geworfen. In Junkers Turm, 
dem Neusser Gefängnis, habe sie mit ihm einmal gebuhlt. Sie erklärte, sie habe über den an des 
Bürgermeisters Tochter verschenkten Apfel einen bösen Wunsch gesprochen, und zwar, dass der 
Teufel sie ihres Geizes wegen plagen solle. Sie habe einer Kuh zum Grünfraß etwas aus dem Gefäß 
vorgeworfen, das vom Feind (Teufel) stammte. Der habe gesagt, er wolle ihr den Hals brechen, wenn 
sie das nicht tue. Auch den eigenen Kühen habe sie die Salbe in den Futtertrog gelegt. Die Kühe seien 
nach kurzer Zeit gestorben. Ebenso sei der Ochse von Tilman Haes eingegangen, nachdem sie die 
Salbe in den Stall gebracht habe. 
Nach diesen »Geständnissen« gelang Hester Meurer in der Nacht zum 21. Dezember die Flucht aus 
dem Neuwachthaus, ihrem zweiten Gefängnis. Sie wurde am selben Tag im Wald wiedergefunden und 
in den Windmühlenturm gebracht. Danach widerrief sie das Geständnis vom Vortag. 
Was mit ihr über Nacht und am anderen Vormittag geschah, ist nicht vermerkt. »Nachweislich ist 
jedoch, daß der Angeklagten im Verlauf der Verhöre allmählich das von ihr erwartete Hexenbild 
aufgezwungen und in entwürdigenden Prozeduren ihr Selbstbewußtsein systematisch zerstört 
wurde.«255 
Am 22.12. bekannte Hester Meurer »ohne Folter«, das bedeutete in diesem Fall mit Folterstuhl und 
Auspeitschung mit scharfen Ruten, ihr sei im Wald der böse Feind am Wasser erschienen, er habe sie 
getröstet und Hilfe zugesagt.256 Außerdem habe er von ihr verlangt, sie solle ihr Geständnis 
widerrufen, ihre Obrigkeit mit scharfen Worten zurechtweisen, dann wolle er sie retten. Dass der 
Teufel noch nie eine Freilassung ermöglicht hatte, wurde ignoriert. 
Am 22.12.1935 verurteilten die Ratsmitglieder und Schöffen Hester Meurer zum Tode: wegen des 
Abfalls von Gott, Teufelsbuhlschaft und Schadenzauber. Ein Scharfrichter aus Köln vollzog die 
Hinrichtung: vermutlich nicht weit vom Rheintor, zwischen Stadt und »Schauer«. Eine 
Randbemerkung auf der letzten Seite der Prozessakte lautet: »Den 24. Dezember 1635, am 
Christabend, mit dem Schwert justifiziert und der Leib verbrannt worden.«257 

Im gleichen Jahr verurteilte das Neusser Gericht einen Räuber zum Tode. Er sollte auf das Rad 
geflochten werden und darauf ganz langsam sterben. Durch die Fürsprache der Neusser Jesuiten 
wandelten die Richter das Urteil um. Der Räuber wurde erst hingerichtet und beerdigt, nicht verbrannt. 
Eine Fürsprache der Jesuiten für Hester Jonas gab es offenbar nicht. Zu dieser Zeit hätten ihnen die 
»Strafrechtsbedenken« der »Cautio Criminalis« (1631) ihres Mitbruders Spee eigentlich bekannt sein 
müssen. 

Die Exekutionskosten für Hester Meurer, einschließlich des Lohnes für den aus Köln angereisten 
Scharfrichter, betrugen – bereits reduziert - 65 Taler, die Hesters Mann Peter Meurer zu zahlen hatte. – 
»Der Denunziant Jakob von Holtum verließ Neuss gleich nach dem Prozess, seine Frau und seine 
Kinder wurden am 1. März 1636 aus der Stadt verwiesen.«258 
Im Labyrinth der 1000 Frauen wurde Hester Meurer am 1.6.2000 in Frankfurt mit einem Gedenkstein 
geehrt.259 
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Dr. Andreas Schweygel: Rheinbach 1636 
 
In Rheinbach erinnert heute eine Straße an den 70-jährigen, angesehenen Rechtsgelehrten Dr. Andreas 
Schweygel. Von 1602-33 war er ein musterhafter Vogt in Rheinbach. Er beherrschte mehrere 
Sprachen: Hoch- und Niederdeutsch, Latein, Spanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch. 
Dr. Schweygel zweifelte die Rechtmäßigkeit der brutalen Prozessführung von Dr. Buirmann und Dr. 
Möden öffentlich an. Nachdem Christina Böffgen 1631 an den Folgen der Tortur gestorben war, hatte 
Dr. Schweygel sie »miserabel und elend im groben Hemb Kiddel« auf dem Boden liegen sehen. 
Danach sagte er zu Dr. Buirmann: »... diese that die wir heute an dieser Frau begangen haben ... 
können wir vor Gott / dem Landts Fürsten und allen Menschen nicht verantworten.«260 Beide haben 
sich danach in lateinischer Sprache bösartig beschimpft. 
Dr. Schweygel hatte gelegentlich versucht, die Aktenversendung nach Düsseldorf zu verzögern und so 
die Prozesse aufzuhalten. Und »... weil er als ein weiser Rechtsgelehrter im Weg war«, wollten Dr. 
Buirmann und der kurkölnische Amtmann Schall von Bell zu Lüftelberg den unbequemen Kritiker für 
weitere Hexenprozesse »aus dem Weg räumen und verbrennen.«261 
 
Im Juni/Juli 1636 nahm der Amtmann schließlich den angesehenen Dr. Schweygel als »Zauberer« 
gefangen. Buirmann ließ ihn über alle Maßen foltern, mit Beinschrauben, dem Aufzug am Seil und 
dem Stachelstuhl. Der alte, aber starke Mann legte kein Geständnis ab. Doch am zweiten Tag haben 
ihn die Torturen so sehr geschunden und geschwächt, dass er daran starb. Er wurde – vermutlich im 
Sommer 1636 – mit »sein eygen Pferdt« zur Gerichtsstätte geschleift und sein Leichnam »mit sein 
eygen Holz auff das schandtlichst verbrent.«262 
Dr. Schweygel war Witwer und hatte keine Kinder. Wie Christina Böffgen so hatte auch er per 
Testament »reiches Kapital« an die »Armen der Stadt Rheinbach« vererbt, das sie nie bekommen 
haben.263 
Kritische Schöffen bekamen in Rheinbach keine Chance: fünf von sieben Schöffen sind zwischen 
1631 bis 1636 hingerichtet worden, zwei flüchteten.264 
 
 
Kunigunde Meurer aus Geistingen: Siegburg 1636 
 
Anfang des 17. Jahrhunderts hatte das Sendgericht in Siegburg – mit dem Abt vom Michelsberg als 
Vorsitzenden – Hexenprozesse gezielt vermieden. Doch die Zeiten änderten sich. In den 1620er Jahren 
hatten die Menschen unter den Folgen des »Dreißigjährigen Krieges« sowie unter Pest- und 
Pockenepidemien große Not gelitten. Allein in der Stadt Siegburg war die Einwohnerzahl von ca. 3500 
auf etwa 800 gesunken. Gegen Ende der Prozesswelle in Köln (1626-30) erfasste die Suche nach 
Sündenböcken für das Elend auch Siegburg. Unter dem Druck der Öffentlichkeit musste der Abt die 
Verfahren wegen Hexerei dem weltlichen Schöffengericht überlassen, dem ausschließlich Laien ange-
hörten. Anschließend verließ der Abt die Stadt. Nach ersten Hexereiverdächtigungen um 1630 blieb es 
noch ruhig, doch 1636 begann auch in Siegburg eine Prozesswelle, die zwei Jahre andauerte. 
Am 17. Juli 1636 erstattete der Bürger und Wüllenweber Christian Lindtlar, mit »großer 
beschwerlicher Krankheit« behaftet, Anzeige gegen Kunigunde [Kündtgen] Meurer. Sie hatte vor 
einem Jahr zwölf Brote in seinen Backofen geschoben, aber nur elf herausgeholt. Bei der Frage nach 
der »Entführung« des Brotes gab es mehrere Schuldzuweisungen, zunächst ausgehend von Christians 
eigener Frau. Nachdem Christian Lindtlar krank geworden war, ließ er die beiden Bürgermeister 
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Wilhelm Kortenbach und Georgen Räder sowie den Gerichtsschreiber Wilhelm Koltzem zu sich 
kommen. In ihrem Beisein sagte er, dass Frau Meurer ihm wegen des Brotstreites »diese 
hochbeschwerliche Krankheit solle angethan haben, dergestalt, daß ›ihme seine Männlichkeit 
benohmen und [er] alle Kräfte seines ganzen Leibes quit worden, welches also wahr zu sein, und 
darauf zu leben und zu sterben, daß obgemelte [angegebene] Persohn ihme solches angethan habe 
...‹.«265 Dann empfing er von Pastor Winando Menner die Kommunion und starb bald darauf. 
Bürgermeister Kortenbach fühlte sich gezwungen, gerichtlich einzuschreiten. Als Ankläger eröffnete 
und forcierte er die Siegburger Hexereiverfahren. Für jeden Prozesstag bekam er als Vorsitzender des 
mit Laien besetzten »Subdelegierten Schöffengerichts« einen Reichstaler. Vielleicht holte er deshalb 
den unabhängigen Rechtsgelehrten und erfolgreichen Hexenkommissar Dr. Buirmann in die Stadt. Der 
Vertreter der Regierung, Vogt Johann Georg von Bellinghausen, war nur am 3.9.1636 im Gericht. Von 
da an drängten Dr. Buirmann, und ab September 1637 auch der Hexenkommissar Dr. Liblar, die 
Siegburger Schöffen in eine »Statistenrolle«.266 
Kunigunde Meurer, die ihr Alter nicht kannte, wurde am 24. Juli 1636 wegen Schadenzauber inhaftiert 
und zur Person befragt. Sie war katholisch und in Geistingen bei ihren Eltern aufgewachsen: dem 
Leineweber Peter Kune und seiner Frau Grete Berndtgen aus Stoßdorf. Bis zu ihrer Ehe mit Peter 
Meurer aus Alner arbeitete sie bei der »Mindten-Tochter Johann Halfen« in Velderhausen (Söven) als 
Dienstmagd. Nach der Heirat wohnte sie in Siegburg und bekam zwei Töchter. Eine Tochter war an 
der Pest gestorben. Von ihrem Mann ist nur bekannt, dass er – bezogen auf seine angeklagte Frau – 
eine sehr einfühlsame und überzeugende Bittschrift an den hochwürdigen und gnädigen Fürsten 
richtete, die im Prozess keine Würdigung fand.267 
Zu den angehexten Krankheiten befragt, antwortete Frau Meurer, sie habe Christian Lindtlar solche 
Krankheit »nicht angeröret« (angehext), sondern er habe mit dieser Lüge vor allem »seiner armen 
Seelen übel getan.«268 Zudem könne sie das Verhalten des Herrn Pastors nicht verstehen. Er müsse 
eigentlich »zu weise und verständig« sein, um einem solchen »Lügner« und »Meineidiger« auch noch 
die heiligen Hostien zu reichen. 
 
In ca. sechs Verhören mit mehreren Zeugenaussagen und einem langen Fragenkatalog wurde 
Kunigunde Meurer zu den ihr unterstellten Hexereidelikten befragt. Später behauptete Bürgermeister 
Kortenbach, sie habe auch ihm »durch Anrühren mit der Hand« ein Geschwür ins Gesicht gehext. 
Immer wieder versuchte das Gericht, sie zu einem gerichtlich erwünschten Geständnis zu überreden. 
Am 20.8. fragte der Herr Syndicus in zynischer Weise »wann der Scharfrichter über euch komen 
würde mit der Peinigung, alsdann werdet ihr wohl anders reden.« Darauf antwortete die Angeklagte: 
»... sollte ich dann gegen mein Gewißen reden, wann die Herren mich überziehen ließen, und nichts 
solches über mich bringen könnten, so haben die Herren mehr Unehr daran wie dan ich.«269 Zur 
Verteidigung war das eine treffende Antwort, jedoch nicht für die Ankläger, die gleichzeitig als ihre 
Richter fungierten. 
Am 3. 9.1636 trat Dr. Buirmann in Siegburg seinen Dienst als Hexenkommissar an. Nach nochmaliger 
gütlicher Ermahnung ließ er den Scharfrichter bei Kunigunde nach dem Teufelsmal suchen. Er fand 
»mitten an der Stirn« einen Hautfleck und stach »eine lange spitze Nadel« hinein. Es floss dabei kein 
Blut und Kunigunde zeigte keine Regung von Schmerzen. Auf Grund dieser »eindeutigen Täter-
schaftsindizien« schritt das Gericht dann zur Folter, denn die Angeklagte wollte die Hexerei nicht 
gestehen. 
Der Scharfrichter drehte die Beinschrauben fest, doch Kunigunde Meurer beteuerte weiterhin, dass sie 
nicht zaubern könne und den Teufel nicht kenne. Dann zog der Scharfrichter sie am Seil hoch, mit 
nach hinten gebundenen Armen. Und obwohl er sie die erlaubte Zeit von einer Viertelstunde hängen 
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gelassen und »mit stärkerem Außstrecken und Rutenstreichen ... ihro die Peinigungh gemehret«270 
hatte, bestritt sie die Unterstellungen. Das »stärkere Ausstrecken« geschah mit einem ca. 20 
Kilogramm schweren Gewichtstein an den Füßen. 
Kunigunde ist mehrmals »... trewlich [treulich] erinnert und guitlich ermahnet worden, ohne einiche 
weitere Peinigungh zu[r] Verschonungh ihres Leibs Glidderen ... und ... zu ihrer Sehlenheil und 
Wollfahrt die rechtliche gründliche Warheit auszusagen.«271 Da sie keine brauchbaren Geständnisse 
machte, stellte das Gericht fest, dass für die Indizien »bei weitem nit perfectirte Tortur nit genüget, und 
damit gleichwol uf das empsigste die rechte Wahrheit und Bekenntnis erzwungen werden möge.« Der 
Hexenkommissar hielt es am 4. 9. für »eine rechtliche Notdurft [Notwenigkeit], daß die Peinigungh« 
durch »... das bequemst und gebrüchlichste [praktischste] Mittel der sedes vigiliarum« (Folterstuhl) 
vorgenommen werden müsse.272 
Vor der nächsten Folterstufe bekam die Angeklagte eine kurze Pause, denn der bestellte, mit spitzen 
hölzernen Dornen gespickte und zum Foltern »praktische« Folterstuhl (s. 10. Kapitel) traf vermutlich 
erst am 5. September ein. Gegen 8 Uhr abends nach dem Exorzismus, kam Kunigunde Meurer auf den 
Stuhl, um die Wahrheit zu sagen, doch sie harrte aus. Am 6. September fragte Dr. Buirmann 
Kunigunde Meurer, als sie noch immer »auf dem Stuell geseßen ... was sie im Sinn habe, daß sie die 
Wahrheit nit bekhennen wolte?« Daraufhin bat sie, man sollte ihr vom Folterstuhl abhelfen, sie »wolle 
dan alles bekhennen, hierauf hat der Herr Doctor replizirt [wiederholt], das stünde an ihro selbsten, 
darauf sie respondirt [geantwortet], sie hette doch gesagt, daß der Sathan zu ihro in ihren Garten 
khomen sei, und gewolt sie solte ihm folgen mit dem Versprechen, er wollte ihro Brodt, Geld und alle 
Notdurft schaffen, damit sie sich und ihre Kinder unterhalten könne, darauf sie uf des Satans feißigh 
Anhalten ihme zugesagt, und dem anderen [Gott] ab, sie wolle ihme alzeit folgen, und darauf 
allerdings ja geantwortet, und wehre alspaldt von dem Sathan niddergeworfen worden, die Kleider so 
er ahn gehabt, wehren dunkelhaftig gewesen, in Gestalt eines jungen Gesellen, und wenig Barths 
gehabt, daselbsten in ihrem Garden mit Uffraffung ihrer Kleider seinen Willen mit ihro geschaffet, 
welches sie nit natürlich, sondern ganz kalt befunden, und wenig Genugden darab gehabt, er wehre 
also nach Verrichtung dieses [Geschlechtsverkehrs] nach der Siegen (zum Fluss) gegangen. ... 
Ferners [Dr. Buirmann] ihro zugeredet, wann sie von dem Stuell gern wollte ab sein, so sollte sie 
sagen, wo sie das letztemal ufm Tanz gewesen...«273 
Von Schmerzen geplagt und ohne Hoffnung gestand sie nun den Besuch an den bekannten 
Hexentanzplätzen, z. B. »in der Kayserswiese«, »uff’m Bewell« bei ihrem Geburtsort Geistingen und 
am Kaisers Kirchhof in der Nähe der Sieg. Sie sagte, sie sei auf einem Ziegenbock, vom Wind allein 
oder mit Hilfe einer Flugsalbe durch die Lüfte zum »danß« getragen worden. Angeführt von einem 
König und einer Königin hätten alle – ohne Bodenkontakt – nur links herum getanzt. Dabei habe eine 
Mannsperson mit großen Federn, der »große Hans«, immer »die frische[n] Frauen geküßt, und zu den 
heßlichen die Schoen [Schuhe] ufgehoben und gesagt, sie sollten ihm die Lappen [Sohlen] 
benetzen.«274 
 
Sie bestätigte ebenso die Zeugenaussagen, z. B. ihre »Gespillin Trein [Katharina] Leyendecker habe 
›etliche Tage nacheinander Morgens vor der Sonnenaufgang mit einem Weyerauch [Zweig] die 
Raupen von dem Röbengelände [Rübenbeet] in ihrem eigenen Garden abgekehret‹ und sie in 
Schornsteine und Häuser getrieben.«275 Vermutlich wurde Kunigunde erst nach 24 Stunden vom 
Folterstuhl erlöst. 
Mehrmals hatte die Angeklagte unter der Tortur Geständnisse gemacht und die Aussagen danach 
widerrufen. Inzwischen war sie jedoch so malträtiert, dass sie alle Verbrechen bestätigte, die Buirmann 
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von ihr hören wollte. Sie wiederholte – unter der Androhung erneuter Folter – »ihre [erpressten] 
Geständnisse in Freiheit« und bekannte, als »arme Sünderin und durch Betrug des Teufels leider 
gefallen zu sein, [sie] wolle sich nunmehr bekehren, und habe Reu und Leid davor.«276 Nach weiteren 
Fragen fügte Kunigunde am 10.9. hinzu: »der böse Feiandt habe sie belehrnet, wan sie einigh Unheill 
genannter [Personen] Zufügen wolle, allßdann sollt sie in sein des Deufels Nhamen mit einer 
Holunder Roden [Rute vom Holunderstrauch] solches thuen... deme zufolge habe sie boven in der 
Aulgassen ein Hollunder Roden bekhomen, mit selbiger habe sie 3 Schaif [Schafe] in des Deufels 
Nhamen mit der linken Handt geschlagen, davon wehren selbige Schaif gestorben, ... wüßte aber nit, 
weme die Schaif gewesen seyndt.«277 Auch am 13. 9. wiederholte sie einige Geständnisse, offenbar um 
der Folter zu entgehen. 
Am Dienstag, 16. September 1636, verurteilte das Gericht Kunigunde Meurer zum Tod wegen ihrer 
Stigmata und wegen zugegebener teuflischer Vermischung, Absage des Allmächtigen, verübter Tänze 
und sonstiger Übeltaten: „In Malefixsachen Kündtgen Meurers nach getaner Bekenntnis – [durch 
Folter erpreßt] – der Hexerei halben wird mit Recht und Zuziehung unparteiischen Rechtsgelehrten zu 
Recht erkannt, daß sie vom Leben zum Tod durch den Strang abzustrafen, der Körper aber mit dem 
Feuer zu Asche zu verbrennen sein sollte, wie wir sie dahin verdammen [überliefern]. 
Nach Publikation und Eröffnung des Urteils ist Meister Hans, Scharfrichter, die Exekution anbefohlen 
worden, wie dieselbe dann auch richtig vollzogen worden, im Beisein [von] Johannen Schultheis, 
Johannen Rodorphie und Hilger Kneutgen, Scheffen des Subdelegierten Adeligen Gerichts Siegberg, 
welche zugesehen, daß die anbefohlene Execution richtig vollentzogen worden. Wilhelm Koltzem, Ge-
richts-schreiber.«278 Das Testament fehlt, weil ihre Familie arm war. 
Nach dem Urteil wurde Kunigunde Meurer zur Gerichtsstätte (Galgen) »geschlittet«, wo viel Volk am 
Weg und am Gerichtsplatz neugierig gaffend stand. Zusammen mit ihr hat der Scharfrichter am 
16.9.1636 Trein Leyendecker und Maria Tückingh erdrosselt und verbrannt. Während das Feuer 
loderte, labten sich die hinbefohlenen Gerichtspersonen an der zumeist von den Nachkommen der 
Opfer bezahlten »Zehrung« (Essen mit Getränken).279 
Kunigunde Meurer »besagte« 25 Personen; davon wurden anschließend in Siegburg zehn Frauen und 
zwei Männer hingerichtet, die übrigen blieben von einer Anklage verschont.280 
 
 
Sibylla (Biela) Knütgen geb. Vogelsang aus Köln: Siegburg 1636 
 
Kunigunde Meurer und zwei weitere Frauen hatten Sibylla Vogelsang unter der Folter wegen Hexerei 
»besagt«. Sibyllas Fluchtversuch bei der Festnahme galt als Schuldeingeständnis. Sie wurde am 9. 
September 1636 inhaftiert. 
Zu ihrem weiteren Lebenslauf befragt, notierte der Gerichtsschreiber, dass die in Köln geborene Frau 
ungefähr 66 Jahre alt und katholisch war. Bis zum Tod der Eltern wohnte sie im Kirchspiel St. 
Kunibert in Köln. Sie heiratete den Sohn des Vogts aus Mülheim, der nach elfjähriger Ehe an der Pest 
starb. Mit ihm hatte sie acht Kinder. 
Aus der Ehe mit dem zweiten Mann, dem Sohn des Schultheisen von Godesberg, gingen keine Kinder 
hervor. Dieser Mann starb nach elf Ehejahren, nachdem er von der Zonser Kirmes nach Hause 
gekommen war. 
 
In dritter Ehe lebte sie seit zwei Jahren in Siegburg auf dem Kellnershof »am Driesch« mit Hermann 
Kehris, der ungefähr 60 Jahre alt war. Sie wurde am 10., 12. und 15. September 1636 peinlich verhört 
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und schwer gefoltert, denn auch sie musste die üblichen Delikte wie Glaubensfrevel, Teufelsbuhlschaft 
und Schadenzauber gestehen. 
Sibylla Vogelsang beschuldigte unter der Tortur fünf Frauen der Hexerei: Kunigunde Meurer, die 
bereits hingerichtet war; Tringen Gammersbach und Margaretha Kolf/Koltzem wurden später zum 
Tode verurteilt. Zwei von ihr beschuldigte Frauen, Margareten Flach und Entgen Knutgen, kamen 
offenbar mit dem Leben davon. 
Biela Vogelsang hat die ihr unterstellten Verbrechen nicht zugeben wollen, also setzte die Folter ein. 
Im Protokoll steht: »Mittwoch, 17. September 1636, nachmittags 3 Uhr, war sie wieder auf den 
Folterstuhl gesetzt worden; nachdem sie eine Stunde auf dem Stuhl gesessen, bat sie vom Stuhl 
abgelassen zu werden; sie könnte wegen Trockenheit des Hals und Mund nicht gut reden; sie wurde 
nun auf ein Kissen gelegt und ihr Weißwein zu trinken gegeben. Ein Viertelstund später hat es in ihrer 
Brust zu röcheln angefangen; erhielt vom Scharfrichter Meister Hans [s. Hans Hansen, †1636] ein 
weiteres Kissen unter den Kopf gelegt; auch Dr. Buirmann [sei] zu ihr [ge]kommen und [habe] in 
solchem Röcheln mehrmals zu ihr gesagt: Jesus, Bill! – [Sibylla] habe das Haupt geneigt und sei 
zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags verblichen.«281 Der Gerichtsschreiber notierte: »Starb auf 
dem Marterstuhl, Mittwoch, 17. September, nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr, weil sie die Hexerei 
nicht gestehen wollte, sondern beharrlich leugnete.«282 
Am Donnerstag, 18. September, nahm das Gericht eine Leichenbesichtigung vor. Außer dem 
Kommissar waren anwesend: Kaspar Kaymer, Georg Räder, Johann Schultheis, Johann Rodorphius 
und Dr. de la Valle. Sie stellten fest: »daß der gedachten Billen ihr Haupt schwabbeln täte, als wenn 
es an einem Seidenfaden hinge, deshalb sie nit anders erkennen könnten, als daß der Teufel sollte ihr 
den Hals zerbrochen haben.«283 
Sobald die Familie die Nachricht von Sibyllas Tod erreichte, bat ihr Ehemann, seine Frau zur 
Beerdigung freizugeben. Doch das Gericht lehnte die Übergabe ab und ordnete an, die Leiche am 
Hochgericht zu verbrennen. Obwohl die Gefolterte ohne Geständnis starb, wurde sie – rechtswidrig – 
als Hexe verurteilt. 
Der Gerichtsbeschluss lautete: »Hexereisachen Billen Vogelsangs, weil der Feiandt [der Teufel] ihr 
den Hals zerbrochen, ist ihrem Bekendtnis nach zu Recht erkannt, daß der Körper am Galgen[berg] zu 
Aschen verbranndt werden solle, wie wir dann denselben dahin verdammen [überweisen].«284 
Ihr Leichnam wurde am 18. September 1636 verbrannt »zur Entmachtung des Teufels und zur 
Abschreckung der Lebenden vor allem Bösen.«285 
 
 
Tringen Becker geb. Vasen aus Lindlar: Siegburg 1637 
 
Tringen Becker geb. Vasen wurde Mitte November 1637 in Siegburg verhaftet, weil sie inzwischen 
fünf – bereits hingerichtete Frauen – als Mithexe besagt hatten. Tringen war katholisch und in Lindlar 
geboren. Ihr Alter kannte sie nicht. 
Beim ersten Gerichtstermin, am 24. November, sagte sie aus, »in der schwedischen Zeit« auf dem 
Berg in der Abtei (Michelsberg) sei ihr ein Faß auf den Kopf gefallen, wodurch ihr Gedächtnis gelitten 
habe. Bei Denklingen sei sie »unter staatliches Volk« geraten, z. B. im »Haus Bieberstein«. Vor ihrer 
Ehe sei sie acht Jahre in Diensten gewesen: sechs Jahre bei Biel (Sybilla) Becker und zwei Jahre bei 
Arnold Welderodt. Sie »habe überall guten Abschied genommen«. In der Ehe mit Vaß (Servatius) 
Becker bekam sie acht Kinder. Sie hatte jeweils in Dollendorf und Lahr ein Patenkind. In Dollendorf 
besaß sie Weinberge. 

                                                 
281 Gansen, S. 62 
282 Gansen, S. 62 
283 Gansen, S. 63 
284 Gansen, S. 63 
285 Gansen, S. 62 



 80

In den weiteren Gerichtsverhandlungen wurde Tringen Vasen am 26., 27. und 28. November peinlich 
verhört: mit Beinschrauben, Aufzug und Folterstuhl. 

Schließlich gab sie zu, die Raupenplage in Siegburger Gärten gezaubert zu haben. Auf die Frage, wie 
sie das machte, antwortete sie: »...sie hette deren keine gemacht – doch corrigendo [korrigierend] 
sagt, sie hette nur ein wenig gemacht, ein Duppen [Tontopf] voll, so sie in ihren Garden hinder das 
Haus gesetzt. Sie hette irstlich Wasser, Erdt und Deufelsschmier darin gethan, und wehren daraus 
Ruppen worden, wehren gemacht und gekocht worden am Driesch, und würden in Deufels Nahmen 
ausgeworfen, sie wünschte dem einen wohl mehr als dem anderen.«286 Die Folterer forderten von ihr 
auch die »Besagung«. Tringen Vasen nannte vier Mit-Hexen, zwei wurden hingerichtet, zwei 
überlebten. 

Als das Todesurteil für Tringen Vasen feststand, erstellte das Gericht für sie am Sonntag, 29. 
November, die letztwillige Verfügung: 

– »... tut ihrem jetzigen Mann Vasen alles von ihrer nachgelassenen Gut freiwillig trasportieren und 
übergeben, damitten zu schalten und zu walten nach seinem Wohlgefallen, mit diesem Beding, dafern 
ihm etwas überbleiben würde, daß davon ihren Freunden soviel als auch den seinigen geben sollte, wie 
auch nach seinem Gefallen Kirche und Arme zu bedenken, 

– Item die Schuld bei Margareten im Breuhof [vgl. Margret von Langenberg geb. Wrede], nämlich 13 
Thlr. und 10 Brod, begehrt, daß diese den Armen spendiert und geben werden soll, 

– Item soll ihr Mann des Wingertsgütchen zu Dollendorf, sofern dessen bedürftig, Macht haben zu 
verkaufen, sonsten doch zu verkaufen und den Armen zu geben, 

– Sagt, sie hätte ein arm Göetgen [Patenkind] zu Dollendorf und begehrt, daß ihr Mann demselben von 
einem Stückelchen rohen Tuchs, so annoch in Vorrat, ein neu Kittelgen verehren wolle, 

– Item begehrt, daß ihr Mann eine Pilgerfahrt nacher dem h. Kreuz [Kreuzberg bei Bonn] ausrichten, 
allda bis ½ Pfund Wachs, auch drei Messen für ihr arm Seel aufopfern und tun lassen wolle, 

– Item bekennt, daß des alten Schirms Frau zu Lahr [Sieglar] annoch ein Malter Korn je 13 Gulden 
schuldig, daß solches ihr Mann zahlen wolle, 

– Item soll ihr Mann ihrem Göetgen zu Lahr, Adriängen, ein neu Hemd verehren, 
– Hierüber hat zu Executoren [Testamentsvollstreckern] verordnet / beyde Herren Bürgermeister 

Kortenbach und Rader; gestatten ihrem Mann sonsten in allem die hilfreiche Hand zu bieten.«287 

Von ihren acht Kindern ist nichts überliefert. Vermutlich waren sie bereits den Epidemien (s. Pest) 
zum Opfer gefallen waren. Tringen Becker geb. Vasen wurde am Dienstag, 1. Dezember 1637, 
verurteilt und auf einer Karre zum Brückberg gefahren: »Hieruf Meister Hanß Scharfrichter die 
Execution befohlen und in Beyseins Bertramen Brewer, Casparen Kaymer und Hilgeren Knütgen des 
Subdelegirten Adelichen Gerichts Scheffen richtig vollzogen«, d. h. vermutlich: erst erdrosselt, dann 
verbrannt.288 
 
 
Wilhelm Kremer aus Honrath: Siegburg 1637 
 
Wilhelm Kremer haben bereits hingerichtete hingerichtete Frauen unter der Folter „besagt“. Sie hatten 
ihn beim »Tanz« gesehen: Kunigunde Meurer aus Geistingen (†1636), Maria Tücking aus Siegburg 
(†1637) und Tringen Gammersbach aus Overath (†1637). Die »Besagungen« veranlassten den Hexen-
kommissar Dr. Buirmann zur Anklage von Amts wegen. Er ließ Wilhelm Kremer (ca. 63 Jahre) am 27. 
November 1637 inhaftieren und zwei Tage später erstmals vernehmen. Das Protokoll berichtet über 
den Lebenslauf Folgendes: 
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Der Angeklagte wurde in Honrath bei Overath um 1574 geboren und katholisch getauft. Über seine 
Mutter war ihm nichts bekannt, sein Vater starb an einer Brustkrankheit. Eine Halbschwester von ihm 
wohnte in Hermerath. Regelmäßig ging er zur Beichte und zur Kommunion, zuletzt zu Pfingsten. 
Dabei habe er niemals die heiligen Sakramente missbraucht. In jungen Jahren arbeitete Wilhelm 
Kremer in Elsdorf als Schweinehirt. Danach diente er in Altenvolberg, in der Nähe von Rösrath, bei 
einem calvinistischen Junker als Lakei und Viehhüter. Er wurde »Hinken-Kremer« genannt, weil er 
damals Probleme mit einem Bein bekam. Nachdem ihn eine Frau aus Zündorf verarztet hatte, sei er 
gemäß dem Rat des Vaters nach drei Monaten von dem Junker weggegangen. Anschließend verdingte 
er sich bei einem Schneider und danach als Arbeitsknecht in Wahn. Im Protokoll steht, er habe 
»überall guten Abschied genommen.«289 
In erster Ehe war er mit Elßgen verheiratet und wohnte mit ihr in Wahn. Mit seiner zweiten Frau, 
Agnes aus Bensberg, lebte er 20 Jahre zusammen, vermutlich in Siegburg. Kinder gingen aus den Ehen 
nicht hervor. 
Nach den Personalien begann das »gütliche Verhör«. Die Hexenkommissare Dr. Buirmann, Dr. Liblar 
und die Schöffen forderten den Angeklagten auf, sein »sündiges Leben« zu bekennen. Er müsse jetzt 
darlegen, in welcher Weise er vom Teufel betrogen worden sei. Daraufhin antwortete der Angeklagte, 
er wisse von alldem nichts. Er könne nichts Weiteres sagen, als dass er von seinen Eltern gelernt habe 
zu beten und sich zu segnen. Er erinnere sich auch nicht, vom Teufel jemals betrogen worden zu sein; 
wisse weder etwas von einer Freundschaft noch einer Feindschaft mit ihm. 
Das Gericht erkannte, dass Wilhelm Kremer freiwillig keine Aussagen machen würde. Deshalb erhielt 
der Scharfrichter den Auftrag, den Körper des Angeklagten nach Teufelsmalen abzusuchen. Er fand 
davon vier: zwei an der Stirn und zwei an der Brust. Keine der Stellen blutete oder schmerzte nach 
dem Hineinstechen mit der Nadel. Für das Gericht war der Beweis des »Stigmas« damit erbracht. Die 
Richter wiesen Wilhelm Kremer erneut darauf hin, er möge doch jetzt endlich alle seine Sünden in 
Güte bekennen. Ansonsten müssten sie ihn dazu mit den bekannten »Instrumenten« durch die Folter 
zwingen. Aus Angst vor den zu erwartenden Qualen geriet der Angeklagte in Panik. Er bekannte – was 
bei den Folterverhören keine Seltenheit war – ein lange zurückliegendes Vergehen. Er sagte, vor 22 
Jahren habe er sich mit seiner Halbschwester »fleischlich vermischt«. Als dann ihr Mann, der nicht 
ganz bei Sinnen war, »über sie hergefallen« sei, könnte er die teuflischen Zeichen erhalten haben. 
Damit glaubte der Gefolterte, er sei nun erlöst. Das war ein Irrtum: Wilhelm Kremer sollte noch 
weitere Einlassungen mit dem Teufel bekennen. Er schwieg. Zunächst setzten die Scharfrichter ihm 
die Beinschrauben auf das linke Bein. Er bekannte nichts. Dann wollten sie ihn mit den Händen an der 
Decke aufziehen, ließen davon jedoch ab, nachdem er sich zur Aussage bereit erklärt hatte. Als er dann 
trotzdem nichts sagte, kam er »eine Weile« – aufgehängt an den Armen – »ans Seil«. Danach, während 
der Mittagspause der Richter, verbrachte der Angeklagte etwa ein bis zwei Stunden auf dem 
»Nagelstuhl«. 
Von Schmerzen zermürbt, gab Wilhelm Kremer dann zu Protokoll: Einmal sei er auf dem Markt zu 
Volberg gewesen, wo ihn etliche Soldaten eines adeligen Protestanten so lange »vexiert« (gequält) 
hätten, dass er seinen Verdienst von zehn Reichstalern habe an sie abgeben müssen. Darüber sei er 
sehr verärgert weitergegangen und einem Unbekannten begegnet, der meinte, er solle sich rächen. Dies 
habe er dann auch versprochen, andernfalls wolle er des Teufels mit Leib und Seele sein. Das 
Protokoll notierte, damit habe Wilhelm Kremer Gott und seinen lieben Heiligen an der Kirche zu 
Volberg abgesagt und dem Teufel die Hand zum Pakt gegeben. 
 
Nach zusätzlichen Folterungen erklärte Wilhelm Kremer, er habe den »Leibhaftigen« vierzehn Tage 
später zwischen Lohmar und Aldenrath wiedergesehen. Am letzten Donnerstag sei er sogar auf einem 
schwarzen Ross dahergeritten. An der Straße nach Overath hätten sie lustig und fröhlich zusammen 
getanzt, dazu Wein und Bier getrunken aus irdenen Bechern. Das beeindruckte die Schöffen so sehr, 
dass sie Pater Antonius beauftragten, mit Wilhelm Kremer sofort einen Exorzismus durchzuführen. 

                                                 
289 Gansen, S. 64; Münster-Schröer: Hexenverfolgung in Jülich Berg, S. 83 



 82

Nach weiterer Ermahnung zum Geständnis, d. h. Folterandrohung, sagte Wilhelm Kremer: Vor etwa 
40 Jahren sei »der Böse« (Teufel) in Gestalt seines Vaters auf der Lustheide bei Bensberg 
(Hexentanzplatz) zu ihm gekommen und habe von ihm gefordert, die Tochter seiner Stiefmutter zur 
Frau zu nehmen. Sie habe ihm viel versprochen und wenig gegeben, weshalb sie ein böses Leben 
geführt hätten. Deshalb habe er damals »dem Bösen« zugesagt. 
Am 3. Dezember wurde die Tortur – offenbar mit Beinschrauben und Seilaufzug – fortgesetzt. Gegen 
acht Uhr abends bekannte der Gefolterte den Herren Doktoren alles, was sie hören wollten. Wilhelm 
Kremer wiederholte die geschilderten Verbrechen. Bei den zwei Wirtshäusern in Volberg »wäre der 
Böse ihm begegnet in schwarzer Gestalt.«290 Ebenso bestätigte er die Absage von Gott sowie die 
mehrmalige Teilnahme am Hexensabbat in der Lustheide, der Spicher Heide, auf dem Kreuzberg und 
auf dem Siegburger Markt. Es sei dort sehr fröhlich zugegangen und er wäre der Spielmann gewesen, 
zuletzt vor einer Woche. Der Teufel habe zu ihm gesagt: »... hier spill uf [spiel auf!] dem Deufel und 
seinem Anhang. Das Spill, dechte er, hett woll gelautet [gut geklungen]. ... Gefragt, wie er gespillt? ... 
Sagt, er könnt solches anjetzo nit flöten, wollte es doch singen, sunge [sang] also: tirer tirle tir, 
tierertir er lir, tirrela tirelir.«291 
Doch auch diese Aussagen reichten dem Gericht für ein Todesurteil noch nicht aus. Mehrmals wurde 
Wilhelm Kremer »an Händen aufgezogen«. Schließlich gab er an, zu Vregels bei Bensberg ein Kind in 
Teufels Namen angerührt und verzaubert zu haben. Außerdem habe der Teufel ihm Samen gegeben, 
den er auf die Weide streuen sollte, damit die Tiere sterben. 
Schließlich »berichtete« Wilhelm Kremer ausführlich von einem drei- bis vierstündigen Tanz auf der 
Hangelarer Heide (bei Troisdorf), wo 400 bis 500 Gäste feierten, u. a. mit dem »König vom Rhein« 
(Teufel), dessen Pferde mit ihren Hufen nicht geklappert hätten. 
Nachdem das Verbrechen der Hexerei feststand, legten die Richter auch bei Wilhelm Kremer 
besonderen Wert auf Besagungen. Mit Hilfe der Folter benannte er schließlich Teilnehmer/innen beim 
Tanz, insgesamt dreizehn Frauen und zwei Männer; davon waren vier Frauen bereits hingerichtet 
worden, zwei davon ereilte zwei Wochen später das Todesurteil. Darunter befand sich auch seine 40-
jährige Ehefrau Agnes. Als »Besagung« reichte die Aussage, »er hette seine Fraw Agnes uf dem Markt 
gesehen, wüste aber nit, wie sie in der Pfall [?] kommen.«292 Neun von ihm genannte Personen kamen 
mit dem Leben davon. 
Am 5. Dezember 1637 wurde Wilhelm Kremer noch einmal von den Richtern gefragt, ob er alles »der 
Wahrheit gemäß« gesagt habe. Nachdem ihm dazu – wie den meisten zerfolterten Angeklagten – 
nichts mehr einfiel, musste er alle protokollierten Aussagen bestätigen. Dann folgte die Verlesung des 
Todesurteils: Abfall von Gott, Teilnahme am Sabbat, Schadenzauber... . Unmittelbar danach 
begleiteten Richter, ein Gerichtsschreiber, Scharfrichter, Knechte sowie eine Menge von Schaulustigen 
zum Galgenberg. Dort hat der Scharfrichter Wilhelm Kremer am Samstag, 5. Dezember 1637, 
hingerichtet. Die Exekution bezeugten die Schöffen Bertram Brever und Hilgeren Knütgens. Im 
Protokollbuch bestätigten das ebenso der Gerichtsschreiber Petrus Wilberti und Scharfrichter Meister 
Hans, der ein Jahr später selbst „besagt“ und hingerichtet wurde. Das in Siegburg übliche Testament 
von Wilhelm Kremer fehlt, »weil er arm war.«293 
 
 
Margret von Langenberg aus Wipperfürth: Siegburg 1637 
 
Zum wiederholten Mal hatte im Sommer 1637 eine ungewöhnliche Raupenplage die Gartenernte in 
Siegburg vernichtet. Zudem waren in der Stadt bereits sehr viele Menschen (ca. ein Drittel) an 
pestartigen Epidemien gestorben. Ob nach diesem Elend weitere Sündenböcke gesucht wurden? 
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Im Laufe der Siegburger Hexenprozesse hatten fünf bereits hingerichtete Frauen (unter der Folter) 
Margret von Langenberg als »Mit-Hexe« besagt: z. B. auch ihre Verwandte (vielleicht eine Kusine), 
die 70jährige Witwe Margaretha Hillesheim geb. Langenberg aus Wipperfürth, die „Meister Hans“ als 
Hexe bereits am 15.12.1637 hingerichtet hatte (s. Chronik: 1637 Siegburg und 1627 in Lechenich: 
Sophia Agnes von Langenberg aus Wipperfürth, eine als Hexe hingerichtete Nonne aus Köln). 
Die etwa 65-jährige Margret v. L. ließ das Gericht nach der Besagung verhaften und in den Kerker 
sperren. Margret von Langenberg, um 1570/72 geboren, kam aus Wipperfürth, der ältesten Stadt des 
Bergischen Landes (1225 Stadtrechte) mit damals etwa 2000 Einwohnern. Sie stammte aus einer 
angesehenen katholischen Familie. Ihre Eltern, die adelige Sophia von der Leyen und Luther von 
Langenberg (ca. 1550 bis 1615), hatten sieben Kinder: drei Töchter, über die nur wenig bekannt ist 
und vier Söhne, die in Wipperfürth, Köln und Gimborn (bei Marienheide) hohe politische oder 
geistliche Ämter bekleideten. Ihr Vater und ihr Bruder Johann waren in Wipperfürth mehrere Jahre 
Bürgermeister und Richter. Sie ließen dort 1598 einen großen, achteckigen Brunnen bauen, der u. a. 
das Wappen der Familie zeigt und bis heute den Marktplatz der Stadt belebt. 
Über das Leben der in Siegburg zugezogenen Margret von Langenberg, wie auch über ihre beiden 
Verwandten, ist wenig bekannt. Vor der Ehe war sie nicht in Diensten. Margret gab beim Verhör an, 
dass sie ihren ersten Mann vor 45 Jahren (~ 1592) heiratete. Von ihren sieben Kindern starben laut 
Protokoll »etliche« an der Pest. Die Familie wohnte schon lange in Siegburg, Im Breuhof/Brauhof, 
heute Holzgasse 2/4. Ihr erster Mann starb »an der Wassersucht«. Ihr zweiter Mann, vermutlich 
Dietrich Wrede, war inzwischen ebenfalls gestorben. 
Die Angeklagte wurde am 14., 17. und 18. Dezember 1637 peinlich verhört, d. h. nach »buirmannscher 
Art« gefoltert. Irgendwann hat auch Margret aufgrund der Qualen die vom Gericht unterstellten 
Hexereidelikte zugegeben, z. B. die Teilnahme am Hexensabbat. »Gefragt, uf was Manier sie danzten? 
... Sagt, sie sprungen in die Luft, wie die Deuffel pflegten zu thun.«294 Dann musste sie weitere 
Tanzgäste besagen. Unter der Folter denunzierte sie vier bereits hingerichtete Frauen, darunter auch 
die mit siebzig Jahren eine Woche zuvor hingerichtete Margareta Hillesheim geborene von 
Langenberg, ihreVerwandte. Als einzige noch lebende Frau denunzierte Margret von Langenberg die 
Siegburgerin Dauß Grietgen, wohnhaft »In der Dokaulen«, die ohne Prozess davonkam. 

Nachdem das Todesurteil feststand, musste die Angeklagte ihre letztwillige Verfügung, die noch 
erhalten ist, zu Protokoll geben. Darin bedachte sie ihren Sohn Johänneßgen, der in Düsseldorf lebte, 
und ihre Enkelin Margaretgen. Unter »Disposition« (Testament) wurde am Freitag, 18.12.1637, 
notiert: 

– »diesemnach sagt und begehrt, daß die von ihretwegen aufgegangenen Unkosten [des Prozesses] von 
ihrer Bitzen [Obstweide] auf der Weldergasse, welche sie vor 425 Thaler gegolden, sollen bezahlt und 
entrichtet werden, 

– sonsten hätte noch wohl ein Bett oder zwei neben einem Deckbett und etwas geringen Mobilien, sie 
begehrt, daß solches ihrem Sohn Johänneßgen in Düsseldorf möge gefolgt werden, 

– Item begehrt, sie hätte einen schwarzen Rock nebst einem neuen Leifgen [Leibchen] von türkisch 
Bombasin, und will, daß solcher Rock und Leifgen ihrem Enkelgen Margareta wolle gegeben werden, 

– das übrige Gereid aber gebührte von Rechtswegen ihrem Sohn Johänneßgen.«295 

Nach dem Todesurteil beichtete Margret von Langenberg – wie alle Opfer – ihre Sünden, die sie 
keinesfalls begangen haben konnte! Anschließend zogen Henkersknechte die Verurteilte – auf einem 
Karren gefesselt und neben einem Geistlichen sitzend – vom Gefängnis zur Siegburger Gerichtsstätte. 
Auf diesem letzten langen Weg mussten die Bewohner der Stadt die Todgeweihte – zur eigenen 
Abschreckung – begleiten. Die ca. 62jährige Margret von Langenberg hat der Scharfrichter am 
Samstag, 19.12.1637, auf dem Siegburger Galgenberg hingerichtet: erst erdrosselt und dann ver-
brannt.296 
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Persönliche Anmerkung: Am 1.6.2000 habe ich Margret von Langenberg beim »Fest der 2000 Frauen 
in Frankfurt« mit einem Gedenkstein geehrt. Er gehört zum Labyrinth der 1000 Frauen, das von 1000 
rechteckigen Platten (ca. 40x30 cm) gebildet wird. Jeder Stein ist einer besonderen Frau gewidmet, die 
irgendwann in der Vergangenheit gelebt hat, aber in der Geschichtsschreibung keine angemessene 
Wertschätzung erlebte.297 
Margret von Langenberg habe ich ausgewählt, weil mir ihre Wohnorte sehr vertraut sind. Am 
Wipperfürther Markt-Brunnen, den Margrets Vater Luther von Langenberg 1598 gestiftet hat, habe ich 
als Schülerin oft auf den Schulbus gewartet. Zudem besuchte ich von ca. 1950-1990 in Siegburg das 
Textilgeschäft - einer befreundeten Familie meiner Eltern - in der Siegburger Holzgasse 2/4. Genau 
dort lag 1637 der Breuhof, wo Margret von Langenberg gewohnt hat. 
 
 
Tringen Vogt aus Köln: Siegburg 1638 
 
Tringen Vogt, auch Gensköpper genannt (s. Weinschenke zum Genskopf), wurde um 1590 in Köln 
geboren und katholisch getauft. Sie war vor der Ehe nicht in Diensten. Zweimal erkrankte sie selbst an 
der Pest, bevor sie mit etwa 18 Jahren Adam Löhrer heiratete, der nach eineinviertel Jahren starb. Aus 
der zweiten Ehe mit Hermann Knütgen gingen acht Kinder hervor, von denen sechs an Pest und 
Pocken starben. 

Drei in Siegburg bereits hingerichtete Frauen hatten Tringen Vogts wegen Hexerei »besagt«: 
Kunigunde Meurer (†9/1636), Maria Tückingh (†9/1637) und Margareta Kolf (†12/1637). Deswegen 
brachte Dr. Buirmann auch Tringen Vogts Ende Juni 1638 in Haft: wegen Schadenzauber und 
Teufelswerk. Das Gericht hat sie am 1., 4. und 12. Juli peinlich verhört. Im Protokoll heißt es gemäß 
Gansen: 

– »3. Juli 1638 Beinschrauben: kein Bekenntnis – alsdann an die Korden [Seile] gehängt mit Händen 
und Füßen (4 Stunden): kein Geständnis – alsdann auf den Marterstuhl [Nagelstuhl] gesetzt. Unter 
den Schmerzen dieser Folter versprach sie, sie wolle nun alles aussagen; vom Marterstuhl abgelassen, 
widerruft sie dann alles, jegliches Teufelswerk. 

– 6. Juli: zur Exorcisation [Teufelsaustreibung] gestellt, leugnet [streitet ab] aber auch danach jedes 
Teufelswerk – auf den Marterstuhl gesetzt, äußerte sie in der Pein ›Selbstmord‹-Absichten und 
wünschte sich Essen und Trinken, daran sie bersten würde. 

– 10. Juli erneute Exorcisation: noch kein Geständnis, leugnet weiter das Teufelswerk – es folgen wieder 
Beinschrauben, Aufhängen des Körpers an den Korden. Nach mehr als einer Stunde begehrt sie 
abgelassen zu werden, sie wolle nun alles bekennen. Nach einem allgemeinen Geständnis erklärte sie, 
nur durch die große Pein zu dem Geständnis gezwungen worden zu sein; was sie vorhin gesagt, wäre 
alles nicht wahr. 

– 16. Juli erneute Vorführung; wiederholt das frühere Geständnis [mit Folter]. 
– 18. Juli vorgeführt, widerruft zum drittenmal das Geständnis, alsdann nochmals auf den Folterstuhl 

gesetzt, wiederholt sie das frühere Geständnis erneut ... 
– 19. Juli »Ist Tringen nochmals vorgestellt und gefragt worden, ob ihr noch etwas eingefallen. 

Hoffnungslos, unentrinnbar ihrem Schicksal verfallen [preisgegeben], verbleibt sie, die bereits dreimal 
das erpreßte Geständnis widerrufen hat, bei ihrer vorigen Aussag und Bekenntnis und daß selbiges 
alles wahr sei, ingleichen auch wegen der teuflischen Vermischung wie bekannt, wahr sei, sie wolle 
darauf leben und sterben; auch das Gericht über alles freisprechen.«298 

Der Historiker Gansen schreibt: »Sie zog den Tod am Galgen dem Foltertod vor.« Tringen Vogts 
besagte elf Frauen wegen Hexerei: Drei waren bereits hingerichtet, die übrigen acht kamen mit dem 
Leben davon. Nach ihrem Geständnis und der Besagung folgte das Todesurteil. Ein Testament fehlt. 
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Tringen Vogts, 48 Jahre, hat der Scharfrichter am 19. Juli 1638 auf dem Siegburger Galgenberg 
hingerichtet: erst erhängt und dann verbrannt.299 
 
 
Hans Hansen: Siegburg 1638 
 
Scharfrichter Johann Hansen, genannt Hans, erledigte lange Zeit in Siegburg als Henker das Foltern 
und Hinrichten. Er war auch als Heilkundiger bekannt und wohnte außerhalb der Stadtmauer »Auf der 
Schladen«, am Galgenberg – in der Nähe der heutigen Aggerstraße. Dort besaß er Haus und Scheune. 
Er konnte sogar lesen und schreiben. Es ist ein Dokument erhalten, in dem er zwei Gulden für einen 
eisernen »Hals-Kragen« – ein breites rundes Eisen mit nach innen, zum Hals hin, ausgerichteten 
Stacheln – in Rechnung stellt.300 
Hans Hansen war von fünf bereits hingerichteten Frauen besagt worden. Er sollte an den nächtlichen 
Tanzgelagen und den Hexentanzplätzen im Siegburger Raum teilgenommen haben, z. B. in der 
Hangelarer Heide, in den Buisdorfer Hecken, beim Galgen am Brückberg nahe Ulrath, auf den Plätzen 
Birk und Niederpleis, in Geistingen auf dem Übungstanzplatz, auf dem Kaisersfriedhof und sogar auf 
dem Marktplatz in Siegburg. Einige von ihm bereits hingerichtete Frauen hatten ihn beschuldigt, er sei 
dort als »schwarzer oder grüner Hans«, als »großer Mann mit grünem Federhut«, als 
»Hexentanzmeister« oder als »Buhl-Teufel« aufgetreten. Seine Ehefrau, die auch beim Tanz gesehen 
wurde, kam mit dem Leben davon. Unter der Folter besagte der Scharfrichter dieselben Frauen, die 
auch ihn als »Hexenmeister« denunziert hatten. Vermutlich kannte er deren erfolterte Aussagen. 

Die Folterpraxis der beiden Hexenkommissare, Dr. Buirmann und Kaspar Liblar, war ihm vertraut. 
Auf Grund der vergangenen Jahre wusste er als Scharfrichter, dass es bei diesen »unabhängigen 
Richtern« nach Anklage und Inhaftierung keine Chance zur Freilassung mehr gab. Hans Hansen 
gestand vor Gericht direkt und »ohne Zwang das gewünschte, unsinnige Zeug«, also alle gegen ihn 
vorgebrachten Verbrechen, z. B.: 

– »mit einem Schmerbürlein [Salbenbüchse] Mensch und Tiere geschädigt, Tiere sogar getötet zu haben 
– 

– des Vogts Söhnlein in aller Teufels Namen mit Leibsschaden dermaßen verwünscht, daß es unheilbar 
geblieben sei – 

– er sei auf einem Stecken zum Hexentanzplatz geritten usw.«301 

Genaue Daten und sein Testament sind nicht überliefert. Nach Aktenlage wird vermutet, dass Hans 
Hansen im Juli 1638 hingerichtet wurde. Ob er in Siegburg das letzte von ungefähr 40 
Hexenprozessopfern war, geht aus den Quellen nicht hervor. Auffällig ist, dass die Prozesse in 
Siegburg am 3.9.1636 mit der Ankunft von Dr. Buirmann in Siegburg begannen und schlagartig 
aufhörten. Im Sommer 1638 war der Abt wieder auf den Michelsberg zurückgekommen. Bald danch 
verließ Dr. Buirmann die Stadt. 
 
 
Peter aus Rodenkirchen: Köln 1647 
 
Gegen Ende des 30-jährigen Krieges (~ ab 1640) entstanden in mehreren deutschen sowie auch 
österreichischen und schweizerischen Regionen relativ viele Hexenprozesse mit Kindern. »Den 
freiwilligen Geständnissen der Kinder wurde allgemein hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben, sie 
bildeten oft eine Basis für letzte Todesurteile in Sachen Hexerei vor dem endgültigen Ende der Hexen-
prozesse.«302 Bis etwa 1630 wurden hexenverdächtige Kinder u. a. wegen des Zauberns von Hasen 
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nach einem Verhör geschlagen und ermahnt bzw. aus der Stadt oder Region verwiesen (z. B. die 
achtjährige Maria Cäcilia 1630). Später konnte auch Kinder das Todesurteil treffen. 
Der Prozess von Peter weist typische Merkmale auf. Er wurde beim Diebstahl von Opfergeld erwischt, 
deswegen inhaftiert und von den Turmherren erstmals befragt: Die Aussage ist überliefert: 
 
»Anno 1645 Mercury (Mittwoch) 14 Juny hat der Verhafter Peter von Rodenkirchen seines alters dem 
ansehen nach 11 oder 12 ihar auf befragen der herrn thurnmeistern auf franckenthurn bekandt daß er 
elterloß, und in den windelen anhero bracht sein solle, habe sich von dero Zeit ahn, bey seiner, bey St. 
Severins wall whonender frawen, welche sich ebenfalls, wie auch er, mit bedtlen ernheret [ernährt], 
aufgehalten.«303 
Peter konnte den Vernehmungsrichtern zwar keine Zauberkünste vorführen, jedoch über die »im 
Volk« bekannten Vorstellungen vom Teufelspakt, von der Abschwörung Gottes und vom Hexensabbat 
sehr ausführlich berichten. Zur Frage nach der Ursache für seine Inhaftierung antwortete der Junge: 
weil er den Opferstock für Arme bestohlen habe. Dazu habe ihn einer verführt, der behindert sei und 
an Krücken gehe, »Buckel Claßgen« genannt. 
Die Untersuchungsrichter fragten, wie sie an das Geld gekommen seien? Antwort: Sie hätten den 
Stock nicht geöffnet, sondern das Geld mit einem Fischbein (Horn aus Barten der Bartenwale) 
herausgekratzt. 
Wie viel sie herausbekommen? Antwort: Er (Peter) habe zwei Geldstücke und Claßgen auch zwei 
bekommen. Obwohl er vorher bei den Karmelitern nichts gestohlen habe, sei er dort allein für den 
Verdacht »tapfer« (heftig) mit Ruten geschlagen worden. 
Ob er auch Hasen machen könne und von wem er solches gelernt? Antwort: Er habe das von einem am 
Kriegmarkt (Griechenmarkt) wohnenden Jungen, genannt Peter, gelernt, der nicht so groß wie er und 
in Leder gekleidet sei (das war für das Gericht der Teufel). 
Wie er diese Kunst gelernt und was für Wörter und Sachen er dabei gebrauche und ob er dieselbe auf 
dem Turm zu gebrauchen sich getraue? 
Peters Antwort: Der Junge habe ihm die Kunst in seiner Mutter Haus gelehret. Er nehme dazu eine 
Schürze, lege ein Hölzchen drauf und sage: »Coras, Coras, da läuft der Has«. Angeblich traute er sich 
aber nicht, die Kunst auf dem Turm anzuwenden, weil der Hase über die Steine laufen müsse, und 
wenn er an fünf Häusern vorbeigelaufen sei, dann bleibe die Schürze liegen und danach verschwinde 
der Hase. 
Ob er nicht anderen Jungen das Hasenmachen gelehrt? Antwort: Ja, dem Jungen im Staven Hof, 
Johann genannt. Weil solche Kunst sich nicht ohne Zutun des Teufels lernen läßt, ob er denselben 
dann auch gesehen? Antwort: Ja, er habe den Teufel an drei verschiedenen Orten gesehen, zum 
Beispiel im Staven Hof, im Bergischen Hof und auf der alten Mauer in Gestalt eines Menschen, 
welcher jederzeit in Seidengewand gekleidet gewesen. Habe auch einmal »zwei Blafferden« (Münzen) 
von demselben bekommen, welche er seiner Frau (Pflegemutter) zu verwahren gegeben. Im Staven 
Hof habe er »den Teufel fliegen, im Bergischen Hof wie auch auf der alten Mauer gehen kommen 
gesehen«304; der Teufel habe jedesmal Stiefel, eine Ledertasche und Klauen an den Füßen gehabt. 
Weil er den Teufel so gut kenne, ob er dann nicht mit ihm auf den Hexentänzen gewesen, wie oft er 
sich da aufgehalten und wer dort gewesen sei? Antwort: Ja, einmal auf dem Neumarkt, bei der Mühle, 
dahin sei er mit einer Nachbarin, »Trin« genannt, gegangen und dort habe der Teufel sie gefragt, ob er 
mittanzen wolle? Er habe »Nein« geantwortet. Der Teufel habe daraufhin gefragt, ob er zusehen 
wollte. Das habe er bejaht. 
Außerdem habe der Teufel ihm die Tür von der Mühle geöffnet und ihm Essen und Trinken gebracht 
und drei Münzen gegeben, welche er ebenfalls »seiner Frau« zur Verwahrung gab. 
Weiter sagte Peter aus, bei den Hexensabbaten habe es viel Röggelchen mit Fleisch, aber kein Salz 
dazu gegeben (Hinweis auf Hostienfrevel). Er bestätigte, dass der Teufel ihn auch angegriffen habe. Er 
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zeigte dazu ein erhaltenes »Linckzeichen« (Wundmal) am Kopf und gab an, er sei noch vor sechs 
Tagen auf dem Hexentanz gewesen. Danach wäre einer über den anderen hergefallen (sexuell): auch er 
selbst über ein »Megtgen« [Mädchen], Catharin genannt, wohnhaft »im Mordhof bei der Weyerportz«, 
das ihm der Teufel gebracht und ihm gefallen und er sei darauf liegen geblieben. 
 
Ob er, Peter, dafür nicht Gott dem Allmächtigen abgesagt habe und dem Teufel zu dienen versprach. 
Der Junge antwortete »Ja«: auf dem Tanz am Neumarkt, wo der Teufel auf einem Stuhl gesessen, habe 
er sich hinknien und sich dem Teufel verschreiben müssen. Er habe auch die beiden bekannten Jungen 
mit zum Tanz genommen. 
Weiter fragten die Turmmeister, ob der Teufel auch jetzt in der Haft noch zu ihm käme. Peter erklärte, 
der Teufel komme noch täglich zu ihm in Gestalt eines »Megtgens«. »Es« habe Peter den Beischlaf 
angeboten, was er ablehnte. Das »Mädchen« käme immer wieder, obwohl die Augustiner-Patres »... 
daß gemach [Gefängnisraum] geweyet, ihme weywaßer zu drincken geben, und ein ›Agnus dei‹ 
[Amulett aus Wachs als »Abwehrzauber«] angehenckt hätten.«305 Auch die Patres der Jesuiten seien 
bei ihm gewesen. 
Die Turmmeister wollten wissen, wie oft der Teufel ihn in Gestalt eines Mädchens besucht habe. Peter 
sagte, der Teufel habe ihn sechsmal »pro succubo gebraucht« (als untenliegender Teufel in 
Frauengestalt). 
Das Verhör zeigt, dass die Hexenmerkmale mit Sexualität verknüpft waren und Gespräche darüber 
förderten. Möglich ist, dass der Junge sexuell verführt worden ist und seelische Verletzungen 
erlebte.306 
Ohne auf die »symbolischen Botschaften« des Missbrauchs einzugehen, interessierten sich die 
Turmherren dafür, ob der Teufel noch andere Sachen von Peter forderte. Der Junge erzählte dann, dass 
er eine Kuh verzaubern sollte. Den Spruch dazu habe er aber vergessen. 
Am Dienstag, 20. Juni 1645, wurde Peter von Rodenkirchen. mit dem in Köln üblichen Ritual an das 
Hohe Weltliche Gericht geliefert: »Anno 1645 Martis 20 Juny ist auß[f] befelch [Befehl] eines 
erßamen hochweisen Rhats, durch zeitlichen Thurm- und gewaltrichteren der Verhafter Peter von 
Rodenkirchen dem Herrn Scheffen Berchem als Stathalteren des Herrn Greven beyseins doctoris 
Beckers und (den] Licentiaten gimnici [Vernehmungsrichter] beider Scheffen unden ahm 
franckenthurm under dem blawen himmel wie von alters breuchlich mit scholt und unscholt kundt und 
kundtschaft geliebert, gestalt [um] demselben recht und kein unrecht wiederfahren laßen, welcher 
daselbsten angenommen und durch die richter Potten [Gewaltdiener] nach deß greven Keller 
[Gefängnis des Hohen weltlichen Gerichts] gefuhrt worden umb ihme recht und kein unrecht 
wiederfahren zu lassen.«307 
Zwei Jahre, also bis zur Geschlechtsreife, blieb er im Kerker des Hohen Weltlichen Gericht der Stadt 
Köln. In dieser Zeit könnte die Folter den Jungen zu weiteren Geständnissen veranlasst haben. Am 
Mittwoch, 18. Dezember 1647, wurde der etwa vierzehnjährige Peter von Rodenkirchen zum Tode 
verurteilt, nach Melaten gefahren, enthauptet und verbrannt.308 
 
 
Mädchen: Aachen 1649 
 
In Aachen hat der Stadtbrand 1656 u. a. auch die Protokolle der Hexenprozesse vernichtet. Einige 
Hexerei-Prozesse sind durch Aufzeichnungen des Aachener Jesuitenkollegs dokumentiert, z. B. das 
Schicksal von einem 13-jährigen Mädchen ohne Namen. Es gehörte zu einer vagabundierenden 
Familie. Ein kriminelles Milieu sei – so die Überlieferung – nicht auszuschließen. Vier Brüder sollen 
einige Zeit vorher in Holland auf das Rad gespannt und zu Tode gefoltert worden sein. Der Vater und 
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ein Bruder erlitten daraufhin dieselbe Strafe in Aachen. Die Mutter wurde auf der Flucht in der Stadt 
erschossen. 
Das allein in der Stadt herumirrende Mädchen erregte Argwohn in der Bevölkerung. Zwei Monate 
nach der Hinrichtung des Vaters wurde es unter dem Vorwurf der Giftmischerei angeklagt. Der 
christliche Glaube sowie der Sonntagsgottesdienst sollen dem Mädchen fremd gewesen sein. Gemäß 
den überlieferten Informationen machte es kein hexenspezifisches Geständnis, obwohl die Jesuiten, in 
Aachen für die Poenitentin (zu Bestrafende) zuständig, sich alle Mühe gaben. Schließlich soll sie dann 
doch den Fragen gegenüber »nachgiebig« geworden sein, so dass das Gericht schon bald das 
Todesurteil fällte, z. B. wegen Zauberei und Teufelsbuhlschaft. Die Nachricht vernahm das Mädchen 
mit großer Trauer. Es heißt, dass die Verurteilte nach dem Empfang der Sakramente bei den 
Anwesenden einen starken Eindruck hinterließ. Ihr letztes Frühstück lehnte sie ab. Dem Pater erklärte 
sie: »Du hast mir gesagt, Pater, daß Christus, als er zum Erlösungsopfer geführt wurde, keine andere 
Speise und Trank angenommen habe als Galle und Essig ...«309 Also wolle sie auch nichts zu sich 
nehmen. Dabei liefen ihr Tränen über das Gesicht. Die am Gericht beteiligten Männer staunten über 
das noch so junge Mädchen und schimpften über die Gottlosigkeit der Eltern. 
Die Dreizehnjährige war vermutlich das letzte in Aachen wegen Schadenzauber hingerichtete Opfer. 
Genaue Daten fehlen. Pauls schreibt, sie sei lebendig verbrannt worden.310 
 
 
Margaretha vom Pellegraben: Köln 1650 
 
Margaretha (Margrieth) vom Pelle(r)graben, »dem ansehen nach etwan 16 Jahr«, wurde der Hexerei 
verdächtigt und angeklagt. Ein erstes Verhör fand am Freitag, 9. September 1650, vor dem 
Turmmeister statt. Da ihre Eltern früh gestorben waren, wuchs sie in einem Waisenhaus auf. 
Margaretha sagte, vor drei Jahren sei sie von dort weggegangen und »anfänglich bei einer auf der 
Bach wohnenden Jungfer / Feichen genannt / welche Kinder instruiert [unterrichtet habe] / zu wohnen 
gekommen.«311 Ihr diente sie ein Vierteljahr. Von hier sei sie wieder in das Waisenhaus 
zurückgegangen und danach habe sie ein Vierteljahr »bei einem Steinmetz uffm Pellegraben« gedient. 
Von dort sei sie weggegangen, weil jemand aus dem Nebenhaus sie jedes Nachts »unzüchtig 
angegriffen«. Danach habe sie sich drei Monate bei einem zu St. Gereon wohnenden Sänger [Kantor] 
verdingt. Zwischenzeitlich sei der vorherige »böse Feind« mehrmals zu ihr gekommen. Er versprach, 
ihr dafür alles Begehrte zu geben, wenn sie ihm nur folgen würde. Schließlich habe sie an einem 
Abend hinter der St. Christophoruskirche Gott ab- und »dem Schelmen« zugesagt. Dann habe er sich 
»fleischlich mit ihr vermischet«. Dafür habe er ihr drei Stücke silbernen Geldes gegeben, die sie ihrer 
»Frau« (evtl. eine Pflegemutter) zur Aufbewahrung gab. 
 
Die Turmherren fragten, ob sie auf Befehl des Teufels »malefacta« (Schadenzauber) begangen habe. 
Margaretha sagte aus, »zwei Ferken« (Schweine) im Waisenhaus mit Worten verwünscht zu haben. 
Die Tiere wären »wenig danach« gestorben. Ebenso habe sie ein kleines Kind auf der Straße von St. 
Maximin neben dem Abflussgraben verwünscht, dass es blind werde, was ihres Wissens auch eintraf. 
Am 17. September 1650 wurde Margaretha – wie üblich – »unter dem blauen Himmel« dem Greven 
überliefert. Beim peinlichen Verhör legte sie vermutlich die erforderlichen Geständnisse ab. Nach nur 
einer Woche erging das Todesurteil: wegen Teufelsbuhlschaft, siebenmaligem Besuch von 
Hexentanzplätzen, eines Fluges zum »Paradies«, einmaligem Hostienfrevel, Anstiftung zu teuflischen 
Untaten, usw. Das überlieferte Todesurteil lautet: »Anno 1650: Sabbati [Samstag] den 24 7bris 
[September] Ist Margrieth vom Pellegraben durch Scheffen urtheil condemnirt und zu Melaten ufm 
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Rondeel [Hinrichtungsstätte] durch dem Scharfrichter mit dem Schwert hingerichtet folgents aber 
verbrendt worden.«312 
Neben der Zeichnung mit Schwert und Feuer heißt es: »Deus miseriatur animae illius!« – Gott 
erbarme sich ihrer Seele. 
 
 
Entgen Lenarts: Köln 1655 
 
Entgen Lenarts wurde – im Alter von etwa zehn Jahren und drei Monaten bezichtigt, ein 
»Teufelsliebchen« zu sein. Am 7. und 10. Mai 1653 beschrieb das Mädchen nach einer Vorladung bei 
den Verhören »im Turm« seine Lebensgeschichte: Nachdem ihr Vater, der Kölner Bürger Peter 
Lenarts, einige Jahre zuvor bei Herrn Mülheim vom Rittmeister Walraff erschossen worden war, ließ 
die Mutter das Mädchen mit zwei Geschwistern in Köln allein zurück. Es heißt: Die Mutter heiratete 
einen Hanß Lenart zu »hoickart aufm Walckmullen und wohne jetzt in didenhofen.«313 
Auf die Frage, woher die drei Geschwister ihren Unterhalt bekämen, sagte das Kind, dass sie vom 
Betteln lebten. Entgen beantwortete die meisten Fragen der Vernehmungsbeamten mit ausführlichen, 
zum Teil phantasiereichen Schilderungen. Sie sagte von sich selbst, sie wäre eine Hexe. Ihre Mutter 
habe sie mit zum Tanz genommen, zu einer Blocksbergfahrt und zu etwa dreißig Besuchen auf Hexen-
tanzplätzen. Als sie einmal am Hospital auf der Breitestraße saß, um dort ihr Nachtlager 
aufzuschlagen, luden sie zwei Frauen ein mitzukommen. Entgen ging mit ihnen, denn die beiden boten 
ihr »von allem in ausreichender Menge« an. Sie nahmen das Mädchen bei der Hand und führten es 
durch die Luft zu einem Tanz »in einem büsch [Wald] zwischen dußeldorff und duißberg« (Düsseldorf 
und Duisburg) gelegen, wo ein Galgen stand und ein großes Gastmahl stattfand.314 Dort habe sie der 
Teufel gezwungen, die Speisen mit aufzutragen. Als ihr eine Schüssel hinfiel, habe der Teufel sie 
»geschlagen und übel traktiert«. Gefragt, wo die beiden Frauen jetzt wären, erklärte Entgen, sie wären 
in Duisburg als Hexen verbrannt worden. 
Ob sie auch noch unlängst auf einem hexen danß gewesen sei, fragten die Beamten. Entgen antwortete, 
sie sei am hellichten Tag, zwischen 11 und 12 Uhr, in der Sternengasse auf einem »danß« gewesen. 
Die Passanten seien dabei über die aufgestellten Tische gegangen. Davon – und ebenso vom Tanz – 
hätten sie nichts gemerkt. 
Die Vernehmungsrichter wollten wissen, ob sie dabei vom Fleisch gegessen, wie es ihr geschmeckt 
und wie sie es vertragen habe? Entgen erklärte, der Trank habe anfangs nach Wein, dann nach Urin 
und »alles andere« nach faulem Kadaver geschmeckt. 
Auf die Frage, ob sie dem Allmächtigen ab- und dem Teufel zugesagt, wo und wie dies geschehen, 
antwortete Entgen: »Ja, auf’m Blocksberg, wo die Hexen jährlich mehrmals erscheinen, da, wo sie 
Gott ab- und dem Teufel mit folgenden Worten zugesagt: Ich versage Gott und allen seinen Heiligen 
und will dir zugehören mit Leib und Seele.«315 Darauf habe der Böse sie oben am Bein leicht 
»gespitzet«, dass es blutete. Mit dem Blut habe er ein Briefchen mit den vorgetragenen Absagen 
geschrieben. Dann habe er ihr gleichzeitig »den in der heiligen Taufe empfangenen ›Cresum‹ 
[Chrisam/Salböl] von der Stirnen abgekratzet und seine Unzucht, wie Mann und Frau zusammen 
gebräucht und betrieben.«316 
Ferner erzählte sie, der Teufel besuche sie in Gestalt eines schönen jungen Gesellen in roten Kleidern 
auch im Kerker. Vorgestern habe er ihr am Fenster in Türnähe drei Goldstücke gegeben. Diese habe 
sie genommen, ein Kreuz darüber geschlagen und in die Tasche gesteckt. Als sie kurz danach die 
Stücke ansehen wollte, sei nur noch Hühner- und anderer Mist davon übrig geblieben, den sie dem 
Kaplan zu St. Peter überbringen ließ. 
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Bei den Befragungen gestand Entgen noch einige »Verbrechen« mehr. Sie erklärte den Turmherren, 
sie habe das Hexen vor zwei Jahren von der Mutter gelernt und in ihrem Auftrag auch andere Kinder 
mit zum Tanz genommen, wo sie Gott abschwörten, z. B. Christin in der Sternengasse, Anna Maria 
aus der Lohrer Gasse und Margrieth vom Mauritius-Steinweg. Sie konnte nicht sagen, ob dies zum 
Guten oder zum Bösen geschehen sei. Die Gefahr, in die Entgen die Kinder mit ihren Aussagen 
brachte, war ihr offenbar nicht bewusst. 
Das Mädchen gab weiter zu Protokoll, seine Mutter käme ab und zu in Gestalt einer Katze oder eines 
Hundes auf Besuch zu ihr, und zwar immer mit vorheriger Anmeldung, um ihre Tochter nicht zu 
erschrecken. Entgen schilderte den Turmherren den Kontakt mit der Mutter realistisch. Die große 
Hoffnung des Mädchens, die Mutter wiederzusehen, fand Ausdruck in einer phantasierten 
Wunschwelt. 
Die Untersuchungsrichter fragten, ob sie jemandem Böses zugefügt habe? Dazu sagte sie: Der Teufel 
habe sie angestiftet, ihrem Bruder in der »dipengaßen« mit einem Pfund Salbe das »Fieber« 
anzuhexen. Außerdem sei sie von einer Unbekannten zu einem Tanz geführt worden, wo in einem 
glühenden Kessel allerhand Arten von Menschen standen. An einem Rad waren verschiedene Seelen 
an Ketten festgeschmiedet und gedreht worden. Der Teufel habe dazu bemerkt, dass alle, die ihm nicht 
folgen wollten, genauso geplagt würden. Abschließend bestätigte Entgen den Vernehmungsrichtern, 
alles sei wahr und sie wolle gerne »wie balder wie lieber ... die seligkeit erlangen.«317 Ihre Aussagen 
spiegelten Sehnsucht nach Verständnis, Versorgung, Liebe und Geborgenheit..., die sie vielleicht im 
Tod zu erhoffen glaubte? 
 
Am 10. Mai 1653 lieferten »zwei geistliche Jungferen« Entgen Lenarts »in der Stille« an das Hohe 
Weltliche Gericht. Sie verbrachte noch mehr als zwei Jahre im Gefängnisturm. Erzbischof Maximilian 
mahnte mehrfach, den Prozess durch ein Todesurteil zu Ende zu bringen. Die Schöffen zögerten, sie zu 
verurteilen. Eigentlich musste ein weibliches Hinrichtungsopfer geschlechtsreif und entjungfert sein. 
Die Richter in Köln kannten offenbar den Traktat des Trierer Hexenjägers Binsfeld von 1623, in dem 
er schrieb, die Todesstrafe solle bei Frauen nicht vor dem 16. Lebensjahr verhängt werden. In 
Hexenprozessen – also Sonderverbrechen – brauchte jedoch letztlich auf all das keine Rücksicht ge-
nommen zu werden. Gelegentlich konnte das Todesurteil Kinder jeden Alters treffen. 
Die zwölfjährige Entgen Lenarts hat der Scharfrichter am Donnerstag, 18. Februar 1655, zum Tode 
»condemnirt« (verurteilt) und am gleichen Tag zu Melaten erst enthauptet, dann verbrannt. Die 
Schlussbemerkung im Protokoll lautete: »Deus miseriatur animae puellae istius.«318 (Gott erbarme 
sich der Seele dieses Mädchens.) 
Damit endete in Köln – nach bisheriger Aktenlage – das Töten von Hexen in Prozessen.319 
 
 
Helena Mechtild Curtens und Agnes Olmans: Düsseldorf-Gerresheim 1737/38 
 
Im Frühjahr 1737 begann in Gerresheim (heute Stadteil von Düsseldorf) ein Prozess wegen Zauberei 
und Hexerei. Die kleine Stadt mit ca. 500 Einwohnern gehörte damals zum Herzogtum Berg, das der 
Landesherr Karl Philipp, Kurfürst von der Pfalz (*1661-1742, von Mannheim aus – aus der Ferne - 
regierte (reg. 1717-1742). Es gab in der Region lange zuvor zwar kaum Hexenprozesse, aber dieser 
von Prozess 1737/38 war – trotz der Zeit der Aufklärung – offenbar noch möglich: ca. 250 Jahre nach 
dem »Hexenhammer«, 220 Jahre nach der Reformation und über 100 Jahre nach der Kritik an den 
Hexenprozessen durch Friedrich Spee (1631). Weitere Gegner waren Erasmus von Rotterdam (1466-
1536), Agrippa von Nettesheim (1586-1535), Johann Weyer (1516-1588), Balthasar Becker (1634-
1698) Christian Thomasius 1655-1728). 
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In Gerresheim und Umgebung gab es damals eine Dauerkrise: Es existierten zwar bereits kleinere 
Metallwerkstätten, doch die meisten Menschen lebten – mit allen wetterbedingten Risiken und 
saisonalen Arbeiten - vorwiegend von landwirtschaftlichen Erträgen. Zudem zogen viele organisierte 
Räuberbanden, Männer ohne soziale Bindungen und ohne festen Wohnsitz, marodierend durchs 
Rheinland. Sie machten das Leben überall unsicher und trugen zu Angst machenden Gerüchten bei. 
Zudem brachten diverse wirtschaftliche Krisen Unruhe in die Region.320 
 
In dieser Zeit pilgerten viele Gläubige nach Kevelaer. Auch der Vater von Helena unternahm – 
gemeinsam mit Maria Calcum und Helena im Jahr 1736 drei Wallfahrten. Durch den Besuch der 
Madonna versprach sich die Familie Heilung für Helenas fallende Krankheit. Nach der letzten Reise 
dorthin verbreitete dann die noch 14jährige Helena Mechtild Curtens (*11.5.1722) in Gerresheim 
Teufels- und Zaubereigeschichten. Bald wussten fast alle Gerresheimer/innen, dass es unterwegs nicht 
mit rechten Dingen zugegangen war. Jedesmal hatte das Mädchen dubiose Tücher mitgebracht, die sie 
überall herumzeigte: ein Beweis für ihre Genesung, als Wunder? Die darin vorhandenen geheimen 
Zeichen hätten Geister eingebrannt. Helena erzählte auch von einem »schwarzen Mann«, den sie 
gesehen hatte und der sie noch weiterhin besuchte. Darüber waren Nachbarinnen entsetzt, denn sie 
vermuteten, hinter dem schwarzen Mann stecke der Teufel. Dabei erwähnte sie auch die besondere 
Rolle der Agnes Olmans (*ca. 1690). 
Die Gerüchte erreichten etwa Anfang 1737 auch Richter Johann W. Sigismund Schwarz (*1776). Er 
hörte von den Gerüchten und prüfte den Fall. Dieser Doktor beider Rechte, Richter des Unteramtes 
Mettmann in Gerresheim und des Landgerichts Erkrath sowie Bergischer Hofrat des Kurfürsten Karl 
Philipp von der Pfalz glaubte, sich mit schwierigen Verbrechen auszukennen. Der engagierte Jurist 
hielt schon bald einen Hexenprozess – als crimen exceptum – für möglich und informierte darüber 
vorab das Hauptgericht in Düsseldorf. 
Dann ließ er Helene mit fast 15 Jahren - wegen des Verdachts der Hexerei inhaftieren und begann mit 
den Ermittlungen. Die Familie Curtens lebte schon länger in Gerresheim. Der Vater, Casparus Curtens 
(Kürtgens; *1587?; gest. 1745), war viermal verheiratet und hatte insgesamt 18 Kinder, von denen vier 
gestorben waren. Die Mutter von Helene, Elisabeth Jägers (zweite Frau von Casparus Curtens), starb 
am 8.11.1729, kurz nach der Geburt ihres siebten Kindes. Helena war zu dieser Zeit (November 1629) 
siebeneinhalb Jahre alt. Casparus Curtens heiratete 1730 – drei Monate nach dem Tod von Helenes 
Mutter – seine dritte Frau, Anna Margarethe Meisenburg (*1709/gest. 1753).321 
Richter Schwarz verhörte zunächst Helena sowie ihren Vater (ca. 50 J.) und ihre Stiefmutter (ca. 28 J.). 
Sie sagten über Helene, dass sie recht verständig und curiös sei, aber sie wüssten nicht, wie sie an die 
Zauberei käme. Das Protokoll enthält folgende Hinweise: 
– Helena könne kleine Hasen und Mäuse aus Tüchern zaubern. 
– Agnes Olmans habe ihr gesagt, sie solle in Kevelaer der Gottesmutter ein Opfer bringen, um dadurch 

Geister zu erlösen. Zum Dank habe das Mädchen dort jedesmal diese seltsamen Tücher erhalten. 
– Der Vater belastete seine Tochter, indem er angab: Die Pferde hätten bei der Wallfahrt nach Kevelaer 

gescheut und seltsam geschnaubt, so als ob sie vom Teufel irritiert seien. 
– Eine Zeugin hatte Helena erst ohne »Stützen« am Giebel und danach kopfüber im Brunnen hängen 

sehen. (Das wurde mit dem Fliegen zum Hexensabbat in Verbindung gebracht.) 
– Nachbarn erklärten, Helena sei an zwei Orten gleichzeitig gewesen.   
– Helena sagte, Agnes Olmans habe als »weiße fraw«, als weißer Geist, agiert und ihre Kinder das 

Zaubern gelehrt. 
– Sie behauptete, Agnes Olmans habe sie angestiftet, nach dem Teufelspakt zur Kommunion zu gehen 

und jeweils zwei Hostien den Kühen und den Schweinen vorzuwerfen. 
– Das Mädchen sagte, Agnes Olmans habe sich »vor dem Pastorat in eine Katze mit vier Beinen 

verwandelt, dann sei sie durch das Hühnerloch in das Haus gekrochen, um danach wieder eine 
menschliche Gestalt anzunehmen«. 
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– Agnes Olmans habe ihr einen Apfel und Fische (Pricken/Neunaugen) zu essen gegeben, um eine 
Krankheit am Bein zu heilen. Das hätte ihr aber nicht geholfen, sondern es sei ihr davon übel 
geworden. 

– Mit Teufels Hilfe sollte Agnes Olmans, ähnlich wie bei ihrer (ca. 1625?) verstorbenen Tochter Gertrud 
(*1613), Helena Schmerzen in einen Arm und in ein Bein hineingehext haben. 

– Dagegen erhielt sie von der Nachbarin eine Salbe, die aber keine Linderung brachte. 
– Die Stiefmutter versteckte diese Salbe unter dem Viehfutter, was auch diese zeitweise in 

Hexereiverdacht brachte. 
– Helena sagte aus, mit dem Spruch »So, so, fusce, fusce« könne sie sich unsichtbar machen und sich an 

mehreren Orten gleichzeitig aufhalten: Sie sei »nemlich mit dem leib zu hauß und mit dem geist 
anderwerths herumgeflogen, in specie in Gerresheim im Ritter beym tantz gewesen«322. Das sagten 
auch einige Zeuginnen aus. 

 

Im Verhör belastete Helena dann Agnes Olmans immer mehr. Sie habe mehrfahcb versucht, ihr die 
Angst vor dem »schwartzen« (Teufel) zu nehmen, aber sie auch auf dessen Künste neugierig zu 
machen. 
Die Stiefmutter Agnes M. Meisenberg, Maria Calcum und andere Zeugen/Zeuginnen bestätigten alle 
Aussagen. Zu all den Belastungen entdeckte der Scharfrichter von Gerresheim bei Helena ein 
Teufelsmal. Für das dortige Gericht behielt das andernorts schon seit über 100 Jahren für unsinnig 
gehaltene »stigma diabolicum« dennoch eine gewisse hexenspezifische Beweiskraft. Danach 
interessierte sich das Gerichtsgremium für die Teufelskontakte. Helena sagte, der Teufel habe sie 
mehrfach bedrängt und sie etwa acht Tage vor ihrer Verhaftung zu einem Bündnis gezwungen. Das 
wollten der Richter und die Schöffen genauer wissen. Helena erklärte, der »schwartze« sei nachts zu 
ihr ans Bett gekommen und habe gefragt: »Willstu nicht meyn seyn?«323 Zweimal habe sie sich ihm 
widersetzt, aber beim drittenmal habe er gesagt, er wolle sie andernfalls »sintern und verbrennen.«324 
Sie sagte, dann habe der Teufel sie mit einer Nadel in die »handt gepitscht«, mit ihrem Blut auf seinen 
schwarzen Rock geschrieben und vorgesagt: »du verfluchter, ich bin dein«, was sie ihm 
nachgesprochen habe.325 
Außerdem gab Helena an, sich dreimal mit dem Teufel im Kerker »fleischlich vermischt« zu haben 
»so wie die mannßleüthe mit denen frawleüthe, welches sie einst gesehen, als einer mit ihrer magd 
also zu schaffen gehabt.«326 Daraufhin musste sie den Geschlechtsverkehr mit dem »schwarzen Mann« 
beschreiben. Der Teufel sei zu ihr ins Bett gekommen, »die deck undt das hembt seyen von selbst von 
ihr abgangen, sie habe auch auf dem rücken gelegen und der schwartze auf ihr gelegen, und seyn 
membrum virile ... in ihre pudenda gestochen, und auff ihr gezucket und gewippet; was von ihm 
abgangen, wäre weich, und nicht recht kalt noch warm gewesen... sie habe keine wollust dabey gehabt 
[...].«327 Nach der Vermischung sei ihr drei- bis viermal eine Materie wie »fröschgegöss« abgegangen. 
Als die Richter Näheres über das Geschlechtsteil des Teufels wissen wollten, sagte Helena: »Welches 
einer handt lang, undt schwartz, auch wie es ahn anderen mannßleüthe, wie sie eines ahn ihrem 
Knecht, als er ein hembt ahnthun wollen, gesehen [...].«328 
Zwischendurch ermahnten die Richter und auch der Geistliche Helena mehrmals, unbedingt die 
Wahrheit zu sagen. Andernfalls, so drohten sie ihr [wie z. B. der Teufel], müsse sie »lebendig 
verbrannt werden«. Darauf antwortete Helena: »daß wahn sie so wohl wüste in den Himmel zu 
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kommen, als ihre depositiones (Aussagen) wahr seyen, so wüste sie, daß sie des himmels versichert 
sey.«329 
 
Es gab Phasen, in denen sie laut zu schreien begann. Richter Schwarz vermutete, bei der jungen Frau 
handele es sich um »passiones Hysteriae«, um Anfälle, die sie nur bei ihrer Periode bekäme. Er 
beauftragte eine Hebamme, im Mai und Juni 1737 Helenas Menstruationszyklus zu beobachten: ohne 
Erfolg. Das Toben setzte weder mit den monatlichen Blutungen noch bei besonderen Mondphasen ein. 
Es heißt, bei den Untersuchungen habe der Teufel selbst aus der Curtens gesprochen und die 
Anwesenden und die Hebamme wütend beschimpft. Mit ihren Wutanfällen soll sie – durch teuflisches 
Zauberwerk – sogar ihre Wächter »infiziert« haben, denn sie begannen ebenfalls laut herumzutoben 
und zu schreien. 
Der Richter ordnete schließlich vier Tage Dunkelhaft und danach einen Exorzismus durch die 
Kapuziner an. Beim Anblick des Kreuzes habe Helena »mit verkehrhungen der augen und des ›mundts 
auf das entsetzlichste zu wüthen ahngefangen, mit den zähnen geblicket wie ein hundt‹ ... dann soll sie 
andere gebissen und gekratzt haben und im Raum herumgetobt, Gott und die Heilige Jungfrau 
gelästert haben.«330 Für das Gericht ein eindeutiges Zeichen, dass »Teufelskunst im Spiel ist«. 
Helena wog im Mai 1737 nur 70 ½ Pfund. Im Laufe der Gefangenschaft hat sie an Gewicht vermutlich 
nicht zugenommen. Konnte sie im Kerker angeblich dennoch »bärenstarke Kräfte« entwickeln? Ein 
Kennzeichen für Hexerei war auch, dass das Mädchen »im Arrest ölige Fäden, lebendige Schnecken in 
großen Gehäusen und eine Raupe mit zwei Schwänzen erbrochen« hatte. Aufgrund der Erfahrungen in 
anderen Prozessen bewahrte das Gericht diese Beweise für Hexerei sorgsam auf.331 
Im Laufe der Verhöre hielt Richter Schwarz Helenas Situation als Stiefkind - im Zusammenhang mit 
Hexerei - für eine typische »familiäre Besonderheit«. Er erkannte darin eine begünstigende 
Einflussnahme des Teufels. Viele dieser Informationen waren in der kleinen Stadt bald bekannt und 
beflügelten Nachbar/innen, Probleme Helene anzulasten. 
Mit den gerichtlichen Aussagen vom Mai 1737 beschuldigte Helena vor allem die Nachbarin Agnes 
Olmans. Wegen der deutlich erkennbaren Hexereiverbrechen inhaftierte Richter Schwarz Ende Mai (?) 
1737 die ganze Familie Olmans. Sie stammte, wie so oft aus Hexenprozssen hervorgeht, nicht aus dem 
Ort. Die Olmans kamen von Düsseldorf-Hamm und wohnten eine Zeit lang in Bilk. Um 1730 sollen 
Pachtschulden den Umzug nach Gerresheim in den sogenannten »blotschenkothen« beeinflusst haben. 
Seit kurzer Zeit lebten die Olmans im Gehöft »an der Stockgathen«, wo auch die Familie Curtens 
wohnte. 
Der Ehemann, Heinrich Olmans, verdiente sein Geld als Tagelöhner. Heinrich und Agnes Olmans 
hatten vier Kinder. Die Tochter Catharina Gertrud, die zaubern konnte, war vor mehreren Jahren, als 
sie 12 Jahre alt war, aus unbekannter Ursache gestorben. Sibylle, 16 Jahre, war ebenfalls als Zauberin 
bekannt. Auch die 6-jährige Marie Elisabeth konnte Mäuse und Hasen zaubern. 
Das Gericht prüfte nun das soziale Umfeld der Familie. Der Tod der verstorbenen Tochter wurde für 
»mysteriös« gehalten. Schon bald kam der Verdacht auf, die Mutter sei Schuld an deren Tod. Heinrich 
Olmans belastete seine Frau noch in ganz besonderer Weise. Er erklärte dem Richter: Gertrud Koppert, 
die Mutter von Agnes, sei zwar vor 16 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, aber in Düsseldorf-
Hamm »als Zaubergret verschrien« gewesen. Allgemein galt: Wie die Mutter, so die Tochter. Ob der 
Ehemann seine Frau loswerden wollte? 
Heinrich Olmans und die sechsjährige Marie-Elisabeth, die beim Verhör bitterlich weinte, wurden bald 
wieder freigelassen. Agnes Olmans und ihre Tochter Sibylle ließ Richter Schwarz inhaftieren. 
Über Sibylle Olmans berichten die Akten wenig. Als Zeugin wurde ein neunjähriges Mädchen, Marie 
Ludenberg, verhört. Es schilderte eindrucksvoll, wie Sibylle beim Kühehüten Mäuse gezaubert hatte. 
Sie habe »mit dem meßer ein loch in die erde gemacht, undt einen im mundt naßgemachten finger 
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darin gestochen, worauff bey sechs mäuß kommen undt umb das loch, auch wiederumb in das loch 
geloffen seynt.«332 
Die Untersuchungen des Gerresheimer Gerichts konzentrierten sich letztlich auf Agnes Olmans. Gut 
beleumdete Zeugen belasteten sie: Michael Beckers, Heinrich Butzen, Maria Becker, Johann Landt, 
Maria Osterhammels, Heinrich Heydrath, Maria Blankenberg und Margarete Langen. Sie bestätigten 
die unheimlichen Zaubereien der Olmans-Töchter und gaben Agnes Olmans einen »schlechten 
Leumund«. Gleichzeitig brachten besorgte Eltern unerklärliche Schicksale oder Todesfälle in ihren 
Familien mit der Angeklagten in Verbindung. 
Die Suche nach dem Teufelsmal blieb bei Agnes Olmans erfolglos. Deshalb fühlte sich der Richter 
verpflichtet, den Tod ihrer Tochter Catharina Gertrud gründlicher zu untersuchen. Im Juni 1737 ließ 
Richter Schwarz Agnes Olmans mit den »Daumenschrauben« befragen, um ihr zu den angezeigten 
Verbrechen ein Geständnis abzuzwingen: Teufelsbuhlschaft, Schadenzauber und Schuld am Tod der 
Tochter: Vergeblich. Agnes Olmans bestritt – trotz Folterqualen – alle Vorwürfe. Beim Scharfrichter 
galt sie als »halsstarrig«: ein Zeichen für Schuld. 
Am 29. Juni 1737 schloss Richter Schwarz in Gerresheim das Verfahren ab und übersandte es, 
zusammen mit den Verhörprotokollen, den Beweismitteln und den drei angeklagten Frauen zum 
Appellations-Gericht nach Düsseldorf. Dort ließ er die Aussagen der Inhaftierten, der Zeugen und alle 
Beweismittel – korrekterweise - von studierten Richtern und ihren Schöffen erneut überprüft. Der 
Düsseldorfer Richter Gregor/Georg Eckarth nahm seine Aufgabe sehr ernst. Für das Verfahren 
benötigte er ein Jahr und einen Monat. 
Obwohl Richter Schwarz (Gerresheim) und Richter Eckarth (Düsseldorf) gelegentlich am Sinn von 
verschiedenen »Merkwürdigkeiten« zweifelten, orientierten sich jedoch beide am Hexereibegriff des 
»Hexenhammers«. Ebenso ließen sie sich bei der gerichtlichen Urteilsfindung von den theologischen 
Teufelslehren und Hexentraktaten (u. Hexenprozessordnungen) leiten. 
Wie in Gerresheim, so bestätigte Helena auch vor dem Düsseldorf Gericht alle bisherigen Aussagen 
freiwillig. Infolgedessen blieb auch hier für sie die Folter aus. Bezüglich der Tücher korrigierte Helena 
jedoch ihre Aussage: eines habe ihr der Teufel, die beiden anderen habe ihr Agnes Olmans gegeben. 
Sie habe auch veranlasst zu sagen, die Tücher seien Zeichen ihrer Genesung (Wunder in Kevelaer?). 
Mit großem Bedauern musste der Richter dann feststellen, dass der Gerresheimer Pastor die Tücher 
längst eigenmächtig verbrannt hatte. 
Helene behauptete erneut, dass der »schwartze« sie auch im im Düsseldorfer Gefängnis besuche und 
sich mit ihr »nit im schlaff [Schlaf], sondern wachent fleischlich vermischet« habe. Das wollte das 
Gericht genauer wissen. Helene erklärte, der »schwartze« habe sie gezwungen und ihr gedroht, sie 
sonst umzubringen. Dabei konnte sich das Gericht nicht erklären, wieso Helena den »schwartzen« 
nicht als Teufel erkannte und warum sie dem Teufel auch in Düsseldorf »mit Gottvertrauen« 
begegnete ohne Widerstand zu leisten. Zwischendurch vermuteten die Düsseldorfer Richter, das 
Mädchen müsse Todesängste ausgestanden haben, weil ihre Schilderungen auf brutalste Gewalt-
anwendung und sexuelle Misshandlung hindeuteten: »hier vollzogen durch den Teufel«? Das ordnete 
Gericht nun eine Untersuchung durch vier Hebammen an, die allerdings bei Helena »körperliche 
Unversehrtheit« feststellten.333 
Die Tobsuchtsanfälle nahmen im Frühjahr 1738 zu. Im Protokoll steht, Helena habe im Kerker 
gebrüllt, herumgetobt und laut mit dem »schwartzen«, dem Teufel, geredet: »oh wehe, o wehe, du 
thuest mir wehe, gehest du forth.«334 Dabei habe sie wild um sich geschlagen und geschrien: »wolstu 
fortgehen, du schwartzer aaß, ich habe dir jahe nichts gethan, laß mir die beine loß, biß still, so will 
ich es thunn!« Oder »was machestu hier, hastu keinen anderen rock, als dießen schwartzen rock, 
worauff mein bluth ist?«335 
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In dem Gefängnisraum »benutzte« sie eine Decke wie ihr eigenes »windelkindgen«, das sie mit ihren 
nackten Brüsten stillte. Dabei soll sie gesagt haben: »du hundt, willst saugen.«336 Die Wächter sagten 
aus, Helena sei, obwohl sie angekettet war, frei in der Stube herumgegangen. 
 
Nicht nur in Gerresheim, sondern auch in Düsseldorf unternahm Helena mehrere Selbstmordversuche: 
mit einem Strohband, mit Bändern von der Mütze oder einer zusammengerollten Schürze. Angeblich 
misslang ihr der Suizid, weil sie »ahn ihrem vatter gedacht, und daß sie gröblich gesündigt habe, 
mithin dem würgen abgelaßen.«337 Das Gericht ließ offen, ob Helene sich aus Verzweiflung 
umbringen wollte oder ob sie von den Mit-Inhaftierten (Agnes Olmans und ihrer Tochter Sibylle) 
»bedrängt« wurde, sie möge die ihnen gegenüber geäußerten Beschuldigungen widerrufen. 
Manchmal ging sie in der »wachstub« umher oder bewegte sich taumelnd, dann tanzte sie angeblich 
mit dem Schwarzen und sang: »Spinn, Liesgen, spinn, der Freier kommt zum Tor herein!«338 Auf die 
Frage, mit wem sie tanze, erklärte sie, mit ihrem Schatz, dem »schwartzen«. Erneut zog das Gericht 
einen Exorzisten zu Rate. Während der Teufelsaustreibung beschimpfte sie die Geistlichen und die 
Wärter und verhöhnte das Kreuz. Das Gericht bezeichnete Helenas Verhaltensweisen als Epilepsie 
oder als eine andere »arth von hinfallender krankheit«. Hofrat Eckarth hielt Helena für »stupid bis 
idiotisch.«339 Schließlich stand für das Gericht fest: Helena war eine vom Teufel besessene junge Frau, 
die Gott ab- und dem Teufel zugesagt hatte. 
Helena wurde zwar nicht mit Instrumenten gefoltert, aber seelisch gequält. Vermutlich rebellierte sie 
gegen die Haftbedingungen auf ihre Weise. Flüsterte sie in ihrer Zelle, so hieß es, sie spräche mit dem 
Teufel; schrie sie, war der Teufel in ihr. Ob Helena gegen die menschenunwürdige Behandlung 
protestierte oder ob sie mit deutlichen Verhaltensweisen symbolisch um Hilfe flehte, lässt sich nicht 
mehr feststellen. 
Das Düsseldorfer Gericht verhörte gleichzeitig auch die angeklagte Agnes Olmans. Angeblich hatten 
Helenas Vorwürfe gegenüber der Nachbarin keinen besonderen Aussagewert für Richter Eckarth. 
Dagegen interessierte ihn die Korrektur, die Helena in Düsseldorf anbrachte: dass nämlich die Zeichen 
in den Tüchern von Agnes Olmans stammten und sie Helena aufgefordert habe, die Wundertücher 
überall herumzuzeigen. Nach gerichtlichen Erkenntnissen deutete das auf ein typisches Verhalten von 
Hexen hin: »Denn mittels falscher Wunder ziehen sie gutgläubige Menschen unmerklich in den Bann 
des Bösen.«340 
Agnes Olmans stritt die ihr zur Last gelegten Verbrechen auch vor dem Düsseldorfer Gericht energisch 
ab. Richter Eckart sah sich deshalb genötigt, das Geständnis zu erzwingen. Da die Schmerzen der 
Daumenschrauben in Gerresheim – so stand es im Gerresheimer Protokoll – bei ihr für eine Aussage 
nicht ausreichten, ordnete Richter Eckart dem Scharfrichter und seinen Knechten von vornherein die 
Folter höheren Grades an: Bei Agnes Olmans zogen sie den eisernen Halsring wechselweise zu und 
schraubten gleichzeitig die Eisen am Schienbein fester.341 

Während dieser qualvollen Tortur presste der Scharfrichter aus Agnes Olmans zu folgenden 
(Suggestiv-) Fragen ein Geständnis heraus: 

– Ob sie nicht gestehen müsste, zu der Helene Mechthild Curtens gesagt zu haben, die Curtens müsse 
Geister erlösen und dereinst zu Kevelaer ein Opfer ablegen? 

– Ob sie nicht Zeichen in Tücher gebrannt, und der Curtens angelehret, sie sollte sagen, die Geister 
hätten solche Zeichen von sich gegeben? 

– Ob sie nicht zu Lasten der Geister agiert, und der Curtens einige Erscheinungen vorgemacht? 
– Ob sie nicht der Curtens eine Salbe gegeben? 
– Ob sie nicht derselben das Übel an einem Arm und Bein beigebracht und gemacht habe, dass 
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Mechthild die hinfallende Krankheit bekomme? 
– Ob sie nicht gestehen müsste, dass sie die Curtens mit dem Schwarzen, dem Teufel, in Bekanntschaft 

gebracht? 
– Ob sie nicht zu derselben gesagt, der Schwarze würde zu ihr kommen, die Curtens brauche nicht bang 

vor dem Teufel zu sein? 
– Ob sie nicht gestehen müsste, der Curtens geraten zu haben, die heiligen Hostien auszuspeien, wann 

sie kommunizierte? 
– Ob sie nicht ihre Kinder, Marie Elisabeth und Sibylle, das Mausmachen gelehret? 
– Ob sie nicht gestehen müsste, ihrer verstorbenen Tochter Catharina Gertrud vom Leben geholfen zu 

haben? 
– Ob sie nicht gestehen müsste, dass sie mit Zauberwerk Umgang habe und eine Hexe sei?342 

 
Nach diesem »Peinlichen Verhör« zeigte sich der Düsseldorfer Richter G. Eckart zufrieden. Beide 
Frauen hatten gestanden, »vermittels Eines mit dem leidigen Teuffel gemachten Bunds dem grossen 
Gott, Schöpffer Himmels und der Erden abgesagt, und sich dem Teufel ergeben, auch unnatürliche 
und Teuffelische Unzucht mit demselben getrieben, forth mehr und andere abscheuliche unthaten 
begangen« zu haben.343 
Danach bekam auch Agnes Olmans – vermutlich durch die Folter - die hinfallende Krankheit mit 
blauen Flecken, wie Helena. Das bei ihr fehlende Teufelsmal bereitete dem Gericht in Düsseldorf kein 
Problem. Hierzu erklärten die Schöffen einfach (wie allgemein üblich), der Teufel kenne seine Hexen, 
die mit ihm schon sehr lange ein Bündnis haben, auch ohne besonderes „Stigma“. 
Nach über einjähriger, gründlicher Prüfung der »teuflischen Indizien« empfahl Richter Eckarth am 24. 
Juli 1738 dem Düsseldorfer Gericht, folgendes Urteil zu fällen: 
Sibylle Olmans sei – nach über einem Jahr – frei zu lassen. – 
Mit dem Todesurteil der beiden Angeklagten sei wegen Teufelspakt und Teufelsbuhlschaft, 
Gotteslästerung, Hostienschädnung sowie Schadenzauber ein Exempel zu statuieren: 
Helena Mechtild Curtens soll erdrosselt und dann verbrannt werden. 
Agnes Olmans wird ein Pulversäckchen um den Hals gelegt, das während der Verbrennung des Holzes 
explodieren und damit zu ihrem sicheren Tod führen soll. 
Für die Zeit vor der Hinrichtung sei den Todeskandidatinnen einige Tage Aufschub zu gewähren, 
damit Gelegenheit und Zeit bliebe für Gebete und Bekehrung, so dass diese beiden Hexen vor Gott 
noch Frieden finden können. 
Zur juristischen Korrektheit schickte Richter Eckarth Akten und Urteil der beiden zum Tod 
verurteilten Frauen am 24. Juli 1738 plichtgemäß zur Prüfung an seinen Landesherrn Pfalzgraf Karl 
Philipp von Neuburg nach Mannheim. Dieser bestätigte und unterzeichnete die Urteile – vermutlich 
bedenkenlos - und schickte die Akten bis Mitte August zum Gericht nach Gerresheim zurück. 
Inzwischen waren auch die beiden Todgeweihten dort wieder im Kerker. Nun sorgte Richter J. W. S. 
Schwarz dafür, dass alle katholischen und evangelischen Pfarrer des Amtes Mettmann von der Kanzel 
aus am Sonntag, 17. August 1738, die Gläubigen aufforderten, bei der Verbrennung der beiden Frauen 
anwesend zu sein. Deren grausamer Tod sollte gegenüber allen teuflischen Verführungen 
abschreckend wirken und dazu beitragen, die Anwesenden zu disziplinieren. 
 
 
Helene Mechthild Curtens und Agnes Olmans wurden, begleitet von Gerichtspersonen und vielen 
Schaulustigen, auf einer Karre zum Gerresheimer Galgenberg gefahren. Dort vollstreckte der Scharf-
richter das Todesurteil – »allen Zeiten zur Warnung« – am Dienstag, 19. August 1738. Beide Frauen 
wurden – vermutlich im Gegensatz zum Urteilsspruch – vom Henker vermutlich erst erdrosselt und 
dann verbrannt.344 
                                                 
342 vgl. Becker-Willhardt, S. 24f. 
343 Becker-Willhardt, S. 14 
344 vgl. Becker-Willhardt, S. 14 
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Denkmal Düsseldorf-Gerresheim 
 
1987 gründeten Gerresheimerinnen einen »Arbeitskreis Hexengedenkstein«. Mit der Hilfe vieler 
Sponsoren konnten sie die Düsseldorfer Bildhauerin Gabriele Tefke für einen Auftrag gewinnen. Sie 
schuf zur Erinnerung an den letzten Hexenprozess des Niederrheins eine zwei Meter hohe Skulptur aus 
Anröchter Dolomit. Der Arbeitskreis hat den Hexengedenkstein am 25. November 1989 an der Ecke 
Dreherstraße/Schönaustraße – mit vielen Bürgern/Bürgerinnen der Stadt und der Verwaltung - 
feierlich enthüllt. Die Aufschrift lautet: 
 
Die Würde des Menschen ist unantastbar 
Für Helene Mechthildis Curtens und Agnes Olmanns 
In Gerresheim verbrannt am 19. August 1738 
nach dem letzten Hexenprozess am Niederrhein 
und für alle Gequälten und Ausgestoßenen 
 
Die Initiatorin schreibt dazu: »In dem groben Steinklotz steckt eine gefesselte Frau. Kopf, Schultern 
und Arme sind sichtbar. Die Hände sind auf dem Rücken zusammengebunden, die Fesseln winden sich 
aus ihrem langen Haar heraus. Sie hat Kraft in ihren Armen und Schultern und sie sprengt die Fesseln 
und den Stein. »Befreiung« heißt dieser Hexenstein. Als Metapher für die Qualen und die windigen 
Beweismittel ist die Schneckenspirale [s. Beweismittel] ein Hinweis auf eine Art des Denkens, das 
nicht immerfort geadeaus zielt, sondern das auf zyklischem Weg zum Innersten führt.«345 
 
Eine Frau aus Gerresheim hat Helena M. Curtens und Agnes Omans im Labyrinth der 1000 Frauen mit 
einem Stein geehrt.346 
 
Wie war dieser späte Hexenprozess noch möglich? Es kann sein, dass beide Richter insgeheim an ihrer 
Hofrats-Karriere arbeiteten. Bei den Verhören zweifelten Richter J. W. S. Schwarz (Gerresheim) und 
Richter G. Eckarth (Düsseldorf) zwar gelegentlich am Sinn der verschiedenen »Merkwürdigkeiten«. 
Dennoch orientierten sie sich - ohne Mitgefühl für die Angeklagten - nahe am Hexereibegriff des 
»Hexenhammers«. Zudem ließen sie sich mehr von den tradierten, theologischen Teufelslehren und 
Hexentraktaten leiten (s. Binsfeld, Bodin, Remigius) als von den bekannten Kritikern (Weyer, Bekker, 
Spee, Thomasius). Die Prozessregeln erlaubten die Folter und stellten Hexerei unter Todesstrafe: 
sowohl die „Carolina“ von 1532 als auch ihre Jülich-Bergische Kriminalordnung von 1695. Offenbar 
sympathisierten die beiden Richter Schwarz und Eckarth – noch zu dieser späten Zeit - mit dem 
Hexereiphänomen, und zwar gemeinsam mit ihrem Landesherrn Karl Philipp, der die Ziele der 
Gegenreformation vertrat. Diese drei Gerichtsherren haben den späten Hexenprozess auf ihre Weise 
verantwortet und instrumentalisiert. 
 
Landesherr Karl Philipp ernannte den Hofrat und Richter Dr. Johann S. Schwarz (Gerresheim) 1739 
zum Geheimen Rat, obwohl viele Hofräte dies ungerecht fanden und dagegen protestierten. Die 
Beförderung des Hofrats und Richters G. Eckarth (Düsseldorf) lehnte Karl Philipp ab. Eckarth musste 
auf seine Ernennung zum „Geheimen Rat“ - durch (Karl Philipps Nachfolger) Karl Theodor (reg. 
1742-1799) - noch bis 1750 warten.347 

                                                 
345 Bunte: Für alle Gequälten und Ausgestoßenen, S. 17 
346 Garnier, von: Frauen-Gedenk-Labyrinth, 2007 
347 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 398-400 und S. 403-415 
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II. B. Die Einzelschicksale sortiert nach Jahren 
 
Jahr Ort  Name  
1487 Köln  Mutter und Tochter  
1492 Krefeld-Hüls  Nesgen to Range  
1499 Rheinberg  Giertken Blanckers  
1500 Ratingen  Bilien und Yrmen Neckels  
1500 Ratingen zwei Frauen aus Angermund hingerichtet 
1500 Ratingen zwei Frauen aus Huckingen freigelassen (?) 
1510 Düren  Agatha Niffs (Nijffs) und Lena Ferber  
1516-21 Dinslaken  Ulent Dammertz  
1536 Duisburg  Frau Wetzel  
1561 Duisburg  Agnes Muizfeltz  
1568 Köln  Sophie von Dalen  
1570 Kempen  Beel This  
1589 Köln  Peter Stube aus Bedburg  
1590 Hülchrath  Frau Gort geb. Eidam  
1596 Geldern  Nesa Groemmers  
1596 Geldern  Hees Groemmers  
1613 Odenthal/Bensberg Trine Scheuer aus Nittum 
1614 Straelen  Maria Brunner  
1618 Straelen  Jan Hußmann 
1627 Köln  Katharina Henot  
1628 Bonn  Philipp Quantzip aus Lannesdorf 
1628 Köln  Anna Gossmann aus Attendorn 
1628 Köln  Hans Strack aus Gerolstein  
1629 Flamersheim  Els Misseler und Appolonia Pelzer 
1629 Frechen  Im 1. Prozess: Beelen (Sibilla) Botzkeufen 
1629 Frechen  Im 1. Prozess: Hillen (Hilde) Bergisch 
1629 Frechen  Im 1. Prozess: Nael Kumpscheuren 
1629 Frechen  Im 1. Prozess: Lisbeth, des Johann Thomas Frau 
1629 Frechen  Im 2. Prozess: Anna, Ort Jans Frau 
1629 Frechen  Im 2. Prozess: Trina Bonn am Heiligenhäuschen 
1629 Frechen  Im 2. Prozess: Anna, des Schmieds Frau 
1629 Köln  Aeltgen Dünwaldt  
1630 Flamersheim  Barbara aus der Rischgasse  
1630 Köln  Christina Plum  
1630 Köln  Catharina sine Cognomine (ohne Nachname)  
1630 Köln  Gerhard von Sudtlho  
1630 Köln  En Volmers  
1630 Köln  En Konings  
1631 Erpel/Bruchhausen  Anna Katharina Spee geb. Nürberg  
1631 Rheinbach  Hilger Lirtzen  
1631 Rheinbach  Anna Kemmerling  
1635 Neuss  Hester Meurer geb. Jonas  
1636 Rheinbach  Dr. Andreas Schweygel  
1636 Siegburg  Kunigunde Meurer aus Geistingen  
1636 Siegburg  Sibylla (Biela) Knütgen geb. Vogelsang aus Köln  
1637 Siegburg  Tringen Becker geb. Vasen aus Lindlar  
1637 Siegburg  Wilhelm Kremer aus Honrath  
1637 Siegburg  Margret Wrede geb. (von) Langenberg aus Wipperfürth  
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1638 Siegburg  Tringen Vogt aus Köln  
1638 Siegburg  Hans Hansen  
1647 Köln  Peter aus Rodenkirchen (14 J.)  
1649 Aachen  Mädchen (13 J./NN.)  
1650 Köln  Margaretha vom Pellegraben  
1655 Köln  Entgen Lenarts (12 J.) 
1737-38 Düsseldorf-Gerresheim  Helene Mechthild Curtens und Agnes Olmans 
 
 
 
II. C. Die Einzelschicksale sortiert nach Orten 
 
Ort Name Jahr 
Aachen  Mädchen (13 J./N.N.) 1649 
Bonn  Philipp Quantzip aus Lannesdorf 1628  
Dinslaken  Ulent Dammertz 1516/21  
Duisburg  Frau Wetzel 1536  
Duisburg  Agnes Muizfeltz 1561  
Düren  Agatha Niffs (Nijffs) und Lena Ferber 1510  
Düsseldorf-Gerresheim  Helene Mechthild Curtens und Agnes Olmans 1737/38  
Erpel/Bruchhausen  Anna Katharina Spee geb. Nürberg 1631  
Flamersheim  Els Misseler und Appolonia Pelzer 1629  
Flamersheim  Barbara aus der Rischgasse 1630  
Frechen  Im 1. Prozess: Beelen (Sibilla) Botzkeufen 1629 
Frechen  Im 1. Prozess: Hillen (Hilde) Bergisch 1629 
Frechen  Im 1. Prozess: Nael Kumpscheuren 1629 
Frechen  Im 1. Prozess: Lisbeth, des Johann Thomas Frau 1629 
Frechen  Im 2. Prozess: Anna, Ort Jans Frau 1629 
Frechen  Im 2. Prozess: Trina Bonn am Heiligenhäuschen 1629 
Frechen  Im 2. Prozess: Anna, des Schmieds Frau 1629 
Geldern  Nesa Groemmers 1596  
Geldern  Hees Groemmers 1596  
Hülchrath  Frau Gort geb. Eidam 1590  
Kempen  Beel This 1570  
Köln  Mutter und Tochter 1487  
Köln  Sophie von Dalen 1568  
Köln  Peter Stube aus Bedburg 1589  
Straelen  Maria Brunner 1614 
Straelen  Jan Hußmann 1618 
Köln  Katharina Henot 1627  
Köln  Anna Gossmann aus Attendorn 1628  
Köln  Hans Strack aus Gerolstein 1628  
Köln  Aeltgen Dünwaldt 1629  
Köln  Christina Plum 1630  
Köln  Catharina sine Cognomine (ohne Nachname) 1630  
Köln  Gerhard von Sudtlho 1630  
Köln  En Volmers 1630  
Köln  En Konings 1630  
Köln  Peter aus Rodenkirchen (14 J.) 1647  
Köln  Margaretha vom Pellegraben 1650  
Köln  Entgen Lenarts (12. J.) 1655  
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Krefeld-Hüls  Nesgen to Range 1492  
Neuss  Hester Meurer geb. Jonas 1635  
Odenthal/Bensberg  Trine Scheuer 1613  
Ratingen  Bilien und Yrmen Neckels 1500  
Ratingen zwei Frauen aus Angermund hingerichtet 1500 
Ratingen zwei Frauen aus Huckingen freigelassen? 1500 
Rheinbach  Hilger Lirtzen 1631  
Rheinbach  Anna Kemmerling 1631  
Rheinbach  Dr. Andreas Schweygel 1636  
Rheinberg  Giertken Blanckers 1499  
Siegburg  Kunigunde Meurer aus Geistingen 1636  
Siegburg  Sibylla (Biela) Knütgen geb. Vogelsang aus Köln 1636  
Siegburg  Tringen Becker geb. Vasen aus Lindlar 1637  
Siegburg  Wilhelm Kremer aus Honrath 1637  
Siegburg  Margret Wrede geb. (von) Langenberg, Wipperfürth 1637  
Siegburg  Tringen Knütgen geb. Vogt aus Köln 1638  
Siegburg  Hans Hansen 1638  
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III. Chronik der Hexenprozesse vom Niederrhein (1074-1738) 
 
 
1074/75 Köln: Eine Frau hatte – so die Überlieferung - 

einige Menschen durch magische Künste betört 
und um den Verstand gebracht: und zwar 
während des Aufstandes gegen Erzbischof Anno 
von Köln. Wegen Schadenzauberei hat sie der 
Mob von den Zinnen der Stadtmauer gestürzt. Es 
handelte sich dabei vermutlich um Volksjustiz.348 

um 1163 Köln: Der Erzbischof Rainald von Dassel ließ 
mehrere Männer und Frauen wegen Ketzerei 
neben dem Judenfriedhof bei der Bonner Straße 
vor vielen Zuschauer/innen verbrennen. Es waren 
vermutlich Katharer. Ein Mann soll vor der 
Hinrichtung vergeblich Brot und Wasser verlangt 
haben. Beides stand in Verbindung zur 
Eucharistie, wies angeblich auf Glaubensfrevel 
hin. Es gibt Quellen, die darauf hindeuten, dass 
zu dieser Zeit Hildegard von Bingen in Köln 
war.349 

um 1350 Köln: In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde 
die Bevölkerung in Europa von Missernten, 
Hunger und zusätzlich von der größten Pestwelle 
heimgesucht. Dafür wurden Juden verantwortlich 
gemacht, weil sie das Christentum angeblich u. a. 
durch »Brunnenvergiftung« vernichten wollten. 
Viele Theologen legitimierten deswegen den 
Mord an Juden/ Jüdinnen. Es kam in Europa zu 
Pogromen, u. a. auch in Köln.350 

1349-
1362 

Köln: Ein Erlass des Kölner Erzbischofs 
Wilhelm von Gennep zeigt, dass in Köln 
vermeintliche Zaubereidelikte festgestellt und 
geahndet wurden.351 

Anfang  
15. Jh. 

Baerl/Duisburg: Eine Frau wurde als Zauberin 
beschuldigt. Zur Anklage kam es nicht.352 

um 1435 Köln: Ein junges Mädchen behauptete, die 
Jungfrau von Orleans zu sein. Bewaffnet und in 
Männerkleidern hatte es sich in den Trierer 
Bischofsstreit eingemischt. Der Kölner Inquisitor 
Kalteisen zog die junge Frau wegen Zauberei vor 
Gericht. Der Graf von Virneburg konnte ihre 
Verurteilung verhindern.353 

                                                 
348 Wolf: Geschichte S. 635f.; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 14; Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 21 
349 Siebel, S. 29; Wolf: Geschichte, S. 635f.; Koring, S. 18 
350 vgl. Hantsche, S. 52; allgemein: Avneri 
351 Ennen, S. 17  
352 Janssen, Wilhelm, S. 112 
353 Siebel, S. 29; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 14 
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1446 Köln: Am 26.2.1446 begann der erste, bisher 
urkundlich belegte Zaubereiprozess vor dem 
Hohen Weltlichen Gericht der Stadt Köln. Die 
wegen Zauberei angeklagte Frau Hadewigh 
pelzersse van Sijberg (Siegburg) versprach, 
künftig Frieden zu halten. Sie wurde gegen 
Schwören der Urfehde (Eid mit Verzicht auf 
Rache) sowie durch Vermittlung (evtl. durch 
Freikauf) ihres Sohnes und ihrer Freunde 
freigelassen.354 

1453  
(oder 
1456) 

Köln: Erstmals sind zwei »mulieres sortilegiae« 
(zauberische Frauen) wegen Frucht- und 
Wetterzauber »in einer Hungerkrise« (!) 
urkundlich dokumentiert. Ydot bzw. Ydette, eine 
vor drei Jahren wegen Zauberei aus Metz 
geflohene Frau und eine zweite Frau (N.N.). 
Nach der Anklage und Folter verurteilte das Hohe 
Weltliche Gericht beide zum Feiertod.355  

1483 Köln: Der Turmmeister Frank Wratz ließ eine 
alte Frau als Zauberin im April 1483 rechtswidrig 
verhaften. Er hatte mit ihrem Tod einen 
berechtigten Raubverdacht von sich selbst 
abwälzen wollen, was ihm nicht gelang. 
Trotzdem wurde die Frau gefoltert, doch sie 
gestand die unterstellten Vergehen nicht. Sie 
starb schließlich an den Folgen der Torturen.356  

1487 Köln: Eine Mutter wurde mit ihrer Tochter 
wegen eines vermeintlich gemeinsam 
begangenen Mordes angeklagt und gefoltert. 
Beide sind – von einem Pferd an einem Seil über 
den Boden gezogen (ausgeschleift) und lebendig 
begraben worden: eine zumeist nur an Frauen 
vollzogene Art des Mordens (kein typischer 
Hexenprozess; s. o. Einzelschicksal in Teil II).357 

1488  Essen-Werden: Zaubereiprozess gegen die Frau 
des Diderich Loskens im August. Urteil 
ungewiss. 358  

1489 Köln: Der Offizial (Leiter des Geistlichen 
Gerichts) der Kölner Kurie kritisierte den in Köln 
lebenden Astrologen Hartung Gernod und weitere 
Bewohner, die mit Astrologen, Zauberern und 
Hexen in Kontakt standen. Sie mussten sich vor 
einer Kommission unter Leitung des Inquisitors 

                                                 
354 Siebel, S. 30; Hansen, S. 548 
355 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 208; Siebel, S. 30; Soldan/Heppe, Bd. 1, S. 234; Schwerhoff: 

Hexenverfolgung, S. 21 
356 Siebel, S. 30; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 15; Soldan/Heppe, Bd. 1, S. 234 
357 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 15; Irsigler: Zauberei- und Hexenprozesse in Köln, S. 172 
358 Fuchs, S. 33; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 62 



 103

Jacob Sprenger (Abt des Dominikanerklosters in 
Köln) rechtfertigen.359 Urteile fehlen… 

1491 Düren: Scheifart von Merode inhaftierte die 
Ehefrau Johan Haeses, weil sie von der Ehefrau 
seines Fischers der Zauberei beschuldigt worden 
war. Ihr Schicksal ist unbekannt.360 

1491 Bergheim: Vermutlich erster Hexenprozeß im 
Erzstift Köln nach dem Druck des 
»Hexenhammers« (1486): Eine Frau aus 
Hochkirchen als Hexe verbrannt. Sie 
beschuldigte eine weitere Frau unter der Folter.361 

1491 Bergheim: Eine Frau – von der Frau aus 
Hochkirchen durch »Besagung« - als Hexe 
angeklagt, wurde in Bergheim peinlich verhört. 
Der Scharfrichter »bearbeitete« (folterte) sie an 
sieben Tagen auf das Schärfste, »bis seine Kunst 
erschöpft und die Gesundheit der Angeklagten 
vollständig gebrochen war«. Dennoch blieb sie 
standhaft. Da sie zu sterben drohte, fragte der 
Bergheimer Vogt am 11.10.1491 beim Herzog in 
Jülich an, wie man weiter vorgehen sollte. Urteil 
unbekannt.362 

1492 Krefeld-Hüls: Im Frühjahr wurde Nesgen to 
Range (57 Jahre) aus Hüls angeklagt: wegen 
Schadenzauber, Teufelsbuhlschaft, Abfall von 
Gott und Tanz beim Hexensabbat. Nach 
mehrfacher Folter verurteilten die Richter sie 
zum Tod durch Verbrennen (s. o. 
Einzelschicksale in Teil II).363 

1493/94 Neuss: Die Stadtrechnungen dokumentieren den 
ersten Hexenprozess. Elsgen von Uerdingen 
wurde als Hexe verdächtigt und von einem aus 
Köln angereisten Scharfrichter gefoltert. Das 
Schicksal ist nicht überliefert.364 

1493/94 Neuss: Adelheid [Ailheitgen] von Frankfort hat 
der Scharfrichter „für fünf Mark lebendig 
begraben“: … eine Strafe für Zauberei.365 

1499 Rheinberg: Die »seit 20 Jahren zaubernde« 
Giertken Blanckertz (Blanckers) aus Rheinberg 
erklärte unter der Folter, »20 Jahre mit dem 
Teufel gebuhlt« und an vier Hexensabbaten 

                                                                                                                                                                       
359 Hansen, S. 502f. 
360 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f. 
361 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 58; Pauls, 1898, S. 210 und 238 
362 Pauls, 1898, S. 210/238; Wolf: Geschichte, S. 628/630; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 58 
363 Föhl, S. 82f. 
364 Kohlhöfer: Magie, S. 50f./S. 145f. 
365 Kohlhöfer: Magie, S. 51f. /S. 147f. 
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teilgenommen zu haben. Ein Brief vom 
21.10.1499 hat ihre Hinrichtung überliefert (s. o. 
Einzelschicksal in Teil II).366 

1499 Ratingen: Eine alte, arme Frau war in Alpen in 
Zauberei-Verdacht geraten und nach Ratingen 
geflüchtet. Dort wurde sie am 26.8.1499 
inhaftiert und gefoltert. Sie gestand nichts und 
erkrankte. Möglicherweise gilt ihr eine undatierte 
Bittschrift von »Trinchen« aus Alpen, man möge 
ihre kranke Mutter »Mettel« entlassen. 
Vermutlich starb die Frau im Oktober 1499 im 
Kerker an den Folgen der Folter.367 

1499/ 
1500 

Ratingen: Ende August 1499 wurden zwei 
Frauen – Yrmen und Bilien Neckels aus Ratingen 
– wegen Zauberei im Ort inhaftiert und 
angeklagt. Der Bauer Ollof Slyngerstock hatte sie 
beschuldigt, sein Vieh (Pferd, Kühe und Milch) 
verhext zu haben. Trotz Folter machten die 
Frauen kein Geständnis. Dann holte der Bauer 
den Wahrsager »meister Conrait Steinbrecher« 
aus Alpen zur Wahrheitsfindung hinzu. Er reichte 
den Frauen einen besonderen »Trank« und hielt 
sie dann für völlig unschuldig. Danach kamen sie 
vermutlich frei.368 (s. Einzelschicksale Teil II) 

1500 Anfang des Jahres 1500 wurden erneut vier 
Frauen wegen Zauberei angeklagt; zwei von 
ihnen (aus Huckingen) und zwei aus Angermund. 
Der Scharfrichter hat die Frauen gefoltert und 
von zweien ein Geständnis erpresst. Die zwei 
Frauen aus Angermund sind im März 1500 in 
Ratingen hingerichtet worden. Zu den zwei 
Frauen aus Huckingen gibt es kein Urteil. 
Vermutlich kamen sie frei.369 

1500 Köln: Eine Frau wurde wegen Zauberei 
festgenommen und wieder freigelassen.370 

1501 Viersen: Zwei Frauen aus Viersen (Amt 
Krickenbeck) sind wegen Zauberei und Hexerei 
angezeigt und vom Amtmann von Vischenich 
eingekerkert worden. Nach 42 Tagen wurden sie 
vom Scharfrichter Floris aus Nymwegen zum 
Tode verurteilt: mit Bestätigung des Herzogs 
Karl von Geldern und dem Drosten zu Geldern, 
Goessen Spede (Spee) von Langenfeld. Es hieß: 

                                                                                                                                                                       
366 Pauls, 1898, S. 238; Münster: Zaubereianklagen, Band 3, S. 28f.; Schink, S. 44-48 
367 Münster: Zaubereiverfolgungen in Ratingen…, Heft 2, S. 15; Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 65 
368 Münster Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 49-52; Kemmerich: Einzelschicksale in dieser Datei Teil II) 
369 Münster: Zaubereianklagen, S. 6; Pauls, 1898, S. 211; Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 64; Münster-

Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 49-56  
370 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 15 
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»Bei der Hinrichtung hatte der Scharfrichter viel 
zu tun.«371 

1502 Erkelenz: Hinweise auf 
Zauberei/Hexenprozess/e.372  

1502-
1503 

Amt Grevenbroich/Gladbach373: Nachbarn 
denunzierten Gertrud (Geyert) up dem Berge als 
Zauberin. Sie gab unter der Folter zu, »sich dem 
Düvvel gegeven, ein Schwein und ein Pferd 
verdorrt zu haben«. Gertrud auf dem Berg starb 
nach fast drei Monaten im Gefängnisturm von 
Grevenbroich. Ihr Leichnam wurde verbrannt.374 

1502-
1503 

Grevenbroich (Gladbach): Zwei Frauen (N.N.) 
wurden wegen Zauberei angeklagt und vom 
Jülicher Scharfrichter Michel achtmal gefoltert. 
Ein erwünschtes Geständnis legten sie erst nach 
weiteren Torturen ab. Eine starb vermutlich durch 
die Folter, die andere hat der Scharfrichter nach 
dem Todesurteil verbrannt. Die Rechnung der 
Prozesskosten, z. B. für den Lohn der Richter und 
Henker mit den Ausgaben für deren Verzehr 
(Wein, Brot usw.), die Folterwerkzeuge und das 
Holz für die Scheiterhaufen, ist noch erhalten.375 

1502/40 Herzogtum Jülich: 53 Frauen und 1 Mann 
wegen Zauberei hingerichtet (Anzahl nicht 
sicher).376 

1503/04 Bergheim: Drei Frauen wegen 
Zauberei/Hexerei377 angeklagt; zwei nach 
Folterung (?) entlassen. Eine Frau, genannt 
„Styngen“, hat der Scharfrichter Meister Michel 
verbrannt.378  

1505/06 Grevenbroich: Ein Ehepaar wegen Zauberei 
hingerichtet.379 

1505/06 Düren: Zwei Frauen wegen Zauberei inhaftiert, 
vermutlich Gefängnisstrafe.380 

1505/06 Jülich: Eine Frau wegen Zauberei angeklagt und 
verbrannt.381  

                                                                                                                                                                       
371 Hohn, S. 157; Keller: Hexenspuk, S. 128; Lingen: Gelderländer 
372 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 60 
373 Gladbach/Jülich (heute Mönchengladbach) gehörte bis 1794 zum Herzogtum Jülich 
374 Wolf: Geschichte, S. 628; Pauls, 1898, S. 213; Hohn, S. 157; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 

174/178 
375 Pauls, 1898, S. 213; Hohn, S. 157; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172/174 
376 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 171f. 
377 Pauls, 1898, S. 228; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
378 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 178 
379 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
380 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
381 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
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1507 Bonn: Erste Hexenprozesse in Bonn sind 
dokumentiert durch einen Brief der Stadt Köln an 
das weltliche Gericht in Bonn. Darin heißt es, 
dass »etliche zeuberschen unlanx by uch vam 
leven int fuyr und zome dode mit recht und urteil 
verwijst [gestorben] sin und eltliche 
frawenpersonen by uns besaicht [besagt] haven 
sullen.«382…. 

1507 Köln: Tringin von Breisig wohnte am Holzmarkt. 
Sie wurde wegen Zauberei angeklagt und gab 
unter der Folter an, dass der Teufel sie in ihrem 
Haus besuchte und sie Gott und den Heiligen 
habe abschwören müssen. Zur Bestätigung des 
Paktes habe der Teufel ihr ein Zeichen »in die 
Stirn geritzt«, mit ihr »fleischlichen Umgang« 
gehabt und sie »genotzüchtigt« (vergewaltigt). 
Dann sei sie beim Tanz »in der Ville« gewesen 
und habe Wetter gezaubert. Urteil: Ausweisung 
aus der Stadt. Dieser Prozess ist nach der 
Veröffentlichung des »Hexenhammers« (1486) 
der erste in Köln, der dokumentiert, dass die 
typischen Hexenmerkmale um 1500 in Köln 
bereits bekannt waren.383 

1506-
1510 

Köln: Styna Dürrenaels (Donnernails) aus 
Rheinbach wurde in Köln von Guetgin, Witwe 
Christians von Rheinbach, wegen Zauberei 
denunziert. Nach der Anklage ließ sie der Stadtrat 
mit sicherem Geleit zum Verhör nach Rheinbach 
bringen, wo sie besser bekannt war. Am 
18.9.1506 gab Guetgin vor dem Rheinbacher 
Gericht an, sie sei, seit sie eine Schuld von Styne 
eingefordert habe, von ihr verwünscht worden 
und seitdem ständig krank. Die angeklagte Styna 
kam offenbar nach Köln zurück und blieb dort 
noch mindestens bis 1510 im Gefängnis. Sie 
wurde vermutlich wegen Schadenzauber aus der 
Stadt gewiesen.384 

1508/09 Heinsberg: Eine Frau wegen Zauberei 
verbrannt.385  

1509 Neuss: Zwei Frauen lt. Stadtrechnungen wegen 
Hexerei zum Tod durch Verbrennen verurteilt: 
Geirtgen Leydeckers und eine weitere Frau 
N.N.386  

                                                 
382 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung, s. Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln (kurkoeln) 
383 Siebel, S. 31; Franken/Hörner: Hexen 1987, S. 15 
384 Heusgen, S. 352f.; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 208; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 15 
385 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
386 Kohlhöfer: Magie, S. 51f.  
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1509 Neuss: Zwei Frauen mehrfach verhört mit Folter: 
Ailheit Schroeders und Wackertorps Hausfrau; 
ein Urteil ist nicht überliefert, vermutlich wurde 
sie freigelassen.387  

1509/10 Grevenbroich/Königshoven: 
Prozesshinweise.388  

1509/10 Bergheim-Erft: Vier Frauen wegen Zauberei 
verbrannt. Zwei davon N.N., zwei benannt: Greyt 
Brulbeß aus Lendorp (denunziert von Nachbarn) 
und Karin aus Alstorp.389  

1509-
1510 

Düren: Agatha Niffs (Nijffs) und Lena Ferber 
hat der Waidfärber Johan Grave wegen Zauberei 
angeklagt. Er behauptete, beide Frauen hätten 
nicht nur den Brunnen vergiftet, sondern außer-
dem acht Krüge Färbemittel verdorben und ihm 
eine Krankheit angezaubert, die seine 
Manneskraft (Potenz) beeinträchtigte. Agatha 
Niffs wurde am 19.12.1509 inhaftiert, mehrmals 
gefoltert und am Samstag, 6.1.1510, auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. Die sozial besser 
gestellte Lena Ferber konnte sich durch 
ehrenwerte Zeugen »reinigen« und kam frei. Der 
Prozess zwischen Grave und der Stadt Düren 
endete erst 1513390 (s. o. Einzelschicksal in Teil 
II). 

1510 Düren: Mehrere Frauen hat der Scharfrichter mit 
Agatha Niffs am selben Tag (6.1.1510) „myt an 
dat gericht gefoirt“ und verbrannt.391  

1511 Heinsberg: Eine Frau wegen Zauberei 
verbrannt.392 

1511 Grevenbroich/Gladbach: Tryn im Kothen 
(Wöchnerin), aus dem Kirchspiel Gladbach, 
wurde wegen Zauberei „gegriffen“ und 
angeklagt. Sie „besagte“ drei weitere Frauen: 
Nailgen zur Brücke, des Vossen Tochter, 
Neissgen Artzetter und Greitgen auf dem 
Engelbent. Drei Frauen (~ Ende Juni) verbrannt: 
Tryn, Nailgen und Neisgen. Greitgen auf dem 
Engelbent kam frei.393 

                                                 
387 Kohlhöfer: Magie, S. 51f./147 
388 Pauls, 1898, S. 228 
389 Pauls, 1898, S. 228 (Bezug auf Vogtei-Rechnung); Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 56f. und S. 

172/178f. 
390 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich; S. 60; Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 59-69; Münster-Schröer 2017, 

S. 56-60 
391 Münster-Schröer: Zauberei- und Hexenprozesse in den Herzogtümern Jülich und Berg, S. 54 
392 Pauls, 1898, S. 228 (lt. Vogtei-Rechnung); Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
393 Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 69; Hohn, S. 157; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und 

Kriminalität, S. 174f. 
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1511 Grevenbroich: Kuhhirt Heyn wegen Zauberei 
gefoltert, vermutlich freigelassen.394  

1511/12 Bergheim: Hinweis auf Zaubereiprozess/e.395 

1512 Düren: Drei Frauen wurden wegen Zauberei 
angeklagt und »peinlich verhört«. Hylle aus 
Birgel starb vermutlich durch die Folter. Ronne 
Steffens aus Düren und Fye (Lucia?) van 
Mosbach hat der Scharfrichter hingerichtet und 
verbrannt.396  

1513/14 

 

Gladbach: Ein Nachbar denunzierte Hesgen 
Morders wegen Zauberei. Sie besagte unter der 
Folter drei Mit-Hexen, die in Haft kamen: 
Druitgen (?) Tzeiß aus Duytz, Bell Pellegeromss 
(?), und Gretgen up dem Engelbent – nach 1511 
zum zweiten Mal in Haft. Das Gerücht, die 
Liedberger Schwester von Druitgen Tzeiß aus 
Duytz sei als Hexe unschuldig verbrannt worden, 
bestätigte sich nicht. Druitgen Tzeiß und Gretgen 
up dem Engelbent kamen frei. Bell Pellegeromss 
und Hesgen Morders hat der Scharfrichter nach 
dem Foltergeständnis verbrannt.397 

1513 Duisburg-Walsum: »In demselben Jahr wurden 
acht Hexen [toyfuerschen/Zauberinnen] 
verbrannt«: Bei Walsum sind am 05.11.1513 erst 
zwei, dann sechs Frauen als Hexen hingerichtet 
worden.398 

1513 Duisburg-Ruhrort: Am 19. November 1513 
(»up synt Elisabeth dach« ~ Tag der Hl. 
Elisabeth) hat ein Henker eine Ruhrorterin als 
Hexe verbrannt.399 

1513/14 Jülich: Eine Frau wegen Zauberei hingerichtet: 
„mit Eisen und Zaun“.400 

1513/14 Grevenbroich: Hinweis auf Zaubereiprozesse.401

1514 Duisburg: Am 8. Februar 1514 wurde eine Frau 
aus Wanheim in Duisburg als Hexe verbrannt.402 

1514 Duisburg-Ruhrort: Am 16.2.1514 hat ein 
Scharfrichter zwischen Duisburg-Ruhrort und 

                                                 
394 Pauls, 1898, S. 228 (lt. Kellnerei -Rechnung); Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172/174 
395 Pauls, 1898, S. 228 (lt. Vogtei -Rechnung) 
396 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47ff.; Münster-Schröer: Zauberei- und Hexenprozesse in den Herzogtümern Jülich und 

Berg, S. 53f.; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 und 176  
397 Hohn, S. 157; Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 69; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und 

Kriminalität, S. 174 u. S. 175 
398 Mihm, S. 128; Münster-Schröer: Hexenverfolgungun und Kriminalität (Zaubersche in Duisburg 1513/14), S. 61/62 
399 Mihm, S. 129 
400 Pauls, 1898, S. 228 (lt. Rechnungen Amt Düren); Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
401 Pauls, 1898, S. 228 (lt. Kellnerei-Rechnung Grevenbroich) 
402 Mihm, S. 129 
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Hof Knipp eine Frau aus Ruhrort als Hexe 
verbrannt.403 

1514 Vest Recklinghausen: Elf Frauen als 
„molkentoversche“ im Februar 1514 verbrannt, u. 
a. auch wegen Windzauber (s. Missernten und 
Pest im Jahr 1513).404  

1514 Dortmund: Im Juni drei Frauen inhaftiert: dann 
nach einem Jahr freigelassen.405 

1514 Düren: Zwei Männer wurden verbrannt, ihre 
Delikte sind unbekannt. Die Todesstrafe mit 
Verbrennung traf u. a. auch »Falschmünzer, 
Homosexuelle, Sodomiten«.406  

1514/15 Linnich-Boslar: Drei Frauen angeklagt wegen 
Zauberei, eine davon verbrannt.407 

1515 Düren: Katharina von Mertzenich wurde in 
Düren wegen Zauberei beschuldigt, angeklagt, 
gefoltert und hingerichtet.408 

1515 Köln: Eine »auswärtige Frauensperson« kam ins 
Gefängnis, weil sie wegen Zaubereien »befaemt« 
[befemt] war. Gegen das Schwören der Urfehde 
(Verzicht auf Rache und das Versprechen, die 
Stadt zu verlassen) kam sie frei.409 

1515/16 Heinsberg: Zaubereiprozess lt. Vogtei-
Rechnung. Eine Frau wegen Zauberei 
verbrannt.410  

1517 Düren: Naele Kyls inhaftiert, gefoltert, aber 
freigelassen.411 

~1518/19 Brauweiler bei Bonn: Prozesshinweise.412 

1516-
1521 

Dinslaken: Im Kloster Marienbaum geschahen 
über mehrere Jahre »teuflische 
Merkwürdigkeiten« (Besessenheiten/ Psychosen). 
Die Ursachen wurden der 1516 aus dem Kloster 
geflüchteten Nonne Ulant Dammartz 
zugeschrieben. Beim Verhör – offenbar ohne 
Folter – gab sie Schadenzauber, Teufelsbuhl-
schaft und Hostienfrevel zu. Ohne Prozess und 
ohne Urteil blieb sie von 1516 bis 1521 im 

                                                                                                                                                                       
403 Mihm, S. 131 
404 Fuchs, S. 34f.; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 62 
405 Fuchs, S. 35  
406 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47-78 
407 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
408 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47-78; Münster-Schröer: Zauberei- und Hexenprozesse in den Herzogtümern Jülich 

und Berg, S. 54; Pauls, 1898, S. 228; Münster-Schroer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 177f. 
409 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 208 
410 Pauls, 1898, S. 228; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
411 Münster Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 176 
412 Pauls, 1898, S. 228 
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Dinslakener Gefängnis (Hexenturm) inhaftiert. 
Ob sie von Wächtern geschwängert wurde, bleibt 
ungewiss, ebenso ihr Schicksal (s. 
Einzelschicksale in Teil II oben).413 

1521 Köln: Jenne Halfen, die Ehehausfrau »des dicken 
Halfwins«, wurde wegen »boiser uncoistlicher 
tzeuwereyen« (böser unkeuscher Zaubereien) 
inhaftiert. Sie war aus Düren geflohen, weil sie 
dort von zwei angeklagten Zauberern »besagt« 
worden war. Das Dürener Gericht sollte – das 
geht aus einer Anfrage hervor – belastende 
Aussagen nach Köln schicken. Nach der 
Vernehmung von Zeugen/Zeuginnen wurde sie 
dem Greven414 überliefert. Das Urteil fehlt.415 

1521 Köln: Johann Moisselhenne und dessen Frau 
kamen wegen Zauberei »ins Geschrei«, weil »sie 
von der Gesellschaft sein sollten, welche Geister 
zu beschwören pflegte. ... Der Rat fand keine 
Schuld an ihnen« und ließ sie frei.416 

vor 1522 Elten bei Emmerich: Hinweis auf 
Zaubereiprozess.417 

1522 Dortmund: Johan Distel und Didrich Benijn aus 
Lünen kamen am 24. Juli in Haft: angeklagt 
wegen Teufelsbuhlschaft und Zauberei, aber auch 
wegen mehrerer Morde und Brandstifungen. Sie 
begingen – nach Folterungen - im Kerker Suizid 
(?!) und wurden vor der Westenpforte 
verbrannt.418  

1522/23 Heinsberg: Sechs Frauen N.N. wegen Zauberei 
verbrannt.419 

1523/24 Bergheim: Eine Frau vermutlich wegen Zauberei 
hingerichtet.420  

1524/25 Düren: „Etzliche vrauwen“ wegen Zauberei 
angeklagt und gefoltert, u. a. Johanna Gofferdich. 
Urteile unbekannt.421  

1524/25 Jülich: Zwei Frauen inhaftiert: eine wegen 
Zauberei, die zweite wegen Wahrsagerei. 
Vermutlich beide verbrannt.422 

                                                                                                                                                                       
413 Pauls, 1898, S. 228; Crecelius, S. 103f.; Lehmann, S. 182; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 63-71 
414 Vorsitzender des Hohen Weltlichen Gerichts der Stadt Köln mit Halsgerichtsbarkeit. Vgl. Franken/Hoerner, Hexen. 

Verfolgung in Köln. 2000, S. 218 
415 Franken/Hörner : Hexen 1987, Franken/Hoerner: Chronik, S. 16  
416 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16; Franken/Hoerner: Chronik 
417 Pauls, 1898, S. 229, zitiert Johannes Weyer: "Vor 1522. Eltener Gegend. J. Wieri opera omnia. Amstelodami 1660 p. 504" 
418 Fuchs, S. 35; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 62 
419 Pauls, 1898, S. 229 (lt. Vogtei -Rechnung); Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 172 
420 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173/177 
421 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173 
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1526/27 Düren: Eine Frau wegen Zauberei gefoltert. 
Urteil fehlt.423  

1527/28 Heinsberg: Eine Frau wurde wegen Zauberei 
inhaftiert und im Laufe von zehn Tagen vom 
Scharfrichter zehnmal gefoltert, ohne ein 
»Geständnis« zu erpressen. Urteil ist 
unbekannt.424 

1528 Köln: Die Ehefrau des Maissen von Bracht 
wurde in Köln angeklagt mit dem Vorwurf, sie 
habe ihren Nachbarn durch Zauberei 
»unbrauchbar« (impotent) gemacht Ihr wurden 
außerdem Todesfälle und Krankheiten 
zugeschrieben und sie wurde gefoltert. Auch ihr 
Sohn und ihre Schwiegertochter kamen ins 
Geschrei. Die Schicksale sind unbekannt.425 

1528/29 Düren: Zwei Frauen wegen Zauberei gefoltert 
(eine mit besonderem Hemd). Urteile fehlen.426 

1529 Köln: Zwei Protestanten wurden wegen Ketzerei 
nach einjähriger Haft und Folter am 28.9.1529 
verbrannt: der Lehrer Adolf Clarenbach aus 
Lennep (29 Jahre, u. a. Konrektor der 
Lateinschule in Wesel) und der Student Peter von 
Fliesteden.427  

1529 Vest Recklinghausen: Drei Frauen als 
„Molketoversche“ verbrannt: die 
Scholvekensche, die Zylmansche und deren 
Tochter428 

1530 Köln: Der Wahrsager Johann im Bonnerhofe 
wurde wegen Zauberei in Köln dem Greven 
überstellt. Ein Todesurteil ist möglich, aber nicht 
dokumentiert.429  

1530/31 Amt Düren: Vier Frauen vor Gericht gefoltert, 
zwei Frauen (aus Mertzenich) mit Gewissheit 
hingerichtet.430  

1530/31 Bergheim: Fünf Frauen N.N. wegen Zauberei 
verbrannt (lt. Vogtei-Rechnung). Zuerst brachten 
Nachbarn Metze Brucherß zum Vogt, zudem 
noch drei Frauen aus Gelessen und eine aus 

                                                                                                                                                                       
422 Pauls, 1898, S. 229 (lt. Vogtei -Rechnung); Münster Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173/181 
423 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173 
424 Pauls, 1898, S. 229 (lt. Vogtei -Rechnung); Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173 
425 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16 
426 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173/177 
427 Krafft, S. 176; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 86-88 
428 Fuchs, S. 35 
429 Franken-Hoerner: Hexen 1987, S. 16; Ennen, S. 759 
430 Münster-Schröer: Zauberei- und Hexenprozesse in den Herzogtümern Jülich und Berg, S. 54; Pauls, 1898, S. 229; Münster-

Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173 
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Alsdorf. Die Gerichtskosten übernahmen die 
Nachbarn.431  

1532/33 Wassenberg: Eine Frau wegen Zauberei 
gefoltert, Urteil fehlt.432 

1532/33 Bergheim: Gerret Stroecher hatten bereits 
hingerichtete Frauen besagt. Trotz extremer 
Folter gestand sie die Beschuldigungen nicht. 
Vielleicht wurde sie freigelassen. (s. Vogtei-
Rechnung Bergheim).433 

1534/35 Heinsberg: Prozesshinweise lt. Vogtei-
Rechnung.434  

1535/36 Bergheim: Eine Frau aus Pulheim haben 
Nachbarn wegen ihres bösen Ruches und wegen 
Zauberei denunziert. Nach gründlicher Prüfung 
der Anklage durch Gerichte kam sie vermutlich 
frei lt. Vogtei-Rechnung.435  

1535/36 Düren: Ein Mann, Goddert Woulff, wurde 
wegen Zauberei angeklagt und hingerichtet. Auf 
Befehl der Räte des Landesherrn schnitt ein 
Barbier dem Toten aus wissenschaftlichen 
Gründen den Bauch auf. Sie untersuchten ihn, um 
»der Sache auf den Grund« zu kommen.436  

1536 Duisburg: Frau Wetzel wurde von der Tochter 
des Jan Angerhausen als Milchhexe 
(molketoeversche) beschuldigt und angeklagt. 
Die offenbar realistischen Richter aus Duisburg 
verurteilten die Denunziantin und Verleumderin 
zum Tragen von 3000 Steinen zum Marktplatz 
und verlangten von ihr, sich bei Frau Wetzel zu 
entschuldigen (s. Einzelschicksale in Teil II).437 

1536 Linnich: Hinweis auf Prozess.438 

1537/38 Bergheim: Zwei Frauen wegen Zauberei 
verbrannt.439 

1540/41 Bergheim: Eine Frau wegen Zauberei gefoltert; 
Urteil fehlt.440 

um 1550  Düren: Eine Frau wurde wegen 
»Wettermachens« (Hagelschlag in Krautgärten) 
gefoltert. Sie gestand nichts. Längere Zeit hing 

                                                                                                                                                                       
431 Pauls, 1898, S. 229; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 178f.  
432 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 135 und 173 
433 Pauls, 1898, S. 229; Münster Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173/179 
434 Pauls, 1898, S. 229 
435 Pauls, 1898, S. 229; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 179f.  
436 Wolf: Geschichte, S. 630; Pauls, 1898, S. 229; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 177 
437 Averdunk, S. 102f. 
438 Pauls, 1898, S. 229 
439 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173 
440 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 173 



 113

sie auf Anordnung des Vogts am Seil: 
festgebunden an den Armen und mit Gewichten 
an den Beinen. Währenddessen ging der Vogt 
zum Essen ins Gasthaus. Sie starb in der Folter. 
Danach soll der Vogt »wahnsinnig« geworden 
sein.441 

1529-
1553 

Herzogtum Jülich: Die »Verfolgungsintensität« 
wandte sich in diesen Jahren gegen die Ketzerei, 
z. B. die »Wiedertäufer«. Von den 59 
Hingerichteten waren 18 Frauen.442 

1553-
1554 

Grevenbroich/Gladbach: Der Hinweis auf einen 
Hexenprozess ist durch Akten bekannt geworden, 
die zur Begutachtung an das Gericht des Herzogs 
Wilhelm in Düsseldorf geschickt wurden. Das 
Gericht »hintertrieb« die Verbrennung einer 
angeklagten Frau – durch Verzögerung. Ihr 
Schicksal ist nicht bekannt.443  

1556 Köln: Die Frau des Kesselschlägers Hubert 
wurde in Köln wegen Zauberei eingesperrt, 
danach gegen eine Bürgschaft, bzw. Kaution 
wieder entlassen.444 

1559 Köln: C. von Aich wurde beim Verhör auf dem 
Frankenturm gefragt, ob sie den »düvell« unter 
den Färbkessel auf dem Malzbüchel gezaubert 
habe und ob sie dem Färber Güter entwendete, 
um sie zu verkaufen. Sie gestand den Diebstahl, 
stritt jedoch Zauberei und Teufelsbannung ab. 
Das Urteil ist unbekannt.445 

1561 Duisburg: Agnes Muisfeltz wurde als Hexe 
angeklagt, viermal gefoltert und am 6. Oktober 
1561 zur Wasserprobe in die Ruhr geworfen. Das 
Urteil ist nicht überliefert, nur die 
Prozesskostenrechnung ist im Duisburger Archiv 
noch erhalten (s. o. Einzelschicksal in Teil II).446 

vor 1563 Nahe Düsseldorf: Eine Frau wurde (lt. Weyer) in 
einem kleineren Städtchen der niederrheinischen 
Territorialherren verbrannt. Der Richter erhielt 
das erforderliche Geständnis »durch 
schmeichelndes Zureden«.447 

1563 Düren: Wettermacherin zu Tode gefoltert.448 

                                                                                                                                                                       
441 Hohn, S.157; Pauls, 1898, S. 229; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 66 
442 Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 70 
443 Pauls, 1898, S. 215 und 229 
444 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16 
445 vgl. Franken/Hörner: Hexen. Verfolgung in Köln. Köln 2000, S. 208 
446 Weyer/Menzel, S. 49f.; Averdunk, S. 129 
447 Pauls, 1898, S. 229; Wolf: Geschichte, S. 630 
448 Pauls, 1898, S. 215/ S. 229 
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1563 Rheinbach/Neukirchen: Metz von Neukirchen, 
verheiratet mit Simon, war seit Monaten in Haft. 
Sie erklärte am 20.8.1563 unter der Folter, dass 
sie dem Herrn zu Winterburg, Wilhelm von 
Metternich und seiner Ehefrau Anna von Nassau, 
Witwe des Bertram von Kolff, aber auch 
»etlichen der Herrlichkeit Untertanen«, durch 
ihren Zauber wirklichen Schaden zugefügt habe, 
dies aber gutzumachen gedenke. Obwohl sie dem 
Herrn zu Winterburg, im Falle ihrer Freilassung, 
all ihre Erbgüter versprach, ließ er sie erneut 
foltern. Danach gab sie den Verkehr mit dem 
Teufel und die Teilnahme beim Tanz zu. 
Dennoch wiederholte sie ihre Bereitschaft, nach 
der Begnadigung ihre Liegenschaften dem Herrn 
zu Winterburg zu übertragen. Mit diesem 
»Angebot« ließ er schließlich Metz von 
Neukirchen aus »adelig angeborener 
Gutherzigkeit« frei.449 

1568 Köln: Sophie von Daelen war in Köln angeklagt 
»als eine große teuffelersche« und als Diebin. Sie 
wurde beschuldigt, viele Missetaten begangen zu 
haben. Am 7.7.1568 musste sie an den Käx 
(Pranger) und vormittags von 7 bis 11 Uhr auf 
dem Altermarkt »schanden stehen«. Das Urteil ist 
unbekannt (s. o. Einzelschicksal in Teil II).450 

1570 Kempen: Beel This wurde beschuldigt, den 
Sander Honn samt seinen Kindern, seinem Vieh 
und Hof »geschedicht« zu haben. Durch die 
Folter bekannte sie alle unterstellten Verbrechen 
und wurde nach dem 20.10.1570 »auf den 
Peschwiesen« verbrannt (s. o. Einzelschicksal in 
Teil II).451 

1570 Köln: Zwei »Zauberische« sind »eingezogen« 
worden. Eine davon kam frei, die andere wurde 
»an das Recht geliefert«. Das Urteil ist nicht 
bekannt.452  

1571 Köln: Adelheid von Erkelenz, die vom Betteln 
lebte, wurde von vielen Personen der Hexerei 
bezichtigt und inhaftiert. Es hieß, sie gebrauche 
schändliche Worte vor frommen Leuten, halte nur 
mit wenigen Leuten Frieden, tränke zu viel Wein 

453

                                                 
449 Thomas, S. 171 
450 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16 
451 Klinkenberg, S. 36 
452 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16; Franken/Hoerner: Chronik; Ennen, S. 760 
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und sei eine »unnütze Trippe«.453 Der Rat hat sie 
aus der Stadt gewiesen.454 

1571 Köln: Gertrud, Tochter von Johann Gechem aus 
Peitz, jung und ledig, wurde Schadenzauberei 
und Hexerei vorgeworfen. Da ihre Mutter in 
Kaster (Amt Jülich) bereits als Hexe verbrannt 
worden war, schämte sie sich. Deswegen war sie 
schon drei Jahre nicht mehr zu Hause gewesen 
und lebte vom Betteln. Schließlich wurde sie in 
Sürth angeklagt und inhaftiert. Dann flüchtete sie 
nach Köln und kam vor das Hohe Weltliche 
Gericht. Ihr Schicksal ist unbekannt.455 

1572 Erkelenz: Eine Frau aus Bellinghoven gelangte 
in einen Hexenprozess. Art der Anklage und das 
Strafmaß sind nicht überliefert.456 

1575 Köln-Deutz: Der Rat aus Deutz wies eine 
»Zauberische aus der Stadt«.457 

1575 Lechenich: Eine Frau aus Erp, wohnhaft auf der 
Hunstraße, wegen Zauberei inhaftiert, verurteilt 
und verbrannt. Dabei soll es einen Machtkonflikt 
gegeben haben zwischen dem Grafen von 
Manderscheid/Blankenheim und dem 
kurfürstlichen Hochgericht in Köln.458  

~1579-
1613 

Essen/Stift Rellinghausen: Laut Aussage des 
Kanonikers und Gerichtsschreibers Robert Loer 
gab es im Stift Rellinghausen von ~1579 bis 1613 
ca. 40-42 Hinrichtungen wegen Zauberei: mit 
Namen bekannt sind ca. 30 Frauen und 6 Männer. 
Die überlieferten Aktenstücke enthalten keine 
genauen Urteile.459 Viele in der Chronik. 

1579 Essen/Stift Rellinghausen: Die folgenden Opfer 
sind vermutlich nach der Folter hingerichtet 
worden: Trine im Spickhove von Heisingen, 

                                                                                                                                                                       
453 Trippe = verächtliche Bezeichnung für Weib. Trippe = Unterschuh, Holzsandale; Pantoffel mit Holzsohle. Auch: Gedärme, 

Eingeweide, vgl. DWB Bd. 22, Sp. 639 bis 641. Link: 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&hitlist=38280943&firsthit
=40&textpattern=gaehnend*&lemmapattern=&patternlist=T:gaehnend*&lemid=GT11477#XGT11477 (Stand: 
24.06.2018) 

Trippeln bezeichnet die typische Gangart von zierlichen, behenden, leicht beweglichen Menschen, vornehmlich also von 
Frauen, Kindern und alten Leuten. Als äußeres Kennzeichen für unnatürlich übertriebenes, geziertes, affektiertes Wesen, 
vgl. DWB Bd. 22, Sp. 641 bis 648. Link: 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&hitlist=38280943&firsthit
=40&textpattern=gaehnend*&lemmapattern=&patternlist=T:gaehnend*&lemid=GT11489#XGT11489 (Stand: 
24.06.2018) 
454 vgl. Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16 
455 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 16 
456 Siemons, S. 73 
457 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 17 
458 Stommel, 2005; Bastgen 
459 Fuchs, S. 59-72, S. 63 u. 67 und S. 72-75 
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gefoltert 13.6.1579; Trine Luilloeff (Lüllhoff) aus 
Überruhr und Trine im Luickenhofe von 
Heisingen am 15. u. 16.6.1579 gefoltert; Beile 
vor dem Horne (und evtl. auch ihr Ehemann 
Dietrich) aus Bergerhausen: gefoltert am 15. und 
19.6.1579; Thoniß uff dem Schaecken (Mann), 
gefoltert am 22.7.1579.460 

1580 Essen/Stadt und Stift: Die junge Mutter 
Elssgen Kammans wurde zum Tod verurteilt. Sie 
bat um Gnade, auch wegen ihrer kleinen Kinder. 
Danach hat sie der Magistrat „mit dem Leben 
begnadigt“. Sie kam mit dem Brief vom 
31.5.1580 gegen Urfehde frei.461  

1580 Essen/Stift Rellinghausen: Neun oder zwölf 
Angeklagte sind im April 1580 wegen Zauberei 
gefoltert und hingerichtet worden: Coene uff dem 
Goldendall, gefoltert am 11.4.1580 mit 
freiwilligem Geständnis; Lyse Greve (Heide); 
Else, die alte Greffin, gefoltert am 12.4.1580; 
Fige (Sophie) op dem Hinderfeld (und ihr 
Ehemann Johann?) aus Überruhr; Gerdt Schmitz 
(mit Frau und Tochter?) aus Überruhr: am 
14.4.1580 gefoltert. Greta Hinselmann wurde am 
26.5.1580 gefoltert und danach hingerichtet. Ihr 
Ehemann Johann Hinselmann, genannt im 
Klapheck, war 1579 in Prozessen mehrmals als 
Zeuge aufgetreten. Er kam 1580 ebenfalls in 
Haft. Das Ehepaar stammte aus Überruhr. Am 
12.4.1580 hat der Scharfrichter Johann 
Hinselmann wegen Zauberei gefoltert und später 
verbrannt.462 

1580 Essen/Stift Rellinghausen: Essen/Stift 
Rellinghausen: Heinrich Hinselmann (Bruder 
von Johann, s.o.) wurde enthauptet, vermutlich 
im Jahr 1580.463  

1580 Köln: Agnieß von Gylstorpf, eine alte Frau, 
wurde wegen Schadenzauber inhaftiert. Sie hatte 
dem Bäckergesellen Gerhard von Nassenberg 
»aus Scherz unter den Schurz« (Schürze) 
gepackt. Gerhard glaubte, sie habe seine 
»Männlichkeit« verhext. Er verprügelte sie 
„schwarz und blau“. Moen Agnieß klagte den 
Gesellen an, kam dann jedoch selbst in Haft. Der 
Rat untersuchte den Fall und ließ sie frei.464 

                                                                                                                                                                       
460 Fuchs, S. 62; Seemann, S. 2ff. 
461 Fuchs, S. 74 
462 Fuchs, S. 63 und S. 67 
463 Fuchs, S. 63 
464 Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 21; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 208 
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~ 1580-
1706 

Vest Recklinghausen (Kurköln): 94 Opfer: 77 
Frauen und 17 Männer. Davon begingen zwei 
Opfer Selbstmord.465 

um 1581 Homberg/Ratingen: Zwei Frauen als Hexen 
verbrannt.466 

1581 Kleve: Hille Geßen hat jemand wegen Zauberei 
verdächtigt und zur Vermeidung von Schaden 
denunziert. Die Räte versprachen am 24.7.1581, 
sie zu inhaftieren, zu befragen und – falls sie 
nichts gestehe - auf das Wasser zu werfen. Ein 
Urteil fehlt.467  

1581 Essen/Stift Rellinghausen: Neeßgen 
Bruighmann (Brüggemann) vermutlich wegen 
Zauberei am 3.4.1581 gefoltert. Urteil 
unbekannt.468 

1581 Essen/Stadt und Stift: Der als Zauberer 
diffamierte Reinhold Pott aus Dortmund kam in 
Haft. Nach der Wasserprobe musste er zur Folter, 
aber er gestand nichts. Das Gericht ließ ihn in 
Essen-Borbeck am Pranger stehen und peitschte 
ihn aus. Gemäß dem erhaltenen Urfehdebrief 
vom 12.5.1581 kam er frei mit Ausweisung.469  

1581 Essen/Stadt und Stift: Anna von der Cuhlen 
kam in Haft. Das Urteil lautete: als 
„ehebrecherin und hexe zum feuer verdammet“. 
Sie bat um Gnade. Nach dem Einspruch des 
Magistrats kam sie danach mangels Beweisen 
frei.470  

1582 Essen/Stadt und Stift: Elisabeth Arndt im 
Schwarzen Horn war 1582 angeklagt. Der Richter 
durfte ihre Purgation/ Reinigung nicht zulassen. 
Davon berichtet eine Akte im HStAD, RKG A 
461/98. Elisabeth Arndt führte einen Prozess 
gegen den Fürstlichen Richter Reppelmond vor 
dem Reichskammergerich (RKG). Das Urteil 
fehlt (?).471  

1582 Essen/Stift Rellinghausen: Steine (Stine) im 
Deutzschen (Deuschen) aus Byfang am 16.6.1579 
und am 5.11.1582 gefoltert, danach 
hingerichtet.472  

                                                 
465 Gersmann, S. 252; vgl. Fuchs, S. 39-59 und S. 145f. 
466 Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 80; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 208-211 
467 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 259 
468 Fuchs, S. 63 
469 Fuchs, S. 74  
470 Fuchs, S. 73 
471 Fuchs, S. 73f. 
472 Fuchs, S. 62 und S. 64 
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1582 Essen/Stift Rellinghausen: Von Juli bis 
September 1582 kamen folgende Opfer ins 
peinliche Verhör: Johann uff dem Hinderfeld, Ida 
(und ihr Mann?) Kluickhone 
(Kluickhane/Klinkhammer?), Catharina im 
Geilenberg (Überruhr), Catharina Kersbooms und 
Tochter Lyse Greve (?) aus Bergerhausen, 
Thomas uff dem Lehen (Überruhr) und Locke tho 
Averfeld gen. Hornfrau. Elsa im Seven legte am 
5.11.1582 ein Geständnis ab.473  

1582 Essen/Stadt und Stift: Drei Angeklagte wurden 
1582 gefoltert und vermutlich hingerichtet, wohl 
nach dem 22. August: Trine Masts, Rixa 
Coßmans (besagt von Elisabeth Arndt, s. o. 1582) 
als Zauberinnen und der von beiden als 
Spielmann beim Hexentanz denunzierte Heinrich 
uff dem Berge. Er legte am 11., 13, und 22. 
August ein Geständnis ab, besagte zuletzt auch 
Elisabeth Arndt als Tänzerin beim Sabbat.474  

1587 Lechenich: Hinweis über Hexenprozess.475 

1589 Köln: Eine alte Frau – Eva Beckersche - wurde 
wegen Zauberei auf dem Altermarkt in einem 
Schuppen festgehalten, weil sie einen Jungen 
»bezaubert« habe (so Weinsberg). Da sie dort 
nicht mehr sicher war, überstellte sie der Rat am 
13.9.1589 dem Greven. Ihr Schicksal ist 
unbekannt.476 

1589 Essen/Stadt und Stift: Im Frühjahr 1589 hatten 
18 „stiftische Untherthanen“ Angst vor einer 
Anklage wegen Hexerei. Die Essener 
Fürstäbtissin Elisabeth von Manderscheidt und 
Blankenheim ordnete eine Sammel-Wasserprobe 
für den 30. Mai 1589, dem Himmelfahrtstag (?), 
an. Die 18 Frauen und Männer ließen sich 
freiwillig in die Emscher werfen. Sechs Personen 
gingen unter, waren demnach unschuldig. Ob sie 
ertranken oder wirklich freikamen, ist ungewiss. 
Hier sind die Namen der zwölf Schuldigen (die 
oben Schwimmenden), die eingesperrt wurden: 
Heine in der Holtbekke und seine Frau, Trine 
Dulmans, Dietrich im Herßkamp, Gerdte 
Hutmans und ihre Tochter, Marie Hartmans, die 
Frau des Einliegers Keiser zu Huttorp (die 
Keisersche), Trine Hackmans, Trine Bruins, ein 
Herr Dortman, Mette tho Frintorp. Bereits am 

                                                 
473 Fuchs, S. 64 
474 Fuchs, S. 74f.  
475 vgl. Heuser, S. 154 
476 u. a. Irsigler: Zauberei- und Hexenprozesse in Köln, S. 172 
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nächsten Tag begannen Verhöre zur Erpressung 
der Geständnisse, teils mit extremer Folterung, z. 
B. Trine Dulmans. Sie hing eine Stunde lang am 
Seil, an Armen rückwärts hochgezogen: mit 
engem Pickelhalsband und Rutenschlägen. Der 
Scharfrichter hat bei ihr auch noch die 
Schraubstöcke angezogen. - Manche gestanden 
sofort oder erst später, mit vielen Basagungen, 
andere wiederstanden. Nach den Torturen gab es 
Zweifel: an den Geständnissen und vielleicht 
auch der „Sammel-Wasserprobe“. Der Essener 
Richter (Dietrich Reppelmond?) bat die 
Fürstäbtissin um Rat. Sie wandte sich an das 
Kölner Gericht. Gemäß der Empfehlung des 
Rechtsgelehrten Wissfeld ließ das Essener 
Gericht die Inhaftierten frei.477  

1589 Köln: Der Bauer Peter Stump (Stube?) aus 
Epprath (Bedburg), kurkölnisches Amt 
Hülchrath, kam in Köln in Haft. Es heißt, er 
wurde wegen Mord, Schadenzauber sowie als 
Werwolf (Mannwolf) beschuldigt und zum Tode 
verurteilt. Im Oktober 1589 soll der Henker an 
ihm eine besonders grausame Hinrichtung 
vollzogen haben, u. a. Rädern, Abhacken der 
Gliedmaßen, usw.478 Gesicherte Quellen dazu 
fehlen. Bei diesem Prozess könnte es sich um 
Übertreibungen der damaligen 
»Sensationspresse« (Flugblätter) gehandelt 
haben. (S. o. Einzelschicksal in Teil II).479  

1589 Köln: Eva Beckersche, eine alte Bäckerin, wurde 
angeklagt wegen Schadenzauber. Es hieß, sie 
habe Menschen krank gemacht, einem Mädchen 
»den bösen Geist in den Leib gezaubert« und sie 
könne nicht weinen. Der Denunziant, ein Pater, 
gab vor Gericht an, er kenne »die Beckersche« 
nicht direkt, sondern nur »aus zweiter Hand«. Sie 
verteidigte sich wahrscheinlich mit Erfolg und 
kam frei.480 

1589 Amt Godesberg: Zwei Frauen aus Meckenheim 
(Erzstift Köln) wurden wegen Hexerei 
hingerichtet.481 

1589 Uerdingen bei Krefeld: Merg und ihre Tochter 
ließ der Amtmann sechs Mal foltern, obwohl dies 
gemäß der »Carolina« nicht gestattet war. Auch 

                                                                                                                                                                       
477 Fuchs, S. 75-79; Seemann, S. 111-131; Gersmann, S. 265; Pauls, 1898, S. 223 
478 vgl. Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 62; Irsigler: Zauberei- und Hexenprozesse in Köln, S. 172 
479 vgl. Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 77; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 

269-292 (s. Werwölfe) 
480 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 17; Irsigler: Zauberei- und Hexenprozesse in Köln, S. 172 
481 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 63 
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die Wasserprobe wurde angewandt: Beide Frauen 
kamen »aber offensichtlich frei, weil der 
kurkölnische Hofrat für sie Partei ergriff.«482 

1589 Zülpich (Vogtei): Hinweis auf Hexenprozesse.483  

1590 Essen/Stift Rellinghausen: Lise Frantz, die 
Ostkine, wurde 1590 nach erfoltertem Geständnis 
hingerichtet.484  

1590 Essen/Stift Rellinghausen: Vom 13. bis 23. Mai 
1590 wurden elf Frauen gefoltert: Lyse, die 
Ehefrau des Heinrich im Cassipen, die 
Geschwister Else Steckes und Feye Steckes, Feye 
Eßkens, Gerdruit Costers, Engell (Engelbert/e?) 
Schrams, Catharina Schroders, Marie im 
Aelfelde, Greta Scheurmann von Überruhr, 
Dorthe Lambertz und Mette Krumme 
(Überruhr).485  

1590f. Essen/Stift Rellinghausen: Drei Personen 
gefoltert, Geständnisse erpresst und hingerichtet 
wegen Zauberei und/oder Kindsmord: Greta 
Echelenpott am 23.5.1590 gefoltert, dann 
enthauptet (?): ihr Ehemann Johann Echelenpott 
am 6.6.1590 gefoltert. Das Urteil lautete: 
zunächst totschleifen, dann hinrichten und 
verbrennen. In den nächsten Jahren wurde die 
Schwester des Johann Brinkmann wegen 
Kindsmord hingerichtet.486  

1590 Essen/Stift Rellinghausen: Im Juli 1590 traf die 
Folter vier Frauen: Anna im Hanensypen (und 
Ehemann Jakob) aus Bergerhausen, Anna 
Huppert, Trine Niewerdt und Trine Hagemann 
(die itzige Pottsche).487  

1590 Essen/Stift Rellinghausen: Catharina, Witwe 
des Heinrich Hofschmidt, kam wegen Hexerei in 
Haft. Ein Adliger, Bernhardt von Schele, sollte 
ihr helfen. Letztlich konnte jemand die Tür im 
Turm öffnen und sie floh mit ihren Geschwistern 
nach Essen. Catharina Hofschmidt klagte gegen 
das Stift Rellinghausen. 1595 lebte sie noch.488  

1590 Kempen: Meister Gerhard, der 
»Schweineschneider« genannt, klagte 
Catharinchen Hogh aus Kempen wegen Zauberei 

                                                                                                                                                                       
482 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 63 
483 Heuser, S. 154 
484 Fuchs, S. 66 u. S. 69 
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486 Fuchs, S. 64 
487 Fuchs, S. 69 und Gedenk-Tafel im Rellinghauser Stadtwald in Essen 
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an. Sie wurde deswegen »gefänglich 
eingezogen«, verhört und »gerichtlich 
procedieret« (gefoltert). Ihr Leben endete auf 
dem Scheiterhaufen.489 

1590 Hülchrath: Frau Gort geb. Eidam aus Hülchrath 
wurde am 22.12. als Hexe überführt und zum 
Feuertod verurteilt. Ursprünglich sollte sie 
»lebendig« verbrannt werden. Ihrer Familie 
gelang es, den Vogt mit einer erheblichen Geld-
summe zu bestechen, um das Urteil abzumildern. 
Danach hat der Scharfrichter die Angeklagte erst 
enthauptet und normal begraben (s. o. 
Einzelschicksal in Teil II).490 

1590 Jülich (Herzogtum) Kaster: Vier Zauberinnen 
wurden fünf ganze Wochen lang mit beispiellos 
roher Art ergebnislos, d. h. ohne Geständnis, 
gefoltert. Dann holten die Richter den Ratinger 
Scharfrichter zu Hilfe. Er folterte sie mit Ketten, 
Haken, Eisenwerk und Nagel-Halsband. Zwei 
Angeklagte erhängten sich im Gefängnis, die 
Leichen wurden verbrannt. Das Schicksal der 
anderen zwei Frauen ist nicht überliefert. Ihre 
Hinrichtung ist wahrscheinlich.491 

1590 Hülchrath: Drei Frauen wurden wegen Hexerei 
gehängt und ihre Körper verbrannt.492 

1590 Lechenich (Amt) Müddersheim: Agnes 
Sporersch als Hexe hingerichtet.493 

um 1590 Büderich: Eine vornehme Greisin aus Büderich 
wurde wegen Hexerei inhaftiert. Sie starb an den 
Folgen der Tortur. Danach hat sie der 
Scharfrichter durch die Stadt geschleift und auf 
dem Richtplatz »zu Asche« verbrannt.494 

1591 Köln: Eine »böse Zauberin« war während der 
Verhöre »trotzig«. Sie wurde dem Greven 
überliefert und wahrscheinlich hingerichtet.495  

1591 Köln: Tryn (Katharina) von Rychradt kam in der 
Stadt als Zauberin »ins Geschrei«. Die Verhöre 
im Turm dauerten drei Wochen. Viele 
»Gerüchtemacher/innen« (Zeugen/Zeuginnen) 
fanden sich ein. Obwohl Tryn kein Geständnis 
ablegte, lieferten die Behörden sie an das 

496
                                                                                                                                                                       
489 Klinkenberg, S. 36 
490 Hohn, S. 158; Pauls, 1898, S. 230 
491 Wolf: Geschichte, S. 630; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 63, Anmerkungen 
492 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 63, Anm. 27 (Hinweis auf das Archiv der Fürsten von Salm-Dyck auf 

Schloss Dyck); Pauls, 1898, S. 230 
493 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475 
494 Hohn, S. 158 
495 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 17 
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Hochgericht aus. Das Urteil ist unbekannt.496 

1591 Köln: Die siebenjährige Gertrud, Tochter von 
Trina Schütz aus Köln, behauptete, sie könne 
Häschen zaubern. Das Mädchen wurde im Turm 
wegen Lügens mit »Ruten gegeißelt«, mit 
erneuter Haftandrohung ermahnt und dann 
freigelassen.497 

1591/92 Bergheim: Der Scharfrichter folterte eine Frau 
wegen Zauberei zweimal ohne Geständnis. Sie 
starb nach 318 Tagen in Kerkerhaft.498 

1592 Brauweiler: Aus den Kostenrechnungen der 
Chronik geht hervor, dass die Hexenprozesse den 
Klosteretat mit der hohen Summe von 4000 
Talern belasteten.499  

1592 Köln: Zwei Frauen wurden inhaftiert und 
verhört: Magdalena von Schwadorp 
(Wahrsagerin/Haarspinnerin) wegen Zauberei 
und die verheiratete Elisabeth Zimmermann 
(Kleiderreinigerin) wegen eines Paktes mit dem 
Teufel. Ihr Schicksal ist ungewiss.500  

1593 Köln: Eine »welsche Person« (Frau aus dem 
romanischen Sprachraum) wurde in Köln 
inhaftiert wegen Zauberei. Das Urteil ist 
unbekannt.501  

1593 Godesberg (Amt): Zwei Frauen aus 
Meckenheim hingerichtet (nach Becker nicht mit 
den Frauen aus Meckenheim von 1589 identisch) 
wurden mit Zustimmung des Bonner 
Stiftskapitels von St. Cassius im Auftrag des 
Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Ernst von 
Wittelsbach dem Hexenrichter überliefert.502 

1594 Bonn: Mergh (Maria) Harms wurde 1593 in 
Bonn als „Zeubersche“ verbrannt. Ein 
überlieferter Beleg vom 9.1.1594 weist darauf 
hin, dass sie kein eigenes Vermögen hatte 
(mehrere Prozesse möglich).503  

1593/94 Ahrweiler (kurkölnisch): Hinweise auf Prozesse 
wegen Zauberei/Hexerei.504  

                                                                                                                                                                       
496 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 17 
497 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 17 
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1593/94 Wesel: Im Oktober kam Mechtelt Huismans, 
genannt in der Hellen [Hölle, schlechte Gegend], 
vermutlich eine arme Frau, als Zauberin ins 
Gerücht. Sie wollte sich davon reinigen lassen 
und erwartete Hilfe vom Magistrat der Stadt: ein 
oftmals erfolgreiches Vorgehen. Richter Otto van 
Bellinckhoven hielt sie jedoch für eine 
gefährliche Hexe und ließ sie am 8.1.1594 auf 
dem Viehtor ins Gefängnis einsperren. Der 
Magistrat sorgte für eine ordentliche 
Untersuchung. Zeugenaussagen belasteten 
Mechtelt H. - Am 11.1.1594 schlug nachmittags 
ein Blitz in die Willibrord-Kirche, ein Brand 
zerstörte den Turm (Hexenbrand?). Daher begann 
der Scharfrichter Meister Herman aus Kleve erst 
am 13.1.1594 mit der Wasserprobe (gemäß 
Carolina längst unzulässig!) und mit gütlichem 
Verhör: aber ohne Geständnis. Bei der Folter am 
14. 1. machte Mechteld Huismans ein 
Geständnis. Als sie es am 25.1.1594 widerrief, 
folgte sofort eine weitere Tortur, und das Gericht 
fällte das Todesurteil „zur Wahrung des 
Landfriedens (dabei ging es auch um 
Machtkonflikte zwischen Land und Stadt). 
Meister Herman hat Mechtelt Huismans am 
27.1.1594 erst erdrosselt, dann verbrannt.505 

1594 Roermond: Am 2. März 1594 ließ der 
Schultheiß von Roermond Merij van Braunsrae 
vom Gehöft Muggenbroeck wegen Zauberei 
festnehmen. Sie befragten sie nach 
Teufelskontakten, ob sie beim Tanz war und wen 
sie dort gesehen hatte. Nach zweimaliger Folter 
gab sie den Besuch beim Sabbat zu und besagte 
fünf weitere Frauen. Sie endete am 31.3.1594 auf 
dem Scheiterhaufen.506  

1594 Roermond: Tochter von Marij van Braunsrae 
saß am 13. Mai im Gefängnis. Das Urteil fehlt.507 

1594 Roermond: Fünf weitere Frauen hat Merij van 
Braunsrae besagt. Von drei Frauen fehlt das 
Urteil. Zwei Frauen sind Ende April 1694 
verbrannt worden.508  

1594 Roermond: eine Frau wurde bezichtigt, aber 
keine Anklage erhoben.509 

                                                 
505 s. Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 313-323 
506 Blécourt, S. 86 
507 Blécourt, S. 87 
508 Blécourt, S. 86 
509 Blécourt, S. 87f. 
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1595 Essen/Stift Rellinghausen: Vor 1595 vermutlich 
hingerichtete Opfer: Dietrich vor der Hoive, die 
Schmedische (Schmitz) und deren Tochter, die 
Tochter der „Kerseboemschen“, Stene von 
Vöcklinghausen und der Ehemann von Ida 
Kluickhone.510  

1595 Brühl: Merg Broeduvels und Trin Kesselers 
kamen am 28.8. in Haft. Die Wasserprobe verlief 
für sie ungünstig, denn sie schwammen oben. 
Offenbar erpresste der Scharfrichter von ihnen 
Hexerei-Geständnisse. Das Gericht verurteilte die 
Frauen und ließ sie am 20.9.1595 verbrennen.511  

1595 Brühl: Wolters Trein und Hambachs Grieth 
kamen am 30. und 31. 8. 1595 in Haft. Auch sie 
schwammen bei der Wasserprobe oben. Nach 
erpressten Geständnissen mussten sie ebenfalls 
am 20.9.1595 ins Feuer.512  

1595 Kempen: Prozesse wegen Zauberei.513  

1595 Geldern: Drei Frauen verbrannt: P. Hoermans, 
Grete in gen Beedz und Trina Tevoesten, sind 
wegen Zauberei beschuldigt und Anfang 1595 
inhaftiert worden. Der Henker kam extra von 
Roermond zur Wasserprobe und Folterung. Alle 
drei haben durch die Qualen den Kontakt mit 
dem Teufel ausführlich beschrieben: typisches 
Aussehen und Kleidung, Feder auf dem Hut und 
mit Geschenke als Zaubermittel, z. B. Salben. Die 
Opfer gaben den Abfall von Gott und 
Schadenzauber zu sowie Wettermachen und 
Viehsterben. Das vor dem Stadthaus Geldern für 
die Opfer und Schaulustigen von oben 
vorgelesene Todesurteil vom 9.3.1595 lautete: 
„Da P. Hoermanns, Grete in gen Beedz und 
Trina Tevoesten nach ihren eigenen 
Bekenntnissen geständig sind, dass sie von Gott 
und seinen lieben Heiligen abgefallen sind, 
denselbsen entsagt und mit dem Bösen sich zur 
Zauberei vereinigt haben und dies aus dem 
gerichtlichen Bekenntnissse hervorgeht, so 
erkennen die Schöffen, dass alle drei mit dem 
Feuer vom Leben zum Tode gestraft werden 
sollen.“ Nach den Geständnissen haben 
Stadtknechte die drei Frauen durch das 
»Geldertor« gefahren und an der Richtstätte am 

514

                                                 
510 Fuchs, S. 66 und Angaben auf der Gedenk-Tafel im Rellinghauser Stadtwald in Essen 
511 Drösser, S. 79-80 
512 Drösser, S. 79-80 
513 Pauls, 1898, S. 230 
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9.3.1595 an einem Pfahl verbrannt.514 

1596 Geldern: Mutter und Tochter waren angeklagt: 
Tochter Hees Groemmers hat unter der Tortur am 
31.10.1596 einige Hexerei-Verbrechen 
gestanden, aber am 12.11. widerrufen. Erst nach 
weiteren Torturen legte sie ein Geständnis ab. 
Das Gericht ließ sie am 14.11.1596 verbrennen 
(s. o. Einzelschicksal in Teil II).515 

1596 Geldern: Nesa Groemmers (Mutter von Hees 
Gr.) war gleichzeitig angeklagt wegen Zauberei. 
Da sie das Schicksal ihrer Tochter Hees (vom 
14.11.) kannte, wollte sie nach der Wasserprobe 
offenbar weiteren Torturen entgehen. Nesa 
Groemmers beging im Dezember 1596 
Selbstmord, indem sie aus dem Kerkerfenster 
sprang (s. Einzelschicksal in Teil II).516 

1596 Geldern: Sey (Lucia) Toerf kam im Herbst 1596 
in Haft. Sie gestand bei der Folter, dass sie bereits 
seit sechs bis sieben Jahren Kontakte zu ihrem 
Teufels-Buhlen, genannt Reingen, hatte: hinter 
ihm ritt sie auf einem schwarzen Pferd zum Tanz 
auf der Heide hinter Straelen sowie zur 
Walbecker und Issumer Heide. Dort trank sie 
Bier und Wein aus silbernen Bechern, und zum 
Tanz spielte der Teufel auf einer Sackpfeife oder 
auf einer Trommel. Als Grete in gen Beedz dabei 
war, habe diese vier Kühe krank gemacht. Das 
Gericht ließ Sey Toerf wegen Abfall von Gott, 
Teufelsbuhlschaft und Tanz auf der Heide am 
12.11.1596 verbrennen.517 

1596 Geldern: Die Geschwister Jenneken und Trina 
ter Schmitten (vom Schmittmanshof) wurden 
angeklagt wegen Hexerei. Unter der Folter 
erklärte Jenneken, wie ihr Teufelsbuhle „Jeriko“, 
dem das linke Ohr fehlte, durch den ihm 
gegebenen Chrysam [Salböl] über sie Macht 
bekommen hatte. Zudem gab sie eine Mitschuld 
am Blitzschlag mit Brand im Turm von Nieukerk 
zu, denn sie hatte den Teufel gebeten, er solle 
etwas vom Turm abnehmen (1591 spaltete ein 
Blitzschlag den Kirchturm von Nieukerk). Der 
Buhle von Trina hieß Hensken und kam als 
Soldat daher. Beide Frauen gestanden den Tanz 
in der Heide sowie Kinder, Erwachsene und Vieh 
getötet zu haben. Die Geschwister mussten am 

                                                                                                                                                                       
514 Keller: Hexenspuk, S.122f.; Pauls, 1898, S. 230; Henrichs: Hexenbekenntnisse, S. 153f.; Blécourt, S. 87 
515 vgl. Keller: Hexenspuk, S. 126; Henrichs: Hexenbekenntnisse, S. 155 
516 Keller: Hexenspuk, S. 125; Henrichs: Hexenbekenntnisse, S. 154 
517 Keller: Hexenspuk, S. 126; Henrichs, Hexen-Bekenntnisse, S. 155 
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27.11.1596 ins Feuer: wegen Teufelsbuhlschaft, 
Tötung von Menschen und Tieren.518 

1596 Geldern: Gretchen Haechmans (Haechmannshof 
bei Holthuysen) und Erm in gen alte Stoeff waren 
in Geldern angeklagt wegen Teufelsbuhlschaft 
und Totzaubern von Tieren. Dem Buhlen von 
Gretchen, genannt Lucifer, fehlte das rechte Ohr. 
Er hatte ihr einst beim Holzsuchen und 
Holztragen geholfen. Das tat auch der Buhlteufel 
von Erm. Sie tanzte mit ihm zu Kapellen um die 
Linde. Beide gestanden ausführlich den Tanz in 
der Heide mit Teufelsmusik sowie das Töten von 
Tieren. Beide Frauen starben am 4.12.1596 den 
Feuertod.519 

1596 Geldern: Sibilla Schietmans geriet als letzte in 
den Hexenprozess und wurde gefoltert. Sie ritt 
mit ihrem Buhlen Hans Bruen zur Vogtei auf 
einen Kreuzweg zum Hexentanz, wo auf einem 
großen Stuhl ein großer Hans [Teufel] saß, vor 
dem sich alle verneigten. Angeklagt wegen 
Teufelsbuhlschaft, dem Besuch beim Hexen-
sabbat, Tötung von Tieren und Zauberei ließ das 
Gericht Sibilla Schiemans am 9.12.1596 
verbrennen.520 

1596/97 Zülpich/Amt Hardt: Die Gerichtsbarkeit der 
Stadt war aufgeteilt: auf Kurköln und das 
Herzogtum Jülich. Im Juni 1596 ließ der 
Amtmann von Zülpich, Philipp Roist van Werß 
zu Groß-Altendorf und Niederdrees, ein 
»passionierter Hexenbrenner«, fünf arme Frauen 
»in die Hardt« (Burgturm) sperren. Er wollte sie 
– unter Umgehung des »ordenlichen« Gerichts – 
möglichst schnell verurteilen. Der Vogt 
protestierte dagegen. Dennoch wurden die Frauen 
gefoltert. Apollonia aus Bessenich starb beim 
Anblick der Foltergeräte, eine zweite Frau tötete 
sich durch einen Sprung aus dem Turmfenster. 

Die drei anderen Frauen, Margarethe Neheder (38 
J.), Susanne Schnitzeler (63 J.) und Gret 
Hamecher (48 J.), wurden zum Tode verurteilt. 
Trotz Aktenversendung nach Düsseldorf an den 
Hof des Herzogs kam von dort der Befehl zur 
Hinrichtung. Anschließend ließ der Amtmann die 
drei Frauen 1597 »auf der Kempener Heide bei 
Froitzheim« als Hexen verbrennen.521 

                                                                                                                                                                       
518 Keller: Hexenspuk, S. 127; Henrichs, Hexen-Bekenntnisse, S. 156 
519 Keller: Hexenspuk, S. 127f.; Henrichs, Hexen-Bekenntnisse, S. 156f. 
520 Keller: Hexenspuk, S. 128; Henrichs: Hexenbekenntnisse, S. 157 
521 Heusgen, Die Pfarreien, S. 37; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 64; Gey, S. 7f. 
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1597 Bliesheim: Hinweis auf Hexenprozess522 

1598 Erkelenz/Oerath: Styna Knocken/Knoicken und 
ihre Tochter Mercken (Maria) wurden am 
2.8.1598 inhaftiert wegen Schadenzauber an 
einem Kind und an Tieren. Elf Personen klagten 
sie an. Die Verhandlungen setzten am 11. August 
ein. Es gab Zeugen gegen sie, darunter auch der 
Sohn Heinrich; es sagten aber auch mehrere 
Zeugen zu ihren Gunsten aus. Am 6.10. begann 
die Folter: beide wurden zweimal »scharpelick 
durchgenommen«, Styna zusätzlich über ¼ 
Stunde aufgehängt und »mit Ruten scharf 
gestrichen« (geschlagen). Beide Frauen stritten 
die ihnen unterstellten Vergehen, u. a. das 
Teufelsbündnis, ab. Das Gericht holte 1605 ein 
Gutachten in Roermond ein. Von dort kam am 
5.2.1608 die Antwort mit der Empfehlung, beide 
Frauen des Landes zu verweisen, z.B. in das 
Herzogtum Jülich, das jenseits der Stadtmauer 
begann. Der Prozess endete also erst nach über 
neun Jahren.523 

1598 Aachen: Eine Frau wurde als Zauberin vom 5. 
bis 21. November 1598 »incarcerieret« 
(inhaftiert) und vermutlich freigelassen.524 

1599 Köln: Die Ehefrau des Hermann von Ratingen 
wurde wegen Zauberei eingesperrt. Nach dem 
Verhör kam sie gegen Kaution vorläufig frei.525 

1599 Köln: Catharina von Blankenheim kam wegen 
Zauberei in den Kerker. Nach dem Verhör kam 
sie »vorläufig« gegen Kaution freigelassen.526 

1600-
1655 

Erzstift Köln: Im rheinischen Erzstift Köln 
wurden insgesamt etwa 1000 Opfer in 
Hexenprozessen hingerichtet.527 Davon sind ca. 
400 (?) in dieser Chronik – soweit veröffentlicht - 
berücksichtigt. 

1600 Köln: Martin Schmidt kam als Werwolf in 
Verdacht. Nach dem Verhör hat ihn das Gericht 
aus der Stadt verbannt.528 

1600 Brauweiler: Der Chronist schreibt, im letzten 
Jahr des Abtes Atropäus sei in der Herrlichkeit 
Brauweiler »unter beträchtlichem finanziellen 

                                                 
522 Heuser, S. 155 
523 Siemons, S. 70; Blécourt, S. 88 
524 Siemons, S. 61 
525 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 18 
526 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 18 
527 Schormann: Krieg, S. 67; Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, S. 100 
528 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209 
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Aufwand das Unwesen der Zauberei in Klotten 
bekämpft worden, und man habe einige Hexen 
hinrichten lassen.«529 

1601 Kempen/Krefeld: Prozess wegen Zauberei.530  

1601 Aachen: Die »Zauberin Claudin«, die vom 1. bis 
22. November 1601 in Aachen »einsaß«, wurde 
vermutlich wieder freigelassen. Das 
Untersuchungsgefängnis war das Grashaus, heute 
Sitz des Stadtarchivs. Verhandlungen fanden statt 
in der »Acht«, im »Haus Brüssel«, heute Ecke 
Marktstraße/Pontstraße oder am »Katschhof«, 
Ecke Chorusstraße/ Ritterstraße.531 

1601 Krefeld/Linn: Hinweis auf Prozess.532 

1601 Vilich: Hinweis auf Hexenprozess.533 

1602 Bensberg: Im Jahre 1602 ließ das Gericht acht 
Frauen als Hexen verbrennen, darunter fünf aus 
Odenthal und vermutlich eine Frau Bloem aus 
Nittum, vom Bloemengut (Blumenhof). Die Zahl 
der Opfer wird in der Literatur unterschiedlich 
angegeben.534 

1602 Aachen: Anna Ponell wurde wegen Zauberei 
inhaftiert und »examiniert« (gefoltert). Das geht 
aus einem »Streitfall« in den Rechnungen des 
Gerichtsvogts hervor. Das Urteil ist unbekannt.535 

1602 Amt Brühl: Hinweis auf Hexenprozess.536  

1603 Köln: Altreuscher Johann und seine Frau wurden 
von den Turmmeistern wegen Zauberei verhört. 
Das Urteil ist unbekannt.537 

1603 Kleve: Prozesshinweis.538 

1604 Brühl: Anna Schmitz, Dienstmagd aus 
Weilerswist, kam im November 1604 in Haft. 
Beim peinlichen Verhör am 29.11. bekannte sie: 
Schadenzauber am Vieh und auf Äckern, die 
Buhlschaft mit dem Teufel, Hostienfrevel und 
den Besuch auf dem Tanzplatz mit 12 weiteren 
Personen. Sie besagte einige davon. Hingerichtet 

539

                                                                                                                                                                       
529 Schreiner, S. 158; vgl. Knepper, S. 6; vgl. Konrads 
530 vgl. Pauls, 1898, S. 230 
531 Siemons, S. 61 
532 Pauls, 1898, S. 230 (mit Bezug auf die Kölner Regiminal-Protokolle 1617) 
533 Heuser, S. 154 
534 Jux, S. 90; Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 81 
535 Siemons, S. 61 
536 Heuser, S. 154 
537 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 18 
538 vgl. Pauls, 1898, S. 230 
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und verbrannt am 1.12.1604.539  

1604 Lechenich: Die bereits 1604 in Brühl 
hingerichtete Anna Schmitz aus Weilerswist, 
„besagte“ – mit Folter – mehrere Frauen, die 
inhaftiert wurden: u. a. die Witwe Gret Lambertz 
aus Köttingen. Anna Schmitz sagte, Gret sei mit 
ihr in Bliesheim unter der Linde auf dem 
Hexentanzplatz gewesen. Daraufhin klagte das 
Gericht in Lechenich Gret Lambertz an. Sie starb 
im Kerker, ohne Geständnis. Da der Henker 
Hexenmale bei ihr fand, konnte er sie 
verbrennen.540  

1604 Bliesheim: Hinweis auf Hexenprozess.541  

1604 Köln: Die Witwe Richmond von Glessen hat der 
Rat der Stadt Köln wegen Zauberei sie der Stadt 
verwiesen.542 

1604 Aachen: Maria Kroiseti (Maroy Kroisetti) wurde 
am 20.8.1604 inhaftiert, danach mehrfach 
gefoltert und am 25. September 1604 in Aachen 
verbrannt. Eine Rechnung über die 
Gerichtskosten ist noch vorhanden. Der 
Stadtbrand 1656 hat die Hexenprozessprotokolle 
vermutlich vernichtet.543 

1604 Brühl: Hinweis auf Zaubereiprozess.544  

1605 Roermond: Die Frau des Bürgermeisters 
Nederhoven wurde als Tovernaersche (Zauberin) 
gescholten. Ihr Beleidiger behauptete, sie habe 
zehn Jahre zuvor den gefangenen Zauberinnen 
Geld gegeben, damit diese sie nicht „besagten“. 
Zur Anklage kam es nicht.545 

1605 Krefeld-Linn: Hinweis auf Zaubereiprozess.546 

1606 Jülich: Grete (Grietgen) Bogen, Hausfrau des 
Hein Bogen, war ca. 60 Jahre alt. Nachdem sie 
beim Schneidermeister Adam (Dahm/en) eine 
Jacke reklamiert hatte, bekam er (vermutlich) 
einen Schlaganfall. Den sollte Grete ihm 
angehext haben. Da sie – im Beisein von 11 
Männern und 3 Frauen - den „Zauber“ (d. h. die 
Krankheit) am Abend des 13. Mai 1606 nicht 
„entfernen“ konnte, wurde sie in der Nacht zum 

                                                                                                                                                                       
539 vgl. Pauls, 1898, S. 230; Drösser, S. 79-80 
540 Stommel, 2002; Stommel, 2005 
541 Heuser, S. 154 
542 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 18 
543 Wolf: Geschichte, S. 631; Siemons, S. 62f; Aachener Geschichtsverein 
544 Pauls, 1898, S. 230 (mit Bezug auf Rheinische Provinzialblätter) 
545 Blécourt, S. 87 
546 Pauls, 1898, S. 231 (mit Bezug auf die Kölner Regiminal-Protokolle 1617) 
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14. Mai 1606 von einigen der Anwesenden als 
Agentin des Teufels – u. a. in den Kamin gesetzt – 
langsam gequält und totgeschlagen (s. 
Selbstjustiz).547 Die TäterInnen erhielten eine 
geringe Strafe. 

1606 Essen/Stadt: Im Oktober 1606 kamen zwei 
Frauen wegen Zauberei in Haft: Gerdt Salfries 
wegen Tötung eines Mädchens und Elsken Mast 
wegen Tötung ihres Mannes. Sie baten um die 
»Wasserprobe«. Da sie oben schwammen, war 
ihre Schuld als Hexen erbracht. Sie wurden aber 
nicht – wie sonst üblich – hingerichtet, sondern 
am 7. 11.1606 »lediglich« aus der Stadt verbannt. 
Außerhalb der Stadtmauer lauerten Jugendliche 
den Frauen auf und schlugen beide tot.548  

1606 Roermond/Unterherrschaft Türschenbroich: 
Die brutale Hinrichtung einer Frau als Hexe ist 
aus Geneiken überliefert. Der Richter fand dabei 
Unterstützung beim Dechanten Franziskus 
Agricola, der dort von 1599-1624 amtierte. Als 
Befürworter der Hexenlehre veröffentlichte er 
1597 in Köln einen fanatischen einflussreichen 
Hexentraktat.549 

1608 Krefeld Linn: Prozess wegen Zauberei-
Verdacht.550  

1608 Köln: Georg Mangoldt hat das Kölner Gericht 
wegen Werwolf-Verdachts und schwarzer Magie 
inhaftiert, danach wieder entlassen.551  

1609 Bonn: Prozess/e laut Kölner Regiminal-
Protokolle.552  

1609 Amt Nürburg, Herrschaft Wehr und 
Ahrweiler: Ungefähr 70 Opfer wegen Hexerei.553 

1609 Roermond/Montfort: Truije Bruijns aus Echt 
kam im August 1609 in Montfort wegen Zauberei 
in Haft und wurde auf Veranlassung der Schöffen 
von Echt dreimal gefoltert. Offenbar machte sie 
ein Geständnis und besagte auch noch drei 
weitere Personen als Mit-Hexen. Der 
Scharfrichter hat sie am 7.11.1609 erdrosselt und 
verbrannt.554  

                                                                                                                                                                       
547 Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 325-333  

548 Gersmann, S. 213f./ S. 265; Fuchs, S. 81-83 
549 Siemons, S. 75 
550 Pauls, 1898, S. 231 (Hinweis auf Kölner Regiminal-Protokolle) 
551 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 18 
552 vgl. Pauls, 1898, S. 231; Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
553 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 94 
554 vgl. Blécourt, S. 89f. 
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1610 Roermond/Montfort: Truije Bruijns besagte 
unter der Folter den Sohn (von Liske?) Vaes. 
Nach »dreimaliger Peinigung« gestand er, »ein 
Werwolf zu sein«. Er kam am 13.1.1610 auf den 
Scheiterhaufen.555 

1610 Roermond/Montfort: Eine Frau, Liske genannt, 
hatte Truije Bruijns ebenfalls besagt. Liske wollte 
- trotz Folter - die Hexerei nicht gestehen. Sie 
»wurde tot im Gefängnis vorgefunden«.556 Das 
bedeutete: Der Teufel hatte ihr den Hals 
umgedreht… 

1610 Roermond/Montfort: Die hingerichtete Truije 
Bruijns hatte auch Idtken Lenssen als Mit-Hexe 
besagt. Nach der Wasserprobe warf Idtken sich 
aus dem Turmfenster und brach sich ein Bein. Da 
sie die »erwünschten Aussagen« weiterhin 
verweigerte, ließ das Gericht für sie bei einem 
Arzt in Luik einen »Trank« holen, um ihr ein 
Geständnis abzuringen. Das erfolterte Geständnis 
widerrief sie jedoch später wieder. Das Urteil 
lautete: Verbannung. Als sie nach 14 Tagen 
heimkehrte, kam sie erneut in Haft. Nach 
nochmaliger Folter endete sie dann am 6.10.1610 
auf dem Scheiterhaufen.557 

1610 Köln: Zwei Frauen wurden der Hexerei 
bezichtigt und gefangen genommen. Der Rat ließ 
die Frauen nach dem Verhör frei. Er schritt aber 
auch nicht ein, als das »gemeine« Volk 
Selbstjustiz ausübte und eine der beiden Frauen 
auf offener Straße mit Knüppeln totschlug.558 

1612 Köln: Spinnerin Trin von Bedorp, Witwe des 
Keßelß Gerhard, war »befaemb [befehmt] wegen 
toverie« (Schadenzauber). Sie sollte zwei Kinder 
bezaubert haben. Einige ihrer Vorfahren waren 
bereits wegen Zauberei verbrannt worden. Das 
Gericht lieferte Trin von Bedorp dem Greven aus. 
Das Urteil ist unbekannt.559 

1612 Bensberg: Agnes Polwirth wurde im Herbst 
1611 wegen Zauberei angeklagt und gefoltert. 
Unter den Qualen der Tortur nannte sie als Mit-
Hexen ihre Nachbarinnen Trine Scheuer und 
Christina Kirschbaum. Agnes Polwirth wurde am 
9. Januar 1612 an einer älteren Gerichtsstätte »Im 
Hagdorn«, im heutigen Köln-Dellbrück, 

                                                 
555 Blécourt, S. 90 
556 Blécourt, S. 90 
557 vgl. Blécourt, S. 90 
558 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 19; Irsigler: Zauberei- und Hexenprozesse in Köln, S. 175 
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verbrannt. Das geht aus einer Beschwerde »des 
Waldschuldheißen der Strunder Gemark des 
Paulus Scholteßen« aus Mülheim vom 18. Januar 
1612 hervor. Darin beklagte er sich beim 
»Waldherren Woledell Ehrenttfest Werneren 
Quaid, Churfüstlichem Colnischem Raeth, 
Amptmann zu Linn, Wald und Bachherren zu 
Idelßfeldt«, über das in seinem 
Verantwortungsbereich entwendete Holz für den 
Scheiterhaufen und den zu umfangreichen Schlag 
von Eichenbäumen durch den Porzer Amtmann 
Johann von Lüninck. Die Prozessakten von 
Agnes Polwirth sind vernichtet worden.560  

1612 Bensberg: Die angeklagte Christina Kirschbaum 
erhängte sich nach mehrfachen Folterungen mit 
ihrer Haarschnur im Hexenturm von Bensberg.561 

1613 Bensberg: »Scheuer Trine« aus Nittum wurde 
wegen Schadenzauber angeklagt und verbrachte 
ungefähr ein Jahr im Bensberger Hexenturm. 
Nach furchtbaren Folterungen gestand sie die 
Teufelsbuhlschaft und die Teilnahme am 
Hexensabbat. Am 10. Januar 1613 hat sie der 
Scharfrichter am Steinenbrückchen, unweit von 
Lustheide bei Bensberg, »gnadenweise« zuerst 
stranguliert und dann verbrannt. – Ihre 
Großmutter und zwei Muhmen (Tanten) waren 
1602 ebenfalls als Hexen verbrannt worden. Es 
heißt, dass nach der Hinrichtung von Scheuer 
Trine noch weitere Hexen im Bensberger 
Gefängnis auf ihre Aburteilung warteten (s. o. 
Einzelschicksal in Teil II).562 

um 1613 Essen/Stift Rellinghausen: Um 1613 kam es zur 
Hinrichtung von Catharina Kuipers: »das Urteil 
wurde neulich vollstreckt.«563 

1613 Essen/Stift Rellinghausen: 1613 kam Johann 
Gullich/Gülich in Haft, weil ihn die bereits 
hingerichtete Catharina Kuipers bei der Folter als 
Zauberer denunziert hatte. Er musste am 
16.4.1613 zur Wasserprobe. Ein Urteil fehlt.564  

1613 Brauweiler: Eine Frau hatten Nachbarn der 
Zauberei beschuldigt. Es kam zur Anklage und 
einem Todesurteil. Der Henker hat sie hinter 
Freimersdorf hingerichtet. Die von ihr 
denunzierten angeblichen Mittäter/innen 
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überlebten, weil die Prozesse wegen der Wirren 
des Jülich-Klevischen Erbfolgestreites eingestellt 
werden mussten.565  

1613-
1628 

Straelen/Roermond: In der Region des zu 
Kurköln gehörenden Bistums gab es nach 1600 
viele Probleme: Für Kriegsfolgen (z.B. 80jähriger 
Krieg!), Missernten, Seuchen, Hunger und Tod 
sowie jegliches Elend wurden Sündenböcke 
gesucht. Reformation und Gegenreformation 
verschlechterten das soziale Klima. Gleichzeitig 
forderte Dechant Franziskus Agricola (amt. 
1599-1621) mit seinem Pamphlet gegen Zauberei 
(Köln 1597) die Hexenverfolgung.566 Es entstand 
ein Kompetenzstreit zwischen vier Instanzen: 
dem Hauptgericht Roermond, dem Magistrat, 
dem Schultheiß und dem Geldrischen Hof. Es 
heißt »... daß die Roermonder Schöffenbank mit 
Gewalt ihre Zuständigkeit in Straffällen [s. 
Hexereisachen] um 1613/14 besonders betonen 
wollte«.567 Leopold Henrichs gibt 1882 an, von 
1613-1628 seien in Roermond 63 
Hinrichtungsopfer (57 Frauen und 6 Männer; ca. 
41 in Chronik): z. B. aus Straelen (10), Swalmen 
(5), Ohl, Wassenberg (15) und Roermond (11). 
Darauf bezieht sich auch eine überlieferte 
Flugschrift von 1613/14. Diese Prozesse kamen 
durch „Besagung“ und ein Mitglied des 
Magistrats in Gang: „um das Gute zu beschützen 
und das Böse zu bestrafen.“568 Für Prozesse in 
Roermond ist die Aktenlage von Angeklagten aus 
der Umgebung unklar.  

1613-28 Straelen: Es kann sein, dass in Straelen 30 
Frauen und 1 Mann wegen „toverij“ verbrannt 
wurden; davon sind bisher 10 Frauen und ein 
Mann nachweisbar (einige in Chronik).569 

1613 Roermond: Trientje von Sittard angeklagt: Es 
geschah vermutlich im Herbst 1613. Ein 
zwölfjähriges Mädchen spuckte in Roermond 
beim Spielen auf der Straße allerlei Seltsames 
aus: „Münzen, Garn, Nieten, Kupfer und rostiges 
Eisen“. Ein Magistratsmit-glied sah dies und 
verhörte das Kind. Es sagte, das Zaubern habe es 
von der Mutter, Trientje van Stittard, gelernt. Das 
Gericht verhaftete daraufhin die Mutter. Aus 
Angst vor der Folter – gestand Trientje van 
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Sittard Schadenzauber an 41 Kindern und vielen 
Erwachsenen (s. Jan van Ohl) und Tieren. Sie 
besagte 10 Zauberinnen und wurde im Herbst 
1613 in der Heide – nahe beim Kloster Zandt - 
verbrannt.570  

1613  Straelen/Roermond?: Jan van Ool (evtl. = Hans 
Lodewijks), der von Trientje von Sittard, 
Wahrsager und Heiler, besagt als „Fahnenträger 
der Zauberer“ beim Hexensabbat, bestätigte 
unter der Folter die Zauberei. Er gab an, 150 
Menschen umgebracht und seine Frau mit einem 
Beil in Stücke gehauen zu haben. Zudem 
„besagte“ er noch 41 weitere Zauberinnen. Das 
Urteil vom Herbst 1613: Hinrichtung.571  

1613 Straelen/Roermond?: Die Hebamme Entgen 
Gillis aus Herongen war von einer Angeklagten 
als „Königin der Zauberinnen“ besagt worden. 
Entgen erklärte sich aus Angst vor der Tortur 
sofort schuldig und sagte, sie habe „33 Jahre lang 
Tod und verderben gesät“, u. a. ihren Mann und 
ihre Kinder umgebracht, „40 Schwangere und 
150 schwächlichste Neugeborene getötet“. Der 
Dorfmagistrat ließ sie ohne Gnade am Stock - 
angeblich lebend? - verbrennen.572  

1613 Roermond: Eva Wennemekers van Kempen 
angeklagt und am 5. 10. 1613 verbrannt; zudem 
ihre Tochter verbrannt (o. A.).573  

1613 Roermond: Merry Duyven, denunziert von Jan 
van Ohl: am 16.11.1613 verbrannt.574 

1613 Roermond: Trincken Melers: im November 
1613 vermutlich hingerichtet.575  

1613 Roermond: Trincken Jägers und Sijken Daggen: 
am 4. 11. 1613 verbrannt.576  

1613 Roermond: Mett van Asenraed wurde am 
26.10.1613 inhaftiert und mehrfach gefoltert: 
„met groten tormenten pijnichde“. Ab 10. 
Oktober 1613 setzte ein neuer Scharfrichter aus 
Maastricht härtere Foltermethoden ein. Mett hatte 
keine Teufelskontakte und wollte keinesfalls 
lügen (sie machte kein Geständnis!). Am 
folgenden Tag, 27.10.1613, nach der Folter „met 
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groten Tornamenten“ (harter Tortur), lag sie tot 
im Turm der Kraanpoort. Die Richter hielten dies 
für einen Schuldbeweis: Der Teufel habe ihr das 
Genick gebrochen.577  

1613 Roermond: Elberte op then thoren van Melick, 
am 4.11.verbrannt.578  

1613 Roermond: Geert van Melick, den 4. 11. 
verbrannt.579  

1613 Roermond: Trincken Gijskens und Seinst 
Meelers: Schicksal unbekannt, ohne Urteil: 
vermutlich verbrannt.580  

1613 Roermond: Truy van Kirckhoven am 6.11.1613 
verbrannt.581 

1613 Roermond: Trijnken Wulms am 6.11. 
verbrannt.582  

1613 Roermond: Hendrik van Melick (cuper), am 13. 
11. 1613 verbrannt.583  

1613 Roermond: Lenart Eschartz, Stijn van Kessel 
und Gretgen Holtsager: Hinrichtungen im 
November 1613 möglich.584 

1613 Roermond: Merrie Danen, am 15.11.1613 
verbrannt.585 

1613 Roermond: Trijnken Pijpers, ob ten 
Schuitenberg, am 20.11.1613 verbrannt.586 

1613 Roermond: Jan Reijnen van Melik am 
20.11.1613 verbrannt.587 

1613 Roermond: Trinken Passers am 20.11.1613 
verbrannt.588 

1613 Roermond: Greet in gen Waterschey van Melick 
und Peettgen Holtsnijders van Swalmen am 
23.11.1613 verbrannt.589 

1613 Roermond: Trijn Vuylmans und Trijnken van 
Monfort: Urteil fehlt.590  
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1613 Roermond: Neel Mussen und Styncken van Ass: 
am 27.11.1613 verbrannt.591  

1613 Roermond: Trijnken Kann van Melick am 
5.12.1613 verbrannt.592 

1613 Roermond: Ein (Entgen?) Linssen… van 
Swalmen: am 5. 12.1613 verbrannt.593  

1613 Roermond: Leonard Eschers van Ophoven: am 
2. 12. 1613 verbrannt.594  

1613 Roermond: Trincken Puijs van St. Janss Cluyss 
und ihre Tochter Merrycken van Montfort: am 
2.12.1613 verbrannt.595 

1613 Roermond: Trijn Gulikers van Herkenbosch am 
2.12.1613 verbrannt.596 

1613 Roermond: Neel, Hausfrau van Corst van Oil, 
angeklagt, vermutlich im Dezember 1613 
verbrannt.597 

1613 Roermond: Jen(niken) Bessemeker van Neer, 
am 12.12. 1613 verbrannt.598 

1613 Roermond: Trincken Tijsens: am 12. 12. 1613 
verbrannt.599 

1613 Roermond: Aelith Ruyters (Hausfrau von Peeter 
Leymkuyl, Hausdiener), wird am 20.12.1613 
gefoltert und besagt u. a. Trien van Vierssen. Das 
Gericht verurteilt Aelith am 23. Dezember 1613 
zum Tod auf dem Brandstapel.600 

1613 Roermond: Jaelcken Crenckers, verbrannt 
(vermutlich im Dezember; Urteil/Datum 
fehlen).601 

1613 Roermond: Trine van Elmpt (Hausfrau von 
Lamms Lenart), verbrannt (Urteil fehlt).602 

1613 Roermond: Die Hausfrau des Schumachers Joris 
Peterssen van Asenraed, wohnhaft in de Steeg, 
verbrannt (vermutlich im Dezember).603 
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1613 Roermond: Die erste Hausfrau von Goetsen van 
Helden verbrannt (vermutlich im Dezember).604 

1613 Roermond: Die Hausfrau von Jan van Kercken, 
verbrannt (vermutlich im Dezember).605 

1614 Roermond: Tryn van Vierssen (auch Catharina 
van Eyck genannt), als Zauberin besagt von 
Aelith Ruyters, kam am 29.4.1614 in Haft. 
Obwohl ihre Familie um Freilassung bat, wurde 
sie nach einer weiteren Denunziation und zwei-
maliger Folter am 19.7.1614 verbrannt.606 

1614 Roermond/Montfort: Henrick van Wanlo und 
Mariken Smeets, wurden in Montfort wegen 
Zauberei im September/Oktober 1614 inhaftiert, 
gefoltert und verbrannt.607 

1614 Roermond/Monfort: Leisken Kuipers war im 
November 1614 noch inhaftiert, gestand aber 
nichts, trotz dreimaliger Folter. Die Familie bat 
»mangels Beweisen« um Freilassung und bot die 
Zahlung der Justizkosten an. Das Gericht ließ sie 
Ende des Jahres 1614 frei.608 

1614 Straelen: Peter Paes wurde am 15.12.1613 in 
Straelen inhaftiert und am 4.1.1614 in der 
Holthuyser Heide verbrannt. (Er beschuldigte 
unter der Folter u. a. Aleitgen und Marie Werners 
als Gäste beim Hexensabbat, beide hingerichtet 
am 26.6.1614 in Roermond (s. u.).609 

1614 Straelen: Grittgen Vretgens und Tochter Beel 
(Belleken): am 2.1.1614 inhaftiert und am 
8.1.1614 verbrannt.610 

1614 Straelen: Jenniken Vretgens (s. Enkelin von 
Grittgen Vretgens und Tochter von Beel 
Vretgens): inhaftiert am 2.l.1614. Die Richter 
haben sie vermutlich am 5.1. 1614 freigelassen. 
Ein Grund ist nicht überliefert.611 

1614 Straelen: Jenneken Neelen: inhaftiert am 
4.1.1614 in Straelen, hingerichtet und verbrannt 
am 18.1.1614.612 

1614 Straelen: Grieth Ploenis: inhaftiert am 6.1.1614 
in Straelen, hingerichtet und in der Holthuyser 

613                                                  
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Heide verbrannt am 18.1.1614.613 

1614 Straelen: Alheit ingen Ruls (Roels) wurde am 
23.1.1614 gefangen, in Straelen inhaftiert und am 
28.1. 1614 verbrannt.614 

1614 Straelen: Klasgen Lambrichts: am 17.1. 
aufgegriffen und am 6.2.1614 verbrannt.615 Sie ist 
vermutlich die Mutter von Beel Lambrichts.616 

1614 Straelen: Beel Lambrichts ist vermutlich Tochter 
von Klasken Lambrichts, s. o.: inhaftiert in 
Straelen am 6.2.1614. Sie starb nach zehn 
Monaten – am 6.10.1614 – vermutlich durch 
Folter (?) im Gefängnis.617 

1614 Straelen: Jenniken Rasveld und ihre Tochter 
Rill: beide inhaftiert in Straelen am 6.2.1614 und 
verbrannt am 15.2.1614.618 

1614 Straelen/Roermond: Aleitgen und Mariken 
Werners geb. Schaax/Schalcks; Mutter und 
Tochter) aus Straelen wurden „besagt“, weil 
mehrere Frauen sie beim Hexentanz in der 
Loerheide gesehen hatten. Deshalb kamen beide 
am 10.1.1614 in Haft. Trotz Folter legten sie kein 
Geständnis ab. Das Straelener Gericht ließ sie am 
18.6. 1614 nach Roermond in den Mühlenturm 
bringen. Dort wurden sie erneut gefoltert. 
Meriken soll aus der Buhlschaft mit dem Teufel 
Unken, Schlangen… und einen kleinen 
schwarzen Hund geboren sowie Feldfrüchte 
verdorben haben. Es heißt: beide „alldaer 
gejustifiziert“, d. h. erdrosselt und verbrannt, am 
24.6.1614.619 Die beiden Frauen stammten aus 
reichem Haus. Von ihrem Besitz wurden 2000 
Gulden für ein Fenster der Jesuitenkirche in 
Roermond bezahlt.620 

1614 Straelen/Roermond: Nees Pitswinkel: inhaftiert 
in Straelen am 17.1.1614. Am 24.6.1614 wird sie 
nach Roermond gebracht und dort am 15.7.1614 
verbrannt.621 

1614 Straelen/Roermond: Trein Loeffgen und ihre 
Tochter Lutgen wurden beide in Roermond am 
7.6.1614 festgenommen. Das Gericht ließ sie am 
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22.7.1614 nach Straelen ins Gefängnis bringen 
und am 6.10.1614 „auf dem Brandstapel“ 
verbrennen.622 

1612/14 Straelen: Über Maria Brunner, die – wie einige 
ihrer Vorfahren - im Land als Hexe bekannt war, 
sind mehr Hinweise überliefert. Sie wurde in 
Straelen 1612 angeklagt wegen falschen Eides 
und Zauberei an Kindern. Bei der Verhandlung 
mit Folter gab sie am 19.3.1612 den falschen Eid 
zu, stritt aber alle Zaubereien bis zuletzt ab. Die 
Straelener Schöffen schickten die Akten zur 
Begutachtung an den Magistrat in Roermond. Die 
Richter antworteten am 23.3., es gäbe keine 
Beweise dafür, „dat de beklaagde aan toverij 
zoude schuldig zijn.“ Und das Obergericht hatte 
für Maria die Wasserprobe verboten. Das Gericht 
in Straelen ließ sie vorerst frei, inhaftierte sie 
jedoch erneut am 8.1.1614 (Gründe nicht 
überliefert). Nach dem Todesurteil verbrannte sie 
der Henker am 18.1.1614 auf dem Brandstapel zu 
Pulver.623 (s. Einzelschicksal Teil II). 

1615 Köln: Gertrud von Villich wurde wegen 
Schadenzauber verhört und freigelassen.624 

1616/17 Lechenich: Mehrere Prozesse – mit oder ohne 
Hinrichtung geführt. Das dokumentiert ein Brief 
des Gerichtsschreibers, in dem er nach dem Lohn 
für seine „Arbeit in Hexereisachen“ fragt.625 

1617 Köln: Margaretha von Eischen (aus Esch) und 
ihre Klägerin Gertrud Schorn aus Flammerschen 
(Flamersheim/Flerzheim?), hat das Gericht in 
Köln wegen Schadenzauber angeklagt, im Turm 
inhaftiert und gefoltert. Gertrud, eventuell eine 
Heilkundige, behauptete, Margaretha sei Schuld 
am Tod ihres Mannes; sie habe ihn durch 
Anblasen lahm (impotent) gemacht und mit 
einem Trunk bei ihm Durchfall verursacht. Zwei 
Wahrsager und der krummfüßige Pastor zu 
Lechenich hatten den Verdacht bestätigt. 
Margaretha von Eischen hat der Scharfrichter am 
19.12.1617 »allda in eine von Holz gezimmerte 
Hütte gesetzt und festgemacht und also durch das 
Feuer hingerichtet«.626 Gertrud gab an, beim 
Tanz gewesen zu sein. Der Scharfrichter hat auch 

627
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sie hingerichtet. Der Tag ist nicht bekannt.627 

1617 Brühl: Hinweis auf Hexenprozess.628  

1618 Straelen: Im Sommer 2009 tauchten in Straelen 
zufällig Prozessdokumente auf. Schnell stand 
fest, dass es sich bei den vier Seiten um das 
peinliche Verhör des Schornsteinfegers Jan 
Hußmann vom 9.4.1618 handelt. Seine Anklage 
erfolgte wegen Brandstiftungen. Das Protokoll 
offenbart zudem zahlreiche kriminelle 
Handlungen, die er allein oder mit seinen 
Kumpanen – im sehr weiten Umkreis - begangen 
haben sollte: Brandstiftung, Diebstahl und 
Erpressung bis hin zur Tötung von vielen 
Menschen und Tieren. Als Jan Hußmann auch 
wegen Hexerei peinlich verhört wurde, gestand er 
alle typischen Verbrechen: Teufelspakt und 
Buhlschaft, Absage von Gott und abscheuliche 
Besuche beim Hexensabbat mit ekligen Speisen 
und Getränken usw. Zudem gab er an, mehrere 
andere Werwölfe zu kennen und selbst als 
Werwolf Schadenzauber begangen zu haben: z. 
B. Kinder umgebracht und Saaten vergiftet. Das 
Protokoll endet mit ca. 28 Geständnissen. 
Über den Ausgang des Prozesses berichtet der 
Kempener Zeitzeuge und Theologe Johannes 
Wilmius (1585-1655): „Man setzte ihm eine 
eiserne Krone mit Pechkränzen auf den Kopf, 
band ihn mit einer Kette an den Pranger und 
verbrannte ihn bei lebendigem Leibe in 
Straelen.“ Offenbar wurde das Todesurteil von 
Jan Hußmann - kurz nach dem peinlichen Verhör 
vom 9. April 1618 - vollstreckt629 (s. 
Einzelschicksal in Teil II). 

1618 Aachen: Engell (Angela) Pressmondt, Alter 
unbekannt, war vom 1.3. bis 2.6.1616 als Hexe 
inhaftiert und wurde zweimal gefoltert. Ein 
Prozesshinweis blieb erhalten, weil das Gericht 
über den Leumund der Angeklagten in 
Geilenkirchen Erkundigungen einholte. Eine 
Schuld konnte ihr nicht nachgewiesen werden. 
Sie kam vermutlich frei, denn die Gerichtskosten 
wurden ihr selbst in Rechnung gestellt.630 

1618 Köln: Clara von Metz 
(Tagelöhnerin/Wahrsagerin), Elschen von 
Bensberg (ohne Berufsangabe) und Anna Maria 

                                                                                                                                                                       
627 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209; Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 25f./ S. 55; Thomas, S. 171 
628 Pauls, 1898, S. 231 (mit Bezug auf die Kölner Regiminal-Protokolle 1617) 
629 Keuck: Bekenntnisse; Wilmius, S. 85 
630 Siemons, S. 64 
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von Menningen (Wahrsagerin) kamen wegen 
Hexerei »ins Geschrei«. Nach Anklage, Folter 
und Urteil wurden sie am 20.02.1618 auf Melaten 
verbrannt. Die ca. 12 »besagten« Frauen wurden 
verhört, aber freigelassen.631 

1620 Essen/Stadt: Ein „verdechtiges Weyb“ nach 
Wasserprobe aus der Stadt verbrannt.632 

1574-
1621 

Herrschaft Wildenburg/Eifel (evangelisch, zum 
jülichischen Amt Münstereifel gehöriges 
Territorium mit geteilter Gerichtsbarkeit): 47 
Frauen und 28 Männer wurden wegen Hexerei 
hingerichtet und verbrannt.633 634 

1624 Köln: Eva von Trevelsdorf, vermutlich eine 
Heilerin, wurde der Zauberei bezichtigt. Die 
Richter begnügten sich mit einer »ernsten 
Verweisung« und erteilten ihr Berufsverbot.635 

1624 Rheinberg: Ein Prozess wegen Zauberei ist 
bekannt, weil der Amtmann der Exklave des 
rheinischen Erzstifts Rheinberg den Hofrat in 
Bonn fragte, wie in diesem Fall zu verfahren sei. 
Die Nachricht lautete: selbst entscheiden. Das 
Urteil ist unbekannt.636 

1626/ 
1627 

Amt Hardt: Hinweis auf Prozesse in Vleissheim, 
Flerzheim, Arloff.637 

1626 Arloff/Amt Hardt: Anklage von Catharina 
Hamecher; Urteil fehlt638  

1627 Amt Münstereifel: Mehrere Menschen wurden 
der Zauberei bezichtigt: erst erhängt, dann 
verbrannt.639  

1626-
1627 

Köln: Margarethe Raußrath, Näherin, wurde im 
Sommer 1626 wegen Besessenheit verhört. Sie 
denunzierte Katharina Henot als »Hexe« 
(vermutlich auch ihre Schwester Franziska) und 
trat gegen sie im Januar 1627 als Einzelklägerin 
auf. Es soll dazu auch einen Widerruf gegeben 
haben. Das Schicksal der vermutlich psychisch 
kranken Näherin ist nicht überliefert.640 

                                                                                                                                                                       
631 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 20; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 208-211, s. Chronik/Köln; 

Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 55 
632 Fuchs, S. 83 
633 vgl. Prozessakten Friesenhagener Hexenprozesse in: Knepper, S. 6; vgl. Konrads; Rinscheid 
634 Münster-Schröer: Hexenverfolgungen in Jülich-Berg, S. 81 
635 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 20; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209 
636 Schormann: Krieg, S. 76 
637 Pauls, 1898, S. 231 (mit Bezug auf die Kölner Regiminal-Protokolle 1617) 
638 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln (kurkoeln)) 
639 Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 67 
640 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209 
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1626-
1630 

Lechenich: Im kurkölnischen Amt Lechenich 
deuten überlieferte Dokumente auf die 
Hinrichtung von ca. 35 Personen hin. Protokolle 
sind nicht vollständig.641 

1627 Lechenich/Köln: 
Sophia Agnes von Langenberg wurde um 
1597/98 in Wipperfürth geboren. Ihr Vater, 
Nikolaus von Langenberg (um 1575-1627), war 
ein deutscher Jurist und Diplomat.642 
1615 trat sie gegen den Willen der Eltern ins 
Kloster der Klarissinnen St. Klara in Köln ein, 
wo sie 1616 (?) die ewigen Gelübde (Profess) 
ablegte. (Dort lebten: Katharina Henots Tochter 
Anna Maria und ihre Schwester Franziska.) 
Sophia Agnes von Langenberg stand nach einer 
schweren Krankheit 1621/22 im Ruf einer 
»lebenden Heiligen«. Als Ostern 1622 ein 
blutendes Kruzifix in ihrer Zelle auftauchte, 
konnte ein Wunder widerlegt werden. Mit der 
Täuschung kam der Teufel in Verdacht. Die 
„Heilige“ kam in Verruf. Danach gab es im 
Kloster mehrere Fälle von Besessenheit. Im 
Frühjahr 1626 erklärten betroffene Schwestern 
beim Exorzismus, Sophia v. Langenberg habe sie 
verhext. Um Aufsehen zu vermeiden, nahm 
Kurfürst Ferdinand sie aus dem „Geschrey“ 
heraus und ließ sie am 28.5.1626, begleitet von 
Generalvikar Gelenius persönlich (!), zur 
Verwahrung in das kurfürstliche Schloss zu 
Lechenich bringen. Dort lebte sie bei guter 
Verpflegung – was ungewöhnlich war - mit einer 
Magd, bis ihr Prozess wegen Hexerei begann. Die 
Langenbergerin besagte im Dezember 1626 (bei 
der Folter) Katharina Henot als Hexe (s. 
Katharina Henot, Köln 1627, Einzelschicksal in 
Teil II). 
Damit begann in Köln die Hexenprozesswelle 
von 1627-1631. Am 30.1.1627 hat der 
Scharfrichter Sophia v. L. (~ 30 J.) hingerichtet: 
auf ihre besondere Bitte hin - und aus Gnade des 
Gerichts - erst stranguliert und dann auf dem 
Friedhof in Heddinghoven (?) begraben. Die 
Verpflegungs- und Justizkosten von über 1700 
Gulden musste das Kloster zahlen. 
Am 30.1.1627 hat der Scharfrichter Sophia v. L. 
(~ 30 J.) hingerichtet: auf ihre besondere Bitte hin 
- und aus Gnade des Gerichts - erst stranguliert 
und dann auf dem Friedhof in Heddinghoven (?) 

                                                 
641 Stommel: Hexenverfolgung im ehemaligen kurkölnischen Amt Lechenich 2002, S. 24-46 
642 Wikipedia: Nikolaus von Langenberg 
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begraben. Die Verpflegungs- und Justizkosten 
von über 1700 Gulden musste das Kloster 
zahlen.643 
Insgesamt traf drei Frauen der Familie "von 
Langenberg" aus Wipperfürth das Todesurteil 
wegen Hexerei. Dr. Buirmann ließ bei den 
Siegburger Prozessen im Dezember 1627 zwei 
Tanten der Kölner Klarisse Spophia Agnes von 
Langenberg hinrichten: Margarete Hillesheimer 
(geb. von Langenberg) und Margret Wrede (geb. 
von Langenberg). 

1627 Lechenich/Köln: Die Magd der Nonne Sophia 
von Langenberg wurde vielleicht ebenfalls 
hingerichtet.644 

1627 Lechenich/Köln: Franziska Henot (~50J.?), 
Nonne im Kloster St. Klara in Köln, war eine 
Schwester von Katharina Henot. Vermutlich hat 
Sophia von Langenberg auch Franziska als Hexe 
denunziert (s. Besessenheit im Kloster). 
Franziska kam vom 22. 1. bis 10.2.1627 ins 
„Geistliche Haus“ des Schlosses Lechenich. Dort 
haben sie zwei kurkölner Hexenkommissare 
peinlich verhört. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. 
Vielleicht lebte sie bis 1641 im Kloster? Kosten 
ihrer Inhaftierung: 1248 Gulden: zu zahlen vom 
Klarissenkloster.645 

1627 Köln: Die Postmeisterin Katharina Henot, etwa 
55 Jahre alt, kam im Mai/Juni 1626 als Hexe »ins 
geschrey«, nachdem besessene Nonnen des 
Klosters der Klarissinnen Katharina denunziert 
hatten. Sie wurde vermutlich im Dezember 1626 
von der Nonne Sophia von L. (s. Chronik) bei der 
Folter erneut als Hexe „besagt“. Am 9.1.1627 (im 
Kirchenasyl) kam Katharina H. gewaltsam in 
Haft und am 18.1. hat sie der Stadtrat an das 
Hohe Weltliche Gericht überliefert. Sie wurde 
drei bis fünfmal gefoltert: die Glieder überdehnt, 
die rechte Hand zerquetscht: bis zum Geständnis. 
Am 19. Mai 1627 vollstreckten die Henker auf 
Melaten das Todesurteil: erst erdrosselt, dann 
verbrannt (s. o. Einzelschicksale in Teil II).646 

1627 Köln: Im Juli 1627 kamen zwei Frauen in den 
Turm: die Wartsfrau (Geburtshelferin) Möhn und 

                                                                                                                                                                       
643 u. a. Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 97; Stommel: Hexenverfolgung im ehemaligen kurkölnischen Amt 

Lechenich 2002, S. 24-46; Wikipedia: Sophia Agnes von Langenberg; Wikipedia: Nikolaus von Langenberg 
644 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 97 
645 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 97; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 49; 

Stommel: Hexenverfolgung im ehemaligen kurkölnischen Amt Lechenich 2002, S. 24-46 
646 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 39f; Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 96f.; 

Dillinger, Hexenverfolgungen in Städten, S. 153f.; Striewski; Bastgen; Becker: Henot, Katharina 
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eine Frau, genannt »Tring« (Katharina). Ihr 
Schicksal ist nicht überliefert.647 

1628 Köln: Tringen (Katharina) Eigelmans, 
Hebamme, wurde wegen Schadenzauber 
eingesperrt. Sie sollte einer Dienstmagd mit 
einem Stück Kuchen Schmerzen »angezaubert« 
haben. Ihre Hinrichtung und Verbrennung 
erfolgte am 9.2.1628 auf Melaten.648 

1628 Jülich/Amt Hardt: Frau Voßkammer war 
angeklagt wegen Schadenzauber und rief – mit 
Hilfe ihrer Familie – das Reichskammergericht 
(RKG) in Speyer an. Am 4.4.1628 ordnete das 
RKG die Aussetzung des Prozesses an. Das 
Mandat wurde durch die Jülicher Richter 
»korrekt« ausgeschaltet. Sie ließen vom Hofrat 
Dr. Glaser ein Gegengutachten erstellen. 
Während die Akten erneut nach Speyer 
unterwegs waren, wurde Frau Voßkammer 
weiterhin peinlich verhört. Im Laufe der Torturen 
gestand sie alle ihr vorgeworfenen 
Hexereidelikte. Das Gericht ließ sie hinrichten, 
bevor das RKG ihren Prozess ein zweites Mal 
hätte zu ihren Gunsten (!) beeinflussen können.649  

1628 Köln: Am 13.3. 1628 wurde Agnes Solden 
wegen Hexerei inhaftiert und an das Hohe 
Weltliche Gericht geliefert. Das Urteil ist 
unbekannt.650  

1628 Köln: Heinrich und Biel (Sybille) Trutzeler 
kamen am 20.3.1628 wegen Malefizien in Haft. 
Heinrich Trutzeler »soll sich durch zauberische 
Kräfte in einen Werwolf verwandelt und in dieser 
Gestalt mehrmals Malefizien verübt haben«. Der 
Rat lieferte die Eheleute an den Greven 
(Vorsitzender des Hohen Weltlichen Gerichts). 
Das Urteil ist nicht bekannt.651  

1628 Köln: Am 12.4.1628 wurde die verheiratete 
Sophie Courtt von Bruehl wegen Zauberei 
verhaftet und dem Greven überstellt. Das Urteil 
ist nicht überliefert.652 

1628 Köln: Am 23.2.1628 lieferte der Rat die 
verheiratete Hebamme Giertgen (Gertrud) 
Sesenschmidt wegen Hexerei an das Hohe 
Weltliche Gericht. Die Angeklagte wurde mit 

                                                                                                                                                                       
647 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 20 
648 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 20; Siebel, S. 152 
649 Schormann: Krieg, S. 59 
650 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209 
651 vgl. Siebel, S. 62/S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
652 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
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glühenden Zangen gefoltert und am 29.4.1628 
auf Melaten hingerichtet.653 

1628 Köln: Entgen (Anna) von Essen, Krämerin, 83 
Jahre, wurde wegen Hexerei inhaftiert und am 
10.5.1628 dem Greven überstellt. Das Urteil ist 
nicht überliefert, eine Hinrichtung 
wahrscheinlich.654 

1628 Köln: Über Aelfrite (Elfriede) Boden ist nur 
bekannt, dass sie wegen Hexerei vor dem 
14.7.1628 hingerichtet wurde.655 

1628 Köln: Die 61-jährige Aeltgen (Adelheid) Essers 
und eine andere Frau wurden wegen Hexerei am 
28. Januar 1628 inhaftiert. Aeltgen Essers ist vor 
dem 19. August 1628 als Hexe verbrannt worden. 
Das Schicksal der zweiten Frau ist ungewiss.656 

1628 Köln: Cecilia von Aachen, Krämerin 
(Hebamme?), 60 Jahre, wurde wegen Hexerei am 
25.8.1628 inhaftiert. Sie starb am 12.9.1628 im 
Feuer.657 

1628 Köln: Tringen Vischers wurde am 26.8.1628 
inhaftiert und am 4.10.1628 wegen Hexerei 
verbrannt.658 

1628 Köln: Feyen (Sophie) Deckers von 
Hammersbach, 63 Jahre, Spinnerin, wurde wegen 
Hexerei am 20.9.1628 inhaftiert und am 
18.10.1628 verbrannt.659  

1628 Niederkastenholz/Euskirchen: Im Juli 1628 
wurden Treine Meurer, Gretchen Segschneider 
und deren Tochter Trein wegen Hexerei hinge-
richtet.660 

1628 Jülich/Unterherrschaft Schweinheim: Zwei 
Männer, Martin Forster und Wirich, wegen 
Zauberei hingerichtet.661 

~1628-
1631 

Bonn: bis zu 100 Prozesse wegen Hexerei 
möglich. Allein 50 Opfer nennt der Jahresbericht 
der Jesuiten für das Jahr 1629.662 Wenige in 
dieser Chronik. 

                                                                                                                                                                       
653 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 209; Siebel, S. 152 
654 Siebel, S. 152 
655 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
656 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21; Siebel, S. 152 
657 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
658 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
659 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
660 Pracht, S. 167; Gey, S. 44 
661 Gey, S. 44; Pracht, S. 158f. 
662 Becker, Hexenverfolgung in Bonn Und Umgebung 



 146

1628 Bonn/Mehlem: Philipp Quantzip aus Lannesdorf 
war als Werwolf angeklagt und ist zu Tode 
gefoltert worden. Es hieß: »Der Dämon hat ihn 
im Kerker erwürgt.« Der Leichnam wurde am 13. 
September 1628 in Bonn verbrannt (s. 
Einzelschicksale in Teil II).663 

1628 Köln: Gertraudt von Witzhellen wurde am 
9.10.1628 inhaftiert und wegen Schadenzauber 
am 8.11.1628 verbrannt.664 

1628 Köln: Anna Gossmann von Attendorn, 40 Jahre, 
Frau des Gerichtsschreibers, wurde am 
11.10.1628 wegen Teilnahme am Hexensabbat 
und Schadenzauber inhaftiert und am 18.10.1628 
hingerichtet (s. o. Einzelschicksal in Teil II).665 

1628 Bonn: Am 21.10.1628 wurde »eine Jungfer« zu 
Bonn verbrannt.666 

1628 Bonn: Eine Frau aus Hersel inhaftiert. Das 
schreibt der Rentmeister Johann Lax aus Alfter 
an den Alfterer Grundherren Graf Werner von 
Salm in einem Brief vom 21.10.1628. Urteil 
fehlt.667 

1628 Bonn: Die Witwe Elisabeth Kurtzrock, ~ 60-70 
Jahre, gehörte zu den höheren Bonner 
Bürgerkreisen. Ihr erster Ehemann war der 
kurfürstliche Zöllner Johann Barcholtz, der 1591 
starb. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Bonner 
Schöffen Hans Georg Kurtzrock, hatte sie zwei 
Kinder. Das Ehepaar übernahm ab 1615 den 
Schankbetrieb im Haus „Zur Bloemen“. Nach 
dem Tod ihres Mannes führte sie (hochbetagt) 
das Gasthaus alleine weiter. Sie wurde ~ am 
30.10.1628 wegen Hexerei »uff der Höh« 
verbrannt. Darüber berichtet der Alfterer Pfarrer 
Hilger Düren in einem Brief an den Grafen 
Werner von Salm.668 

1628 Bonn/Wesseling: Zwischen Wesseling und 
Godorf wurde Ende Oktober 1628 ein Zöllner 
verbrannt.669  

1628 Bonn/Metternich: Ende Oktober 1628 starb im 
Dörfchen Metternich »die Frau eines 
Schultheißen (Frau des Dorfvorstehers und 

                                                 
663 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 122 
664 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 21 
665 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 22 
666 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
667 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
668 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, S. 118; Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
669 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, S. 118f.; Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
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kurfürstlichen Zivil-Richters) auf dem 
Scheiterhaufen.«670 

1628 Wesel: Zwei wegen Zauberei berüchtigte Frauen 
(Mutter und Tochter) wurden am 7. Mai 1628 
von einem Soldaten und einem Kind gejagt und 
mit Steinen beworfen. Die Frauen stürzten sich 
aus Verzweiflung in die Lippe und ertranken.671 

1628 Köln: Schneider Hans Strack war in Gerolstein 
wegen Zauberei verdächtig. Um sich einem 
Prozess des berüchtigten Hexenkommissars Dr. 
Möden zu entziehen, flüchtete er nach Köln, wo 
er verhaftet wurde. Nachdem Hans Strack 
erfahren hatte, dass er von Köln nach Gerolstein 
an Dr. Möden ausgeliefert werden sollte, 
erhängte er sich im Kölner Kunibertsturm (s. o. 
Einzelschicksal in Teil II).672  

1629 Köln: Am 29.1.1629 wurde Merg (Margarete) 
Bungers von Langerwehe wegen Hexerei 
angeklagt. Sie starb am 5.4.1629 im Feuer. Beruf 
und Alter sind unbekannt.673 

1629 Münstereifel (Amt): Mehrere Prozesse mit 
Hinrichtung.674 

1629 Köln/Hildesheim: Johannes Bissendorf, 
evangelischer Pfarrer aus Peine (zu 
Hildesheim/Kurköln gehörig), hatte die »Irrtümer 
und Mißbräuche« der Jesuiten sowie der 
Katholischen Kirche kritisiert. Deswegen hat ihn 
das Gericht am 28.3.1629 in Köln als Ketzer 
hingerichtet. Dies löste in Peine Verbitterung aus 
und führte vermutlich am 29.4.1629 in Woltorf 
zum Attentat auf den Jesuiten Friedrich Spee, der 
dort (s. Gegenreformation) gerade 
missionierte.675 

1629 Köln: Sibilla von Wilhelmstein, Hebamme, 63 
Jahre, kam trotz ihres untadeligen Rufes wegen 
Hexerei »ins Geschrei«, u. a. durch Christina 
Plum. Sie wurde jedoch von 25 Zeugen, die ihr 
treue Dienste bescheinigten, entlastet und kam 
frei. Am 9. März 1629 wurde Sibilla v. W. von 
einer vermutlich besessenen Frau, Mechthild von 
Bremerbroich, erneut als Hexe beschuldigt. An 
der Verbreitung der Gerüchte beteiligte sich auch 

                                                                                                                                                                       
670 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, S. 118f.; Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
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der Jesuit Pater Bolte. Sibilla von Wilhelmstein 
wurde am 11.5.1629 inhaftiert und am 31.5.1629 
hingerichtet: erst stranguliert, dann verbrannt.676 

1629 Bonn: In den Hofratsprotokollen weist ein Brief 
auf den Hexenprozess von Katharina Roeseler 
hin: reiche Tochter des ersten Bonner Apothekers 
Gierhardt Roeseler. Sie heiratete 1615 den 
Apotheker Ferdinand Curtius, der um 1627 starb. 
Die Witwe heiratete ca. 1628 in zweiter Ehe 
Reiner Curtius (einen Verwandten ihres Mannes) 
aus Hochkirchen/Düren. Das Ehepaar kaufte am 
10.1.1628 ein Haus „Zum Sternenberg“. 
Kommissar Dr. Buirmann hat die ca. 35jährige 
Frau im Frühjahr 1629 als Hexe hinrichten 
lassen. Danach beschwerte sich Reiner Curtius 
am 12.5.1629, dass er für den Hexenprozess 
seiner Frau 100 Reichstaler bezahlen sollte. Er 
weigerte sich und empfahl dem Fiskus, er möge 
dafür Katharinas Großvater im Herzogtum Jülich 
zur Kasse bitten. Kurz nach Katharinas 
Hinrichtung heiratete Reiner Curtius 1630 
Margaretha Cöllen, Tochter eines angesehenen 
Kanonikers. Becker schreibt, dass Reiner Curtius 
eher auf der Seite der Nutznießer als der 
Prozessopfer zu suchen sei.677  

1629 Köln: Zwei Frauen sind am 18.6.1629 wegen 
Hexerei inhaftiert, gefoltert und am 10. Juli 1629 
hingerichtet worden: Biertgen Kleinjohanns von 
Frechen, Händlerin, 60 Jahre und Mergen (Maria) 
Müllersche aufm Bott, Hausfrau, verheiratet mit 
Tilman Müller aus Holzweiler, Alter unbekannt. 
Sie geriet in Verdacht, weil ein Kind, dem sie ein 
Osterei geschenkt hatte, anschließend 
erkrankte.678 

1629 Flamersheim/Euskirchen: Die Witwe Els 
Misseler – eine arme ältere Frau - wurde als Mit-
Hexe »besagt«, angeklagt und mehrfach gefoltert, 
von der Nadelprobe bis zum Aufziehen an den 
Armen. Danach gab sie Schadenzauber an Tieren, 
Abfall von Gott, Teufelsbuhlschaft und die 
Teilnahme beim Hexentanz zu. Am 9.9.1629 
missglückten ihr eine dramatische Flucht und ein 
Suizidversuch im Burggraben. Bei den 
anschließenden Folterungen »besagte« sie 
weitere Personen. Das Todesurteil stand bereits 
am 10.9.1629 fest. Die Hinrichtung geschah auf 

                                                                                                                                                                       
676 Wolf: Geschichte, S. 639; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 22; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 

208-211 (s. Chronik von Köln) 
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dem Richtplatz »in der Hallekul« am 1.10.1629 
(s. o. Einzelschicksal in Teil II).679 

1629 Flamersheim/Euskirchen: Apollonia Peltzer, 
vermutlich eine Witwe, wurde in den 
Flamersheimer Prozessen als Hexe denunziert. 
Sie war alt, arm und sehr geschwächt. Der 
Scharfrichter Meister Hans folterte sie mehrmals 
mit dem Nagelstuhl und dem Aufzug am Seil. 
Schließlich gab sie die Ableugnung Gottes, 
Schadenzauber an Tieren, Wetterzauber, die 
Teufelsbuhlschaft sowie die Teilnahme beim 
»Tanz« zu, z. B. im Sommerdriesch, Eselsdriesch 
und Buschberg. Sie »besagte« beim Anblick der 
Foltergeräte weitere Personen. Die Hinrichtung 
geschah »in der Hallekul« am 1.10.1629.680 

1629 Flamersheim: Die Witwe Aehl (Adelheid) 
Groffjahn wurde von Els Misseler (†1.10.1629) 
als Mit-Hexe beim »Tanz« denunziert und 
deswegen angeklagt. Drei Männer des Gerichts 
stachen mit Nadeln tief in ihre Haut und fanden 
Teufelsmale, u. a. an Stirn und Brust. Doch sie 
gab die typischen Hexereien nicht zu. Verdächtig 
war für das Gericht, dass sie keine Träne weinte. 
Nach dem »Peinstuhl« (mit Nagelsitz) bat sie um 
Gnade. Sie sagte, wegen der Schläge von der 
Tante ihres Mannes, der in den Krieg zog, habe 
sie ein totes Kind geboren. Sie bestätigte die 
Teilnahme beim »Tanz«, die Teufelsbuhlschaft 
(in Gestalt ihres ersten Mannes) und 
Schadenzauber an Tieren. Außerdem »besagte« 
sie mehrere Personen (u. a. Barbara aus der 
Rischgasse, hingerichtet) und Zilch Linden aus 
Kirchheim, freigelassen; s. 1630). Am 6.10.1629 
wurde Aehl Groffjan zum Tode verurteilt und »in 
der Hallekul« hingerichtet.681 

1629 Köln: Aeltgen Dünwaldt, Hebamme, 74 Jahre, 
Ehefrau des Peter von der Linden, wurde am 
11.10.1629 wegen Zauberei inhaftiert und am 
7.11.1629 hingerichtet (s. Einzelschicksale Teil 
II).682  

1629 Frechen: Sieben Frauen wurden in Frechen 
hingerichtet. Im 1. Prozeß: Beelen (Sibilla) 
Botzkeufen; Hillen Bergisch; Nael 

                                                                                                                                                                       
679 Pracht, S. 155f.; Siemons, S. 93f; Gey, S. 7f.; Kauertz: Flamersheimer Hexenprozesse, S. 413f. (zur Geschichte) und S. 427f. 

„Hallekul" = eine Senke, wo die Landstraße nach Kirchheim stark zu steigen beginnt. Hier stand einst östlich der Straße das 
Flamersheimer Hochgericht, der Galgen. Der Flurname Halle-kuhl benennt eine Vertiefung, in der die Urteile vollstreckt 
wurden, die das Gericht in der „Halle" ausgesprochen hatte. Link: http://www.hans-dieter-arntz.de/hexenwahn.html  

680 Pracht, S. 155f.; Siemons, S. 93f; Gey, S. 7f.; Kauertz: Flamersheimer Hexenprozesse, S. 413f. und S. 427 
681 Pracht, S. 164f.; Gey, S. 7f. 
682 Franken/Hoerner: Hexen, 1987; S. 22; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 210 
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Kumpscheunen und Lisbeth, Johann Thomas 
Frau. 

Im 2. Prozeß: Anna, des Ort Jans Frau; Trina 
Bonn am Heiligenhäuschen und Anna, des 
Schmieds Frau.683 Das Gericht in Frechen bat die 
Kölner Hexenkommissare um Rechtshilfe. Sie 
verurteilten die Frauen zum Tode: mit 
Enthaupten und Verbrennen (Datum fehlt; s. 
Einzelschicksale Teil II). 

1629 Bliesheim: Am 18.8. bezichtigte der zwölfjährige 
Hütejunge Jakob Kuper sich selbst der 
Teufelsbuhlschaft und denunzierte einige 
Personen des Ortes als »Komplizen beim Tanz«. 
Da Jakob Reue zeigte, schickte das Gericht ihn 
wegen des geringen Alters zur Erziehung an 
einen geistlichen Ort. Falls es keine Besserung 
gebe, solle „geschehen, was rechtens ist“.684 

1629 Bliesheim: Gret Blesen kam bereits 1627 ins 
Gerede wegen Schadenzauber. Eine Nachbarin 
hatte bei ihr gegessen und war krank geworden. 
Die schwangere Frau Mohr beschuldigte dafür 
Gret Blesen, die Frau Mohr deswegen in die Seite 
stieß, ohne ihr zu schaden. Später kam Gret 
Blesen wegen des Hexereigerüchts in Haft und 
wurde 1629 hingerichtet.685  

1629 Bliesheim: Trin Strack kam wegen Hexerei ins 
Gefängnis. Sie flüchtete und versteckte sich in 
Lechenich. Nach einiger Zeit kehrte sie nach 
Bliesheim zurück und kam erneut in Haft. (Flucht 
bedeutete Schuld!). Vermutlich besagte sie bei 
der Folter weitere Personen. Nach dem 
Todesurteil hat sie der Scharfrichter im Sommer 
1629 hingerichtet.686 

1629 Bliesheim: Gret Remboltz geriet durch Konflikte 
in der Nachbarschaft (s. Erbststreit) ins Gerede, 
wurde angeklagt und hingerichtet.687 

1629 Bliesheim: Dietrich Krutwich, besagt und 
angeklagt wegen Zauberei; starb nach der 
Folterung.688 

1629 Zülpich: Ein knapp 11-jähriger Junge gestand 
unter der Folter das Verbrechen der Hexerei. Er 
denunzierte andere Personen, u. a. auch seinen 

                                                                                                                                                                       
683 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 22/28 (lt. Kostenrechnungen) 
684 Gey, S. 41; Stommel 2002; Stommel, H.: Hexenverfolgung, 2005; Bastgen 
685 Stommel, 2002; Bastgen 
686 Stommel, 2002; Bastgen 
687 Stommel, 2002; Bastgen 
688 Stommel, 2002; Bastgen 
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Vater. Der Junge wurde »mit dem schwert vom 
leben zum toidt offentlich hingerichtet« und der 
Körper an einem unehrenhaften Ort zur Erde 
bestattet.689 

1629 Zülpich: Anna, Kaspar Meurers Ehefrau, wurde 
1629 in die Zitadelle gesperrt. Bei ihr entdeckte 
der Scharfrichter sieben »verdächtige Zeichen«, 
u. a. Narben und Warzen. Die schlecht 
beleumundete Zeugin Margret Dengler gab an, 
Anna auf dem »Tanz« in der Kempener Heide 
(alte Gerichtsstätte) gesehen zu haben: Mit einem 
jungen Mann namens Krämer sei sie in einer 
Kutsche zum Hexensabbat gefahren. Beim 
Anblick der Folterinstrumente gestand Anna 
Meurer den Abfall von Gott und die unterstellten 
Hexereidelikte. Sie wurde zum Tode verurteilt 
und hingerichtet.690 

1629 Köln: Die verheiratete Anna Mautin aus 
Andernach, Bäuerin, wurde wegen 
Hexerei/Schadenzauber inhaftiert, angeklagt und 
am 17.12.1629 dem Greven überliefert. Ihr 
Schicksal ist ungewiss, eine Hinrichtung ist 
möglich.691 

1629 Siegburg: Zaubereiprozess vor dem 
Schöffengericht gegen Drutgen Grösant aus 
Euskirchen mit Freispruch.692 

1629 Kempen: Hinweise auf einzelne 
Hexenprozesse.693 

1629-30 Amt Hülchrath: Von August bis Dezember 
1629 und September bis Oktober 1630 sind 13 
Frauen als Opfer eines Kettenprozesses 
bekannt.694 

1630 Geldern: der Krämer Cornelis, genannt tot 
Amstenradt: letztes Todesurteil wegen Hexerei in 
Geldern.695  

1630 Flamersheim: Barbara aus der Rischgasse in 
Kirchheim, Frau eines Pferdeknechts, war seit 
kurzer Zeit Witwe. Aehl Groffjahn hatte sie 
(Anfang Oktober 1629) beim Tanz mit einem 
»gar reich gekleideten Buhlen« gesehen und 
»besagt«. Sie wurde Anfang Oktober 1629 wegen 

                                                                                                                                                                       
689 vgl. Gey, S. 41; Voltmer, Herren und Hexen, S. 49 
690 Siemons, S. 85 
691 Siebel, S. 152; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 22 
692 Janssen, Frank, S. 13 
693 Pauls, 1898, S. 231 (mit Bezug auf die Kölner Regiminal-Protokolle 1617) 
694 vgl. Heuser, S. 161 
695 Keuck: „so dass es gerecht war...”, S. 106, Anm. 53 



 152

Hexerei verhört. Barbara war überzeugt, sich 
selbst verteidigen zu können, doch bald wurde sie 
angeklagt und in der Burg Flamersheim 
inhaftiert. Nach den ersten Folterungen mit 
Nagelstuhl und Aufzug am Seil gestand sie 
Wetterzauber und Teufelspakt. Ihr Versuch, am 
27.11.1629 zu fliehen, endete „hinder der Burg 
Nidder Kastenholz“. Nach weiteren Folterungen 
Ende Januar 1630 gestand sie die »teuflische 
Beikombst« (Teufelsbuhlschaft), weitere 
Hexereidelikte und besagte viele »Tanzgäste«. 
Ihre Hinrichtung erfolgte offenbar im Februar 
1630 »in der Hallekul« (s. o. Einzelschicksal in 
Teil II).696  

1630 Flamersheim: Zilch (Cecilia) Linden war von 
Aehl Groffjahn als »Königin beim Tanz« besagt 
worden. Ihr erster Mann, Peter Linden, war ein 
Trinker und litt an Gürtelrose. Er hatte sie mit 
drei Kindern allein gelassen und war vor 25 
Jahren gestorben. Die Witwe stritt die 
unterstellten Hexereidelikte zunächst entschieden 
ab. Dann musste sie eine grausame Tortur 
erleiden, vier lange Tage: mit Nadelprobe, 
Nagelstuhl und mehrmaligem Seilaufzug – bis zu 
sieben Stunden. Das Hexenprotokoll berichtet 
über ihren angeblichen Fluchtversuch am 
25.11.1629, doch der Wächter David Weber hat 
sie bald wieder eingefangen. Sie legte auch 
danach kein Geständnis ab. Trotz Fluchtversuchs 
hat das Gericht sie im Februar 1630 
freigelassen.697 

1630 Jülich/Unterherrschaft Gladbach: Anklage 
wegen Zauberei von »Trein« Cörsten, Ehefrau 
des Christian Müller aus der Mühle in Geich. Da 
sie keine Hexenmale hatte und kein »Geständnis« 
machte, kam sie »ans Seil«. Danach gab sie die 
Absage von Gott und die Teufelsbuhlschaft zu. 
Mit einer »schwarzen Salbe« sei sie durch den 
Schornstein zum Hexensabbat geflogen. Das 
Urteil lautete: Tod am Galgen und Verbrennen 
der Leiche. Es wurde vollstreckt am 3.12.1630.698 

1630 Düren: Catrin Schild aus Düren wurde wegen 
Zauberei hingerichtet. Einzelheiten sind nicht 
bekannt.699 

                                                                                                                                                                       
696 Pracht, S. 168; Gey, S. 8; Kauertz: Flamersheimer Hexenprozesse, S. 413 u. S. 417 
697 Kauertz: Flamersheimer Hexenprozesse, S. 413 u. S. 416-418; vgl. Pracht, S. 169f.; Gey, S. 7f. 
698 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 474; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 69; Tochter Trintgen, 

s. 1631 hingerichtet. 
699 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47f. 
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1630 Siegburg: Prozess gegen Wilhelm von Alsdorff 
aus Troisdorf wegen Verleumdung mehrerer 
Frauen als Hexen. Der Denunziant floh aus der 
Stadt.700 

1630 Köln: Christina Plum, 24 Jahre, Obstverkäuferin, 
war ledig und brachte sich selbst mit Geschichten 
»ins Geschrei«. Gertraudt von Neuss denunzierte 
sie dann wegen Hexerei. Christina kam erstmals 
am 23. Mai in Haft. Bei den Verhören 
denunzierte sie mindestens 20 Personen der 
Oberschicht als Teilnehmer/innen beim 
»Hexentanz«. Das Hohe Weltliche Gericht wirkte 
irritiert. Christina wurde am 16. Juni 1629 
entlassen, mit der Auflage, über die 
Denunziationen zu schweigen. Doch sie hielt sich 
nicht daran. Deswegen nahmen die Räte sie im 
Dezember 1629 erneut fest und lieferten sie an 
das Hohe Weltliche Gericht. Am 16.1.1630 
wurde sie hingerichtet. Einige der von ihr 
denunzierten Honoratioren regte sie zum 
Nachdenken über die Praktiken in 
Hexenprozessen an (s. o. Einzelschicksal in Teil 
II).701  

1630 Köln: Catharina, genannt Bly (oder »sine 
Cognomine«, ohne Familienname), war eine 30-
jährige, unverheiratete Bettlerin, die ein 
neunjähriges Kind hatte. Sie wurde am 16.1.1630 
wegen Hexerei inhaftiert und am 6.2.1630 
hingerichtet (s. o. Einzelschicksal in Teil II).702 

1630 Köln: eine Frau „in der britzel“ am 28.1.1630 
inhaftiert. Urteil fehlt.703  

1630 Köln: Am 27.2.1630 gab es wegen Hexerei drei 
Hinrichtungen auf Melaten. Die Opfer wurden 
stranguliert, dann verbrannt: 
1.) Möhn Mechthild, Frau des Thomas von 

Worringen; 
2.) Aell Braun, Hebamme, verheiratet, 60 Jahre 

und 
3.) Sophie Haas, 77 Jahre, Witwe des Grefraths 

aus dem Gasthaus »Hirtz« (Hirschen).704  

1630 Köln: Außer der bereits hingerichteten Sophie 
Haas besagte Christina Plum auch die 64-jährige 
Witwe Elßbeth von Schwelm, Hermann 
Gilßbachs Frau, wohnhaft »in der Britzelen« auf 

                                                 
700 Janssen, Frank, S. 13 
701 Franken/Hoerner: Hexen, 1987; Franken/Hoerner: Hexen 2000, S. 100-111; Siebel, S. 150; Irsigler: Zauberei- und 

Hexenprozesse in Köln, S. 178 
702 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 22; Franken/Hoerner: Hexen 2000, S. 100; Siebel, S. 48 
703 Siebel, S. 153 
704 Siebel, S. 152f.; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 23 
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dem Altenmarkt. Am 11. Januar 1630 musste 
Elßbeth zu den angeblichen Hexereien auf dem 
Kunibertsturm Stellung nehmen. Sie sagte: »wan 
schon ihrer 4000 darauf [Hexensabbat] 
gestorben, so were sie dennoch unschuldig«. 
Danach haben die Gewaltdiener sie inhaftiert. 
Nach einigen Verhören wurde Elsßbeth von 
Schwelm freigelassen mit der Auflage, »sich 
außer zum Kirchgang nicht mehr auf der Straße 
blicken zu lassen.«705 

1630 Köln: Gerhard von Sudtlo, Leineweber, wurde 
am 12.1.1630 als Zauberer inhaftiert und im März 
1630 verbrannt (s. o. Einzelschicksal in Teil 
II).706 

1630  Köln: Witwe Entgen Schilts, 74 Jahre, Wartsfrau, 
wurde von dem Stadtsoldaten Clemens Scholder 
angeklagt. Er hatte zu ihr gesagt, wenn die Hexen 
tanzen, müsse er hingehen und zusehen. Darauf 
nannte Entgen Schilts ihn einen Schelm, Dieb 
und Zauberer. Der Stadtsoldat klagte sie wegen 
dieser »öffentlichen Schmähung« an, was in 
dieser direkten Weise sehr selten vorkam. Die 
alte Frau wurde am 25.2.1630 verhört, am 5. 
März dem Greven übergeben und gefoltert. Ihre 
Hinrichtung erfolgte im März 1630 wegen 
Hexerei und Schadenzauber, gemeinsam mit 
Gerhard von Sudtlo.707 

1630 Köln: Maria Cäcilia aus Ahrweiler, ein Mädchen 
von sieben bis 8 Jahren, hatte ein Mann von 
Ahrweiler nach Köln gebracht. Die Eltern und ein 
Bruder des Kindes sollen angeblich in Ahrweiler 
wegen Hexerei verbrannt worden sein. In Köln 
wohnte das Mädchen zuerst bei einem 
Schuhflicker, dann bei einem »Nachtreiter« und 
zuletzt bei einem Schneider. Das Kind, 
»Hexlein« genannt, wurde am 31.1.1630 verhört 
und inhaftiert, weil sie von ihrer Mutter das 
Zaubern von Hasen gelernt hatte. Die Turmherren 
lieferten Maria Cäcilia am 25.2.1630 wegen 
Hasenzauberei, Teufelsbuhlschaft und Teilnahme 
am Hexensabbat dem Greven aus. Maria C. 
weinte beim Verhör. Später hat sie das »Hohe 
Weltliche Gericht der Freien Reichsstadt Köln« 
aus der Stadt gewiesen.708 

                                                                                                                                                                       
705 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 23; Macha/Herborn, S. 50f. 
706 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 23; Siebel, S. 152 
707 Macha/Herborn, S. 83f.; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 23; Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 41 und Anm. S. 54 
708 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 164f.; Macha/Herborn, S. 78f.; Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 42; 

vgl. Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 367-368 
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1630 Schwarzrheindorf/Vilich: Am Dienstag, 8. 
April 1630, wurde »Trein Pitters fraw in der 
hofgassen« verhört und auf den »schraubstull« 
geschnallt. Während der Folter besagte sie drei 
weitere Frauen, deren Schicksal unbekannt ist. 
Am 10. September 1630 holte die Äbtissin von 
Schwarzrheindorf den »ernvesten und 
hochgelerten Franziscus Buirmann« als Spezialist 
in Hexenprozessen ans Gericht, im Prozess gegen 
Christina Lülsdorf (vermutlich hingerichtet). 
1630 kam es zu mehreren Prozessen.709 

1630 Schwarzrheindorf/Vilich: Hinrichtung der Frau 
des Schultheißen von Vilich im Herbst 1630.710 

1630 Bonn: Konrad Schneider richtete am 29.4.1630 
ein Gesuch an den Hofrat des Kurfürsten 
Ferdinand von Köln, dass man seine in Bonn 
wegen Hexerei des Landes verwiesene (vorher 
wegen Hexerei angeklagte) Ehefrau wieder zu 
ihm lasse.711 

1630 Köln: Jost Nisius aus Naumagen im Bistum 
Trier, 67 Jahre, war in Köln wegen Zauberei 
angeklagt. Neun oder zehn Personen hatten ihn 
wegen der Teilnahme am »dantz« sowie der 
Zauberei von samenfressenden Schnecken und 
verdorbener Ackerböden denunziert. Im Verhör 
vom 11.5.1630 erklärte er seine Unschuld und 
wollte mit den Denunziant/innen konfrontiert 
werden. Der Ausgang des Prozesses ist 
unbekannt.712 

1630 Jünkerath/Blankenheim: Das Kölner 
Sendgericht (geistliches Gericht) und die Jülicher 
Unterherrschaft klagten in der Eifel mehrere 
Landpfarrer an. Sie waren als Seelsorger 
angeblich unfähig, hielten den Zölibat nicht ein 
und machten sich der Zauberei und 
Teufelsbuhlschaft schuldig. Peter Hildenbrandt 
von Esch, ein »hartnäckiger Konkubinarier« 
[Lebensgemeinschaft mit einer Frau], wurde am 
1.9.1629 inhaftiert. Er hatte u. a. auf der Folter 
bekannt, Kinder im Namen des Teufels getauft zu 
haben. Deren Taufe musste dann ein Jesuit »in 
korrekter Weise« erneut vornehmen. Im Januar 
kamen Vertreter des kirchlichen Gerichts aus 
Köln und überließen den von seinen geistlichen 
Würden »entkleideten« dem weltlichen Gericht 

                                                 
709 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung; vgl. Heuser, S. 154 
710 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 118f.; Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
711 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
712 Macha/Herborn, S. 107ff. 
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mit dem Hexenkommissar Dr. Möden. Peter 
Hildenbrandt wurde am 5.2.1630 mit dem 
Schwert hingerichtet und verbrannt.713 

1630 Jünkerath/Blankenheim: Pastor Matthias 
Hennes aus Wiesbaum wurde noch vor dem 
8.1.1630 inhaftiert. Mehrere Personen hatten ihn 
»besagt«. Am 24.1. befragte ihn die 
erzbischöfliche Kommission Köln, u. a. zu seiner 
»Lehrzeit« beim Pfarrer von Sarresdorf, seinen 
»Beziehungen« zu dessen Tochter Angela, zur 
Magd Appollonia und anderen Frauen; außerdem 
wurden ihm zauberische Heilungen an Menschen 
und Tieren sowie der Abfall von Gott zur Last 
gelegt. Die kirchliche Kommission wollte den 
»lebenslustigen« unwürdigen Pfarrer 
»loswerden«. Am 3. März 1630 begann Dr. 
Möden mit dem Prozess, doch Matthias Hennes 
klagte über Herzschmerzen, war also »nicht 
prozessfähig«. Nach einer »Pause« legte der 
Pfarrer am 14.3. zu den »typischen« Vorwürfen 
kein Geständnis ab. Dann wurde er geschoren 
und auf den Folterstuhl gesetzt, zunächst über 17 
Stunden lang. Nach einem weiteren vergeblichen 
Verhör am 21.3. musste er bis zum Morgen des 
22.3. – elf Stunden – erneut auf den Folterstuhl. 
Schließlich fand der Scharfrichter mehrere 
Teufelsmale und Dr. Möden sorgte dann mit 
»fortgesetzten« Torturen für das »ausreichende 
Geständnis«. Matthias Hennes wurde am 
25.5.1630 – aus Gnade – erst enthauptet und dann 
verbrannt.714 

1630 Köln: Feichen (Sophie) von Mülheim, Alter 
unbekannt, wurde am 27.6.1630 in Köln 
inhaftiert wegen Zauberei. Ihr Urteil ist nicht 
überliefert.715 

1630 Köln: Maria Grontzfelt, 38 Jahre, geboren in 
Aachen, ledig, wohnte seit 24 Jahren in Köln. Sie 
verdiente ihren Unterhalt als Stickerin und gab 
Kindern Katechismusunterricht. Aus der Ursula-
Gemeinschaft hatte sie der Pater Roist 
herausgenommen. Sie kam ins Gerücht, 
angeblich wegen einer Schwangerschaft, 
Teufelszeichen sowie gewisser Wachstäfelchen 
gegen Krankheiten und gegen ihre 
Kopfschmerzen. Beim Verhör am 4. Juli 1630 
erklärte sie sich unschuldig. Der Prozessausgang 

716

                                                                                                                                                                       
713 Kettel: Kleriker, S. 182f. 
714 Kettel: Kleriker, S. 170ff.; Pauls, 1898, S. 232; Pracht, S. 179; Siemons, S. 95f. 
715 Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 24 
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ist nicht bekannt.716  

1630 Köln: Anniken van den Hout, geboren in 
Mechelen, 70 Jahre, wohnte bereits 40 Jahre als 
Seidenblumenmacherin/Sargschmückerin in 
Köln. Sie hatte in dieser langen Zeit bei Herrn 
Pater Voßmerus regelmäßig gebeichtet. Etwa 30 
Jahre hatte sie in der Ursula-Gemeinschaft 
gewohnt und lebte seit 8 Jahren allein. Sie konnte 
schreiben und lesen. Ihre Nachbarin, Maria 
Grontzfelt, hatte sie vermutlich als Hexe 
bezichtigt. Beim Verhör am 6.7.1630 ging es um 
Teufelszeichen, Hexensabbat, Engelsgesang und 
angebliche Erscheinungen.  
Anniken van den Hout sagte, sie sei verleumdet 
worden. Der Prozessausgang ist ungewiss.717 

1630 Köln: Die Hebamme En Volmers (~ 60 Jahre) 
kam Anfang Juni 1630 wegen Schadenzauber in 
Haft. Ihr wurde u. a. der unerklärliche Tod eines 
Kindes zur Last gelegt. Sie kam außerdem in 
Teufelspaktverdacht, weil sie eine Helferin 
gebeten hatte, bei der Geburt das Licht in die 
»linke Hand« (böse Hand!) zu nehmen. Sie 
wurde gefoltert, verurteilt und am 27.7.1630 
hingerichtet (s. Einzelschicksal in Teil II).718 

1630 Köln: Kurz nach En Volmers wurde die seit 25 
Jahren in Köln arbeitende Hebamme En Konings 
(~ 50 Jahre) wegen Schadenzauber inhaftiert. In 
drei Ehen hatte sie von den bereits verstorbenen 
Ehemännern neun Kinder bekommen. Während 
der Verhöre musste sie zahlreiche Fragen zu 
ihrem »Lebenslauf« beantworten. Trotz ihrer 
überzeugenden Erklärungen wurde ihr die Schuld 
am Tod von mehreren Kindern und einer 
Kindbettfrau zur Last gelegt. Am 7. Juni 1630 
lieferte sie der Rat an das Hohe Weltliche 
Gericht. Nach Folterungen wurde sie wegen 
Schadenzauber und Teufelsbuhlschaft – 
gemeinsam mit En Volmers – am 27. Juli 1630 
zu Melaten hingerichtet (s. Einzelschicksale in 
Teil II).719  

1630 Odenthal, Mönchengladbach, Zülpich: 
Hinweise auf einzelne Prozesse ohne nähere 
Angaben720  

                                                                                                                                                                       
716 Macha/Herborn, S. 139f. 
717 Macha/Herborn, S. 146f. 
718 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 23; Siebel, S. 153; Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 38f. 
719 Macha/Herborn, S. 92f./153 
720 vgl. Pauls, 1898, S. 231f. 
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1630 Aachen: Catharina Brandts und Gertrud Eulrichs 
sind als Zauberinnen angeklagt und am 14.9.1630 
hinter dem Königstor auf dem Galgenberg hinge-
richtet worden. Nach der Enthauptung wurden die 
»toten Körper in die Asche gelegt.«721 

1630 Aachen: Zey Kaußen und Eiff von Montzen 
wurden am 26.11.1630 »bezüchtigter zauberei 
halber in die Asche gelegt«. Eine der Frauen starb 
bei der Folter im »Grashaus«, die andere wurde 
erst enthauptet, dann verbrannt.722 

1630 Aachen: Catharina von Thenen, genannt die 
»Maubachsche«, wurde wegen Hexerei angeklagt 
und legte unter der Folter ein entsprechendes 
Geständnis ab. Die Hinrichtung erfolgte am 
10.12.1630. Weil sie reich war, musste sie die 
Kosten ihres Verfahrens selbst tragen. 
Vermutlich diente dieser Prozeß im Aachener 
Raum als Vorlage zur so genannten »Mobesin-
Sage«.723 

1630 Bonn: Gertrud Hemmessen (Giertgen Sybertz?) 
wurde am 2. Januar 1631 in Linz wegen Hexerei 
verhört. Es heißt, sie sei verdächtig »und so vill 
mehr, weill ihre Schwester newlich zu Bonn auch 
hingericht«.724 Die Bonner Akte ist nicht 
überliefert. 

1614-
1630 

Blankenheim/Manderscheid: Hinweise auf 
Hexenprozesse in der jülischischen 
Unterherrschaft: um 1614, 1627 und 1630.725  

1626-
1630 

Amt Lechenich: Gemäß überlieferten, indirekten 
Quellen – wurden in dieser Zeit mindestens 35 
Personen, besagt, angeklagt und hingerichtet 
(Protokolle fehlen). Paulus Hofsömmer flüchtete 
vor einer Anklage wegen Hexerei.726  

1630-31 Amt Lechenich/Unterherrschaft 
Müddersheim: 14 Hinrichtungen (10 Frauen, 4 
Männer: von August bis September. Die Prozesse 
führte das Gericht im Schnellverfahren mit 
Ausnahmeregeln durch (s. prozessus 
extraordinarius), was verboten war. Die 
Angeklagten „besagten“ mehrere Personen aus 
der Umgebung.727 

                                                 
721 Siemons, S. 64 (lt. Vogtei-Rechnung) 
722 Siemons, S. 65 
723 Siemons, S. 65 
724 Schormann: Krieg, S. 58; Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung; Wolf: Geschichte, S. 641 
725 Siemons, S. 91 
726 Heuser, S. 154; Stommel, 2002 
727 Kauertz: Die Hexenprozesse in der Unterherrschaft Müddersheim (S. 461-493), S. 475f.; S. 486 und S. 492; S. 476 
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1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Druitgen, Frau 
des Mees Knochenhewer, wurde hingerichtet in 
der ersten Augusthälfte 1630. Die reiche Witwe 
stammte aus einer Schultheißnerei des Kölner 
Domkapitels der Unterherrschaft Friesheim, war 
in erster Ehe verheiratet mit Theis Vaßbender und 
hatte mit ihm einen Sohn und eine Tochter. Sie 
besaß ein Haus mit Garten, zehn Morgen Land 
und einiges an Vieh. Druitgen konnte lesen, 
vermutlich auch schreiben und arbeitete vielleicht 
für den Dienstherrn der Burg Müddersheim.728  

1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Giertgen, Frau 
des Peter Schauen, hingerichtet in der ersten 
Augusthälfte 1630.729 

1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Anna 
Kleffmann, Frau des Zander Hexelschneiders, 
wurde am 19.8.1630 inhaftiert. Sie kam vor 
langer Zeit aus Espel/Kreis Steinfurt/Westfalen, 
wo sie bereits mit Zaubereiverdacht belastet war. 
Vor 20 Jahren hat sie in Mddersheim geheiratet. 
Zeitweise arbeitete sie als Gemeindekuhhirtin, d. 
h. sie war arm. Bei der Folter gestand sie, den 
Teufel beim Müddersheimer Heiligenhäuschen 
am „Stöcktgen“ getroffen und Gott abgeschworen 
zu haben. Zudem gab sie Hostienfrevel und die 
Buhlschaft mit dem Teufel an „verscheiden 
örtern offt- und vilmals“ zu. Der Scharfrichter hat 
sie am 22.8.1630 hingerichtet.730 

1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Bieltgen, Frau 
des Offermanns (Küsters) Göddart Nörfenich, am 
22.8.1631 hingerichtet. In der Folter beschrieb sie 
ihre Teilnahme beim Hexentanz sehr anschaulich: 
„hab sich aber ermelte Bieltgen gleich zuvorn 
und jederzeit, wan uff den dantz gefahren mit 
schwartzer schmeer [Salbe], so der Teufel ihr 
zubracht, vor der Stirn, ahm herzten hinder im 
rücken und under die füeß geschmirt und einen 
beßem bey ihren mahn ins teuffels namen gelegt, 
daß nicht wachendt worden, sprechendt: dha lige 
ins teuffels nahmen biß ich widderkomme…“ Auf 
dem danz wurde „geßen und gedrucken“ und sie 
hat den „obristen teuffel … vor den arß küssen 
müssen, welcher schwartz und raw gewesen.“731  

1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Witwe Engel 
Kochs kam in Haft, bat freiwillig um die 

                                                 
728 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 474 und S. 490, s. dort FN 69 
729 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 474, S. 475 und S. 478 
730 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475, s. dort FN Nr. 69, S. 484 und S. 489 
731 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475 und S. 485 



 160

Nadelprobe und gestand, gegen den 
Gerichtsherrn Wilhelm von Kinzweiler und seine 
Familie einen Schadenzauber veranlasst zu 
haben. Gemeinsam mit Päetz an der Heiden und 
Irmgard Pott habe sie die Ställe und Scheunen 
umgeworfen und dessen Frau God(ul)a geb. 
Scheiffart von Merode unheilbar krank gemacht. 
Engel Kochs hatte zwei Jahre zuvor Godula ein 
Haus verkauft, danach mag es einen Konflikt 
gegeben haben. Der Henker hat sie am 7.11.1630 
hingerichtet.732  

1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Daniel 
Kirchjans wurde angeklagt und bat um die 
Nadelprobe. Er gestand mit gütlicher Ermahnung 
nichts. Dann drehte der Scharfrichter am Bein die 
Beinschrauben fest, danach zog er Daniel K. am 
Seil hoch (Arme nach hinten) und schlug ihn 
dabei mit Ruten. Dennoch bestritt er 
Hexereidelikte. Am 6.11. – „nach viellfältiger 
gütlicher ermanung“ kam er zwölf Stunden auf 
den Folterstuhl… Erst dann bekannte Daniel K. 
alle vom Richter erwünschten Hexereien, z. B. 
auch, dass er ein Werwolf sei. Er gab auch zu 
Protokoll, dass er vor 10 Jahren einen 
Rechtsstreit mit dem Unterherrn Wilhlem von 
Kinzweiler hatte und ihm dabei der Notar 
Schwarz in Gestalt eines Teufels erschien. Der 
Henker hat ihn am 9. 11. 1630 hingerichtet.733  

1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Werner Heck 
bat nach Anklage freiwillig um die Nadelprobe. 
Mit Folter hat er offenbar gestanden, ein Werwolf 
zu sein. Zudem habe er vor Jahren eine Geliebte 
in Teufelsgestalt gehabt. Er gab an, Schaden nur 
sich selbst angetan zu haben. Er wurde am 9. 
11.1630 hingerichtet. 734  

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Für Jan Trinsen 
begann das Verfahren am 11. und 12. Mai 1631. 
Er gestand durch Folter, ein Werwolf zu sein. 
Außerdem gab er zu, er habe vor einigen Jahren 
eine Geliebte gehabt in Teufelsgestalt (das 
bedeutete Teufelsbuhlschaft). Er wurde am 
15.5.1631 hingerichtet.735  

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Für Pätz an der 
Heiden begann der Prozess am 12.5.1631. Sie 
war eine arme Frau. Sie bat um die Nadelprobe, 

                                                                                                                                                                       
732 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475, S. 479 u. S. 486f.  
733 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475 und S. 479f., S. 488, S. 490  
734 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475, S. 479, S. 486, S. 488, S. 490  
735 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 470, FN Nr. 44; S. 475, S. 488, S. 490 
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für den Beweis ihrer Unschuld, was die Richter 
wohl vereitelten. Sie erklärte: Dass ihr erster 
Mann und ihre Kinder vor ca. 15 Jahren an der 
Pest gestorben seien, dann habe die Gemeinde ihr 
mit Ausweisung gedroht. Deshalb sei sie in eine 
tiefe Depression gefallen. Als sie nachts glaubte, 
ihr (verstorbener) Mann sei bei ihr, war es der 
Teufel. Sie musste Gott abschwören. Dann wollte 
der Teufel „ihro gelt und gut genuch geben.“ 
Damit gestand sie Teufelspakt und 
Teufelsbuhlschaft und wurde am 15.5.1631 
hingerichtet 736  

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Aleff auf der 
Gasse (gen. Pfaffendorf) kam vermutlich – wie 
viele andere - durch Besagung in Haft. Er bat 
freiwillig um eine Nadelprobe, die das Gericht 
vermutlich vereitelte. Er sagte, er habe vor zwei 
Jahren von Peter in Geilenkirchen eine rote Kuh 
verzaubert, indem er „mit seiner linker handt ins 
teffelsnahmen uber selbige kho gestrichen“. Das 
Gericht hat dies kontrolliert und für wahr 
befunden. Offenbar gestand Aleff dann mit 
Folter, ein Werwolf zu sein. Zudem sagte er, er 
habe vor einigen Jahren eine Geliebte gehabt in 
Teufelsgestalt (s. Teufelsbuhlschaft). Der Henker 
hat Aleff auf der Gasse am 17.5.1631 
hingerichtet.737  

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Für Anna 
Meller, die Heckhalfensche (Frau desHalfen 
Johann Meller, Pächter des Heckhofes) begann 
der Prozess am 31.8.1631. Sie gehörte zur 
ländlichen Oberschicht. Dennoch kam sie in Haft 
und legte bereits beim Vorzeigen der 
Folterinstrumente ein Geständnis ab. Offenbar 
galt sie bei Tanz als Hexenkönigin, die dem 
Teufel Geld gab, der es dann unter den armen 
Hexen verteilte. Sie gab an, dass sie - als ihr 
Mann in Müddersheim vor ca. 5 bis 6 Jahren in 
Haft war – ihn bei ihrer Herrschaft in Düren frei 
bekommen wollte. Da die „Herrschaft“ sich 
jedoch in Jülich aufhielt, sei sie betrübt wieder 
heimgegangen. Unterwegs begegnete ihr ein 
Mann: vermeintlich in Gestalt des Kremers von 
Severnich und dann in Gestalt ihres Mannes. Sie 
habe ihren vermeintlichen Mann Johann 
freundlich begrüßt und sich mit ihm „fleischlich 
vermischet“. Erst als der Mann sich unsichtbar 
gemacht habe und verschwunden sei, habe sie 

                                                                                                                                                                       
736 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 470, FN 44; 475 und S. 487 u. S. 479 und S. 490 
737 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475, S. 488 und S. 490 
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den „Betrug“ des Teufels gemerkt. Zudem gab 
sie an, sie habe Wetter gemacht, aber nicht zu 
Müddersheim. Der Henker richtete Anna Meller 
am 4.9.1631 hin.738  

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Für Irm(gard) 
Pott(en) begann der Prozess am 31.8.1631. Sie 
gestand ohne Folter, dass sie vor 12 Jahren in 
Müddersheim ein Rind gestohlen habe und 
deswegen zu ihrer Schwester nach Sielsdorf bei 
Hürth/Herzogtum Berg geflohen sei, um der 
Strafe zu entgehen. Vermutlich kam der 
Teufelspakt noch hinzu. Der Henker hat sie am 
4.9. hingerichtet.739  

 Amt Lechenich/Müddersheim: Giertgen 
Vinnen kam am 3.9.1631 in Haft. Sie war eine 
arme Frau, aber vermutlich so klug, dass sie die 
Folter vermeiden wollte. Sie gestand die 
Hexereidelikte sofort und wurde am 6.9.1631 
hingerichtet.740 

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Für Margarethe 
Kemmerlings begann der Prozess am 3.9.1631. 
Sie war eine arme Frau. Sie erkannte die 
Aussichtslosigkeit ihrer Lage und gab die 
Hexereidelikte ohne Folter gleich zu Protokoll: 
Teufelspakt mit Absage von Gott, Hostienfrevel, 
Teufelsbuhlschaft und Hexentanz, usw. Dies 
genügte für ihr Todesurteil, das der Henker am 
6.9.1631 vollstreckte.741 

1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Es ist nicht 
sicher, ob die Prozesse im September 1631 
endeten. Für mehrere Personen lagen noch 
Besagungen vor: z. B. gegen die Schwester des 
am 15.5.1631 hingerichteten Jan Trinsen, Merg 
Stoffel, Trintgen (Köchin des Pastors zu 
Müddersheim) und Severs Frau. Der alte, 
gehbehinderte Paulus Hofsömmer, der achtmal 
besagt war, hatte sich dem drohenden Verfahren 
durch Flucht Anfang November entzogen.742  

1631 Jülich/Unterherrschaft Gladbach: Die 20-
jährige Tochter, Trintgen Müller (s. Mutter Trin 
Müller geb. Cörsten 1630 hingerichtet), wurde 
wegen Hexerei angeklagt, gefoltert, ebenfalls 
zum Tod am Galgen verurteilt und hingerichtet. 

743

                                                                                                                                                                       
738 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 470, FN 44; S. 475 und S. 485f. und S. 486 und S. 488f. 
739 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 470, FN 44; S. 475 und S. 487 
740 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 470, FN 44; S. 475 und 490f. 
741 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 470, FN 44; S. 475, S. 479 u. S. 480, S. 490 
742 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, 2018, S. 475, s. FN 70 
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Das geschah vermutlich Anfang 1631.743  

1631 Jülich/Unterherrschaft Gladbach: Näele, 
Tochter der alten Nellen, Anfang 1631 
hingerichtet.744  

1631 Jülich/Unterherrschaft Gladbach: Jan Kremer 
und Buir Jäntgen (Koch beim Hexentanz) 
denunziert: beide Anfang 1631 hingerichtet.745  

1631 Amt Godesberg: Am 23.1.1631 wurden zwei 
Hebammen verbrannt: Corst Schliebusch 
Griedtgen in Mehlem und Nies, Frau des Jakob 
Gierlach zu Lannesdorf.746 

1631 Amt Godesberg: Am 6.2.1631 wurden Cornelius 
Brienig in Lannesdorf und Gertrud Broder auf 
Rolandswerth verbrannt.747 

1631 Amt Godesberg: Laut Kirchenbuch fanden am 
15. und 24. März jeweils zwei Hinrichtungen 
statt. - Am 1. April 1631 wurde vermutlich das 
letzte Todesurteil wegen Hexerei im Amt 
Godesberg/Mehlem vollzogen.748 

1631 Jülich/Schweinheim: Den Prozessen in 
Rheinbach ging eine gerichtliche Auslieferung 
voraus. Eine Frau der Unterschicht fiel in 
Rheinbach auf, denn sie war wegen 
Hexereiverdacht aus der Eifel (aus Büllesheim?) 
geflohen. Dr. Buirmann ließ sie vorladen und von 
ihr mehrere Personen aus Rheinbach als Hexen 
„besagen“. Danach lieferte er sie dem Gericht in 
Schweinheim aus. Dort wurde sie verbrannt.749  

1631-
1637 

Rheinbach: Die Besagungen der Frau aus der 
Eifel nutzte Dr. Buirmann - auf seine Weise - für 
den Beginn der Prozesse in Rheinbach. Ab Juni 
bis Oktober 1631 verurteilte er ~ 20 Opfer wegen 
Hexerei zum Tod. In Rheinbach waren es etwa 30 
Opfer von 1631 bis 1637.750 (viele in Chronik, 
Teil III): 

1631 Rheinbach: Nach denunciationes [Anzeigen] (u. 
a. vermutlich Schöffe Melchior Heimbach) kam 
eine ortsfremde Magd (N.N.) als erste in Haft (in 
Diensten beim reichen Hilger Lirtz, s.u. Prozess 
1631). Dr. Buirmann hat sie zunächst allein 

                                                                                                                                                                       
743 Siemons, S. 86f.; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 69; Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 474 
744 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 474 
745 Kauertz: Hexenprozesse in Müddersheim, S. 474 
746 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
747 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
748 Becker: Hexenverfolgung in Bonn und Umgebung 
749 Becker: Von Ja-Schöffen, S. 440 und S. 443f.; Voltmer: Herren und Hexen, S. 4-6 
750 Gey, S. 42; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 443 u. S. 453/456 
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verhört, um „Besagungen“ für weitere Prozesse 
zu erfahren. Danach gab es im Schöffengremium 
Streit, ob überhaupt weiter Hexenprozesse 
durchgeführt werden sollten. Die Schöffen Dr. 
Schweigel, Hermann Löher und Richard Gertzen 
lehnten dies ab. Die Ja-Schöffen (die Dr. 
Buirmann nicht widersprachen) setzten sich 
durch und ließen die Dienstmagd Anfang Mai 
1631 hinrichten.751  

1631 Rheinbach: Das zweite „besagte“ Opfer war die 
alte Grete Hardt (Greydthard).752 Nach der 
Festnahme erfolterte Dr. Buirmann von der 
relativ wohlhabenden Frau mit Erfolg weitere 
»Besagungen« für nachfolgende Prozesse. 
Danach ließ er Grete Hardt - ungefähr Mitte Mai 
1631 - hinrichten.753 

1631 Rheinbach: Drittes Opfer: Die angesehene 
Schöffenwitwe Christina Böffgen (, etwa 60 
Jahre alt, kinderlos, war als reiche Tuchhändlerin 
eine großzügige Spenderin. Dr. Buirmann ließ sie 
– „umb an ihr Gelt zu kommen“ – in Rheinbach 
wegen Hexerei denunzieren, inhaftieren und 
verhören. Trotz schärfster Folter konnte der 
Hexereikommissar sie zu keinem »Geständnis« 
zwingen. Während sie an den Verletzungen der 
Torturen im Juni starb, sagte sie: »... ich wil in 
dieser marter und peinen als ein from Christen 
Mensch sterben.« Ihre ca. 4000 Taler (je zur 
Häfte in bar und in Wertpapieren) »in der Truhe« 
wurden von Buirmann beschlagnahmt. Er und der 
Amtmann Heinrich Degenhardt Schall von Bell 
zu Lüftelberg hatten Anteil an der »Beute«. 
Deswegen wurde Buirmann später vom Hofrat in 
Bonn abgemahnt.754 

1631 Rheinbach: Buirmanns viertes Opfer war Hilger 
Lirtz(en), Bürgermeister und reicher Händler, ein 
kräftiger Mann von etwa 60 Jahren kam in Haft. 
Am 18. und 19. Juni 1631 wurde er aufs 
Schärfste gefoltert, machte aber kein Geständnis. 
Er blieb mit den schmerzvollen Verletzungen, 
z. B. durch »Beinschrauben«, einige Wochen mit 
Fieber im Kerker. Dann folgten erneut peinliche 
Verhöre: auf dem Folterstuhl und am Seil. 
Schließlich gab Hilger Lirtzen alle unterstellten 

                                                                                                                                                                       
751 Becker: Von Ja-Schöffen, S. 439ff. und S. 444f. 
752 Freudenberg, S. 78; Löher/Becker 1676/1998, S. 17/33/224; Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 15; Becker: Hermann 

Löher als Augenzeuge der Hexenverfolgungen in Rheinbach, Annalen (2003), S. 129-157 
753 Schormann: Krieg, S. 71; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 445f. 
754 Löher/Becker 1676/1998, S. 17 u. S. 28ff. u. S. 220; Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 17-21; Schormann: Krieg, S. 71; 

Pauls, 1898, S. 232; Pracht, S. 177; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 446f. 
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Verbrechen zu, dann folgte die Hinrichtung. Sein 
Vermögen – etwa 6000 bis 7000 Taler – wurde 
von Dr. Buirmann rechtswidrig eingezogen (s. o. 
Einzelschicksal in Teil II).755 

1631 Rheinbach: Anna Kemmerling, Frau des 
ehrbaren Schöffen Gerhard (Gothard) Peller,756 
ca. 60 Jahre, kam im Ort »ins Geschrei«. Der 
Nachbar Jakob Horst hatte das Gerücht verbreitet, 
Anna habe eines seiner Kinder krank gezaubert. 
Dr. Buirmann erschlich sich daraufhin einen 
Blankohaftbefehl, weil ihm die Anklage - 
vermutlich auch aus persönlichen Gründen - 
gelegen kam. Gemäß Löher ließ er Anna K. alle 
Haare – zur Suche nach dem Teufelsmal - 
schamlos scheren, sofort extrem foltern und im 
Juli 1631 lebendig (!) verbrennen (s. o. 
Einzelschicksal in Teil II).757  

1631 Rheinbach: Die Frau des Johann Tondorf war zu 
einer Kindstaufe im Haus des Rheinbacher 
Bierbrauers Matthias Krefelt eingeladen. Dessen 
Bruder Hermann nahm auch daran teil. Kurz 
vorher war er als Soldat krank und schwach vom 
mantuanischen Krieg aus Italien 
zurückgekommen. Es heißt, er feierte viel und 
starb wenige Tage nach der Tauffeier. Der 
Bierbrauer schob die Schuld den Hexenkünsten 
der Nachbarin, Frau Tondorf, zu. Sie wurde 
deswegen im Sommer 1631 angeklagt, gefoltert 
und verbrannt.758 

1631 Rheinbach: Folgende drei angeklagte Frauen 
wurden von Dr. Buirmann zur Peinkammer 
bestellt und beauftragt, den kritischen Schöffen 
Herbert Lapp als Hexer zu besagen: „Kloster 
Beel“ (geistig verwirrt), Gillis Poppertz und 
Magdalena, die Frau des Schumachers. Als 
Magdalein u. a. ein Ehepaar besagte, das unter 
dem Schutz des Amtmannes Schall von Bell zu 
Lüftelberg und eines Gerichtsschöffen stand, 
musste sie dies unter Qualen der Folter 
zurücknehmen. Kloster Beel, Gillis Poppertz und 
Magdalena wurden hingerichtet.759 

                                                                                                                                                                       
755 Schormann: Krieg, S. 71; Löher/Becker 1676/1998, S. 33-35, S. 40 u. S. 220, s. Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 21; 

Freudenberg, S. 81 Becker: Von Ja-Schöffen, S. 451 
756 Freudenberg, S. 83 und 89; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 452f. 
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1631  Rheinbach: Jan Kochem/Kochheim: 
hingerichtet.760 

1631 Rheinbach: Apollonia Sinnigs, 60 Jahre, Witwe 
eines Rheinbacher Schöffen, wurde angeklagt 
und hingerichtet.761 

1631/32 Rheinbach: Maria Kriegs: hingerichtet im 
Frühjahr 1632?762 

1631/32  Rheinbach: Vater von Neyß (Johannes?) 
Schmid hingerichtet. Für den Prozess musste sein 
Sohn viele Reichstaler bezahlen.763 

1631 Köln: Eine der Zauberei verdächtige Frau ging 
zum Markt. Das Volk schalt sie »schwarze 
Hexe«. Sie kümmerte sich nicht darum. Die 
Stimmeister ermittelten in der Sache, machten ihr 
aber keinen Prozess: eine erste Zurückhaltung in 
der Hexenfrage?764 

1631 Köln: Maria Renoit aus den spanischen 
Niederlanden war eine gut ausgebildete 
Hebamme. Sie kannte den »Klapps auf die 
Fußsohlen« zum Auslösen der Atmung bei 
Neugeborenen. Dies galt in Köln als Zauberei. 
Deswegen kam sie u. a. in Haft (1629/1631?). Ihr 
wurden weitere magische Praktiken, z. B. 
Nestelknüpfen (Potenzzauber), 
Verhütungspraktiken und Abtreibungen 
vorgeworfen. Der Zeuge Moyses Moisir 
behauptete, sie sei für den Verlust seiner 
Zeugungsfähigkeit verantwortlich. Die 
Angeklagte kam mit einer Ausweisung aus der 
Stadt davon.765  

1631 Bonn/Ahrweiler: 20 Hinrichtungen –wegen 
Hexerei in den Hofratsprotokollen des Monats 
August 1631 dokumentiert (davon 18 Frauen und 
zwei Männer).766  

1631 Godesberg/Mehlem: Ein Beamter bat im 
September 1631 den Hofrat, dass ihm sein 

                                                                                                                                                                       
Annalen (2003), S. 145; Freudenberg, S. 91 

760 Becker: Hermann Löher als Augenzeuge der Hexenverfolgungen in Rheinbach, Annalen (2003), S. 145; Becker: Von Ja-
Schöffen, S. 453 

761 Becker: Hermann Löher als Augenzeuge der Hexenverfolgungen in Rheinbach, Annalen (2003), S. 147; Becker: 
Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 120; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 453 

762 Becker: Hermann Löher als Augenzeuge der Hexenverfolgungen in Rheinbach, Annalen (2003), S. 147; Becker: Von Ja-
Schöffen, S. 454 

763 Becker: Hermann Löher als Augenzeuge der Hexenverfolgungen in Rheinbach, Annalen (2003), S. 145; Löher/Becker 
1676/1998, S. 364 

764 Siebel, S. 78 
765 Irsigler: Hebammen. In: Beier-de Haan 2000, S. 142-153; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 22; Franken/Hoerner: Hexen. 

Verfolgung in Köln, 2000, S. 210 
766 Schormann: Krieg, S. 62 
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»ausstehendes Salarium« aus dem Hexengelde 
der in Mehlem und Bad Godesberg verurteilten 
Unholden »zu nehmen verstattet werden 
möchte.«767 

1631 Kurkölnisch-domstiftische Unterherrschaft 
Erpel: Insgesamt wurden von dem 
»unparteiischen« Hexenkommissar Dr. Jan 
Möden 18 Frauen und zwei Männer hingerichtet 
(davon Anna Katharina Spee in Chronik).768 

1631 Erpel/Bruchhausen: Am 14.1.1629 starb der 
Amtmann Robert Spee (69 Jahre; vermutlich ein 
Onkel des Jesuiten Friedrich Spee) nach 20-
jähriger Ehe mit der nun etwa 40-jährigen, 
reichen Witwe Anna Katharina geb. Nürberg. Sie 
hatten fünf Kinder. Ein Jahr später heiratete 
Katharina einen Pferdeknecht (um 1630). Sie 
geriet – vermutlich wegen dieser »Mesaillance« 
und aus Neid – am Ende der Hexenprozesse von 
Erpel/Honnef in ein Hexereiverfahren. Einige 
bereits hingerichtete Opfer besagten sie als 
»Hexenkönigin«. Anfang September 1631 
veranlasste das Gericht ihre Anklage. Nach 
zehntägigen Verhören mit harter Folter sprach 
das Gericht ihr Todesurteil. Viele Schaulustige 
begleiteten Anna Catharina Spee durch das 
Kasbachtal zur Gerichtsstätte ins Eulenloch. Dort 
hat der Scharfrichter Katharina Spee - nach dem 
20.9. 1631 - hingerichtet u. verbrannt (s. 
Einzelschicksale Teil II).769 

1629-32 Bliesheim: ca. 40 Prozesse nachweisbar (einige 
in Chronik).770 

1632 Bliesheim: Peter Mohr klagte beim Gericht 1629 
wegen übler Nachrede (gegen ihn und seine 
Frau). Daraus machte das Gericht eine Anklage 
und folterte ihn erbarmungslos. Seine 
Hinrichtung erfolgte im Oktober 1632. Das 
überliefert eine Notiz des Amtmanns Johann 
Adolf Wolff Metternich.771 

1632 Bliesheim: Mehrere Angeklagte aus Lechenich 
hatten 1629 Männer als Hexer besagt, die noch 
bis 1632 in Bliesheim inhaftiert waren: trotz 
extremer Folter ohne Geständnis! Johann 
Spitzholz und Peter Peilgen kamen frei, aber das 
Gericht bestrafte sie mit der Zahlung der 

                                                                                                                                                                       
767 Schormann: Krieg, S. 64 
768 Born-Siebicke, S. 139; Heuser, S. 158 
769 Bänker, S. 32f; Born-Siebicke, S. 130f.; Kemmerich, s. o.: Einzelschicksale Anna Katharina Spee 1631 
770 Stommel, 2002; Bastgen  
771 Stommel, 2002; Bastgen 
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Prozesskosten und ihrer 
Ausweisung/Verbannung.772  

1632 Rheinbach: Der »ehrliche älteste« Schöffe 
Herbert Lapp hatte mehrfach die Willkür der 
Hexenkommissare in Rheinbach kritisiert und »es 
gewagt, bei einer weiteren Forderung Buirmanns 
nach einer Blankovollmacht zu wider-
sprechen«.773 Dr. Buirmann ließ den Schöffen 
Herbert Lapp wegen seiner Prozesskritik von 
Kloster Beel und Magdalein Schuhmacher 
„besagen“. Er klagte ihn und seine Frau an. Beide 
wurden unrechtmäßig inhaftiert, gefoltert und 
mussten im Februar »1632 den Scheiterhaufen 
besteigen«.774 

1632 Flerzheim: Der Flerzheimer Richter Matthias 
Frembgen, 66 Jahre alt (Stiefvater von 
Kunigunde, Frau des Rheinbacher Schöffen 
Hermann Löher), wurde wegen Zauberei 
innerhalb von knapp sechs Tagen hingerichtet. 
Seine Frau (Witwe!) musste für den Prozess nach 
seinem Tod sofort 200 Reichstaler zahlen und 4-5 
Monate später noch weitere 400 Reichstaler. 
(Hermann Löher flüchtete am 3. August 1636 mit 
seiner Frau Kunigunde und der Schwiegermutter 
nach Amsterdam).775  

1632 Bonn: Die Tochter des Dietrich Caspell wurde 
hingerichtet. Das geht aus einer Notiz in den 
Hofratsprotokollen hervor. Ihr Vater beschwerte 
sich am 18.8.1632 über die hohen Kosten (von 
ca. 100 Talern), die er für den Hexenprozess 
seiner Tochter zahlen sollte.776 

1635 Frechen: Margareth Nork und »die Petersche« 
wurden erst enthauptet, dann verbrannt. Danach 
im 4. Prozess traf das Urteil Margareth Reuter.777 
Termine fehlen.  

1635 Köln: Hans Bernd von Breidbach, acht Jahre, 
sollte Hasenzauber betrieben haben. Er wurde 
inhaftiert und am 2.7.1635 dem Greven 
ausgeliefert. Das Kind gab bei den Verhören an, 
von der Stiefmutter, die angeblich als Hexe 
verbrannt worden war, das Hexen gelernt zu 
haben. Er sei mit ihr auch zum Hexentanzplatz 

                                                                                                                                                                       
772 Bastgen 
773 Löher/Becker 1676/1998, S. 95 u. 296-300f.; Becker/Löher s. Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 21 
774 vgl. Löher/Becker 1676/1998, S. 93-95 u. S. 204, S. 298ff.; Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 21; Freudenberg, S. 92 
775 vgl. Löher/Becker 1676/1998, S. 100 u. s. Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 22; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 453f. 
 Zur Flucht des Schöffen Hermann Löher: Becker: Beiheft zu Hermann Löher, S. 23-25; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 456 
776 Schormann: Krieg, S. 57f. 
777 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 28 (lt. Kostenrechnungen) 
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gegangen. Der Junge wurde freigesprochen, aber 
»wegen Wiederholungsgefahr« aus der Stadt 
verbannt (Kemmerich, s.o. Einzelschicksale 
Datei).778 

1635 Neuss: Heester Meurer geb. Jonas, Peter Meurers 
Ehefrau, ist mit 63 Jahren, »den 24. Dezember 
1635 am Christabend, mit dem Schwert 
justifiziert und der Leib verbrannt worden«779 (s. 
o. Einzelschicksale in Teil II).  

1635 Hülchrath (Amt): Ein Prozesshinweis.780  

1631-36 Flerzheim: insgesamt ca. 30 Todesopfer in 
Flerzheim, s. Dr. Möden.781 (Nur zwei in 
Chronik). 

1636 Meckenheim: Der Hexenkommissar Dr. J. 
Möden verurteilte in dem kleinen Städtchen 
Meckenheim (~1300 Einwohner) innerhalb von 
zwei Monaten (?) ca. 70 Menschen zum Tode.782 
(N.N.; nicht in Chronik) 

1636 Herrlichkeit Flerzheim: Jakob die Faust, 
vermutlich ein Hirte mit nur einer Hand, wohnte 
in dem kleinen Dorf Berscheid. Nachdem dort in 
der Nähe Wölfe zwei kleine Kinder getötet 
hatten, kam der Jakob als Werwolf ins Gerede. 
Nach Anklage und Folter ließen der 
Hexenkommissar Dr. J. Möden und der neue 
Schultheiß Augustin Strom zu Flerzheim Jakob 
die Faust hinrichten.783  

1636 Rheinbach: Der Vogt Doktor Andreas 
Schweigel, 70 Jahre alt, war Witwer und hatte 
keine Kinder. Er hatte immer schon die 
Hexenprozesse verbieten wollen. Kommissar Jan 
Möden ließ ihn 1636 als »Teufelsdiener« 
inhaftieren und sieben Stunden foltern. Er 
verneinte das »Hexenlaster« dennoch standhaft. 
Die Folter des ersten Tages stand er durch, starb 
jedoch am nächsten Tag an den Verletzungen 
durch Folter. Er wurde mit seinem Pferd zum 
Richtplatz geschleift und mit seinem eigenen 
Holz ca. Mitte August verbrannt. Sein Vermögen 
ging nicht an die »armen Leute« von Rheinbach, 
sondern teilweise an das korrupte Gericht (s. o. 

784

                                                                                                                                                                       
778 Franken/Hoerner: Hexen, 1987. S. 24; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000 
779 Götte, S. 62f.; Kohlhöfer: Magie, S. 54-88 und 149-188 
780 Pauls, 1898, S. 232 (mit Bezug auf die Kölner Regiminal-Protokolle 1617) 
781 Becker: Von Ja-Schöffen …, 2018, S. 453/456; vgl. Löher/Becker 1676/1998, S. 60/S. 513f.; Pracht, S. 178/206 
782 Schormann: Krieg, S. 62/77; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 455f. 
783 Löher/Becker 1676/1998, S. 390; vgl. Akain; zu Werwolf s. Münster-Schröer: Hexenverfolgung u. Kriminalität, S. 270-277; 

Löher: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage. Link: http://langzeitarchivierung.bib-
bvb.de/wayback/20120822131808/http://extern.historicum.net/loeher/kap25.htm 



 170

Einzelschicksale in Teil II).784 

1636 Flerzheim: Martha, Ehefrau von Neyß 
(Johannes) Schmid hingerichtet. Neyß Schmid 
musste dafür 200 Rtlr. (Reichstaler) zahlen.785 

1637 Rheinbach: Ehefrau des Ratsherrn Gotthard 
Krautwich: Foltertod; zudem Apollonia Stroms 
bis Februar hingerichtet.786 

1637 Rheinbach: der alte Johann Treingen 
hingerichtet.787 

1637 Rheinbach: Pius Leinen hingerichtet.788 

1637 Rheinbach: Peter Henckels und seine Frau 
hingerichtet.789 

1637 Rheinbach: Annichen Jacob, die Frau des neuen 
Kramers und noch weitere RheinbacherInnen 
werden bis Mitte 1637 hingerichtet.790  

1637 Rheinbach: Jan Rech von Lüftelberg und die 
Frau des Wolfgang Esser waren angeklagt. Jan 
Rech flüchtete aus dem Gefängnis ins Kloster 
Heisterbach (Siebengebirge) und Frau Esser aus 
dem Gefängnis zu Bornheim nach Köln. Beide 
konnten ihre Unschuld beweisen. Trotz Flucht 
erhielt Jan Rech sogar Schadenersatz: der 
Ankläger Junker Degenhart musste an Jan Rech 
600-800 Rrhlr. zahlen.791 

1636 Siegburg: Kunigunde [Kündtgen] Meurer, Frau 
des Peter Meurer, geboren in Geistingen, Alter 
unbekannt, katholisch, zwei Kinder, wurde 
wegen Schadenzauber vom Siegburger Bürger 
Christian Lindlahr sowie vom Bürgermeister 
Kortenbach am 24.7.1636 angezeigt und 
inhaftiert. Nach ungefähr 15 Vernehmungen, 
darunter mehrere mit »peinlichem Verhör«, 
machte sie ein Folter-Geständnis. Das Todesurteil 
wurde am 16.9.1636 vollstreckt. Ein Testament 
fehlt. Mit den »Besagungen« von Kunigunde 
Meurer begann in Siegburg eine zweijährige 
Prozesswelle mit ca. 40 Opfern, darunter fünf 

792

                                                                                                                                                                       
784 Löher/Becker, 1676/1998; S. 19, 61, 81ff., 86f., S. 98, S. 204, S. 221 u. Becker: Beiheft zu Hermann Löher,S. 23; Pracht, S. 

206; Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich, S. 74; Freudenberg, S. 94; Becker: Von Ja-Schöffen, S. 457f. 
785 Löher/Becker, 1676/1998: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage, S. 364; Freudenberg, S. 94; Becker: Von Ja-Schöffen, 

S. 457 
786 Löher/Becker, 1676/1998: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage, S. 19 u. S. 91; Freudenberg, S. 94 
787 Löher/Becker, 1676/1998: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage, S. 91; Freudenberg, S. 94 
788 Löher/Becker, 1676/1998: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage, S. 91; Freudenberg, S. 94 
789 Löher/Becker, 1676/1998: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage, S. 91; Freudenberg, S. 94 
790 Löher/Becker, 1676/1998: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage, S. 91; Freudenberg, S. 94; Becker: Von Ja-Schöffen, 

S. 458f. 
791 Löher/Becker, 1676/1998: S. 438f.; Freudenberg, S. 98 
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Männer (s. Einzelschicksale in Teil II).792 

1636 Siegburg: Trein [Katharina] Leyendecker, Frau 
von Konrad Leyendecker, katholisch, geboren in 
Erpel bei Bad Honnef, ca. 50 bis 60 Jahre alt. Sie 
arbeitete vor der Ehe und auch jetzt in anderen 
Haushalten. Von fünf Kindern starben zwei an 
der Brustkrankheit und eines an der Pest. Von 
den zwei noch lebenden Kindern war ein 
Mädchen vor vier Jahren durch eine Krankheit 
»ohnwitzig« (geistig gestört) worden. Trein 
Leyendecker wurde wegen eines Stigmas und 
Zauberei im September 1636 inhaftiert. Dazu 
befragt, sagte sie: »...sie hette vill Zeichen, die 
hette ihre der Deufel doch nit angethan«. Nach 
drei Verhören – offenbar mit Torturen – ist sie 
am 16.9.1636 hingerichtet worden. Das 
Testament fehlt, denn sie besaß »nur einen 
Garten, eine Ziege und ein Schwein«.793 

1636 Siegburg: Sibilla (Biela) Knütgen geb. 
Vogelsang, katholisch, in Köln geboren und 
ungefähr 66 Jahre alt. Sie wohnte seit zwei Jahren 
mit ihrem dritten Ehemann, Hermann Kehris, in 
Siegburg »auf dem Driesch«. Prozessopfer hatten 
sie als Hexe besagt. Bei der Verhaftung am 
9.9.1636 flüchtete sie (s. Schuldeingeständnis), 
aber die Büttel fingen sie wieder ein. Trotz 
scharfer Folter wollte sie die Hexerei nicht ge-
stehen. Da die Tortur andauerte, starb sie an 
Verletzungen am 17.9.1636. Obwohl von Sibilla 
Vogelsang vermutlich kein Geständnis wegen 
Hexerei erpresst werden konnte, ließ sie der 
Hexenkommissar Dr. Buirmann als Hexe 
verbrennen. Das Testament fehlt (s. o. 
Einzelschicksale in Teil II.).794 

1636 Siegburg/Troisdorf: Merg (Maria) Schneider, 
Hermanns Frau aus Troisdorf, starb am 27. 
Oktober 1636 bei der Folter in Siegburg.795 

1636 Siegburg/Troisdorf: Trine Schmitt, Frau des 
Johann Schmitt, (aus Troisdorf) wurde in 
Siegburg am 5. November 1636 hingerichtet.796 

1636 Siegburg/Troisdorf: Zwei Frauen aus Troisdorf 
in Siegburg (am 12. November 1636?) 
hingerichtet: Trein Jammette, Peters Frau und 

797

                                                                                                                                                                       
792 Gansen, S. 62 und S. 67f.; Hammer, S. 75-82 
793 Gansen, S. 62; Hammer, S. 75; vgl. Genwiki 
794 Gansen, S. 62; Hammer, S. 75; s. o.: Einzelschicksale in dieser Datei, Teil II 
795 Janssen, Frank, S. 13  
796 vgl. Janssen, Frank, S. 13  
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Entgen/Els? Koch, Johanns Frau.797  

1636? Siegburg/Troisdorf: Entgen Hochwaldt geb. 
Bongartz, hingerichtet, vermutlich am 
12.11.1636? Entgen H. war die erste Frau des 
Adam Hochwaldt. Er löste 1636 die 
Verfolgungswelle in Troisdorfer aus. Adam H. 
selbst kam nach „Besagungen“ frei gegen Geld 
(1638 starb auch seine zweite Frau wegen 
Hexerei, s. u.).798 

1637 Siegburg/Troisdorf: Frau Steinhalfen und Frau 
Becker aus Troisdorf (1636/1637?) 
hingerichtet.799 

1636-
1637 

Heimerzheim: In den Hexenprozessen gab es 
mindestens zehn Opfer (acht Frauen und zwei 
Männer); darunter auch die Witwe eines 
Domhalfen [auch Halbwinner, Pächter mit 
besonderem Pachtvertrag], ein reicher Pächter.800 
Anna, die reiche Dhomhalffensche, kam nach 
Besagung am 9. 2. in Haft. Dr. Buirmann 
erpresste von ihr mit extremer Folter ein 
Hexereigeständnis: mit Beinschrauben, 
Aufziehen und Nagelstuhl. Fünf Tage danach - ~ 
am 16.2.1637 - ließ er sie strangulieren und 
verbrennen.801 

1636-
1637 

Brauweiler/Kurköln: In der 29 km2 großen 
kurkölnischen Herrschaft »verwandte der 
ehrwürdige Vater [Abt Johann IV. Münch, amt. 
1617-1649] aus göttlichem Eifer seine ganze 
Kraft darauf, das Unwesen der Zauberei auf 
unserem Gebiet auszurotten«, schreibt der 
Chronist. Im Winter 1636/37 wurden in zwei 
Monaten etwa 60 Menschen, darunter sechs 
Kinder unter 14 Jahren, denunziert und inhaftiert. 
Nachdem einige Opfer unter dem Vorsitzenden 
des Gerichts, Hexenkommissar Dietrich von der 
Stegen, gefoltert und zu Geständnissen 
gezwungen worden waren, mussten die Prozesse 
durch die herannahenden Schweden eingestellt 
werden. Der Chronist schreibt: »Und hätte der 
Krieg es nicht verhindert, dann wären vielleicht 
mehrere verbrannt worden [...].« Gleichzeitig 
kritisierten einige Mönche des Klosters die 
Hexenprozesse. Einer von ihnen, Leonard Möres, 

802

                                                                                                                                                                       
797 vgl. Janssen, Frank, S. 13; Korte-Börger: Hexen! 2003 
798 Janssen, Frank, S. 13 
799 Janssen, Frank, S. 13 
800 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 118f.; Paul 1898, S. 232; Gey, S. 43; Heuser, S. 161 
801 Maus 
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hatte die »Cautio Criminalis« abgeschrieben.802  

1637 Köln/Gleuel: Pfarrer Michael Wollersheim aus 
Gleuel wurde dem Domdechanten ausgeliefert 
wegen Hexereiverdacht. Das Urteil ist 
unbekannt.803 

1637 Frechen: Appolonia, des Leonhard Schweders 
Frau, und Adolfs Treintgen (Christine) sind am 
31.10.1637 hingerichtet worden: erst enthauptet, 
dann verbrannt.804 

1637 Köln/Gleuel: Elisabeth Nisen am Stich wurde in 
Gleuel inhaftiert und gefoltert. Sie konnte nach 
Köln flüchten, geriet dort jedoch erneut in Haft. 
Die 30-jährige bekannte unter der Folter 
Hexereidelikte. Die Hinrichtung erfolgte am 
25.9.1637 in Gleuel.805 

1637 Siegburg: Maria Tückingh war katholisch und 
mit Bernd Tückingh verheiratet. Ihr Alter kannte 
sie nicht. Sie wohnte in Siegburg »auf dem 
Hühnermarkt«. Ihr bereits verstorbener Sohn war 
verheiratet mit der Tochter von Tringen 
(hingerichtet 1637) und Heinrich Gammersbach. 
Kunigunde Meurer hatte Maria Tücking als Hexe 
besagt. Sie wurde im September 1637 inhaftiert, 
dann viermal verhört und gefoltert. Auf die 
Frage, wie sie »zur Hangelarer Heide hinder 
Müllendorf« zum Tanz geraten sei, antwortete 
sie, »der Deufel wehre kommen, hette sie 
geschmiert mit Materie als wan es Schnupftaback 
gewesen, darauf wehre sie dahin gefahren wie 
der Wind«. Um von der Folter verschont zu 
werden, täuschte sie eine Schwangerschaft vor, 
die durch eine Urinuntersuchung jedoch nicht 
bestätigt werden konnte. Da sie einen 
Fluchtversuch unternahm, wollte das Gericht ein 
Exempel statuieren. Der Scharfrichter hat Maria 
Tückingh laut Akten am 16.9.1637 als einzige - 
bei lebendigem Leibe – verbrannt. Ihr Testament 
fehlt.806 

1637  Siegburg: Anna Huetmacher geb. 
Trommelschläger, Peter Huetmachers Frau, 
geboren in Siegburg, katholisch. Sie erinnerte 
sich noch daran, dass im »Spanischen Krieg« (ca. 
1586) die Aulgasse abbrannte. Demnach könnte 
sie ca. 60-65 Jahre alt gewesen sein. Vor der Ehe 

                                                                                                                                                                       
802 Schreiner, S. 159; Schormann: Krieg, S. 153f. 
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arbeitete sie bei der Frau des Bürgermeisters 
Roland Ley in Wissen und half ihr beim 
Aufziehen der Kinder. Mit Peter Huetmacher 
bekam Anna sieben Kinder. Nach mehreren 
»Besagungen« wurde sie Mitte September 1637 
inhaftiert und dreimal »peinlich befragt«. Nach 
dem Widerruf der erpressten Geständnisse 
verschärfte das Gericht die Folter. Dann gab 
Anna Trommelschläger – zerschunden und 
hoffnungslos – alle Hexereivorwürfe zu. Als sie 
am 26.9.1637 zu weiteren Aussagen aufgefordert 
wurde, sagte sie resigniert: »... sie wüßte nichts 
mehr, sondern was sie bekannt des Hexerei-
Lasters halben darauf wolle sie leben und 
sterben, bitte um Verzeihung und sage den 
Herren innerlichen Dank der gehabten Mühe 
halber.« Dem Todesurteil folgte die Hinrichtung 
am 28.9.1637. Das Testament fehlt.807  

1637 Siegburg: Anna Dahmen geb. Huetmacher, 
geboren in Siegburg, war katholisch und ungefähr 
70 Jahre alt. Vor der Ehe arbeitete sie zehn Jahre 
in Siegburg als Dienstmagd. Sie besaß einen 
Garten »Am Kreuz«, heute Aulgasse. Zwei 
Ehemänner (Dahmen und Hermann (vorname?) 
sowie sechs von acht Kinder waren an der Pest 
gestorben. Anna war verheiratet mit Wilhelm 
N.N. Sie wurde besagt und inhaftiert. Zum Laster 
der Hexerei befragt, sagte sie, »sie wehre davon 
so rein, als ein Kind vom Mutterleib gebohren, ... 
und wan man sie zu kleinen Stücken hackete, 
wolte sie ein solches nit bekennen.« Unter der 
Folter sagte sie, »dass sie die Würm in das Korn 
gemacht ...[dazu] hetten sie [Kornblumen] 
aufeinander gewickelt wie Muiß-Kütteln 
[Mäuseköttel].« Nach dreimaligem Verhör und 
Folterungen gestand sie alle erwünschten 
Hexereidelikte. Ihr Testament ist noch vor-
handen. Urteil und Hinrichtung: Montag, 
28.9.1637.808 

1637 Siegburg: Aelgen (Äntgen) Haupt geb. Trumpts, 
geboren in Honnef/Rhein, war katholisch und 60 
bis 70 Jahre alt. Äntgen diente 18 Jahre bei Peter 
Worm, „an Kindes statt“. Ihr erster Mann 
(Chirstgen) und neun von ihren zehn Kindern, 
starben an verschiedenen Krankheiten: an der 
Pest, an der Brustkrankheit und an Würmern. 
Äntgen wohnte in Siegburg in der Weldergasse 
und hatte in zweiter Ehe mit Ludwig Haupt ein 

                                                                                                                                                                       
807 Gansen, S. 63; Korte-Börger: Die Hexenprozesse in Siegburg, 2005 
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Kind. Weil sie von drei Frauen wegen Hexerei 
besagt worden war, wurde sie nach dem 20. 
September angeklagt. Im Laufe von drei 
Verhören mit Folter bestätigte Äntgen H. die 
üblichen Hexereidelikte, dann folgten am 
28.9.1637 Todesurteil und Hinrichtung. Ein 
Testament fehlt.809 

1637 Siegburg: Tringen (Katharina) Becker geb. 
Vasen, Vaß (Servatius?) Beckers Frau (?), war 
katholisch und stammte aus Lindlar. Ihr Alter 
konnte sie nicht angeben. Vor der Ehe war sie 
acht Jahre Dienstmagd und überall »gut 
verabschiedet« worden. Tringen Becker hatte in 
ihrer Ehe acht Kinder. Mehrere bereits hinge-
richtete Frauen hatten sie wegen Zauberei besagt. 
Sie kam im November 1637 in Haft und wurde 
mehrmals peinlich verhört. Auch sie gab 
irgendwann alle unterstellten Hexereien zu. Im 
Testament verteilte sie gewisse Wertsachen u. a. 
an ihren Mann und Kinder. Sie besaß einen 
Weinberg in Dollendorf. Nach dem Todesurteil 
folgte die Hinrichtung am 1.12.1637 (s. 
Einzelschicksal in Teil II).810 

1637 Siegburg: Tringen Gammersbach stammte aus 
Overath, war 50 bis 60 Jahre alt, katholisch und 
zweimal verwitwet. Sie hatte vier Kinder aus 
erster und zwölf aus zweiter Ehe. Ihr erster 
Mann, Heinrich Wischersheim, und mehr als die 
Hälfte ihrer 16 Kinder, starben an der Pest. 29 
Jahre war sie mit Heinrich Gammersbach 
verheiratet, der von »den Schwedischen« 
erschlagen wurde (s. 30jähriger Krieg). Die 
bereits hingerichtete Maria Tücking hatte die 
Witwe Tringen Gammersbach wegen Zauberei 
»besagt«. Sie wurde inhaftiert, dreimal verhört 
und gefoltert: »Nachdem nun der Scharfrichter 
ihre die Stygmata mit Ufstechung der Nadelen 
gezeigt, zwei uff der Stirn und vier uff der Brust, 
so alle unblutig befunden, seyed ihre die 
Beynschrauben ufgesezt, und weilen dabey noch 
nit bekennen wollen, ist sie mit der Leinen [Seile] 
ufgestreckt worden, und als sie gleichwoll nichts 
bekandt, ist sie zwischen vier und fünften Abendts 
[4-5 Uhr] ad sedem [auf den Folterstuhl] gesetzt 
worden. Zwischen 11 und 12 Uhren des Nachts 
referirt und bekandt sie, ...«, was die Richter 
hören wollten. Ein Testament ist vorhanden. Das 
Urteil vom 1.12.1637 lautete: Tod am Galgen und 

811
                                                                                                                                                                       
809 Gansen, S. 63 
810 Gansen, S. 64 
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Verbrennung.811 

1637 Siegburg: Margareta Koltzem geb. Kolf, Frau 
des Gerichtsschreibers Wilhelm Koltzem (!), der 
beim Prozess seiner Frau nicht protokollieren 
musste. Sie war katholisch, in der Grafschaft 
Neuenahr »auf Haus Sommersberg« geboren und 
etwa 55 Jahre alt. Margareta Koltzem hatte im 
Kloster Bürvenich die Schule besucht, fünf Jahre 
im Kloster Neuenwerk gearbeitet und war danach 
15 Jahre Ehehausfrau. Sie hatte sechs Kinder. Im 
November 1637 wurde sie inhaftiert, weil sie von 
sechs hingerichteten Opfern »besagt« worden war 
und weil sie »vergangene Nacht nicht bei ihrem 
Mann geschlafen hatte«. Frau Koltzem 
entschuldigte dies mit Fieber (Krankheit), doch 
angeblich hatte sie in der Zeit an einem »Tanz« 
teilgenommen – und zwar als »Hexenkönigin«. 
Bis zu dreimal hat Meister Hans sie gefoltert. 
Dabei besagte sie elf weitere Personen, die 
allerdings mit dem Leben davonkamen. Ihr 
Testament ist vorhanden. Urteil und Hinrichtung 
erfolgten am 1.12.1637.812 

1637 Siegburg: Witwe Elsa Schomacher, geboren in 
Siegburg »vor der Müllenportzen«, war 
katholisch und ca. 60-70 Jahre. Sie hatte als 
Dienstmagd in Köln und Siegburg stets »guten 
Abschied genommen«. Mit Gerard von Rees, den 
sie 1599 heiratete, hatte sie acht Kinder. Ihr 
Mann und sieben Kinder starben an der Pest. In 
zweiter Ehe, mit Theis Schomacher, bekam sie 
keine Kinder. Sie wurde wegen Zauberei 
»besagt«, Anfang Dezember 1637 inhaftiert und 
zweimal gefoltert. Dann bestätigte sie offenbar 
alle Hexereidelikte. Ein Testament ist vorhanden. 
Urteil und Hinrichtung: Samstag, 5.12.1637.813 

1637 Siegburg: Wilhelm Kremer (genannt Hinken 
Kremer), geboren in Honrath, war katholisch und 
ca. 63 Jahre alt. Er arbeitete u. a. in Eitorf als 
Schweinehirt, dann bei einem Junker als Lakai 
(Tagelöhner) und bei einem Schneider in Wahn 
als Arbeiter. Stets war er »gut verabschiedet« 
worden. Aus seinen zwei Ehen gingen keine 
Kinder hervor. Nach mehreren Besagungen 
wurde Wilhelm Kremer Ende November 
angeklagt und mehrmals gefoltert. Dem 
Todesurteil folgte am 5. 12.1637 die Hinrichtung. 
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Das Testament fehlt, denn er war arm. Wilhelm 
Kremer denunzierte unter der Folter weitere 
Personen, u. a. auch seine noch lebende Frau 
Agnes Kremer. Sie wurde ebenfalls angeklagt 
und zwei Wochen nach ihm (s. 19.12.) wegen 
Hexerei hingerichtet (s. o. Einzelschicksal in Teil 
II).814 

1637 Siegburg: Die Witwe Antgen (Agneta/Anna) Nagelschmidt 
geb. Beckersche war katholisch und stammte aus Düren. Ihr 
Alter ist unbekannt. Sie war in Düren in Diensten und in Köln 
bei einem Krämer in der Maximinstraße. In Siegburg arbeitete 
sie als Hebamme. Ihr erster Mann, Theis aus Köln, starb an 
einer Brustkrankheit. Mit ihrem zweiten Mann, Jan 
Nagelschmidt, hatte sie elf Kinder. Jan und alle Kinder waren 
»mit guten Manieren« – vermutlich an einer pestartigen 
Epidemie – gestorben. Antgen Nagelschmidt wurde von drei 
bereits hingerichteten Frauen besagt, im Dezember 1637 
inhaftiert und gefoltert. Offenbar gestand sie unter der Folter 
alle Hexereien, die die Richter hören wollten. Sie besagte zehn 
Personen, unter denen sich zwei bereits hingerichtete Frauen 
befanden. Ihr Todesurteil wurde am 12.12.1637 vollstreckt. 
Das Testament fehlt.815 

1637 Siegburg: Frau Hüppelsheuser, Johanns Frau, 61 Jahre, 
calvinistisch (evtl. konvertiert), wurde »Frauchen von 
Wintern« genannt, weil sie aus Oberwinter am Rhein stammte. 
Sie war vor der Ehe 15 Jahre – bis zu dessen Tod – bei 
Wilhelm Worm in Köln als Dienstmagd tätig. Mit ihrem ersten 
Mann, Michael Wielpütz, der an Röteln und der Brustkrankheit 
starb, hatte sie drei Kinder. Mit Johann Hüppelsheuser war sie 
eine katholische Ehe eingegangen. Sie wurde von vier bereits 
hingerichteten Opfern als »Mit-Hexe« denunziert und im 
Dezember 1637 angeklagt und gefoltert. Unter den Schmerzen 
gab sie bald »allerlei Teufelswerk« zu. Sie sagte, der Teufel 
»were ihr Schwager Peter aus Königswinter gewesen«. Nach 
zweimaliger Folter gestand sie – zur Vermeidung weiterer 
Qualen - am 10. und 12. Dezember Teufelsbuhlschaft und 
sonstige erwünschte Hexereidelikte. Urteil und Hinrichtung: 
14.12.1637. Ihr Testament ist überliefert.816 

1637 Siegburg: Margarete Hillesheimer geb. (von) Langenberg, 
stammte aus Wipperfürth. Sie war katholisch und etwa 70 
Jahre alt. Sie hatte ca. 50 Jahre in Köln gewohnt; zunächst vor 
der Ehe bei ihrer Schwester und ihrer Möhnen (Tante) »in der 
Kotzgaß« und dann mit ihrer Familie »an der Vringsportzen«. 
Sie war dreimal verheiratet und bekam acht Kinder. Sie 
wohntevermutlich mit ihrem 3. Mann, Adam Hillesheimer, 
noch nicht lange in Siegburg. Sie besaß dort einen Garten im 
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Breuhof, heute Holzgasse 2/4. Drei bereits hingerichtete 
Frauen hatten sie in Siegburg als »Mit-Hexe« denunziert. Nach 
der Inhaftierung – kurz vor dem 10. 12. – und zwei peinlichen 
Verhören am 11. und 12. Dezember, zog sie vermutlich den 
schnellen Tod einer längeren Tortur vor. Sie wurde am 
14.12.1637 hingerichtet. Ein Testament ist vorhanden.817 

1637 Siegburg: Agnes Kremer, geboren in Bensberg, war 
katholisch und ca. 40 Jahre alt. Es heißt, sie habe sich in 
Diensten zu Köln und Siegburg »stets wohl verhalten«. Mit 
ihrem ersten Mann war sie 22 Jahre verheiratet. Mit ihrem 
zweiten Mann, Wilhelm Kremer (hingerichtet 5.12.1637), 
wohnte sie vermutlich erst kurze Zeit in Siegburg. Die Ehen 
blieben kinderlos. Am 14.12.1637 wurde sie inhaftiert, weil sie 
von sechs bereits hingerichteten Opfern, darunter auch von 
ihrem Mann Wilhelm (!), besagt worden war, u. a. als des 
»schwarzen Hans Frau« (Teufelsfrau). Sie bestritt, im Auftrag 
des Teufels in Siegburger Gärten Raupen gezaubert zu haben. 
Dagegen bestätigte sie nach zweimaliger Tortur, »im Kaisers 
Krieg zu Bensberg zwey Verken [Schweine] mit Quecksilber 
verzaubert zu haben«. Das Todesurteil wurde am 19.12.1637 
vollstreckt. Ein Testament fehlt, »weil sie arm war.«818 

1637 Siegburg: Margret Wrede geb. (von) Langenberg, geboren in 
Wipperfürth, war katholisch und ca. 60 Jahre alt. Vor ihrer Ehe 
brauchte sie nicht in Diensten zu arbeiten. Sie wohnte in 
Siegburg im Breuhof, heute Holzgasse 2/4. Offenbar war sie 
mit der fünf Tage vorher hingerichteten Margarete 
Hillesheimer geb. (von) Langenberg verwandt. Ihren ersten 
Mann heiratete sie vor 45 Jahren (um 1592). Er war an der 
Wassersucht gestorben und »etliche« ihrer sieben Kinder 
hatten die Pest nicht überlebt. In zweiter Ehe heiratete sie 
Dietrich Wrede, der vermutlich auch schon gestorben war. 
Margret von Langenberg wurde »besagt« und Mitte Dezember 
1637 inhaftiert und verhört. Nach der Tortur folgten Urteil und 
Hinrichtung am Samstag, 19.12.1637. Ein Testament ist 
vorhanden (s. o. Einzelschicksal in Teil II).819  

1637 Eil/Porz: Hinweis auf einen Prozess.820 

1637 Rosellen: Prozesshinweis, s. Dekanat Brühl.821 

1638 Frechen: Beel (Sibilla) Eicken, Peters Frau, war ca. 30 Jahre 
alt. Das Gericht hatte sie zwar bereits am 31. Oktober 1637 
(mit Appolonia Schweders und Adolfs Treintgen) zum Tode 
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von Langenberg, hingerichtet in Siegburg am 19.12.1637, und deren Kusine (?) Sophia Agnes von Langenberg, Kölner 
Klarisse, hingerichtet in Lechenich am 30.1.1627; vgl. Wikipedia: Sophia Agnes von Langenberg; Wikipedia: Nikolaus von 
Langenberg 
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geb. (von) Langenberg, am 14.12.1637 hingerichtet, und Sophia Agnes von Langenberg, Kölner Klarisse, hingerichtet in 
Lechenich am 30.1.1627; vgl. Wikipedia: Sophia Agnes von Langenberg 
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verurteilt, aber die Vollstreckung »wegen ihres Leibes 
Bürden« auf die Zeit nach der Geburt ihres Kindes verschoben. 
Sie blieb inhaftiert. Obwohl es hieß, Hexerei sei erblich, sollte 
in diesem Fall das »schuldlose Leben« nicht mit dem 
»schuldigen« verbrennen. Über ihren Säugling gibt es m. E. 
keine Überlieferung. Beel Eickens Hinrichtung erfolgte am 17. 
März 1638.822 

1638 Siegburg: Theries Becker wurde 1638 – nach Ostern – in 
Siegburg hingerichtet. Weitere Angaben fehlen.823 

1638 Siegburg: Maria Halfen, geboren in Kaldauen, katholisch, 
ungefähr 18 Jahre alt, wuchs als Stieftochter des Theis Halfen 
auf. Verheiratet war sie mit Peter Gerstgen. Näheres ist nicht 
bekannt. Sie wurde nach dem 28. Mai 1638 hingerichtet.824 

1638 Siegburg/Troisdorf: Greta Hochwaldt, 25 Jahre alt, war die 
zweite Frau des etwa 50-jährigen Adam Hochwaldt aus 
Troisdorf, der 1636 dort eine Frau wegen Hexerei denunzierte 
und die Troisdorfer Prozesskette auslöste. Auf Grund dessen 
war auch schon seine erste Frau, Entgen Hochwaldt, 1637 in 
Siegburg hingerichtet worden (s. o.). Das Todesurteil von 
Greta Hochwaldt wurde nach dem 28. Mai 1638 vollstreckt.825 

1638 Siegburg: Elß Dahmen geb. Schwarzendahl war katholisch 
und etwa 40 bis 50 Jahre alt. Sie stammte aus Siegburg und 
wohnte seit fünf Jahren mit Hans Dahmen in der Blomengasse. 
Vor der Ehe arbeitete sie nicht in fremden Haushalten. Drei 
Ehemänner von ihr starben in 17 Ehejahren. Von acht Kindern 
bekam sie das letzte unehelich. Sieben Kinder starben an der 
Pest, nur ein Kind aus erster Ehe überlebte. Ihr Garten lag an 
der Weldergasse. Elß hatten Angeklagte unter Folter wegen 
Schadenzauber und Teilnahme beim »Tanz« besagt. Dann hat 
Dr. Buirmann sie angeklagt und von Meister Hans foltern 
lassen. Ein Testament ist vorhanden. Urteil und Hinrichtung: 
21. Juni 1638.826 

1638 

 

Siegburg: Tringen Knütgen geb. Vogts (?), nach der 
Weinschenke »Zum Genskopf« in der Holzgasse auch 
Gensköppers geheißen, war katholisch und 48 Jahre alt. Sie 
wohnte bis zur Ehe bei den Eltern in Köln. Zweimal überlebte 
sie die Pest 1618 (?) und heiratete Adam Löhrer, der nach ca. 
einem Jahr starb. In zweiter Ehe hatte sie mit Hermann 
Knütgen acht Kinder, davon starben sechs an der Pest und an 
Pocken. Tringen Knürgen wurde denunziert und spätestens am 
1. Juli 1638 inhaftiert. In acht Verhören mit mehreren Torturen 
hat sie dreimal ihre Aussagen widerrufen. Als die Folterungen 
nicht enden wollten, gestand sie alles, was die Schöffen hören 
wollten. Urteil und Hinrichtung: 19.7.1638. Das Testament 

827

                                                                                                                                                                       
822 Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 28 (lt. Kostenrechnungen) 
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fehlt (s. o. Einzelschicksal in Teil II).827 

1638 Siegburg: Dietrich Knütgen, ca. 40 Jahre, wohnte als Bürger 
von Siegburg »An der Linden« (evtl. Schwager von Tringen 
Knütgen geb. Vogts). Er trat am 23.8.1636 als Zeuge gegen 
Kunigunde Meurer auf. Im Laufe der Siegburger Prozesse 
hatten ihn vier bereits hingerichtete Opfer besagt. Er wurde 
angeklagt und beschuldigt, auf verschiedenen 
Hexentanzplätzen (z.B. am Marktplatz) gewesen zu sein. Nach 
Folterungen hat er die »erwünschten« Hexereidelikte offenbar 
bestätigt. Ein Testament fehlt. Urteil und Hinrichtung: 
Donnerstag, 22.7.1638.828 

1638 Siegburg: Johann Hansen, genannt Meister Hans, war 
Scharfrichter in Siegburg und wohnte »Auf der Schladen«. 
Sein Alter ist nicht überliefert. Im Laufe der Siegburger 
Prozesse hatten ihn fünf bereits hingerichtete Opfer der 
Teilnahme am Hexensabbat bezichtigt, ebenso seine Frau. Es 
kam zur Anklage. Da er als Scharfrichter die Folterpraxis des 
Dr. Buirmann gut kannte, gestand er vermutlich vor Gericht 
die ihm unterstellten Verbrechen sehr schnell und freiwillig. 
Vermutlich wurde er wegen Hexerei als letzter (?) in den 
Siegburger Prozessen im Juli 1636 verurteilt und hingerichtet 
(s. o. Einzelschicksal in Teil II).829 

1638 Siegburg/Troisdorf: Sieben Frauen und ein Mann aus 
Troisdorf wurden im Juli (nach dem 19.7.1638) in Siegburg 
hingerichtet: Agnes und Hermann Jochwin (Jochelin), Gretgen 
Deuß (Poess?), Frau des Jan Roedt (Boedt?), Eva Mondorff, 
Apollonia Schneiders, Mettele Schmidtmann und Tringen 
Schiffmann.830  

1638 Roermond: Ein Junge fiel auf, weil er Kaninchen und Mäuse 
und „andere saekken tegens natuere“831 zaubern konnte. Vor 
der Verhaftung konnte er nach Montfort fliehen. Bei den 
Recherchen ließ der Schultheiß vier Frauen und einen Mann 
inhaftieren, foltern und zum Tod verurteilen. Da anschließend 
nur noch die Grundkosten der Verurteilten in Rechnung 
gestellt werden durften, blieb der Gewinn aus und die 
Hexenprozesse hörten auf.832 

1639 Köln: Ein zweimal wegen Zauberei angeklagter und aus der 
Stadt verwiesener Knabe wurde am 19.4.1639 dem Greven 
übergeben. Ein Urteil ist nicht überliefert.833  

1641 Gladbach/Düren: Hinweis auf Prozess.834  
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1644 Niederbachem: Der Gerichtsschöffe von Niederbachem, 
Friedrich Weinrich, wurde der Hexerei bezichtigt, angeklagt 
und peinlich verhört. Ihm rettete Kurfürst Ferdinand das 
Leben: allerdings gegen Urfehde (Versprechen, keine Rache zu 
nehmen). Zudem akzeptierte Friedrich W. die Ausweisung und 
übertrug freiwillig seinen reichen Besitz an das Gericht. Sein 
Geld konfiszierte der Erzbischof.835 

1644 Essen/Stadt: Agnes Mevis kam wegen Hexerei in Haft. Nach 
Wasserprobe und Folter machte sie kein Geständnis. Gegen 
„Urfehde“ ließ das Gericht sie frei.836 

1630-
1645 

Drachenfelser Ländchen: Am 7. Juli 1630 begann auf 
Betreiben des Grundherren Ferdinand Waldbott von 
Bassenheim die Verfolgung im Drachenfelser Ländchen. Es 
wurden 22 Frauen und 5 Männer hingerichtet (N.N.; pauschal 
in Chronik).837  

1647 Köln: Barbara von Haven (Hoven) war angeklagt wegen 
Behexung von Kühen und »Melken eines Holunderstrauchs«. 
Sie wurde zum Tode verurteilt und am 11. April 1647 
gnädigerweise erst erdrosselt, dann verbrannt.838  

1647 Köln: Der elfeinhalbjährige Peter von Rodenkirchen, ein 
bettelnder Waisenjunge, wurde am Mittwoch, 14.6.1645, 
wegen eines Diebstahls in den Frankenturm gebracht. Nach 
den Verhören übergaben die Räte ihn am Dienstag, 
20.06.1645, dem Greven. Erst nach mehr als zwei Jahren, am 
Mittwoch, 18. Dezember 1647, wurde Peter wegen 
Hasenzauber, Schadenzauber und Teufelsbuhlschaft 
hingerichtet (s. o. Einzelschicksal in Teil II).839  

1648 Köln: Maria Beckers, Landstreicherin, ohne Altersangaben, 
bekannte während der Folter, sich dem Teufel verschrieben zu 
haben. Sie wurde im letzten Jahr des 30-jährigen Krieges, am 
29. Januar 1648, mit dem Schwert hingerichtet, dann 
verbrannt.840 

1648 Köln: Entgen Eßers, 38 Jahre, verheiratet mit dem 
Nadelmacher Jacob Efferling, denunzierte Ursula Horst wegen 
Schadenzauber. Beide Frauen hatten Wachsbilder mit 
Segenssprüchen geschmolzen, um die Krankheit von Jacob zu 
heilen. Entgen Eßers wurde inhaftiert, aber nach dem Verhör 
vom 7.9.1648 gegen Kaution »mit bestimmten Auflagen« 
freigelassen.841 

                                                 
835 Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, 1996, S. 119 
836 Fuchs, S. 83 
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838 Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 55; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 25 
839 Macha/Herborn, S. 154f. und 162; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 154ff.; Münster Schröer, 

Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 368-369 
840 Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 55; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 25 
841 Macha/Herborn, S. 164f.; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 211 
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1648 Köln: Ursula Horst, 67 Jahre, Hausfrau, verheiratet mit dem 
Schubkarrenfahrer Stephan von Soist, war wegen 
Schadenzauber angeklagt. Entgen Eßers hatte sie beschuldigt, 
ihrem kranken Mann Jacob vor einem Jahr Schüttelfrost und 
ein Geschwür in die Seite gehext zu haben. Beim Verhör am 
7.9.1648, zu dem Ursula freiwillig erschien, erklärte sie, die 
Wachsbilder und den Lavendelwein nur zum Heilen verwendet 
zu haben. Vom Geschwür wisse sie nichts. Ursula Horst wurde 
an das Hohe Weltliche Gericht überstellt. Ihr Schicksal ist 
nicht überliefert.842  

1649 Aachen: Ein 13-jähriges Mädchen aus Holland, Kind 
vagabundierender Eltern, wurde wegen Giftmischerei 
inhaftiert. Ihr Vater und ihr 30-jähriger Bruder waren zwei 
Monate vorher auf das Rad gespannt und zu Tode gefoltert 
worden. Die flüchtende Mutter tötete eine Gewehrkugel. Nach 
den Verhören gab das Mädchen Hexereibeschuldigungen zu 
und wurde deswegen verbrannt (s. o. Einzelschicksal in Teil 
II).843 

1650 Köln: Von einer »mehrfach besagten Witwe« bezeugt eine 
Nachricht vom 13.8.1650 – ohne nähere Angaben - ihren 
natürlichen Tod. Da die Frau im Gerücht stand, starb sie 
vermutlich aus Angst.844  

1650 Köln: Die Witwe Gertraud, Ehehausfrau des verstorbenen 
Nagelschmieds Godderten Mengh, Alter unbekannt, wurde 
wegen Hexerei inhaftiert. Sie ernährte sich und ihre zwei 
Kinder vom Apfelverkauf und durch Heischen (Betteln). Beim 
Verhör am 20.8.1650 sagte sie, dass sie Botendienste mache. 
Mit dem Teufelsbanner habe sie nichts zu tun und auch nichts 
Übles angerichtet. Nach dem Schwören der Urfehde 
(Versprechen, sich nicht zu rächen und die Ausweisung zu 
befolgen) wurde sie am 22.8.1650 freigelassen.845 

1650 Köln: Anna Morßbach, 40 Jahre, Händlerin, Ehehausfrau des 
Abraham Steffens, hatte ein Kind vom ersten und drei vom 
jetzigen Mann. Nach Denunziationen von mehreren Männern 
wurde sie inhaftiert. Beim Verhör am 11. und 19.8.1650 ging 
es um Liebes- und Impotenzzauber, Geistervertreibung, 
Exorzismus, Wahrsagerei und Wiederbringzauber mit Hilfe 
des Hl. Antonius von Padua. Anne Morßbach wurde am 25.8. 
1650 an das Hohe Weltliche Gericht überstellt. Ihr Urteil ist 
nicht überliefert.846 

1650 Köln: Margrieth vom Pellegraben, 16 Jahre, Eltern unbekannt, 
wurde wegen Hexerei verdächtigt und am 9.9.1650 verhört. 
Sie gestand, mit dem Teufel in Gestalt eines ansehnlichen 
jungen Mannes gebuhlt zu haben. Am 17.9. wurde sie an das 

                                                 
842 Macha/Herborn, S. 163ff.; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 211 
843 Pauls, 1898, S. 222; Siemons, S. 66 
844 Macha/Herborn, S. 181 
845 Macha/Herborn, S. 194f. 
846 Macha/Herborn, S. 172f.; Franken/Hoerner: Hexen. Verfolgung in Köln, 2000, S. 211 
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Hohe Weltliche Gericht geliefert, »peinlich befragt« und zum 
Tode verurteilt. Aus Gnade wurde sie am Samstag, 24. 
September 1650, erst mit dem Schwert enthauptet, dann 
verbrannt (s. o. Einzelschicksal in Teil II).847 

1653 Düren: Zwei Frauen (ohne Angabe der Namen) kamen wegen 
Zauberei in Haft. Die Jesuiten spendeten ihnen Trost. Der 
Prozessverlauf ist unbekannt.848 

1655 Köln: Entgen Lenarts, ein Kind von zehn Jahren und drei 
Monaten, wurde am 7.5.1653 im Turm verhört. Es hatte 
Zaubereigeschichten erzählt. Das Mädchen gestand, ein 
Bündnis mit dem Teufel geschlossen zu haben und mehrfach 
auf einem Hexentanzplatz gewesen zu sein. Am 10.5.1653 
lieferten die Vernehmungsrichter Entgen an das Hohe 
Weltliche Gericht. Erst zwei Jahre später, am Donnerstag, 18. 
Februar 1655 (Hinrichtung erlaubt nach Geschlechtsreife), 
wurde das 12-jährige Mädchen enthauptet und verbrannt. (s. 
Einzelschicksal in Teil II).849 

1662 Köln: Letzter überlieferter Hexenprozess der Stadt Köln: Am 
23.8.1662 bezichtigte sich die 22-jährige »Colnische Tochter« 
Anne Toer, eine Sargschmückerin und Papierblumenmacherin, 
selbst als Hexe. Ihre Mutter war vor eineinhalb Jahren 
gestorben, ihr Vater arbeitete als Stoffdrucker. Angeblich 
belästigte sie ein großer »böser Feind« (Teufel, in Gestalt eines 
untreuen Geliebten). Sie litt daran sehr und begehrte »vom 
leben geholffen zu sein« (…wollte den Suizid zu delegieren?). 
Sie gab Hostienfrevel, Buhlschaft, mit Teufel, Hexentanz und 
Abschwörung Gottes zu. Nach gründlicher Untersuchung 
wurde sie am 4.9.1662 dem Hohen Weltlichen Gericht 
überliefert. Danach kam sie frei.850 

1667/68 Düren/Jülich: Die 80-jährige Entgen Weber aus dem Dorf 
Merken bei Düren bekam Streit mit Hilgen Hamecher (ca. 30 
Jahre). Die junge Frau beschuldigte bereits 1665 Entgen 
Weber, sie habe zunächst ihr kleines Kind, das sie noch stillte, 
und dann auch Hilgen Hamecher krank gemacht. Die alte Frau, 
als Heilerin im Gerede, sollte Kröten und Würmer in den 
Körper der Beiden hineingehext haben. Deswegen weigerte 
sich der Mann von Hilgen, Leonard Kelner, sein Bett mit ihr 
zu teilen. Hilgen holte sich Rat, u. a. auch bei Jesuiten. Als im 
Dorf weitere Personen erkrankten, eskalierte der Streit. Hilgen 
H. zeigte die alte Frau am 12. Juli 1667 im Amt des Freiherrn 
von Metternich auf Mullenmark an. Er lud beide Frauen am 29. 
8. 1667 amtsmäßig ein. Entgen W. musste versprechen, das 
Übel der Krankheit wieder abzunehmen. Das machte ihr Angst 
und das Gerede ging weiter. Entgen Weber versuchte 
vergeblich, bei ihrer Verhaftung am 13.9. zu fliehen. Im 

                                                                                                                                                                       
847 Schwerhoff: Hexenverfolgung; S. 55; Franken/Hoerner: Hexen, 1987, S. 25 
848 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 47-78 
849 Macha/Herborn, S. 204; Siebel, S. 78; Münster Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 369-371 
850 Macha/Herborn, S. 211f./222f.; Schwerhoff: Hexenverfolgung, S. 44 
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Verhör mit Fragen zur Hexerei gestand sie den Abfall von 
Gott, Teufelskontakte und kam ins Gefängnis nach Jülich. 21 
Zeugen wurden am 4.11.1667 und 10.1.1668 vernommen. Vor 
einem geplanten Folterverhör starb Entgen Weber am 
16.1.1668 im Kerker: aufgrund des Alters, der Entbehrungen 
und Aufregungen.851 

1677/78 Neuss: Prozess gegen die 18jährige Catharina Halffmans, die 
an „Fallsucht“ (Epilepsie?) litt. Sie glaubte, sie würde 
regelmäßig von einem „bösen Geist“ aufgesucht. Catharina bat 
– auch in Briefen - bei Seelsorgern (s. Kloster der 
Observanten/Abspaltung der Franziskaner) um Hilfe. Der 
Klostervorsteher Weidenfeld brachte sie bald als Hexe ins 
Gerede. Catharina kam am 3.6.1677 wegen Zauberei in Haft. 
Das Neusser Gericht übernahm den Prozess und stellte 
Teufelskontakte sowie Schadenzauber fest. Es ermöglichte 
dem Obergericht in Düsseldorf Akteneinsicht. Dann mischte 
sich in Neuss der Vogt des Kölner Kurfürsten Maximilian 
Heinrich (reg. 1650-1688) ein. Von August 1677 bis 1694 gab 
es einen Streit um die Blutgerichtsbarkeit zwischen der Stadt 
Neuss und dem Hohen Weltlichen Gericht in Kurköln. Der 
Neusser Stadtrat blieb hart, stimmte jedoch der Folter von 
Catharina Halffmans am 22. und 23.7. 1678 zu. Sie bestätigte 
die Hexereidelikte, doch vorgeladene Zeugen belasteten sie 
nicht. Ein Urteil fehlt. Aus einer Urkunde vom 16.8.1679 geht 
hervor, dass französische Truppen Catharina H. nach zwei 
Jahren Haft zur Flucht verhalfen.852  

1706 Vest Recklinghausen (Kurköln): Anna Spiekermann, die 
Magd des Johann Krampe sollte seine versagende Manneskraft 
durch ihre Zauberkünste verursacht haben. Nachdem er sie 
durch einige junge Männer verprügeln ließ, kam sie in Haft. 
Sie gestand dann, vermutlich durch die Folter, weiteren 
Schaden an Mensch und Vieh. Nach dem Todesurteil am 7. 
1.1706 folgte ein Streit über die Gerichtsstätte. Am 31. Juli hat 
sie der Henker in Westerholt hingerichtet (letztes Opfer 
Lippe/Ruhr, s. Denkmal in Dortmund, Auf dem Höchsten).853 

1727 Odenthal: Hinweis auf Hexenprozess in Odenthal/Herzogtum 
Berg: ohne Namen, Quellenangaben umstritten.854 

1738 Düsseldorf-Gerresheim (Herzogtum Berg): Zwei der 
Zauberei und Hexerei bezichtigte Frauen, Helena Mechtild 
Curtens (16 Jahre) und Agnes Olmans (~ 48 Jahre) wurden am 
19. August 1738 wegen Hexerei hingerichtet. Es war der letzte 
überlieferte Hexenprozess mit Todesurteil am Niederrhein (s. 
o. Einzelschicksale in Teil II).855  

                                                                                                                                                                       
851 Ahrendt-Schulte: Auf den Spuren, S. 70-78; Siemons, S. 81 
852 vgl. Pauls, 1898, S. 232; Kohlhöfer: Magie, S. 89-144 und S. 189-244; Kohlhöfer: Ein Hexenprozess wird zum Politikum 
853 Fuchs, S. 59f., S. 143f. 
854 Paffrath, S. 89f. 
855 Becker-Willhardt, S. 13f.; Münster-Schröer: Hexenverfolgung in Jülich-Berg, S. 87f.; Münster-Schröer: Verurteilt und 

verbrannt, S. 23-50; Münster-Schröer: Hexenverfolgung und Kriminalität, S. 375-400; Bunte, Der Gerresheimer Hexenstein 
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III A. Chronik sortiert nach Jahren 
 
 
 

Jahr bis  Ort Name 

1074 /1075  Köln 
eine Frau: wegen Zauberei von Stadtmauer 
gestoßen 

1163 /1165 ca Köln 
mehrere Männer und Frauen: wegen Ketzerei 
verbrannt 

1349 -1362  Köln Zaubereidelikte festgestellt und geahndet 
um 
1350   Köln Juden: Pogrome 
nach 
1400   Duisburg-Baerl eine Zauberin: im Gerücht, keine Anklage 
1435  ca Köln Mädchen: angeklagt, aber freigelassen 
1446   Köln Hadewigh pelzersse von Siegburg: kam frei 

1453 /1456  Köln 
zwei »mulieres sortilegiae« [zauberische Frauen]: 
verbrannt 

1483   Köln 
Frau: angeklagt wegen Zauberei, an Folter 
gestorben 

1487   Köln Mutter mit Tochter: zu Tode geschleift 
1488   Essen-Werden  Hinweis auf Zaubereiprozess 

1489   Köln 
Hartung Gernod und andere: kamen vermutlich 
frei 

1491   Bergheim Frau aus Hochkirchen: verbrannt 
1491   Bergheim eine Frau: extrem gefoltert, Urteil unbekannt. 
1491   Düren Frau Johan Haeses: Ende unbekannt 
1492   Krefeld-Hüls Nesgen to Range aus Hüls: verbrannt 
1493 /1494  Neuss Elsgen von Uerdingen: Urteil unbekannt 
1493 /1494  Neuss Ailheit van Franckfort: lebendig begraben 

1499   Ratingen 
eine alte Frau aus Alpen: starb im Kerker, nach 
Folter 

1499   Rheinberg Giertken Blanckertz (Blanckers): verbrannt 
1499   Ratingen Bilien u. Tochter Yrmen Neckels: kamen evtl. frei 
1500   Ratingen zwei Frauen aus Angermund: hingerichtet 
1500   Ratingen zwei Frauen aus Huckingen: kamen evtl. frei 
1500   Köln eine Frau: inhaftiert und wieder freigelassen 
1501   Viersen zwei Frauen aus Viersen: hingerichtet 

1502 -1540  Jülich (Herzogtum) 
53 Frauen und 1 Mann: hingerichtet (mehrere in 
der Chronik) 

1502 -1503  
Grevenbroich/ 
Gladbach zwei Frauen: eine gefoltert; eine verbrannt  

1502 -1503  
Grevenbroich/ 
Gladbach  

Gertrud (Geyert) up dem Berge: gefoltert, starb 
nach 14 Wochen im Gefängnis 

1502   Erkelenz mehrere Zauberei- bzw. Hexereiprozesse 

1503 -1504  Bergheim 
drei Frauen: angeklagt, eine Frau, genannt 
„Styngen“, verbrannt  

1505 /1506  Düren zwei Frauen: vermutlich Gefängnisstrafe  
1505 /1506  Grevenbroich ein Ehepaar: hingerichtet 
1505 /1506  Jülich eine Frau: verbrannt 
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1506 -1510  Köln Styna Dürrenaels/Rheinbach: (Ausweisung) 
1507   Bonn erste Hexenprozesse; etliche zeubersche verbrannt 
1507   Köln Tringin von Breisig: (Ausweisung) 
1508 /1509  Heinsberg eine Frau: angeklagt und verbrannt 

1509 -1510  Bergheim-Erft 
vier Frauen: verbrannt: u. a. Greyt Brulbeß aus 
Lendorp und Karin aus Alstorp 

1509 -1510  Düren Agatha Niffs verbrannt; Lena Ferber kam frei 

1509 -1510  
Grevenbroich/ 
Königshoven Prozesshinweise  

1509   Neuss Geirtgen Leydeckers und eine Frau: verbrannt 

1509   Neuss 
Ailheit Schroeders und Wackerstorps Frau: Urteil 
fehlt 

1510 /1511  Heinsberg eine Frau: wegen Zauberei verbrannt 
1510   Düren mehrere Frauen mit Agatha Niffs: verbrannt 
1511 -1512  Bergheim Hinweis auf Zaubereiprozess/e  
1511 -1512  Grevenbroich (Amt) Prozesse in Königshoven 

1511   Grevenbroich 
Gretgen up dem Engelbent und Kuhhirt Heyn: 
gefoltert, aber freigelassen; später erneut inhaftiert 

1511   
Grevenbroich/ 
Gladbach  

Trin im Kothen (Wöchnerin mit Kind), Nailgen 
zur Brücke und Neisgen Artzetter: verbrannt 

1512   Düren Hylle van Birgel: nach Folter gestorben 

1512   Düren 
Ronne Steffens/Düren und Fye von Mosbach: 
verbrannt 

1513 -1514  
Grevenbroich/ 
Gladbach 

Hesgen Morders und Bell Pellegeromss 
(Pilgeromß?): verbrannt 

1513 -1514  
Grevenbroich/ 
Gladbach 

Druitgen Tzeiß und Gretgen up dem Engelbent: 
kamen frei 

1513 /1514  Jülich eine Frau: hingerichtet 
1513   Duisburg-Ruhrort eine Ruhrorterin: am 19.11.1513 verbrannt 
1513   Duisburg-Walsum acht Hexen: am 5.11.1513 hingerichtet 
1514 /1515  Linnich-Boslar Drei Frauen: angeklagt, eine verbrannt 

1514   Dortmund 
Drei Frauen: wegen Zauberei angeklagt, nach 
einem Jahr frei 

1514   Duisburg eine Frau aus Wanheim: verbrannt 
1514   Duisburg-Ruhrort eine Frau aus Ruhrort: verbrannt 
1514   Düren zwei Männer: verbrannt 

1514   
Recklinghausen 
(Vest) elf Zauberinnen: verbrannt 

1515 -1516  Heinsberg eine Frau: verbrannt 
1515   Düren Katharina von Merzenich: verbrannt 
1515   Köln eine »auswärtige Frauensperson«: ausgewiesen 
1516 -1521  Dinslaken Nonne Ulent Dammartz: Ende unbekannt 
1517   Düren Naele Kyls: gefoltert und verbrannt 
1518 /1519 ca Brauweiler Prozesshinweise 
1521   Köln Jenne Halfen: vermutlich hingerichtet  
1521   Köln Johann Moisselhenne und dessen Frau: frei 
1522 /1523  Heinsberg sechs Frauen: verbrannt 

1522   Dortmund 
Johann Distel und Didrich Benijn: angeklagt, 
Suizid 

1522  vor Elten bei Emmerich Hinweis auf Zaubereiprozess 
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1523 /1524  Bergheim eine Frau: vermutlich hingerichtet 
1524 /1525  Jülich zwei Frauen: angeklagt: vermutlich verbrannt 

1524 /1525  Düren 
etliche Frauen gefoltert: u. a. Johanna Gofferdich, 
Urteile unbekannt 

1526 /1527  Düren eine Frau gefoltert: Urteil fehlt 
1527 -1528  Heinsberg eine Frau zehnmal gefoltert: Urteil unbekannt 
1528 /1529   Düren zwei Frauen: gefoltert, Urteil fehlt 

1528   Köln 

Ehefrau des Maissen von Bracht, ihr Sohn und 
Schwiegertochter: angeklagt, Schicksale 
unbekannt  

1529 -1553  Herzogtum Jülich 
»Wiedertäufer«: 59 hingerichtet: 41 Männer/18 
Frauen  

     

1529   Köln 
zwei Protestanten, Adolf Clarenbach aus Lennep 
und Peter von Fliesteden: als Ketzer hingerichtet 

1529   
Recklinghausen 
(Vest) 

die Scholvekensche, die Zylmansche und ihre 
Tochter: verbrannt 

1530 -1531  

Bergheim, 
Dormagen und 
Glesch fünf Frauen: verbrannt 

1530 -1531  Düren (Amt) vier Frauen: angeklagt, zwei hingerichtet 

1530   Köln 
Wahrsager Johann im Bonnerhofe: Urteil 
unbekannt 

1532 -1533  Bergheim 
Gerret Stroecher: extrem gefoltert, Urteil 
unbekannt 

1532 -1533  Wassenberg:  eine Frau: gefoltert, Urteil unbekannt 
1534 -1535  Heinsberg Prozesshinweise lt. Vogtei-Rechnung 
1535 -1536  Bergheim eine Frau aus Pulheim: geprüft und evtl. frei 
1535 -1536  Düren ein Mann, Goddert Woulff: hingerichtet 
1536   Duisburg Frau Wetzel: denunziert, aber freigesprochen 
1536   Linnich Hinweis auf Prozess 
1537 /1538  Bergheim  zwei Frauen: verbrannt 
1540 /1541  Bergheim eine Frau: gefoltert, Urteil fehlt 
1550  ca Düren eine Frau: zu Tode gefoltert 

1553 -1554  
Grevenbroich/ 
Gladbach eine Frau: angeklagt, Schicksal ungewiss  

1556   Köln Frau des Kesselschlägers: gegen Kaution frei 
1559   Köln Frau C. von Aich: angeklagt, Urteil unbekannt 
1561   Duisburg Agnes Muisfeltz: viermal gefoltert, vermutlich frei 
1563   Düren Wettermacherin: zu Tode gefoltert 

1563   
Rheinbach/ 
Neukirchen Metz von Neukirchen: angeklagt, kam frei 

vor 
1563   

Düsseldorf (Ort in 
der Nähe) eine Frau: verbrannt 

1568   Köln Sophie von Daelen: angeklagt, Urteil unbekannt 
1570   Kempen Beel This: verbrannt  
1570   Köln zwei »Zauberische«: angeklagt, Urteil unbekannt 
1571   Köln Adelheid von Erkelenz: angeklagt; Ausweisung 

1571   Köln 
Gertrud, Tochter von Johann Gechem aus Peitz, 
junge Bettlerin: inhaftiert und ausgewiesen 
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1572   Erkelenz 
Frau aus Bellinghoven: angeklagt; Urteil 
unbekannt 

1574 -1621  
Wildenburg/Nord-
eifel (Herrschaft) 

47 Frauen/28 Männer: hingerichtet (N.N.; nicht in 
dieser Chronik) 

1575   Köln-Deutz eine »zeuberische«: vom Rat ausgewiesen 
1575   Lechenich eine Frau aus Erp: verbrannt 

1579 
-1613 
(?)  

Essen/Stift 
Rellinghausen 

ca. 40 oder 42 Todesopfer wegen Zauberei: 
bekannt sind 29 Frauen/  
6 Männer (die meisten in dieser Chronik) 

1579   
Essen/Stift 
Rellinghausen  

5 Frauen/ 2 Männer wegen Zauberei nach der 
Folter hingerichtet: Trine im Spickhove von 
Heisingen u. Trine Luilloeff (s. T. Lüllhoff; 
Schwester von Greta Hinselmann, s.u. 1580); 
Trine im Luickenhofe von Heisingen und 
Beile vor dem Horne (sowie Ehemann Dietrich?); 
Thoniß (Mann?) uff dem Schaecken  

1580   Essen/Stadt und Stift 
Elssgen Kammans: zum Tod verurteilt, aber im 
Mai begnadigt 

1580   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Coene uff dem Goldendall; Else, die alte Greffin, 
Fige op dem Hinderfeld (s. Sophie und ihr 
Ehemann Johann?) und Gerdt Schmitz: vermutlich 
hingerichtet 

1580   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Greta und Ehemann Johann Hinselmann, genannt 
Klapheck (1579 ein Zeuge): wegen Zauberei 
gefoltert und verbrannt  
(s. u. 1580: Bruder des Johann Hinselmann) 

1580   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Heinrich Hinselmann (Bruder von Heinrich H. s. 
o.): enthauptet 

1580 -1706 ca. 
Recklinghausen/ 
Vest (Kurköln) 

ca. 94 Todesopfer: 77 Frauen/17 Männer (N.N.; 
wenige in dieser Chronik) 

1580   Köln Agnieß von Gylstorpf: kam frei 

1581    
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Neeßgen Bruighmann (Brüggemann): vermutlich 
hingerichtet 

1581   Essen/Stadt und Stift 

Reinhold Pott aus Dortmund: kam frei mit 
Prangerstehen, Urfehde, Auspeitschen und 
Ausweisung 

1581   Essen/Stadt und Stift 
Anna von der Cuhlen: zum Tod verurteilt, aber: 
zum Leben begnadigt 

1581   Kleve 
Hille Geßen: wegen Zauberei verdächtigt, Urteil 
fehlt 

1581  ca. Ratingen/Homberg zwei Frauen: verbrannt 

1582   Essen/Stadt und Stift 
Elisabeth Arndt im Schwarzen Horn: klagte beim 
Reichskammergericht. Urteil unbekannt 

1582   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Steine (Stine) im Deutzschen (Deusgen): 
hingerichtet 

1582   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

mindestens acht Opfer vermutlich hingerichtet: 
Johann uff dem Hinderfeld; Ida Kluickhone 
(Kuickhane/Klinkhammer? und ihr Ehemann?); 
Catharina im Geilenberg, Catharina Kersbooms 
(und Tochter Lise?) aus Bergerhausen; Lyse 
Greve, Thomas uff dem Lehen (Überruhr); 



 189

Locke tho Averfeld gen. Hornfrau; Elsa im Seven;  

1582   Essen/Stadt und Stift 
Trine Masts, Rixa Coßmans und Heinrich uff dem 
Berge: vermutlich hingerichtet 

1587   Lechenich Hinweis auf Hexenprozess 

1589   Essen 
18 Menschen: angeklagt, 6 ertrunken? 12 nach 
Wasserprobe frei (s. Namen in Chronik) 

1589   Godesberg (Amt) zwei Frauen aus Meckenheim: hingerichtet  
1589   Köln alte Frau: inhaftiert, Schicksal unbekannt 

1589   Köln 
Peter Stump/Stube aus Erprath (Bedburg): als 
Werwolf hingerichtet  

1589   Köln Eva Beckersche: angeklagt, kam vermutlich frei 
1589   Uerdingen/ Krefeld Merg und ihre Tochter: gefoltert, kamen frei 
1589   Zülpich (Vogtei) Hinweis auf Hexenprozesse  

1590   
Essen/Stift 
Rellinghausen Lise Frantz, die Ostkine: gefoltert und hingerichtet 

1590   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

elf Frauen gefoltert und vermutlich hingerichtet: 
Lyse, die Ehefrau des Heinrich im Cassipen; Else 
Steckes; Feye Steckes; Feye Eßkens; Gerdruit 
Costers; Engell Schrams; Catharina Schroders; 
Marie im Aelfelde (aus Überruhr); Greta 
Scheurmann von Überruhr; Dorthe Lambertz; 
Mette Krumme 

1590   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

In einem Prozess wegen Kindsmord hingerichtet: 
Greta Echelenpott enthauptet, ihr Ehemann Johann 
Echelenpott totgeschleift und die Schwester des 
Johann Brinkmann enthauptet 

1590   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Catharina Hofschmidt, Witwe von Heinrich 
Hofschmidt, überlebte den Prozess: sie konnte 
fliehen und verklagte das Gericht 

1590   
Amt Lechenich/ 
Müddersheim Agnes Sporersch: als Hexe verbrannt 

1590   Hülchrath 
Gort geb. Eidam aus Hülchrath: enthauptet/ 
begraben  

1590   Hülchrath Drei Frauen: erhängt und verbrannt 

1590   Jülich/Kaster 
vier Zauberinnen: extrem gefoltert, 2 Suizide, evtl. 
2 hingerichtet 

1590   Kempen Catharinchen Hogh aus Kempen: verbrannt  
1590  ca. Büderich Greisin aus Büderich: starb durch die Folter  
1591 /1592  Bergheim eine Frau: gefoltert, im Kerker gestorben 
1591   Köln »böse Zauberin«: vermutlich hingerichtet 
1591   Köln Tryn (Katharina) von Rychradt: Urteil fehlt  

1591   Köln 
Gertrud (7 Jahre) wegen Zauberei in Haft: nach 
Verhör frei 

1592   Brauweiler Hexenprozesse: Rechnung über 4000 Taler 

1592   Köln 
Magdalena von Schwadorp und Elisabeth 
Zimmermann: angeklagt, Urteil ungewiss 

1593 /1594  Wesel  
Mechtelt Huismans: inhaftiert. Wasserprobe; 
verbrannt 

1593 1594  
Ahrweiler, Bad 
Godesberg, Bonn (kurkölnisch). Hinweise auf Prozesse  
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1593   Bonn 
zwei Frauen aus Meckenheim: angeklagt, Urteil 
ungewiss 

1593   Bonn Mergh (Maria) Harms: angeklagt und verbrannt 
1593   Köln eine »welsche Person«: inhaftiert, Urteil ungewiss 

1594   Roermond 
Merij van Braunsrae: verbrannt (sie besagte 5 
Frauen) 

1594   Roermond 
zwei Frauen: verbrannt; 
von drei weiteren Frauen fehlt ein Urteil 

1594   Roermond 
Tochter von Merij van Braunsrae: inhaftiert, Urteil 
fehlt 

1594   Roermond 
eine Frau: vor Gericht geladen, Anklage vom 
Gericht verweigert 

1595   Brühl 
Merg Broeduvels und Trin Kesselers am 20.9. 
verbrannt 

1595   Brühl 
Wolters Trein und Hambachs Grieth am 20.9. 
verbrannt 

1595   Geldern 
drei Frauen, P. Hoermans, Grete in gen Beedz und 
Trina Tevoesten: hingerichtet 

1595   Kempen Prozess wegen Zauberei  

1596 /1597  Zülpich/Amt Hardt 
Apollonia: starb vor Angst; 
eine zweite Frau durch Suizid 

1596 /1597  Zülpich/Amt Hardt 
drei Frauen verbrannt: Margarethe Neheder, 
Susanne Schnitzeler und Gret Hamecher 

1596   Geldern 
Hees Groemmers (Tochter von Nesa G.): 
verbrannt 31.10.1596  

1596   Geldern 
Nesa Groemmers (Mutter von Hees): gefoltert, im 
Dezember Suizid aus Angst vor Feuertod  

1596   Geldern Sey (Lucia) Toerf: gefoltert und verbrannt 

1596   Geldern 
Jenneken und Trina ter Schmitten (Geschwister): 
verbrannt 

1596   Geldern 
Gretchen Haechmans und Erm in gen alte Stoeff: 
verbrannt 

1596   Geldern Sibilla Schietmans: verbrannt 
1597   Bliesheim Hinweis auf Hexenprozess 
1598   Aachen eine Frau inhaftiert: vermutlich freigelassen 

1598   Erkelenz/Oerath 
Styna Knoicken und Tochter Mergen: frei, mit 
Ausweisung 

1599   Köln 
Ehefrau des Hermann von Ratingen: vorläufig 
frei?  

1599   Köln Catharina von Blankenheim: gegen Kaution frei 
ca. 
1600 -1655  Köln 

ca. 1000 Todesopfer (viele in dieser Chronik, mit 
und ohne Namen!)  

1600   Brauweiler einige Hexen hinrichten lassen 

1600   Köln 
Martin Schmidt: angeklagt als Werwolf, 
Ausweisung 

1601   Aachen »Zauberin Claudin«: vermutlich freigelassen 
1601   Kempen/Krefeld Prozess wegen Zauberei  
1601   Krefeld/Linn Hinweis auf Zaubereiprozess 
1601   Vilich Hinweis auf Hexenprozess 
1602   Aachen Anna Ponell: gefoltert, Urteil unbekannt 
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1602   Bensberg/ Odenthal 

8 Frauen, davon 5 aus Odenthal: verbrannt, u. a. 
Frau Bloem aus Nittum vom Bloemengut und drei 
Verwandte aus Nittum 

1602   Brühl (Amt) Hinweis auf Hexenprozess  
1603   Kleve Prozesshinweis 

1603   Köln 
Altreuscher Johann und seine Frau: Urteil 
unbekannt  

1604   Aachen Maria Kroiseti: verbrannt 
1604   Bliesheim Hinweis auf Hexenprozess 

1604   Brühl 
Anna Schmitz aus Weilerswist: verbrannt 
1.12.1604  

1604   Brühl Hinweis auf Zaubereiprozess 
1604   Köln Witwe Richmond von Glessen: Ausweisung 

1604   Lechenich 
Witwe Gret Lambertz aus Köttingen: starb durch 
Folter 

1605   Roermond 
Frau des Bürgermeisters Nederhoven: als Zauberin 
im Gerede, keine Anklage 

1605   Krefeld-Linn Hinweis auf Zaubereiprozess 
1606   Essen/Stadt Gerdt Salfries und Elsken Most: frei; Lynchjustiz 

1606   Jülich 
Grete Bogen: erschlagen von Nachbarn; 
Lynchjustiz 

1606   
Roermond/ 
Türschenbroich eine Frau: brutal gefoltert und hingerichtet 

1608   Köln Georg Mangoldt: inhaftiert, aber freigelassen 
1608   Krefeld/Linn Prozesshinweis 
1609   Bonn Prozesshinweise ohne Angaben  

1609   

Nürburg 
(Amt)/Herrschaft 
Wehr/Ahrweiler 

~ 70 Opfer wegen Hexerei hingerichtet (N.N.; 
nicht in dieser Chronik) 

1609   
Roermond/ 
Montfort Truije Bruijns aus Echt: verbrannt  

1610   
Roermond/ 
Montfort Vaes Bruijns (Sohn von Truije Bruijns): verbrannt 

1610   
Roermond/ 
Montfort Liske, besagt von Truije): starb nach der Folter 

1610   
Roermond/ 
Montfort Idtken Lenssen (besagt von Truije): verbrannt 

1610   Köln eine Frau frei; eine erschlagen - gelyncht 
1612-
14   Straelen 

Maria Brunner: nach 2. Anklage am 18.1.1614 
verbrannt 

1612   Bensberg Agnes Polwirth: verbrannt 
1612   Bensberg Christina Kirschbaum: Suizid (Erhängen) 

1612   Köln 
Trin von Bedorp, Witwe von Keßelß Gerhard: 
Urteil fehlt  

1613 -1628  Roermond 
56 Frauen/ 6 Männer: hingerichtet (die meisten in 
dieser Chronik) 

1613   Bensberg 

»Scheuer Trine« aus Nittum: verbrannt (ihre 
Großmutter und zwei Tanten wurden bereits 1602 
verbrannt, s. o.) 

1613   Essen/Stift Catharina Kuipers: hingerichtet 
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Rellinghausen 

1613   
Essen/Stift 
Rellinghausen 

Anton Beckhaus: klagte beim 
Reichskammergericht, Urteil fehlt 

1613   
Essen/Stift 
Rellinghausen Johann Gullich (Gülich): angeklagt, Urteil fehlt 

1613   Brauweiler eine Frau: hingerichtet 

1613 -1628  Roermond 
etwa 64 Frauen und Männer wegen Zauberei 
verbrannt; davon ca. 40 in Chronik 

1613   Roermond Trientje von Sittard: hingerichtet 
1613   Roermond Jan van Ool (s. Hans Lodewijks?): hingerichtet 

1613   
Straelen/ 
Roermond?  

1613   Roermond 
Eva Wennemekers van Kempen und Tochter: 
verbrannt 

1613   Roermond Merry Duyven: verbrannt 
1613   Roermond Trincken Melers: Urteil unbekannt 
1613   Roermond Trincken Jägers und Sijken Daggen: verbrannt 
1613   Roermond Mett van Asenraed: tot nach Folter 
1613   Roermond Elberte op then thoren van Melick: verbrannt 
1613   Roermond Geert van Melick: verbrannt 
1613   Roermond Trincken Gijskens und Seinst Meelers: verbrannt 
1613   Roermond Truy van Kirckhoven: verbrannt 
1613   Roermond Trijnken Wulms: verbrannt 
1613   Roermond Hendrik van Melick (cuper): verbrannt 

1613   Roermond 
Lenart Eschartz, Stijn von Kessel u. Gretgen 
Holtsager: vermutlich verbrannt  

1613   Roermond Merrie Danen: verbrannt 
1613   Roermond Trijnken Pijpers, ob ten Schuitenberg: verbrannt  
1613   Roermond Jan Reijnen van Melik: verbrannt 
1613   Roermond Trinken Passers: verbrannt 

1613   Roermond 
2 Frauen: Greet in gen Waterschey van Melick 
und Peettgen Holtsnijders van Swalmen: verbrannt 

1613   Roermond 
Trijn Vuylmans und Trijnken van Monfort: 
verbrannt 

1613   Roermond Neel Mussen und Styncken van Ass: verbrannt 
1613   Roermond Trijnken Kann van Melick: verbrannt 
1613   Roermond Linssen… von Swalmen: verbrannt 
1613   Roermond Leonard Eschers van Ophoven: verbrannt 

1613   Roermond 

Mutter und Tochter: Trincken Puijs van St. Janss 
Cluyss und Tochter Merrycken van Montfort, 
verbrannt 2.12.1613  

1613   Roermond Trijn Gulikers van Herkenbosch: verbrannt  

1613   Roermond 
Neel, Hausfrau van Corst van Oil: evtl. im 
Dezember verbrannt 

1613   Roermond Jen(nicken?) Bessemeker van Neer: verbrannt 
1613   Roermond Trincken Tijsens: verbrannt 
1613   Roermond Aelith Ruyters (Frau von P. Leymkuyl): verbrannt 
1613   Roermond Jaelcken Crenckers: verbrannt 
1613   Roermond Trine van Elmpt: verbrannt 
1613   Roermond Frau des Joris Peterssen van Asenraed: verbrannt 
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1613   Roermond Frau von Goetsen van Helden: verbrannt  
1613   Roermond Hausfrau von Jan van Kercken: verbrannt 
1614   Roermond Tryn van Vierssen: hingerichtet  

1614 -1630  
Blankenheim/ 
Manderscheid 

Hinweise auf Hexenprozesse (nicht in dieser 
Chronik; außerhalb der Region) 

1614   
Roermond/ 
Montfort 

Henrick van Wanlo und Mariken Smeets: 
verbrannt; Leisken Kuipers dreimal gefoltert; 
vermutlich freigelassen 

1613 -1628  Straelen Etwa 30 Frauen und 2 Männer verbrannt 
1613   Straelen Entgen Gillis aus Herongen: (lebend?) verbrannt 
1614   Straelen Peter Paes: verbrannt 

1614   Straelen 
Grittgen Vretgens und Tochter Belleken: 
verbrannt 8.1.1614  

1614   Straelen 
Jenniken Vretgens (Enkelin von Grittgen s.o.): am 
18.1.1614 freigelassen 

1614   Straelen Jenneken Neelen: verbrannt 
1614   Straelen Grieth Ploenis: verbrannt 
1614   Straelen Alheit ingen Ruls (Roels): verbrannt  
1614   Straelen Klasgen Lambrichts: verbrannt 
1614   Straelen Beel Lambrichts: starb vermutlich durch Folter 
1614   Straelen Jenniken Rasveld und ihre Tochter Rill: verbrannt 

1614   
Straelen/ 
Roermond 

Aleitgen und Marie Werners geb. Schalks (Mutter 
und Tochter): in Roermond verbrannt 

1614   
Straelen/ 
Roermond Nees Pitswinkel: in Roermond verbrannt 

1614   
Straelen/ 
Roermond 

Trein Loeffgen und Tochter Lutgen: in Straelen 
verbrannt 

1615   Köln Gertrud von Vilich: freigelassen 
1616 /1617  Lechenich mehrere Prozesse 
1617   Brühl Hinweis auf Hexenprozess 

1617   Köln 
Margaretha von Eischen und Gertrud Schorn: 
verbrannt 

1618   Aachen Engell (Angela) Pressmondt: kam vermutlich frei 

1618   Köln 
Clara von Metz, Elschen von Bensberg und Anna 
Maria von Menningen: verbrannt 

1618   Straelen Jan Hußmann (Schornsteinfeger): hingerichtet 
1620   Essen/Stadt ein verdechtiges Weyb: aus der Stadt verbannt 

1624   Köln 
Eva von Trevelsdorf (Heilerin?): Strafe: 
Berufsverbot 

1624   Rheinberg Prozesshinweis: Urteil unbekannt 

1626 -1630  Lechenich 
~ 35 Personen verbrannt; ein Mann flüchtete 
(N.N.; einige in dieser Chronik) 

1626 /1627  Hardt (Amt) 
Hinweis auf Prozesse in Vleissheim, Flerzheim, 
Arloff (N.N.) 

1626   Hardt (Amt) 
Arloff: Anklage von Catharina Hamecher: Urteil 
fehlt 

1626 /1627  Köln Margarethe Raußrath: vermutlich kein Prozess 
1627   Lechenich/Köln Franziska Henot: Urteil fehlt; Hinrichtung möglich 

1627   Köln 
Wartsfrau Möhn und eine 2. Frau »Tring«: Urteil 
fehlt 
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1627   Lechenich/Köln Sophia Agnes von Langenberg, Nonne: verbrannt  
1627   Lechenich/Köln Magd der Sophia von Langenberg: Urteil fehlt  
1627   Köln Postmeisterin Katharina Henot: verbrannt  

1627   Münstereifel (Amt) 
mehrere Menschen: verbrannt (nicht in dieser 
Chronik) 

1628 
bis 

1630/ 
1631  Bonn 

ca. bis zu 100 Hinrichtungen (N.N.; wenige in 
dieser Chronik) 

1628   Bonn »eine Jungfer«: verbrannt 
1628   Bonn eine Frau aus Hersel: in Haft, Urteil fehlt 
1628   Bonn Elisabeth Kurtzrock: verbrannt 
1628   Bonn/Mehlem Philipp Quantzip/Lannesdorf: zu Tode gefoltert 

1628   Bonn/Metternich 
die Frau des Schultheißen von Metternich: 
verbrannt 

1628   Bonn/Wesseling 
ein Zöllner zwischen Wesseling und Godorf: 
verbrannt 

1628   
Euskirchen/ 
Niederkastenholz  

drei Frauen verbrannt: Treine Meurer, Gretchen 
Segschneider und Tochter Trein 

1628   

Jülich/ 
Unterherrschaft 
Schweinheim Martin Forster und Wirich: hingerichtet 

1628   Jülich (Amt Hardt) Frau Vosskammer: hingerichtet  
1628   Köln Tringen Eigelmann: verbrannt 
1628   Köln Agnes Solden: Urteil unbekannt 

1628   Köln 
Heinrich und Biel (Sybille) Trutzeler: Urteil 
unbekannt 

1628   Köln Sophie Courtt von Bruehl: Urteil unbekannt 
1628   Köln Giertgen Sesenschmidt: hingerichtet 

1628   Köln 
Entgen von Essen: Urteil fehlt; Hinrichtung 
möglich 

1628   Köln Aelfrite Boden: hingerichtet 
1628   Köln Aeltgen Essers und eine andere Frau: hingerichtet  
1628   Köln Cecilia von Aachen: verbrannt 
1628   Köln Tringen Vischer: verbrannt 
1628   Köln Feyen Deckers von Hammersbach: verbrannt 
1628   Köln Gertraudt von Witzhellen: verbrannt 
1628   Köln Anna Gossmann von Attendorn: hingerichtet 

1628   Wesel 
Mutter und Tochter: wegen Hexereiverdacht von 
Männern zum Tod ins Wasser gejagt (Selbstjustiz) 

1629 -1630  Hülchrath (Amt) 13 Frauen: vermutlich hingerichtet 

1629 -1632  Bliesheim 
ca. 40 Prozesse nachweisbar (mehrere in dieser 
Chronik) 

1629   Bliesheim 
Hütejunge Jakob Küper (12 Jahre): kam zu 
Pflegeeltern 

1629   Bliesheim Gret Blesen: hingerichtet  
1629   Bliesheim Trin Strack: hingerichtet 
1629   Bliesheim Gret Remboltz: hingerichtet 
1629   Bliesheim Dietrich Krutwich: starb nach Folter 
1629   Bonn Katharina Roeseler: hingerichtet 
1629   Flamersheim Els Misseler: hingerichtet 
1629   Flamersheim Apollonia Peltzer: hingerichtet 



 195

1629   Flamersheim 

drei Frauen hingerichtet: Aehl Groffjahn, Barbara 
aus der Rischgasse und Zilch Linden aus 
Kirchheim 

1629   Frechen 

sieben Frauen verbrannt: Beelen (Sibilla) 
Botzkeufen; Hillen (Hilde) Bergisch; Nael 
Kumpscheuren und Lisbeth, des Johann Thomas 
Frau. Im zweiten Prozess: Anna, Ort Jans Frau; 
Trina Bonn am Heiligenhäuschen und Anna, des 
Schmieds Frau; (dritter Prozess 1630) 

1629   Köln Merg Bungers von Langerwehe: verbrannt 
1629   Köln Hans Strack aus Gerolstein: Suizid im Kerker  
1629   Köln Sibilla von Wilhelmstein: verbrannt 

1629   Köln 
Biertgen Kleinjohanns von Frechen und Mergen 
Müllersche aufm Bott: hingerichtet 

1629   Köln Aeltgen Dünwaldt: hingerichtet 
1629   Köln Anna Mautin aus Andernach: Hinrichtung möglich 

1629   Köln/Hildesheim 
Johann Bissendorf, evangelischer Pfarrer: als 
Ketzer hingerichtet 

1629   Kempen Hinweis auf einzelne Hexenprozess/e 
1629   Münstereifel mehrere Prozesse mit Hinrichtung (s. Dr. Möden) 
1629   Siegburg Drutgen Grösant aus Euskirchen: freigelassen  
1629   Zülpich elfjähriger Junge: hingerichtet 
1629   Zülpich Anna, Kaspar Meurers Ehefrau: hingerichtet 

1630 -1645  
Drachenfelser 
Ländchen (Kurköln) 

22 Frauen und 5 Männer: hingerichtet (N.N. nicht 
in Chronik) 

1630   Aachen 
Catharina Brandts und Gertrud Eulrichs: 
hingerichtet  

1630   Aachen 
Zey Kaußen und Eiff von Montzen: eine starb 
durch Folter und eine durch Hinrichtung 

1630   Aachen Catharina von Thenen: hingerichtet 

1630   Bonn 
eine Ehefrau angeklagt und ausgewiesen: ihr 
Mann Konrad Schneider bat um ihre Heimkehr  

1630   Bonn 
eine Frau verbrannt (deshalb ihre Schwester 
Gertrud Hemmessen 1631 in Linz verdächtigt) 

1630   Düren Catrin Schild aus Düren: hingerichtet 

1630   Jülich/Gladbach 
»Trein« Cörsten, Ehefrau des Christian Müller: 
hingerichtet 

1630   Flamersheim 
Barbara aus der Rischgasse/Kirchheim: 
hingerichtet 

1630   Flamersheim 
Zilch Linden: viermal gefoltert ohne Geständnis: 
freigelassen  

1630   Geldern 
Krämer Cornelis (gen. tot Amstenradt): 
hingerichtet 

1630   
Jünkerath/ 
Blankenheim 

Landpfarrer Peter Hildenbrandt: hingerichtet 
(Eifel/ außerhalb dieser Region) 

1630   
Jünkerath/ 
Blankenheim 

Pastor Matthias Hennes aus Wiesbaum: 
hingerichtet (Eifel/ außerhalb dieser Region) 

1630   Köln Christina Plum: hingerichtet  
1630   Köln Catharina, genannt Bly: hingerichtet 
1630   Köln eine Frau „in der Britzel“: ohne Urteil 
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1630   Köln 

drei Frauen, Möhn Mechthild, Frau des Thomas 
von Worringen; Aell Braun und Sophie Haas: 
hingerichtet  

1630   Köln 
Elßbeth von Schwelm, Hermann Gilßbachs Frau: 
hingerichtet  

1630   Köln Gerhard von Sudtlo: verbrannt 
1630   Köln Witwe Entgen Schilts: hingerichtet 
1630   Köln Maria Cäcilia aus Ahrweiler, 8 Jahre: Ausweisung 
1630   Köln Jost Nisius aus Naumagen: Urteil unbekannt  
1630   Köln Feichen (Sophie) von Mülheim: Urteil unbekannt 
1630   Köln Maria Grontzfelt: Urteil unbekannt 
1630   Köln Anniken van den Hout: Urteil unbekannt 
1630   Köln En Volmers: hingerichtet 
1630   Köln En Konings: hingerichtet 

1630   
Schwarzrheindorf/ 
Vilich 

»Trein Pitters fraw in der hofgassen«: hingerichtet 
(s. mehrere Prozesse mit Dr. Buirmann) 

1630   
Schwarzrheindorf/ 
Vilich 

die Frau des Schultheißen von Vilich: im Herbst 
1630 hingerichtet 

1630   Siegburg 
Wilhelm von Alsdorff, Troisdorf: floh wegen 
Anklage 

1630   
Lechenich (Amt)/ 
Müddersheim 

Druitgen, Frau des Mees Knochenhewer: 
hingerichtet 
Giertgen, Frau des Peter Schauen: hingerichtet 
Anna Kleffmann, Frau des Zander 
Hexenschneiders: hingerichtet 
Bieltgen, Frau v. Offermanns (Küsters) G. 
Nörfenich: hingerichtet 
Engel Kochs: hingerichtet 
Daniel Kirchjahns: (als Werwolf) hingerichtet 
Werner Heck: (als Werwolf) hingerichtet 

1631   
Lechenich (Amt)/ 
Müddersheim 

Jan Trinsen: (als Werwolf) hingerichtet 
Pätz an der Heiden: hingerichtet 
Aleff auf der Gasse (gen. Paffendorf/Mann): 
hingerichtet 
Die reiche Heckhalfensche Anna Meller: 
hingerichtet 
Irm(gard Pott(en): hingerichtet 
Giertgen Vinnen: hingerichtet 
Margarethe Kemmerlings: hingerichtet  

1631   

Jülich/ 
Unterherrschaft 
Gladbach 

Tochter Trintgen Müller (s. o. Mutter) und 
Näele, Tochter der alten Nellen: hingerichtet 
 

1631   

Jülich/ 
Unterherrschaft 
Gladbach 

zwei Männer hingerichtet: Kremer Jan aus 
Gladbach und Buir Jäntgen (Jan als Koch beim 
Hexentanz denunziert) 
 

1631   Erpel 

18 Frauen und zwei Männer (N.N.): hingerichtet 
(davon als letzte Anna Katharina Spee, einziges 
Opfer in der Chronik) 

1631   Erpel/Bruchhausen Anna Katharina Spee: hingerichtet 
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1631   Godesberg (Amt) 
Corst Schliebusch Griedtgen in Mehlem, Nies, 
Frau des Jakob Gierlach: am 23.6.1631 verbrannt 

1631   Godesberg (Amt) 
Cornelius Brienig in Lannesdorf und Gertrud 
Broder auf Rolandswerth: verbrannt 

1631   Godesberg (Amt) vier Hinrichtungen im März, eine am 1. April 
1631   Bonn/Ahrweiler 20 Hinrichtungen 

1631   
Godesberg/ 
Mehlem verurteilte Unholde: lt. Rechnung 

1631   Köln eine Frau beschuldigt: sie kam frei 
1631   Köln Maria Renoit: Ausweisung 
1631 1636  Rheinbach ca. 25-30 Opfer (fast alle in Chronik) 
1631   Rheinbach eine Dienstmagd und Grete Hardt: hingerichtet  
1631   Rheinbach Christina Böffgen: hingerichtet  
1631   Rheinbach Hilger Lirtzen, Bürgermeister: hingerichtet  
1631   Rheinbach Anna Kemmerling: hingerichtet  
1631   Rheinbach Frau des Johann Tondorf: hingerichtet 

1631   Rheinbach 
Kloster Beel, Gillis Poppertz und Magdalena 
Schumacher: hingerichtet  

1631   Rheinbach Jan Kochem/Kochheim: hingerichtet 
1631   Rheinbach Schöffenwitwe Apollonia Sinnigs: hingerichtet  
1631 1632  Rheinbach Maria Kriegs: hingerichtet 
1632   Rheinbach Vater von Neyß Schmid: hingerichtet 
1632   Rheinbach Herbert Lapp und seine Frau: hingerichtet 
1632   Bliesheim Peter Mohr: hingerichtet 

1632   Bliesheim 
Johann Spitzholz und Peter Peilgen kamen frei: 
gegen Zahlung der Prozesskosten und Verbannung 

1632   Bonn Tochter des Dietrich Caspell: hingerichtet  

1632   Flerzheim 
Richter Matthias Frembgen, Schwiegervater von 
Hermann Löher: hingerichtet 

1635   Frechen Margareth Nork und die „Petersche“: hingerichtet 
1635   Frechen Margareth Reuter: hingerichtet (4. Prozess) 
1635   Hülchrath (Amt) ein Prozesshinweis  
1628 -1638  Meckenhein etwa 70 Opfer (N.N.?; wenige in dieser Chronik)  
1628 -1638  Flerzheim etwa 30 Opfer (N.N.?; wenige in dieser Chronik) 
1635   Köln Hans Bernd von Breidbach (8 Jahre): Ausweisung 
1635   Neuss Heester Meurer geb. Jonas: hingerichtet 

1636 -1637  
Brauweiler/ 
Kurköln 

ca. 60 Menschen/ darunter 8 Kinder angeklagt 
(N.N.; ohne Urteil; nicht in Chronik) 

1636 -1637  Heimerzheim 

8 Frauen/ 2 Männer wegen Hexerei N.N. 
hingerichtet, darunter: 
1636 Anna Dhomhalffensche: stranguliert und 
verbrannt 

1636 1637  Siegburg/Troisdorf 
Entgen Hochwaldt geb. Bongartz, 1. Frau des 
Adam Hochwaldt: hingerichtet 

1636   
Flerzheim 
(Herrlichkeit) Jakob „die Faust“: hingerichtet 

1636   
 
Rheinbach Martha, Ehefrau von Neyß Schmid: hingerichtet 

1636   Rheinbach Vogt Dr. Andreas Schweygel: hingerichtet 
1636   Rheinbach Ehefrau des Ratsherrn Krautwich: Foltertod 
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1636   Rheinbach Apollonia Stroms: hingerichtet 
1636   Rheinbach Treingen, Frau des alten Johann: hingerichtet 
1636   Rheinbach Pius Leinen: hingerichtet 

1636   Rheinbach 
Annichen Jacob und Frau des neuen Kramers: 
hingerichtet 

1636   Rheinbach  Peter Henckels und seine Frau: hingerichtet 

1636   Rheinbach ? 
Jan Rech und Frau des Wolfgang Esser: kamen 
frei (Ausweisung) 

1636 -1638  Siegburg 
Beginn der Prozesswelle mit 40 Opfern (Namen s. 
u. in Chronik) 

1636   Siegburg Kunigunde Meurer: hingerichtet 
1636   Siegburg Trein Leyendecker: hingerichtet 
1636   Siegburg Sibylla (Biela) Vogelsang: hingerichtet 
1637   Eil/Porz Hinweis auf einen Prozess 

1637   Frechen 
zwei Frauen hingerichtet: Apollonia, des Leonhard 
Schweders Frau und Adolfs Treintgen (Christine) 

1637   Köln/Gleuel Pfarrer Michael Wollersheim: Urteil unbekannt 
1637   Köln/Gleuel Elisabeth Nisen am Stich: hingerichtet  
1637   Rosellen Prozesshinweis, s. Dekanat Brühl 
1637   Siegburg Maria Tückingh: lebend verbrannt (Fluchtversuch) 

1637   Siegburg 
Anna Huetmecher, verwitwete Dahmen: 
hingerichtet 

1637   Siegburg Äntgen (Aelgen) Haupt geb. Trumpts: hingerichtet 

1637   Siegburg 
Anna Huetmacher geb. Trommelschläger: 
hingerichtet  

1637   Siegburg 
Tringen Becker geb. Vasen (?) aus Lindlar: 
hingerichtet 

1637   Siegburg Tringen Gammersbach aus Overath: hingerichtet 
1637   Siegburg Margareta Koltzem geb. Kolf: hingerichtet  
1637   Siegburg Elsa Schomacher: hingerichtet 

1637   Siegburg 
Wilhelm Kremer und seine Frau Agnes: 
hingerichtet 

1637   Siegburg Antgen Beckersche aus Düren: hingerichtet  
1637   Siegburg Frau Hüppelsheuser, Johanns Frau: hingerichtet 

1637   Siegburg 
Margarete Hillesheimer geb. Langenberg: 
hingerichtet 

1637   Siegburg 
Margret Wrede geb. von Langenberg aus 
Wipperfürth: hingerichtet 

1637   Siegburg/Troisdorf Merg Schneider aus Troisdorf: starb bei Folter 
1637   Siegburg/Troisdorf Trine Schmitt: hingerichtet 
1637   Siegburg/Troisdorf Trein Jammette und Entgen/Els Koch: hingerichtet  
1637   Siegburg/Troisdorf Frau Steinhalfen und Frau Becker: hingerichtet 
1638   Frechen Beel (Sibilla) Eicken, Peters Frau: hingerichtet 
1638   Siegburg Theries Becker: hingerichtet  
1638   Siegburg Maria Halfen: hingerichtet 
1638   Siegburg Elß Dahmen geb. Schwarzendahl: hingerichtet  
1638   Siegburg Tringen Knütgen geb. Vogt: hingerichtet 
1638   Siegburg Dietrich Knütgen: hingerichtet 
1638   Siegburg Johann Hansen, Scharfrichter: hingerichtet 
1638   Siegburg/Troisdorf Greta Hochwaldt, 2. Frau von Adam Hochwaldt: 
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hingerichtet 

1638   Siegburg/Troisdorf 
Agnes und Hermann Jochwin (Jochelin?): 
hingerichtet 

1638   Siegburg/Troisdorf 
Gretgen Deuß (Poess?), Frau des Jan Roedt 
(Boedt): hingerichtet 

1638   Siegburg/Troisdorf 
Eva Mondorff und Apollonia Schneiders: 
hingerichtet 

   Siegburg/Troisdorf 
Mettele Schmidtmann und Tringen Schiffmann: 
hingerichtet 

1638   Roermond vier Frauen und ein Mann: gefoltert und verbrannt 

1639   Köln 
Knabe: zweimal ausgewiesen, dem Gericht 
übergeben; Urteil fehlt 

1641   Düren/Gladbach Hinweis auf Prozess  
1644   Essen/Stadt Agnes Mevis: gegen „Urfehde“ frei 

1644   Niederbachem 
Schöffe Friedrich Weinrich: angeklagt, 
Ausweisung 

1647   Köln Barbara von Haven: hingerichtet  
1647   Köln Peter von Rodenkirchen, 12 Jahre: hingerichtet  
1648   Köln Maria Beckers, Landstreicherin: hingerichtet 
1648   Köln Entgen Essers: gegen Kaution frei 
1648   Köln Ursula Horst: Urteil fehlt 
1649   Aachen Mädchen aus Holland (13 Jahre): verbrannt 
1650   Köln »mehrfach besagte Witwe«: im Kerker gestorben 
1650   Köln Gertraud, Frau von Godderten Mengh: kam frei  
1650   Köln Anna Morßbach: Urteil fehlt  

1650   Köln 
Margrieth vom Pellegraben (16 Jahre): 
hingerichtet 

1653   Düren zwei Frauen in Haft: Urteil unbekannt  
1655   Köln Entgen Lenarts, 12 Jahre: hingerichtet 
1662   Köln »Colnische Tochter« Anne Toer: kam frei 
1667 1668  Düren/Jülich Entgen Weber im Dorf Merken: starb im Kerker 
1677 1678  Neuss Catharina Halffmans: kam frei 

1706   
Recklinghausen 
(Vest) s. Kurköln Anna Spiekermann: hingerichtet 

1727   Odenthal Hinweis auf Hexenprozess/e  

1737 1738  

Düsseldorf-
Gerresheim 
(Herzogtum Berg) 

Helene Mechthild Curtens und Agnes Olmans: 
hingerichtet 
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III B. Chronik sortiert nach Orten 
 
 
 

1598 Aachen eine Frau inhaftiert: vermutlich freigelassen 
1601 Aachen »Zauberin Claudin«: vermutlich freigelassen 
1602 Aachen Anna Ponell: gefoltert, Urteil unbekannt 
1604 Aachen Maria Kroiseti: verbrannt 

1618 Aachen 
Engell (Angela) Pressmondt: kam vermutlich 
frei 

1630 Aachen 
Catharina Brandts und Gertrud Eulrichs: 
hingerichtet  

1630 Aachen 
Zey Kaußen und Eiff von Montzen: eine Frau 
starb durch Folter und eine durch Hinrichtung 

1630 Aachen Catharina von Thenen: hingerichtet 
1649 Aachen Mädchen aus Holland (13 Jahre): verbrannt 

1602 Bensberg (Herzogtum Berg) 
8 Frauen, 5 aus Odenthal, u. a. Frau Bloem aus 
Nittum vom Bloemengut: verbrannt 

1612 Bensberg Agnes Polwirth: verbrannt 
1612 Bensberg Christina Kirschbaum: Suizid (Erhängen) 

1613 Bensberg 

»Scheuer Trine« aus Nittum: verbrannt  
(ihre Großmutter und zwei Tanten wurden 
bereits 1602 verbrannt) 

1630 Bensberg/Odenthal  Hinweis auf Hexenprozess 
1727 Bensberg/Odenthal Hinweis auf Hexenprozess 
1491 Bergheim Frau aus Hochkirchen: verbrannt 
1491 Bergheim eine Frau: extrem gefoltert, Urteil unbekannt. 

1503-1504 Bergheim 
drei Frauen angeklagt; 
eine Frau genannt „Styngen“: verbrannt  

1511-1512 Bergheim Hinweis auf Zaubereiprozess/e (N.N.) 
1523/24 Bergheim eine Frau: vermutlich hingerichtet 

1532-1533 Bergheim 
Gerret Stroecher: extrem gefoltert, Urteil 
unbekannt 

1535-1536 Bergheim eine Frau aus Pulheim: geprüft und evtl. frei 
1540/1541 Bergheim eine Frau: gefoltert, Urteil fehlt 
1591/1592 Bergheim eine Frau: gefoltert, im Kerker gestorben 
1537/38 Bergheim  zwei Frauen: verbrannt 

1530-1531 
Bergheim, Dormagen und 
Glesch fünf Frauen: verbrannt 

1509-1510 Bergheim-Erft 
vier Frauen verbrannt, u. a. Greyt Brulbeß aus 
Lendorp und Karin aus Alstorp  

1614-1630 Blankenheim/Manderscheid Hinweise auf Hexenprozesse 
1597 Bliesheim/Erzstift Hinweis auf Hexenprozess 
1604 Bliesheim Hinweis auf Hexenprozess 

1629-1632 Bliesheim 
ca. 40 Prozesse mit Hinrichtungen nachweisbar; 
einige in Chronik 

1629 Bliesheim 
Hütejunge Jakob Küper (12 Jahre) angeklagt: 
er kam zu Pflegeeltern 

1629 Bliesheim Gret Blesen: hingerichtet 
1629 Bliesheim Trin Strack: hingerichtet 
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1629 Bliesheim Gret Remboltz: hingerichtet 
1629 Bliesheim Dietrich Krutwich: starb nach Folter 
1632 Bliesheim Peter Mohr: hingerichtet 
1632 Bliesheim Herbert Lapp und seine Frau: hingerichtet 

1632 Bliesheim 

Johann Spitzholz und Peter Peilgen kamen frei: 
gegen Zahlung der Prozesskosten und 
Verbannung! 

1507 Bonn/Erzstift 
erste Hexenprozesse: etliche zeubersche 
verbrannt 

1593 Bonn 
zwei Frauen aus Meckenheim: angeklagt, Urteil 
ungewiss 

1593 Bonn Mergh (Maria) Harms: angeklagt und verbrannt 
1609 Bonn Prozesshinweise: ohne Angaben  

1628-1630/31 Bonn 
bis zu 100 Hinrichtungen (NN.; wenige in dieser 
Chronik) 

1628 Bonn »eine Jungfer«: verbrannt 
1628 Bonn eine Frau aus Hersel: in Haft, Urteil fehlt 
1628 Bonn Elisabeth Kurtzrock: verbrannt 
1629 Bonn Katharina Roeseler: hingerichtet 

1630 Bonn 
Frau Schneider angeklagt und ausgewiesen: 
Konrad Schneider bat um ihre Heimkehr 

1630 Bonn 
eine Frau verbrannt N.N.: daher ihre Schwester 
Gertrud Hemmessen 1631 in Linz verdächtigt… 

1632 Bonn Tochter des Dietrich Caspell: hingerichtet  
1628 Bonn/Mehlem Philipp Quantzip/Lannesdorf: zu Tode gefoltert 
1628 Bonn/Metternich Frau des Schultheißen von Metternich: verbrannt 

1628 Bonn/Wesseling 
ein Zöllner zwischen Wesseling und Godorf: 
verbrannt 

1518/19 (ca.) Brauweiler Prozesshinweise 

1592 Brauweiler 
viele Hexenprozesse N.N.: Rechnung über 4000 
Taler 

1600 Brauweiler einige Hexen hinrichten lassen 
1613 Brauweiler eine Frau: hingerichtet 

1636-1637 Brauweiler/Kurköln 

ca. 60 Menschen/ darunter 8 Kinder (N.N.): 
angeklagt; Urteile fehlen (s. 30j. Krieg; nicht in 
Chronik) 

1595 Brühl Merg Broeduvels und Trin Kesselers verbrannt 
1595 Brühl Wolters Trein und Hambachs Grieth verbrannt 

1604 Brühl 
Anna Schmitz aus Weilerswist: verbrannt 
1.12.1604 

1604 Brühl Hinweis auf Zaubereiprozess 
1617 Brühl Hinweis auf Hexenprozess 
1602 Brühl (Amt) Hinweis auf Hexenprozess  
1637 Brühl/Rosellen (?) Hinweis auf Hexenprozess 
1590 (ca.) Büderich Greisin aus Büderich: starb durch die Folter  
1516-1521 Dinslaken Nonne Ulent Dammartz: Schicksal unbekannt 

1514 Dortmund 
drei Zauberinnen: angeklagt, nach einem Jahr 
frei 

1522 Dortmund 
Johann Distel und Didrich Benijn angeklagt: 
nach Folter vermutlich Suizid 
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1630-1645 
Drachenfelser Ländchen 
(Kurköln) 

22 Frauen und 5 Männer: hingerichtet (N.N., 
pauschal in dieser Chronik) 

nach 1400 Duisburg-Baerl Frau: als Zauberin berüchtigt, keine Anklage 
1513 Duisburg-Ruhrort eine Ruhrorterin: verbrannt 
1513 Duisburg-Walsum acht Hexen: verbrannt 
1514 Duisburg Frau aus Wanheim: verbrannt 
1514 Duisburg-Ruhrort eine Frau aus Ruhrort: verbrannt 
1536 Duisburg Frau Wetzel: denunziert, aber freigesprochen 

1561 Duisburg 
Agnes Muisfeltz: viermal gefoltert, vermutlich 
freigelassen 

1491 Düren Frau Johan Haeses: Schicksal unbekannt 
1505/06 Düren zwei Frauen: vermutlich Gefängnisstrafe? 
1509-1510 Düren Agatha Niffs: verbrannt; Lena Ferber kam frei 
1510 Düren mehrere Frauen mit Agatha Niffs: verbrannt 
1512 Düren Hylle van Birgel: nach Folter gestorben 

1512 Düren 
Ronne Steffens/Düren und Fye von Mosbach: 
verbrannt 

1514 Düren zwei Männer: verbrannt 
1515 Düren Katharina von Merzenich: verbrannt 
1517 Düren Naele Kyls: gefoltert und verbrannt 

1524/25 Düren 
etliche Frauen gefoltert, u. a. Johanna 
Gofferdich: Urteile unbekannt 

1526/27 Düren eine Frau: gefoltert, Urteil fehlt 
1528/29  Düren zwei Frauen: gefoltert, Urteil fehlt 
1535/36 Düren ein Mann, Goddert Woulff: hingerichtet 
1550 (ca.) Düren eine Frau: zu Tode gefoltert 
1563 Düren Wettermacherin: zu Tode gefoltert 
1630 Düren Catrin Schild aus Düren: hingerichtet 
1653 Düren zwei Frauen: Urteil unbekannt  

1530/31 Düren (Amt) 
vier Frauen angeklagt: davon zwei aus 
Merzenich hingerichtet 

1641 Düren/Gladbach Hinweis auf Prozess  
1667/68 Düren/Herzogtum Jülich Entgen Weber im Dorf Merken: starb im Kerker 

1563 (vor) 
Düsseldorf (unbek. Ort in der 
Nähe) eine Frau: verbrannt 

1737/38 
Düsseldorf-Gerresheim  
(s. Herzogtum Berg) 

Helene Mechthild Curtens und Agnes Olmans: 
hingerichtet 

1637 Eil/Porz Hinweis auf einen Hexenprozess 
1522 (vor) Elten bei Emmerich Hinweis auf Zaubereiprozess 
1502 Erkelenz mehrere Zauberei-/ Hexereiprozesse 

1572 Erkelenz 
Frau aus Bellinghoven angeklagt: Urteil 
unbekannt 

1598 Erkelenz/Oerath 
Styna Knoicken und Tochter Mergen: kamen 
frei 

1631 Erpel/Bad Honnef 
18 Frauen und zwei Männer hingerichtet (N.N.), 
davon als letzte: Anna Katharina Spee  

1631 Erpel/Bad Honnef  Anna Katharina Spee/Bruchhausen: hingerichtet 
1488 Essen-Werden Hinweis auf Zaubereiprozess 

1579-1613 Essen/Stift Rellinghausen 
40-42 Opfer wegen Zauberei: bekannt sind 29 
Frauen; 6 Männer (viele in der Chronik) 
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1579 Essen/Stift Rellinghausen 

fünf Opfer vermutlich im Sommer 1579 
hingerichtet: Trine im Spickhove von Heisingen; 
Trine im Luickenhofe von Heisingen; Trine 
Luillhoeff (Lüllhof); Beile vom Horne; Thoniß 
(Mann) uff dem Schaecken 

1580 Essen/Stadt und Stift 
Ellßgen Kammans: zum Tod verurteilt, zum 
Leben begnadigt… 

1580 Essen/Stift Rellinghausen 

vier Opfer nach Folter vermutlich hingerichtet: 
Coene uff dem Goldendall; Else, die alte 
Greffin; Fige op dem Hinderfeld und Gerdt 
Schmitz 

1580 Essen/Stift Rellinghausen 
zwei Hinrichtungen: Greta und ihr Ehemann 
Johann Hinselmann (genannt im Klapheck);  

1580 Essen/Stift Rellinghausen 
Heinrich Hinselmann hingerichtet (Bruder von 
Johann, s.o.) 

1581 Essen/Stift Rellinghausen 
Neeßgen Bruighmann (Brüggemann): Urteil 
fehlt 

1581 Essen/Stadt und Stift 
Reinhold Pott: aus Dortmund kam nach extremer 
Folter frei 

1581 Essen/Stadt und Stift Anna von der Cuhlen: Todesurteil, kam frei 
1582 Essen/Stadt und Stift Elisabeth Arndt im Schwarzen Horn: kam frei 

1582 Essen/Stift Rellinghausen 
Steine (Stine) Deutzschen (Deusgen): 
hingerichtet 

1582 Essen/Stift Rellinghausen 

8 Opfer gefoltert und vermutlich hingerichtet: 
Johann uff dem Hinderfeld; Ida Kluickhone; 
Catharina im Geilenberg; Catharina Kersbooms; 
Lyse Greve; Locke tho Avergeld gen. Hornfrau; 
Elsa im Seven; Thomas uff dem Lehen  

1582 Essen/ Stadt und Stift 

drei Angeklagte vermutlich hingerichtet: Trine 
Masts; Rixa Coßmans und Heinrich uff dem 
Berge  

1589 Essen 

18 Menschen angeklagt: nach Wasserprobe 
gingen sechs unter; zwölf kamen nach Folter frei 
(Namen s. Chronik) 

1590 Essen/Stift Rellinghausen 
Lise Frantz, die Ostkine: wurde 1590 nach 
erfoltertem Geständnis hingerichtet  

1590 Essen/Stift Rellinghausen 

elf Frauen gefoltert und vermutlich hingerichtet: 
Lyse, die Ehefrau des Heinrich im Cassipen; 
Else Steckes; Feye Steckes; Feye Eßkens; 
Gerdruit Costers; Engell Schrams; Catharina 
Schroders; Marie im Aelfelde; Greta 
Scheurmann von Überruhr; Dorthe Lambertz; 
Mette Krumme 

1590 Essen/Stift Rellinghausen 

Prozess wegen Kindsmord: Greta Echelenpott, 
ihr Ehemann Johann Echelenpott und die 
Schwester des Johann Brinkmann 

1590 Essen/Stift Rellinghausen 

Catharina Hofschmidt, Witwe von Heinrich 
Hofschmidt, überlebte den Prozess: sie konnte 
fliehen und verklagte das Gericht. 

1606 Essen/Stadt 
Gerdt Salfries und Elsken Most, freigelassen, 
dann von Männern ins Wasser gejagt: 
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Selbstjustiz 
1613 Essen/Stift Rellinghausen Catharina Cuipers: hingerichtet 
1613 Essen/Stift Rellinghausen Johann Gullich/Gülich: gefoltert, Urteil fehlt 
1613 Essen/Stift Rellinghausen Anton Beckhaus: klagte beim RKG, Urteil fehlt 
1620 Essen/Stadt ein verdechtiges Weyb: aus der Stadt verbannt 
1644 Essen/Stadt Agnes Mevis: gegen „Urfehde“ frei 

1628 Euskirchen/Niederkastenholz  
Treine Meurer, Gretchen Segschneider und 
Tochter Trein: verbrannt 

1629 Flamersheim Els Misseler: hingerichtet 
1629 Flamersheim Apollonia Peltzer: hingerichtet 
1629 Flamersheim Aehl Groffjahn hingerichtet 

1630 Flamersheim 
Barbara aus der Rischgasse/Kirchheim: 
hingerichtet 

1630 Flamersheim Zilch Linden: viermal gefoltert, freigelassen 
1630-31 Flerzheim (Herrlichkeit) etwa 30 Hinrichtungen (zwei in dieser Chronik) 

1632 Flerzheim (Herrlichkeit) 
Richter Matthias Frembgen, Schwiegervater von 
Hermann Löher: hingerichtet 

1636 Flerzheim (Herrlichkeit) Jakob die Faust: hingerichtet 

1629 Frechen 

Sieben Frauen verbrannt: Beelen (Sibilla) 
Botzkeufen; Hillen (Hilde) Bergisch; Nael 
Kumpscheuren und Lisbeth, des Johann Thomas 
Frau. Im 2. Prozess: Anna, Ort Jans Frau; Trina 
Bonn am Heiligenhäuschen und Anna, des 
Schmieds Frau  

1635 Frechen 
Margareth Nork, die „Petersche“: hingerichtet 
(3. Prozess) 

1635 Frechen Margareth Reuter: hingerichtet (4. Prozess) 

1637 Frechen 

Apollonia, des Leonhard Schweders Frau, und 
Adolfs Treintgen (Christine): beide hingerichtet 
(5. und 6. Prozess)  

1638 Frechen Beel (Sibilla) Eicken, Peters Frau: hingerichtet 

1595 Geldern 
drei Frauen, P. Hoermans, Grete in gen Beedz 
und Trina Tevoesten: hingerichtet 

1596 Geldern Nesa Groemmers: gefoltert und verbrannt  
1596 Geldern Hees Groemmers: gefoltert und verbrannt 
1596 Geldern Sey (Lucia) Toerf: gefoltert und verbrannt 

1596 Geldern 
Jenneken und Trina ter Schmitten (Geschwister): 
verbrannt 

1596 Geldern 
Gretchen Haechmans und Erm in gen alte 
Stoeff: verbrannt 

1596 Geldern Sibilla Schietmans: verbrannt 

1630 Geldern 
Krämer Cornelis (gen. tot Amstenradt): 
hingerichtet 

1589 Godesberg (Amt) zwei Frauen aus Meckenheim: hingerichtet  
1593/94 Godesberg (Amt; Kurköln) Hinweis auf Hexenprozess 

1631 Godesberg (Amt) 

Corst Schliebusch Griedtgen in Mehlem und 
Nies, Frau des Jakob Gierlach: am 23.6. 
verbrannt 

1631 Godesberg (Amt) 
Cornelius Brienig in Lannesdorf und Gertrud 
Broder auf Rolandswerth: verbrannt 
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1631 Godesberg (Amt) vier Hinrichtungen im März, eine am 1. April  
1631 Godesberg/Mehlem verurteilte Unholde: lt. Rechnung 
1505/06 Grevenbroich (Amt) ein Ehepaar: hingerichtet 

1511 Grevenbroich (Amt) 
Gretgen up dem Engelbent und Kuhhirt Heyn: 
gefoltert, aber freigelassen 

1511-1512 Grevenbroich (Amt) Prozesse in Königshoven 

1502-1503 Grevenbroich/Gladbach 
zwei Frauen angeklagt: eine gefoltert, eine 
verbrannt  

1513-1514 Grevenbroich/Gladbach 
Hesgen Morders und Bell Pellegeromss (?): 
verbrannt 

1513-1514 Grevenbroich/Gladbach 
Druitgen Tzeiß und Gretgen up dem Engelbent: 
frei 

1553-1554 Grevenbroich/Gladbach eine Frau angeklagt: Schicksal ungewiss  
1502-1503 Grevenbroich/Gladbach  Gertrud (Geyert) up dem Berge: starb bei Folter 

1511 Grevenbroich/Gladbach 
Trin im Kothen, Nailgen zur Brücke und 
Neisgen Artzetter: verbrannt 

1509-1510 Grevenbroich/Königshoven Prozesshinweise 

1626/1627 Hardt (Amt) 
Hinweis auf Prozesse in Vleissheim, Flerzheim, 
Arloff 

1626 Hardt (Amt) Anklage von Catharina Hamecher: Urteil fehlt 

1636/37 Heimerzheim 

acht Frauen/ zwei Männer wegen Hexerei 
(N.N.): hingerichtet, darunter die reiche Witwe 
Anna Dhomhalffensche 1636 verbrannt 

1508/09 Heinsberg eine Frau angeklagt: verbrannt 
1510/11 Heinsberg eine Frau wegen Zauberei: verbrannt 
1515/16 Heinsberg eine Frau: verbrannt 
1522/23 Heinsberg sechs Frauen: verbrannt 
1527/28 Heinsberg eine Frau: zehnmal gefoltert, Urteil unbekannt 
1534/35 Heinsberg Prozesshinweise lt. Vogtei-Rechnung 

1590 Hülchrath 
Gort geb. Eidam aus Hülchrath: enthauptet und 
begraben (!)  

1590 Hülchrath drei Frauen: erhängt und verbrannt 
1629/30 Hülchrath (Amt) Hinweis: 13 Frauen evtl. hingerichtet (N.N.) 
1635 Hülchrath (Amt) ein Prozesshinweis  

1529-1553 Jülich (Herzogtum) 
59 »Wiedertäufer« als Ketzer hingerichtet: 41 
Männer/ 18 Frauen (nicht in der Chronik) 

1502-1540 
Jülich (Herzogtum) mit 
Ämtern und Herrschaften 

53 Frauen und 1 Mann hingerichtet (einige in 
dieser Chronik) 

1505/06 Jülich eine Frau: verbrannt 
1513/14 Jülich eine Frau: hingerichtet 
1524/1525 Jülich zwei Frauen: angeklagt, vermutlich verbrannt 

1628 
Jülich/Unterherrschaft 
Schweinheim Martin Forster und Wirich: hingerichtet 

1606 Jülich 
Grete Bogen: erschlagen; Selbstjustiz der 
Nachbarn 

1628 Jülich (Amt Hardt) Frau Vosskammer: hingerichtet 

1590 Jülich/Kaster 
vier Zauberinnen extrem gefoltert (N.N.): zwei 
Suizide, evtl. zwei Hinrichtungen 

1630 
Jülich/Unterherrschaft 
Gladbach 

Prozesshinweis: »Trein« Cörsten, Ehefrau des 
Christian Müller, am 3.12.1630 hingerichtet 
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1631 
Jülich/Unterherrschaft 
Gladbach 

Tochter Trintgen Müller (s. o. Mutter): verbrannt 
und Näele, Tochter der alten Nellen: hingerichtet 

1631 
Jülich/Unterherrschaft 
Gladbach 

Zwei Männer hingerichtet: Krämer Jan aus 
Gladbach und Buir Jäntgen  

1630 Jünkerath/Blankenheim Landpfarrer Peter Hildenbrandt: hingerichtet  

1630 Jünkerath/Blankenheim (Eifel) 
Pastor Matthias Hennes aus Wiesbaum: 
hingerichtet  

1570 Kempen Beel This: verbrannt  
1590 Kempen Catharinchen Hogh aus Kempen: verbrannt  
1595 Kempen Prozess wegen Zauberei  
1601 Kempen/Krefeld Prozess wegen Zauberei  
1629 Kempen Hinweis auf Hexenprozess 

1581 Kleve 
Hille Geßen: wegen Zauberei verdächtigt, Urteil 
fehlt 

1603 Kleve Prozesshinweis 
1074/75 Köln Frau: wegen Zauberei von Stadtmauer gestoßen 

1163/65 (ca.) Köln 
mehrere Männer und Frauen: wegen Ketzerei 
verbrannt 

um 1350 Köln Judenverfolgung: Pogrome wegen Pest 
1349-1362 Köln Zaubereidelikte festgestellt und geahndet (?) 
1435 (ca.) Köln Mädchen: angeklagt, aber freigelassen 
1446 Köln Hadewigh pelzersse von Siegburg: kam frei 

1453/1456 Köln 
zwei »mulieres sortilegiae« (Zauberinnen): 
verbrannt 

1483 Köln Frau als Zauberin: an Folter gestorben 
1487 Köln Mutter mit Tochter: zu Tode geschleift 

1489 Köln 
Hartung Gernod und andere: kamen 

vermutlich frei 

1500 Köln 
eine Frau: inhaftiert und wieder 

freigelassen 
1507 Köln Tringin von Breisig: (Ausweisung) 
1506-

1510 Köln 
Styna Dürrenaels aus Rheinbach: 

(Ausweisung) 

1515 Köln 
eine »auswärtige Frauensperson«: 

ausgewiesen 
1521 Köln Jenne Halfen: vermutlich hingerichtet  

1521 Köln 
Johann Moisselhenne und dessen Frau: 

freigelassen 

1528 Köln 

Ehefrau des Maissen von Bracht, ihr Sohn 
und ihre Schwiegertochter angeklagt: 
Schicksale unbekannt  

1529 Köln 

Zwei Protestanten, Adolf Clarenbach aus 
Lennep und Peter von Fliesteden: 
hingerichtet wegen Gotteslästerei/  
Ketzerei 

1530 Köln 
Wahrsager Johann im Bonnerhofe: Urteil 

unbekannt 

1556 Köln 
Frau des Kesselschlägers: gegen Kaution 

frei 
1559 Köln Frau C. von Aich angeklagt: Urteil 



 207

unbekannt 

1568 Köln 
Sophie von Daelen: angeklagt, Urteil 

unbekannt 

1570 Köln 
zwei »Zauberische«: angeklagt, Urteil 

unbekannt 

1571 Köln 
Adelheid von Erkelenz: angeklagt, 

Ausweisung 

1571 Köln 

Gertrud, Tochter von Johann Gechem aus 
Peitz, junge Bettlerin: inhaftiert und 
aus der Stadt gewiesen 

1575 Köln-Deutz 
eine »Zauberische«: angeklagt, 

Ausweisung 
1580 Köln Agnieß von Gylstorpf: kam frei 

1589 Köln 
eine alte Frau inhaftiert: Schicksal 

unbekannt 

1589 Köln 
Peter Stump/Stube aus Erprath (Bedburg): 

als Werwolf grausamst hingerichtet  

1589 Köln 
Eva Beckersche angeklagt: kam 

vermutlich frei 
1591 Köln »böse Zauberin«: vermutlich hingerichtet 

1591 Köln 
Tryn (Katharina) von Rychradt: Urteil 

fehlt  

1591 Köln 
Gertrud (7 Jahre), wegen Zauberei in 

Haft: nach Verhör frei 

1592 Köln 

Magdalena von Schwadorp und Elisabeth 
Zimmermann: angeklagt, Urteil 
ungewiss 

1593 Köln 
Eine »welsche Person«: inhaftiert, Urteil 

ungewiss 

1599 Köln 
Ehefrau des Hermann von Ratingen: kam 

vorläufig frei?  

1599 Köln 
Catharina von Blankenheim: gegen 

Kaution frei 
1600-

1655 
Köln/Erzstift (viele 

Ämter usw.) 
ca. 1000 Todesopfer (viele N.N.?; viele in 

der Chronik, mit und ohne Namen) 

1600 Köln 
Martin Schmidt: angeklagt als Werwolf: 

Ausweisung 

1603 Köln 
Altreuscher Johann und seine Frau: Urteil 

unbekannt  

1604 Köln 
Witwe Richmond von Glessen: 

Ausweisung 

1608 Köln 
Georg Mangoldt: inhaftiert, aber 

freigelassen 
1610 Köln eine Frau frei; eine erschlagen (gelyncht) 

1612 Köln 
Trin von Bedorp, Witwe von Keßelß 

Gerhard: Urteil fehlt  
1615 Köln Gertrud von Villich: freigelassen 

1617 Köln 
Margaretha von Eischen und Gertrud 

Schorn: verbrannt 
1618 Köln Clara von Metz, Elschen von Bensberg 
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und Anna Maria von Menningen: 
verbrannt 

1624 Köln Eva von Trevelsdorf: Berufsverbot 
1626-

1627 Köln 
Margarethe Raußrath: vermutlich kein 

Prozess 
1627 Köln Postmeisterin Katharina Henot: verbrannt 

1627 Köln 
Wartsfrau Möhn und eine zweite Frau 

»Tring«: Urteil fehlt 
1628 Köln Tringen Eigelmann: verbrannt 
1628 Köln Agnes Solden: Urteil unbekannt 

1628 Köln 
Heinrich und Biel (Sybille) Trutzeler: 

Urteil unbekannt 

1628 Köln 
Sophie Courtt von Bruehl: Urteil 

unbekannt 
1628 Köln Giertgen Sesenschmidt: hingerichtet 
1628 Köln Entgen von Essen: Urteil fehlt  
1628 Köln Aelfrite Boden: hingerichtet 

1628 Köln 
Aeltgen Essers und eine andere Frau: 

hingerichtet  
1628 Köln Cecilia von Aachen: verbrannt 
1628 Köln Tringen Vischer: verbrannt 

1628 Köln 
Feyen Deckers von Hammersbach: 

verbrannt 
1628 Köln Gertraudt von Witzhellen: verbrannt 

1628 Köln 
Anna Gossmann von Attendorn: 

hingerichtet 
1629 Köln Merg Bungers von Langerwehe: verbrannt 

1629 Köln 
Hans Strack aus Gerolstein: Suizid im 

Kerker  
1629 Köln Sibilla von Wilhelmstein: verbrannt 

1629 Köln 

Biertgen Kleinjohanns von Frechen und 
Mergen Müllersche aufm Bott: 
hingerichtet 

1629 Köln Aeltgen Dünwaldt: hingerichtet 

1629 Köln 
Anna Mautin aus Andernach: Hinrichtung 

möglich 

1629 Köln/Hildesheim 
Johann Bissendorf, evangelischer Pfarrer: 

als Ketzer hingerichtet 
1630 Köln Christina Plum: hingerichtet  
1630 Köln Catharina, genannt Bly: hingerichtet 
1630 Köln eine Frau „in der Britzel“: ohne Urteil 

1630 Köln 

drei Frauen hingerichtet: Möhn 
Mechthild, Frau des Thomas von 
Worringen; Aell Braun und Witwe Sophie 

Haas 

1630 Köln 
Elßbeth von Schwelm, Hermann 

Gilßbachs Frau: hingerichtet  
1630 Köln Gerhard von Sudtlo: verbrannt 
1630 Köln Witwe Entgen Schilts: hingerichtet 
1630 Köln Maria Cäcilia aus Ahrweiler, 8 Jahre: 
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Ausweisung 

1630 Köln 
Jost Nisius aus Naumagen: Urteil 

unbekannt  

1630 Köln 
Feichen (Sophie) von Mülheim: Urteil 

unbekannt 
1630 Köln Maria Grontzfelt: Urteil unbekannt 
1630 Köln Anniken van den Hout: Urteil unbekannt 
1630 Köln En Volmers: hingerichtet 
1630 Köln En Konings: hingerichtet 
1631 Köln eine Frau: beschuldigt, sie kam frei 
1631 Köln Maria Renoit: Ausweisung  

1635 Köln 
Hans Bernd von Breidbach (8 Jahre): 

Ausweisung 

1637 Köln-Gleuel 
Pfarrer Michael Wollersheim: Urteil 

unbekannt 
1637 Köln-Gleuel Elisabeth Nisen am Stich: hingerichtet 

1639 Köln 
ein bereits zweimal ausgewiesener Knabe 

angeklagt: Urteil fehlt 
1647 Köln Barbara von Haven: hingerichtet  

1647 Köln 
Peter von Rodenkirchen, 12 Jahre: 

hingerichtet  

1648 Köln 
Maria Beckers, Landstreicherin: 

hingerichtet 
1648 Köln Entgen Essers: gegen Kaution frei 
1648 Köln Ursula Horst: Urteil fehlt. 

1650 Köln 
»mehrfach besagte Witwe«: im Kerker 

gestorben 

1650 Köln 
Gertraud, Frau von Godderten Mengh: 

kam frei  
1650 Köln Anna Morßbach: Urteil fehlt  

1650 Köln 
Margrieth vom Pellegraben, 16 Jahre: 

hingerichtet 
1655 Köln Entgen Lenarts, 12 Jahre: hingerichtet 

1662 Köln 
»Colnische Tochter« Anne Toer: 
Selbstanzeige; Urteil abgelehnt, kam frei 

1601 Krefeld/Linn Hinweis auf Zaubereiprozess 
1605 Krefeld-Linn Hinweis auf Zaubereiprozess 
1608 Krefeld/Linn Prozesshinweis 
1492 Krefeld-Hüls Nesgen to Range aus Hüls: verbrannt 
1575 Lechenich eine Frau aus Erp: verbrannt 
1587 Lechenich Hinweis auf Hexenprozess 

1590 
Lechenich/ 

Müddersheim 
Agnes Sporersch in Müddersheim: 

hingerichtet 

1604 Lechenich 
Witwe Gret Lambertz aus Köttingen: starb 

durch Folter 
1616/1617 Lechenich Hinweise auf Prozesse 

1626-
1630 Lechenich 

~ 35 Personen verbrannt; ein Mann 
flüchtete (einige Schicksale in dieser 
Chronik) 

1627 Lechenich Sophia Agnes von Langenberg, Nonne: 
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verbrannt 

1627 Lechenich 
Magd der Sophia von Langenberg: evtl. 

hingerichtet 

1627 Lechenich 
Franziska Henot: Urteil fehlt, evtl. 

Hinrichtung  

1630 
Lechenich (Amt): 
Müddersheim 

Druitgen, Frau des Mees Knochenhewer: 
hingerichtet 
Giertgen, Frau des Peter Schauen: hingerichtet 
Anna Kleffmann, Frau des Zander 
Hexelschneiders: hingerichtet 
Bieltgen, Frau v. Offermanns (Küsters) G. 
Nörfenich: hingerichtet 
Engel Kochs: hingerichtet 
Daniel Kirchjahns: (als Werwolf) hingerichtet 
Werner Heck: (als Werwolf) hingerichtet  

1631 
Lechenich (Amt): 

Müddersheim 

Jan Trinsen: (als Werwolf) hingerichtet 
Pätz an der Heiden: hingerichtet 
Aleff auf der Gasse (gen. Paffendorf/Mann): 
hingerichtet 
die reiche Heckhalfensche Anna Meller: 
hingerichtet 
Irm(gard Pott(en): hingerichtet 
Giertgen Vinnen: hingerichtet 
Margarethe Kemmerlings: hingerichtet 

1536 Linnich Hinweis auf Prozess 
1514/15 Linnich-Boslar drei Frauen: angeklagt, eine verbrannt 

1628-38 Meckenheim  
ca. 70 Opfer hingerichtet (N.N.?; nicht in dieser 
Chronik) 

1629-
1627 Münstereifel 

mehrere Prozesse mit Hinrichtung durch 
Hexenkommissar Dr. Möden (wenige 
Opfer in dieser Chronik; Grenzregion 
Niederrhein) 

1493/94 Neuss 
Elsgen von Uerdingen: gefoltert, Urteil 

unbekannt 

1493/94 Neuss 
Ailheit (Adelheit) van Franckfort: 

lebendig begraben 

1509 Neuss 
Geirtgen Leydeckers und eine Frau: 

verbrannt 

1509 Neuss 
Ailheit Schroeders und Wackerstorps 

Frau: Urteil fehlt 
1635 Neuss Heester Meurer geb. Jonas: hingerichtet 
1677/78 Neuss Catharina Halffmans: kam frei 

1644 Niederbachem 
Schöffe Friedrich Weinrich: angeklagt, 

Ausweisung 

1609 

Nürburg (Amt), 
Herrschaft Wehr und 
Ahrweiler 

~ 70 Opfer wegen Hexerei: hingerichtet 
(Prozesse nicht in dieser Chronik/ 
südlich vom Niederrhein) 

1499 
Ratingen (Herzogtum 

Berg) eine alte Frau aus Alpen: starb im Kerker 
1499-

1500 
Ratingen (Herzogtum 

Berg) 
Yrmen und Bilien Neckels: kamen evtl. 

frei 
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1500 
Ratingen (Herzogtum 

Berg) zwei Frauen aus Angermund: hingerichtet 

1500 
Ratingen (Herzogtum 

Berg) 
zwei Frauen aus Huckingen: kamen evtl. 

frei 

1581 (ca.) 
Ratingen/Homberg 

(Herzogtum Berg) zwei Frauen: verbrannt 
1514 Recklinghausen (Vest) 11 Zauberinnen: verbrannt (N.N.) 

1529 Recklinghausen (Vest) 
die Scholvekensche, die Zylmansche und 

ihre Tochter: verbrannt 
1580 (ca.) 

-1706 
Recklinghausen/Vest 

(Kurköln) 
ca. 94 Todesopfer (77 Frauen/ 17 Männer; 

wenige in dieser Chronik) 

1706 
Recklinghausen/Vest 

(Kurköln) Anna Spiekermann: hingerichtet 

1631-38 Rheinbach/Erzstift 
etwa 25-30 Hinrichtungen (fast alle in dieser 
Chronik) 

1631 Rheinbach 
Dienstmagd (von Hilger Lirtzen) und 

Grete Hardt: hingerichtet  
1631 Rheinbach Christina Böffgen: hingerichtet  

1631 Rheinbach 
Hilger Lirtzen, Bürgermeister: 

hingerichtet  
1631 Rheinbach Anna Kemmerling: hingerichtet  
1631 Rheinbach Frau des Johann Tondorf: hingerichtet 

1631 Rheinbach 
Kloster Beel, Gillis Poppertz und 

Magdalena Schumacher: hingerichtet 
1631 Rheinbach Jan Kochem/Kochheim: hingerichtet 

1631 Rheinbach 
Schöffenwitwe Apollonia Sinnigs: 

hingerichtet  
1631/32 Rheinbach Maria Kriegs: hingerichtet 
1632 Rheinbach Vater von Neyß Schmid: hingerichtet 
1632 Rheinbach Herbert Lapp und seine Frau: hingerichtet 
1636 Rheinbach Vogt Dr. Andreas Schweygel: hingerichtet 

1636 Rheinbach 
Ehefrau des Ratsherrn Krautwich: 

Foltertod 

1636 Rheinbach 
Martha, Ehefrau von Neyß Schmid: 

hingerichtet 
1636 Rheinbach Apollonia Stroms: hingerichtet 

1636 Rheinbach 
Treingen, Frau des alten Johann: 

hingerichtet 
1636 Rheinbach Pius Leinen: hingerichtet 

1636 Rheinbach 
Annichen Jacob und Frau des neuen 

Kramers: hingerichtet 

1636 Rheinbach  
Peter Henckels und seine Frau: 

hingerichtet 

1636 Rheinbach  
Jan Rech und die Frau des Wolfgang Esser: 
kamen frei 

1563 Rheinbach/Neukirchen Metz von Neukirchen: angeklagt, kam frei 

1499 Rheinberg/Erzstift 
Giertken Blanckertz (Blanckers): 

verbrannt 
1624 Rheinberg/Erzstift Prozesshinweis: Urteil unbekannt 
1594 Roermond Merij van Braunsrae: verbrannt; sie 
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besagte fünf weitere Frauen 

1594 Roermond 
zwei Frauen verbrannt; von drei Frauen 

fehlt das Urteil 

1594 Roermond 
Tochter von Merij van Braunsrae im 

Gefängnis: Urteil fehlt 
1595 Roermond eine Frau vor Gericht: Anklage verweigert 

1605  Roermond 
Frau des Bürgermeisters Nederhoven: als 

Zauberin im Gerede, keine Anklage 

1606 
Roermond/ 

Türschenbroich eine Frau: brutal gefoltert und hingerichtet 

1613-
1628 Roermond/Stralen 

56 Frauen und 6 Männer: hingerichtet (ca. 
40 Schicksale von Roermond und 20 
von Straelen s. viele in Chronik) 

1613 Roermond Trientje von Sittard: hingerichtet 

1613 Roermond 
Jan van Ool (Hans Lodewijks?), 

Wahrsager/ Heiler: hingerichtet 

1613 Roermond 
Eva Wennemekers van Kempen und 

Tochter: verbrannt 
1613 Roermond Merry Duyven: verbrannt 
1613 Roermond Trincken Melers: Urteil unbekannt 

1613 Roermond 
Trincken Jägers und Sijken Daggen: 

verbrannt 
1613 Roermond Mett van Asenraed: tot nach Folter 

1613 Roermond 
Elberte op then thoren van Melick: 

verbrannt 
1613 Roermond Geert van Melick: verbrannt 

1613 Roermond 
Trincken Gijskens und Seinst Meelers: 

verbrannt 
1613 Roermond Truy van Kirckhoven: verbrannt 
1613 Roermond Trijnken Wulms: verbrannt 
1613 Roermond Hendrik van Melick (cuper): verbrannt 

1613 Roermond 
Lenart Eschartz, Stijn von Kessel und 

Gretgen Holtsager (?): Urteil fehlt 
1613 Roermond Merrie Danen: verbrannt 

1613 Roermond 
Trijnken Pijpers, ob ten Schuitenberg: 

verbrannt  
1613 Roermond Jan Reijnen van Melik: verbrannt 
1613 Roermond Trinken Passers: verbrannt 

1613 Roermond 

2 Frauen verbrannt: Greet in gen 
Waterschey van Melick und Peettgen 
Holtsnijders van Swalmen 

1613 Roermond 
Trijn Vuylmans und Trijnken van 

Monfort: Urteil fehlt  

1613 Roermond 
Neel Mussen und Styncken van Ass: 

verbrannt 
1613 Roermond Trijnken Kann van Melick: verbrannt 
1613 Roermond Linssen… van Swalmen: verbrannt 
1613 Roermond Leonard Eschers van Ophoven: verbrannt 

1613 Roermond 
Trincken Puijs van St. Janss Cluyss und 

ihre Tochter, Merrycken van Montfort: 
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verbrannt 

1613 Roermond 
Trijn Gulikers van Herkenbosch: 

verbrannt  

1613 Roermond 
Neel, Hausfrau van Corst van Oil: Urteil 

fehlt 

1613 Roermond 
Jen(nicken) Bessemeker van Neer: 

verbrannt 
1613 Roermond Trincken Tijsens: verbrannt 

1613 Roermond 
Aelith Ruyters (Frau von P. Leymkuyl): 

verbrannt 
1613 Roermond Jaelcken Crenckers: verbrannt 
1613 Roermond Trine van Elmpt: verbrannt 

1613 Roermond 
Ehefrau des Joris Peterssen van Asenraed: 

verbrannt 

1613 Roermond 
Ehefrau des Goetsen van Helden: 

verbrannt  
1613 Roermond Hausfrau von Jan van Kercken: verbrannt 
1614 Roermond Tryn van Vierssen: hingerichtet  
1609 Roermond/Montfort Truije Bruijns aus Echt: verbrannt  

1610 Roermond/Montfort 
Vaes Bruijns (Sohn von Truije Bruijns): 

verbrannt 

1610 Roermond/Montfort 
Liske, besagt von Truije Bruijns: starb 

nach der Folter 

1610 Roermond/Montfort 
Idtken Lenssen (besagt von Truije 

Bruijns): verbrannt 

1614 Roermond/Montfort 
Henrick van Wanlo und Mariken Smeets: 

verbrannt  
1614 Roermond/Montfort Leisken Kuipers: vermutlich freigelassen 
1632/33 Roermond/Wassenberg eine Frau: gefoltert (Urteil unbekannt) 
1638 Roermond vier Frauen und ein Mann: verbrannt 

1630 
Schwarzrheindorf/ 

Vilich 

»Trein, Pitters fraw in der hofgassen«: 
hingerichtet (mehrere Prozesse mit Dr. 
Buirmann) 

1630 
Schwarzrheindorf/ 

Vilich 
die Ehefrau des Schultheißen von Vilich: 

im Herbst 1630 hingerichtet 

1629 Siegburg 
Drutgen Grösant aus Euskirchen: 

freigelassen  

1630 Siegburg 
Wilhelm von Alsdorff, Troisdorf: floh 

wegen Anklage 

1636 Siegburg/Troisdorf 

Beginn der Prozesswelle in 
Siegburg/Troisdorf mit ca. 40 Opfern; 
(die meisten in dieser Chronik) 

1636 Siegburg Kunigunde Meurer: hingerichtet 
1636 Siegburg Trein Leyendecker: hingerichtet 
1636 Siegburg Sibylla (Biela) Vogelsang: hingerichtet 
1637 Siegburg Maria Tückingh: lebend verbrannt  

1637 Siegburg 
Anna Huetmecher, verwitwete Dahmen: 

hingerichtet 

1637 Siegburg 
Aelgen (Äntgen) Haupt geb. Trumpts: 

hingerichtet 
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1637 Siegburg 
Anna Huetmacher geb. Trommelschläger: 

hingerichtet  

1637 Siegburg 
Tringen Becker geb. Vasen (?) aus 

Lindlar: hingerichtet 

1637 Siegburg 
Tringen Gammersbach aus Overath: 

hingerichtet 

1637 Siegburg 
Margareta Koltzem geb. Kolf: 

hingerichtet  
1637 Siegburg Elsa Schomacher: hingerichtet 

1637 Siegburg 
Wilhelm Kremer und seine Frau Agnes: 

hingerichtet 

1637 Siegburg 
Antgen Beckersche aus Düren: 

hingerichtet  

1637 Siegburg 
Frau Hüppelsheuser, Johanns Frau: 

hingerichtet 

1637 Siegburg 
Margarete Hillesheimer geb. Langenberg: 

hingerichtet 

1637 Siegburg 
Margret Wrede/Wredt geb. von 

Langenberg: hingerichtet 
1638 Siegburg Theries Becker: hingerichtet  
1638 Siegburg Maria Halfen: hingerichtet 

1638 Siegburg 
Elß Dahmen geb. Schwarzendahl: 

hingerichtet  
1638 Siegburg Tringen Knütgen geb. Vogt: hingerichtet 
1638 Siegburg Dietrich Knütgen: hingerichtet 

1638 Siegburg 
Johann Hansen, Scharfrichter: 

hingerichtet 

1636/37 Siegburg/Troisdorf 

Entgen Hochwaldt geb. Bongartz, erste 
Frau des Adam Hochwaldt: 
hingerichtet 

1637 Siegburg/Troisdorf 
Merg Schneider aus Troisdorf: starb bei 

Folter 
1637 Siegburg/Troisdorf Trine Schmitt: hingerichtet 

1637 Siegburg/Troisdorf 
Trein Jammette und Entgen/Els Koch: 

hingerichtet  

1637 Siegburg/Troisdorf 
Frau Steinhalfen und Frau Becker: 

hingerichtet 

1638 Siegburg/Troisdorf 
Greta Hochwaldt, 2. Frau von Adam 

Hochwaldt: hingerichtet 
1636-

1638 Siegburg/Troisdorf 
Agnes und Hermann Jochwin (Jochelin) 

verbrannt 
1636-

1638 Siegburg/Troisdorf 
Gretgen Deuß (Poess?), Frau des Jan 

Roedt (Boedt?): verbrannt 
1636-

1638 Siegburg/Troisdorf 
Eva Mondorff und Apollonia Schneiders: 

verbrannt 
1636-

1638 Siegburg/Troisdorf 
Mettele Schmidtmann und Tringen 

Schiffmann: hingerichtet 
1613-

1628 Straelen 
ungefähr 30 Frauen und 2 Männer 

hingerichtet, davon ca. 20 in Chronik 
1613 Straelen Entgen Gillis aus Herongen: (lebend?!) 
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verbrannt 
1612 und 

1614 Straelen 
Maria Brunner: nach einer zweiten 

Anklage verbrannt  
1614 Straelen Peter Paes: 4.1.1614 verbrannt 

1614 Straelen  
Grittgen Vretgens und Tochter Belleken: 

verbrannt 

1614 Straelen 
Jenniken Vretgen (Enkelin): kam am 

5.1.1614 vermutlich frei 
1614 Straelen Jenneken Neelen: verbrannt 
1614 Straelen Grieth Ploenis: verbrannt 
1614 Straelen Alheit ingen Ruls (Roels): verbrannt  
1614 Straelen Klasgen Lambrichts: verbrannt 

1614 Straelen 
Beel Lambrichts (Tochter von Klasgen): 

starb durch Folter 

1614 Straelen 
Jenniken Rasveld und ihre Tochter Rill: 

verbrannt 

1614 Straelen/Roermond 

Aleitgen und Marie Werners geb. Schalks 
(Mutter und Tochter) in Roermond: 
verbrannt 

1614 Straelen/Roermond Nees Pitswinkel in Roermond: verbrannt 

1614 Straelen/Roermond 
Trein Loeffgen und Tochter Lutgen: 

verbrannt 
1618 Straelen Jan Hußmann: noch lebend (?) verbrannt  

1589 Uerdingen bei Krefeld 
Merg und ihre Tochter gefoltert: kamen 

frei 
1501 Viersen zwei Frauen aus Viersen: hingerichtet 
1601 Vilich Hinweis auf Hexenprozess 

1593/94 Wesel 
Mechtelt Huismans: inhaftiert, dann nach 

Wasserprobe verbrannt 

1628 Wesel 

Mutter und Tochter: wegen Hexerei 
angeklagt, aber frei: von Männern zum 
ins Wasser gejagt, s. Selbstjustiz 

1574-
1621 

Wildenburg/Nordeifel 
(Herrschaft) 

47 Frauen/ 28 Männer: hingerichtet (nicht 
in dieser Chronik) 

1589 Zülpich (Vogtei) Hinweis auf Hexenprozesse  

1596/1597 Zülpich/ Amt Hardt 
Apollonia: starb vor Angst; eine Frau 

durch Suizid  

1596/1597 Zülpich/ Amt Hardt 

drei Frauen: verbrannt: Margarethe 
Neheder, Susanne Schnitzeler und Gret 
Hamecher 

1629  Zülpich Elfjähriger Junge: hingerichtet 

1629 Zülpich 
Anna, Kaspar Meurers Ehefrau: 

hingerichtet 
1630 Zülpich Hinweis auf Hexenprozess 
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Hebammen in Hexenprozessen im Rheinland 
1613 Straelen/Roermond?: Die Hebamme Entgen Gillis aus Herongen: hingerichtet 
1627 Köln: die Wartsfrau (Geburtshelferin) Möhn angeklagt: Urteil unbekannt 
1628 Köln: Tringen (Katharina) Eigelmans, Hebamme hingerichtet 
1628 Köln: Am 23.2.1628 die verheiratete Hebamme Giertgen (Gertrud) Sesenschmidt: hingerichtet 
1628 Köln: Cecilia von Aachen, Krämerin (s. Hebamme?), 60 Jahre: verbrannt 
1629 Köln: Sibilla von Wilhelmstein, Hebamme, 63 Jahre: hingerichtet 
1629 Köln: Aeltgen Dünwaldt, Hebamme, 74 Jahre: hingerichtet 
1630 Köln: Witwe Entgen Schilts, 74 Jahre, Wartsfrau (Geburtshelferin), im März 1630 
  hingerichtet. 
1630 Köln: Am 27.2.1630 Aell Braun, Hebamme, verheiratet, 60 Jahre: hingerichtet 
1630 Köln: Die Hebamme En Volmers (~ 60 Jahre): hingerichtet 
1630 Köln: die seit 25 Jahren in Köln arbeitende Hebamme En Konings (~ 50 Jahre): hingerichtet 
1631 Amt Godesberg: Am 23.1.1631 wurden zwei Hebammen verbrannt: Corst Schliebusch 

Griedtgen in Mehlem und Nies, Frau des Jakob Gierlach zu Lannesdorf: hingerichtet 
1631 Köln: Maria Renoit, zugewandert aus den Niederlanden, ausgebildete Hebamme, wurde 

angeklagt wegen Impotenzzauber, aber dann aus der Stadt verbannt. 
1637 Siegburg: Die Witwe Antgen (Agneta/Anna) Nagelschmidt geb. Beckersche arbeitete als 

Hebamme: hingerichtet. 
 
Werwölfe in Hexenprozessen im Rheinland und in der Nordeifel 
1589  Peter Stump aus Bedburg, gefoltert und als Werwolf hingerichtet 
1600 Köln: Martin Schmidt: angeklagt als Werwolf, Ausweisung 
1608 Köln: Georg Mangoldt Werwolf-Verdacht 
1610 Roermond/Montfort: der Sohn (von Liske?) Vaes. Nach »dreimaliger Peinigung« gestand er, 

»ein Werwolf zu sein«. Er kam am 13.1.1610 auf den Scheiterhaufen. 
1618 Straelen: Jan Hußmann, ein Werwolf (s. Teufel) namens Matakow machte ihn zum Werwolf. 
1628 Köln: Heinrich Trutzeler »soll sich durch zauberische Kräfte in einen Werwolf verwandelt und 

in dieser Gestalt mehrmals Malefizien verübt haben«. 
1628 Bonn/Mehlem: Philipp Quantzip aus Lannesdorf war als Werwolf angeklagt und ist zu Tode 

gefoltert worden. 
1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Daniel Kirchjans bekannte mit Folter alle vom Richter 

erwünschten Hexereien, z. B. auch, dass er ein Werwolf sei. 
1630 Amt Lechenich/Müddersheim: Werner Heck bat nach Anklage freiwillig um die Nadelprobe. 

Mit Folter hat er offenbar gestanden, ein Werwolf zu sein. 
1630  Schmidtheim/Eifel: Gerhard Struben am 30.4.1630 als Werwolf hingerichtet.856 
1630 Schmidtheim/Eifel: Winand Wolf als Werwolf hingerichtet.857 
1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Jan Trinsen gestand durch Folter, ein Werwolf zu sein. 
1631 Amt Lechenich/Müddersheim: Aleff auf der Gasse (gen. Pfaffendorf) gestand mit Folter, ein 

Werwolf zu sein. 
1633 Schmidtheim/Eifel: Philipp Theisen am 16.4.1633 inhaftiert auf offener Straße: wegen 

mehrerer Besagungen, unzüchtigem Leben und vererbter Hexerei, weil seine Eltern deswegen 
bereits hingerichtet worden waren. Der Scharfrichter hat ihn extrem gefoltert. Er sollte u. a. 
unbedingt gestehen, ein Werwolf zu sein, aber er hat dies immer wieder abglehnt. Hingerichtet 
am 25.4.1633.858 

1636 Herrlichkeit Flerzheim: Jakob die Faust, vermutlich ein Hirte mit nur einer Hand, als Werwolf 
angeklagt und hingerichtet. 

                                                 
856 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel, S. 113 und S. 117 und S. 275-287; Hinweise auf mehrere Fälle von 

Werwölfinnen S. 117; Urteile fehlen 
857 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel, S. 113- 117 und S. 265-273 
858 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel, S. 124-130 und S. 323-345 



 217

Pfarrer in Hexenprozessen Rheinland und in der Nordeifel 
1629 Köln/Hildesheim: Johannes Bissendorf, evangelischer Pfarrer aus Peine (zu 

Hildesheim/Kurköln gehörig), hatte die »Irrtümer und Mißbräuche« der Jesuiten sowie der 
Katholischen Kirche kritisiert. Deswegen hat ihn das Gericht am 28.3.1629 in Köln als Ketzer 
hingerichtet. Dies löste in Peine Verbitterung aus und führte vermutlich am 29.4.1629 in 
Woltorf zum Attentat auf den Jesuiten Friedrich Spee. 

1630 Jünkerath/Blankenheim, Landpfarrer Peter Hildenbrandt, Pfarrer zu Esch: hingerichtet am 
5.2.1630 

1630 Jünkerath/Blankenheim: Pastor Matthias Hennes aus Wiesbaum inhaftiert in der Burg 
Jünkerath: von Dr. Möden mehrfach extrem gefoltert: erst 17 Stunden, dann noch mal 11 
Stunden auf dem Peinstuhl (mit Holznägeln), danach enthauptet und verbrannt am 25.5.1630.859 

1630 Schmidtheim/Eifel: Pfarrer Laurenz Kirsbach (der Zauberpfaffe?) wurde wegen falscher 
Taufen, Hostienschädnung und Teufelsbuhlschaft angeklagt und auf dem Stachelstuhl befragt. 
Der Scharfrichter hat ihn nach dem Urteil erst stranguliert, dann verbrannt.860  

1637 Köln/Gleuel, Pfarrer Michael Wollersheim angeklagt: Urteil unbekannt 

                                                 
859 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel, S. 119 und FN 515 
860 Voltmer: Herren und Hexen in der Nordeifel, S. 117-124 und S. 289-322 
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V. Abkürzungen 
 
CCC = Constitutio Criminalis Carolina 
d. h.= das heißt 
geb. = geborene 
HWG = Hohes Weltliches Gericht 
N.B. = Notabene, merke wohl 
N.N. = lateinisch für [noch] zu nennender Name 
reg. = regierte 
RKG = Reichskammergericht 
Rrhlr. = Reichstaler 
s. = siehe 
s. o. = siehe oben 
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u. = und 
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